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1

1 Orientierung

1.1 Ausgangssituation

Die Wirtschaftsinformatik hat seit Bestehen dieses Wissenschaftsgebietes

das betriebswirtschaftliche Prüfungswesen vielfältig beeinflusst.1 Zwischen

dem Gebiet des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens und der Wirt-

schaftsinformatik bestehen wichtige Interdependenzen.2 Es lässt sich insbe-

sondere in den zwei folgend genannten Feldern eine gegenseitige

Beeinflussung dieser beiden Wissenschaftsgebiete feststellen:

Zum einen hat die spätestens seit Ende der siebziger Jahre fortschreitende

Automatisierung des Rechnungswesens, insbesondere der Buchhaltung und

Lohnabrechnung,3 die Berücksichtigung dieser veränderten Rahmenbedin-

gungen beim Mandanten in der Jahresabschlussprüfung erforderlich ge-

macht. Im Zuge dieser Entwicklung ist der Prüfungsumfang in der

Jahresabschlussprüfung um ein weiteres wichtiges Prüffeld erweitert worden,

nämlich das Prüffeld der EDV-Systemprüfung.4

Zum anderen hat die Anwendung der elektronischen Informationsverarbei-

tungstechnologien auch im betriebswirtschaftlichen Prüfungswesen Einzug

gehalten. Neben nicht prüfungsspezifischen Softwarelösungen (wie z.B. Text-

verarbeitungen und Tabellenkalkulationen) haben in den neunziger Jahren

auch spezielle Prüfungssoftwarelösungen5 verstärkten Einzug in die Berufs-

praxis erhalten.

Gleichwohl kann jedoch festgehalten werden, dass der Berufsstand der Wirt-

schaftsprüfer neue Entwicklungen auf dem Gebiet der (Wirtschafts-)Informatik

nur mit einer gewissen Zeitverzögerung wahrnimmt. Insbesondere bei Einzel-

wirtschaftsprüfern sowie in kleineren und mittleren Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften werden die Einsatzmöglichkeiten der Informationsverarbeitungs-

technologien nur in geringem Umfang genutzt.6 Die vorliegende Untersu-

1 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 517ff.

2 Vgl. Minz, R. (1987), S. 1.

3 Vgl. Stahlknecht, P. (1993), S. 328 f.

4 Vgl. Schuppenhauer, R. (1992), S. 417 f.

5 Zu den bekanntesten Softwarelösungen zählen z.B.  Audicon-PrüfungssoftwareTM, die DATEV-
PrüfungssoftwareTM  und das Programmm ACLTM.
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chung dient der Erarbeitung einer Konzeption, die die Voraussetzungen für

den Einsatz von automatisierten Informationssystemen schafft. Es wird das

Ziel verfolgt, die Effizienz und Effektivität des betriebswirtschaftlichen Prü-

fungswesen zu verbessern. Dabei kann sich die Notwendigkeit zu erhöhtem

oder auch verändertem Einsatz von automatisierten Informationsverarbei-

tungssystemen aus einem bisherigen Anwendungsdefizit dieser Technolo-

gien, aus neu entwickelten Einsatzpotenzialen, die diese Technologien

bieten, oder aus veränderten Anforderungen an das betriebswirtschaftliche

Prüfungswesen ergeben. Deshalb wird im Folgenden auf die Entwicklungs-

tendenzen sowohl in der Wirtschaftinformatik als auch im Bereich des be-

triebswirtschaftlichen Prüfungswesen eingegangen.

1.2 Entwicklungstendenzen

1.2.1 Entwicklungstendenzen in der Wirtschaftsinformatik

Gegenstand der Wirtschaftsinformatik ist die Beschäftigung mit computerge-

stützten betrieblichen Informations- und Kommunikationssystemen.7 Es ist

unmittelbar einleuchtend, dass die vielfältigen technischen Entwicklungen auf

dem Gebiet der Informatik und der Informationsverarbeitungstechnik Auswir-

kungen auf die Wirtschaftsinformatik entfalten. Durch die rasante technische

Entwicklung haben sich neue Forschungsgebiete für die Wirtschaftsinformatik

bzw. Anwendungsmöglichkeiten in den Unternehmen ergeben. Exemplarisch

genannt seien hier nur Schlagworte wie z.B. Elektronische Märkte, Applica-

tion-Service-Providing oder E-Business. Interessant für diese Untersuchung

sind aber nur die Entwicklungen, aus denen sich Konsequenzen für die Ab-

schlussprüfung ergeben können. Derartige Konsequenzen ergeben sich zum

einen durch Veränderungen auf Ebene der Mandanten und zum anderen

durch Veränderungen beim Wirtschaftsprüfer selbst.

6 Branchenspezifische EDV-Systeme haben zuerst in der Fertigungsindustrie, in Handelsunterneh-
men, bei Kreditinstituten und in der Versicherungswirtschaft Einsatz gefunden. (Vgl. Stahlknecht, 
P./ Hasenkamp, U. (1999), S.  370ff. 

7 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 8.
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a) Hoher Verbreitungsgrad von Standardsoftware

Ein Gebiet, auf dem der EDV-Einsatz schon seit längerem zum „state of the

art“ gehört, ist der Bereich der betriebswirtschaftlichen Informationsverarbei-

tungssysteme. Dieser Bereich war in den 90er Jahren durch ein starkes

Wachstum in der Verbreitung derartiger Anwendungssoftware sowie durch

die Etablierung von Standardsoftwarelösungen gekennzeichnet. Betriebswirt-

schaftliche Standardsoftware hat in fast allen Unternehmensbereichen die

dort ehemals vorhandene überalterte Individualsoftware abgelöst.8 Moderner

betriebswirtschaftlicher Anwendungssoftware liegt eine systematische und

strukturierte Modellierung des Anwendungssystems zu Grunde. Um ein Stan-

dardsoftwareprodukt an die betriebsindividuellen Besonderheiten anzupas-

sen, ist es erforderlich, zunächst das Informationsverarbeitungssystem des

jeweiligen Unternehmens zu modellieren. Die Anpassung der Standardsoft-

ware erfolgt dann durch die Veränderung oder Neueinrichtung des der Stan-

dardsoftware zu Grunde liegenden Informationsverarbeitungsmodells

(Customizing).

Unter den betriebswirtschaftlichen Standardsoftwarelösungen haben sich ins-

besondere solche durchgesetzt, die sich durch einen hohen Integrationsgrad9

auszeichnen. Schon allein aus den Installationszahlen der Standardsoftware

„R/3“ bzw. „mySAP.com“ des Marktführers SAP (derzeit nach Eigenangaben

der SAP weltweit 30.000 Installationen bei 13.000 Kunden10) lässt sich able-

sen, dass zumindest unter den großen und mittelgroßen Unternehmen be-

triebswirtschaftliche Standardsoftwarelösungen weit verbreitet sind.

Für diese Untersuchung lässt sich in einem auf die Jahresabschlussprüfung

bezogenem Kontext schlussfolgern, dass sich der Abschlussprüfer schon

heute, aber noch viel mehr in Zukunft, Mandanten gegenübersieht, deren In-

formationsverarbeitungssysteme mit Hilfe von integrierter Standardsoftware

realisiert werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, zu untersuchen, wel-

che Auswirkungen der Standardsoftwareeinsatz in Unternehmen für die

8 Vgl. O.V. (1999), S. 7.

9 Nach Mertens, P. (1995), S. 1 unterscheidet man zwischen Daten-, Funktions-, Prozess-, Metho-
den- und Programmintegration.

10 Vgl. SAP AG, (2002). 
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Durchführung der Jahresabschlussprüfung hat. Fraglich ist dabei, ob sich

neue Aufgabenfelder oder andere Anforderungen an die Gestaltung des Prü-

fungsprozesses ergeben.

b) Vielfältigere Möglichkeiten zum EDV-Einsatz in der Jahresabschlussprü-

fung

Neue technische Entwicklungen auf dem Gebiet der Informatik und der Infor-

mationsverarbeitungstechnik können natürlich auch beim Abschlussprüfer

eingesetzt werden. Ob ein derartiger Einsatz sinnvoll ist, kann nur beurteilt

werden, wenn die Ansprüche des Abschlussprüfers an sein Informationsver-

arbeitungssystem bekannt sind. 

1.2.2 Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet des Prüfungswesens

Die Anforderungen an den Jahresabschlussprüfer sind in der Vergangenheit

stetig gewachsen, diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft fortsetzen.11

Veränderte Anforderungen lassen sich insbesondere in folgenden Bereichen

feststellen:

a) Erweiterter Prüfungsumfang

Die Aufgaben, zu deren Erfüllung sich der Abschlussprüfer mit Annahme des

Prüfungsauftrages verpflichtet, sind durch die mit dem KonTraG12 und dem

KapAEG13 veränderte Rechtslage erheblich umfangreicher geworden. Ohne

hier den Ausführungen im Kapitel 3 vorzugreifen, kann konstatiert werden,

dass durch das KonTraG der Prüfungsumfang in drei wesentlichen Punkten

erweitert wurde:

• Prüfungspflicht im Hinblick auf die Erkennung von Unrichtigkeiten und 

Verstößen gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung, die sich 

wesentlich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage auswirken.14 

11 Vgl. Ruhnke, K. (2002), S. 437.

12 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. April 1998 
(BGBl. I S. 786).

13 Gesetz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Konzerne an Kapitalmärkten und 
zur Erleichterung der Aufnahme von Gesellschaftsdarlehen (Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz 
- KapAEG) vom 20. April 1998 (BGBl. I S. 707).

14 § 317 Abs. (1), S. 1 HGB.
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• Prüfungspflicht bei der Lageberichtprüfung zur Beurteilung, ob dieser 

mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, und ob der Lagebericht ein 

„insgesamt zutreffendes Bild“ von der Lage des Unternehmens vermit-

telt. Prüfung des Lageberichtes darauf, ob dieser die Risiken der künfti-

gen Unternehmensentwicklung zutreffend darstellt.15

• Prüfung des bei börsennotierten Unternehmen einzurichtenden inter-

nen Überwachungssystems im Hinblick auf dessen Wirksamkeit.16

Ziel des Gesetzgebers durch die mit dem KonTraG erfolgten Änderungen des

HGB war es, insbesondere die bisher aufgetretenen Schwächen und Verhal-

tensfehlsteuerungen bei der Unternehmenskontrolle17 abzubauen sowie die

bisher nur teilweise befriedigten Erwartungen der Adressaten des Bestäti-

gungsvermerks und der Öffentlichkeit an die gesetzliche Jahresabschlussprü-

fung zu erfüllen.18 Der Abschlussprüfer soll den Aufsichtsrat mehr als bisher

bei der Erfüllung seiner Überwachungsaufgabe19 gegenüber dem Vorstand

einer AG unterstützen. Aufsichtsrat und Abschlussprüfer gemeinsam haben

partnerschaftlich die interne Unternehmensüberwachung zu gewährleisten.20 

Der Schwerpunkt der mit dem KonTraG erfolgten Änderungen dient demnach

einer verbesserten Erfüllung der Informationsfunktion des Jahresabschlus-

ses.

Der Gesetzgeber hat die wichtigsten Parameter21 der gesetzlichen Jahresab-

schlussprüfung mit den §§ 317 ff. HGB festgeschrieben. Damit ist weder die

Entscheidung, ob durch ein Unternehmen überhaupt Prüfungsleistungen

nachgefragt werden, noch die Entscheidung, in welcher Art und in welchem

Umfange diese Dienstleistungen beansprucht werden, Gegenstand eines

15 Vgl. § 317, Abs. (2), S. 1 und 2 HGB.

16 Vgl. § 317, Abs. (4) HGB.

17 BR-Drucksache 872/97, S. 24. 

18 Die „Erwartungslücke“ wird u.a. beschrieben bei: IDW (2000), Buchst. Q, Rz. 405; Ruhnke, K./
Deters, E. (1997), S. 923ff.; Dörner, D./ Oser, P. (1995), S. 1085ff.

19 Vgl. § 111 AktG i.V.m. § 90 und § 91 AktG.

20 Vgl. Hachmeister, D. (1999), S. 1453 ff.; Hommelhoff, P. (1998), S. 2567 ff.

21 Die gesetzliche Jahresabschlussprüfung ist als Pflichtprüfung konzipiert, bei der Prüfungsgegen-
stand und -umfang sowie der Umfang der Berichterstattung und die Art und Weise der Erteilung 
des Bestätigungsvermerks durch eindeutige gesetzliche Vorgaben geregelt sind.
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Marktprozesses, bei dem durch ein Unternehmen Kosten und Nutzen der

möglicherweise zu erwerbenden Prüfungsdienstleistung abgewogen wer-

den.22 Dies gilt für den Mindestumfang der zu erbringenden Prüfungsdienst-

leistung, die der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in Anspruch genommen

wird. Die Entscheidung über eine Erweiterung des Prüfungsauftrages obliegt

dagegen der Disposition des Unternehmens.23 Für das Unternehmen ergibt

sich damit die Situation darüber entscheiden zu müssen, ob es die gesetzli-

che Jahresabschlussprüfung lediglich deshalb durchführen lässt, um den An-

forderungen an die Gesetzmäßigkeit zu genügen, oder ob es die

Jahresabschlussprüfung als Instrument der Vermittlung verifizierter Informa-

tionen einzusetzen versteht, um originäre unternehmensinterne und unter-

nehmensexterne Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Diese

Informationsbedürfnisse umfassen neben der Bestätigung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Rechnungslegung insbesondere Informationen, die geeignet sind,

prospektiv die Überprüfung der finanziellen Erwartungen der Stakeholder an

ein Unternehmen zu ermöglichen.24 Für den Abschlussprüfer bedeutet dies,

dass er in der Lage sein muss, diesen erweiterten Informationsbedürfnissen

zu genügen, um den Anforderungen des Marktes für Prüfungsdienstleistun-

gen gerecht zu werden. 

Es lässt sich damit festhalten, dass die Vermittlung verifizierter Informationen

durch den Abschlussprüfer immer mehr an Gewicht gewinnt, zum einen durch

einen vom Gesetzgeber erweiterten Prüfungsgegenstand und zum anderen

durch eine im Sinne eines „added value“ gesteigerte originäre unternehmens-

interne Nachfrage nach Informationen.25

b) Internationalisierung

Die Öffnung des handelsrechtlichen Konzernabschlusses für internationale

Rechnungslegungsnormen hat das Aufgabengebiet des Abschlussprüfers

wesentlich erweitert.26 Die wachsende Bedeutung der IAS und US-GAAP er-

22 Dies gilt selbstverständlich nur für Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der gesetzlichen 
Pflichtjahresabschlussprüfung fallen.

23 Vgl. IdW (2000), Buchst. Q, Rz. 51ff.

24 Vgl. Lenz, H. (1999), S. 541ff.

25 Vgl. Lenz, H. (1999), S. 543; Marten, K.-U. (1999), S. 144 f. 
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gibt sich aus dem verstärkten weltweiten Wettbewerb der Unternehmen um

die Bereitstellung von Kapital durch ebenfalls global agierende Investoren. In-

soweit hat der deutsche Gesetzgeber mit dem KapAEG lediglich versucht,

gleiche Wettbewerbsbedingungen für in der Bundesrepublik Deutschland an-

sässige Unternehmen zu schaffen. Wenn aber Rechnungslegungssysteme

an Bedeutung gewinnen, deren Zweck ausschließlich die Vermittlung von ent-

scheidungsnützlichen Informationen27 ist, dann gewinnt auch für die Ab-

schlussprüfung der Aspekt der Verifikation dieser entscheidungsnützlichen

Informationen wesentlich an Bedeutung.

c) Intensivierung des Wettbewerbs

Auf dem Gebiet des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesen haben sich je-

doch nicht nur die beschriebenen inhaltlichen, sachlichen Veränderungen er-

geben. Auch die Wettbewerbssituation des Abschlussprüfers hat sich

verändert. Wie sich aus den in der folgenden Übersicht dargestellten Zulas-

sungszahlen ersehen lässt, treffen immer mehr Wettbewerber im Markt auf-

einander. Auch aus dem Konzentrationsprozess, der die

Wirtschaftsprüfungskanzleien in den letzten Jahren begleitet hat, kann ein zu-

nehmender Wettbewerbsdruck für diese Branche vermutet werden.28

Die folgende Abbildung verdeutlicht, dass sich der Prüfungsmarkt durch eine

in den letzten Jahren zahlenmäßig gestiegene Konkurrenz auszeichnet:

Abbildung 1 : Mitgliederstatistik der WPK29

26 § 292a HGB erlaubt es deutschen Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen einen Kon-
zernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsnormen aufzustellen.

27 Für die US-GAAP in SFAC No. 1, Abs. (16) festgeschrieben.

28 Vgl. Quick, R. (1999), S. 179 f.; Lindgens, U. (1999), S. 169 ff.

Stand zum 1.1. 1998 1999 2000 2001 2002
Wirtschaftsprüfer 9.156 9.611 9.984 10.355 10.881
vereidigte Buchprüfer 4.238 4.205 4.094 4.091 4.068
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften

1.759 1.829 1.879 1.949 2.032

Buchprüfungsgesell-
schaften

135 146 166 169 166

29 Vgl. WPK (2002).
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Auf diese veränderte ökonomische Umfeldsituation können Abschlussprüfer

zum einen wiederum durch die Erbringung einer verbesserten Prüfungs-

dienstleistung (added value) und zum anderen durch Effizienzverbesserun-

gen bei der Leistungserbringung reagieren. Die Beantwortung der Frage,

inwieweit dabei der Einsatz von Informationsverarbeitungstechnologien nütz-

lich sein kann, ist Teil der vorliegenden Untersuchung.

Neben diesen, den Prüfungsgegenstand, internationale Aspekte sowie das

Wettbewerbsumfeld betreffenden Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet

des Prüfungswesen, zeichnet sich außerdem eine Veränderung hinsichtlich

des Prüfungsrhythmus ab. Im Zuge der Orientierung vieler Unternehmen auf

die Interessen der Investoren30, insbesondere auf deren Informationsinteres-

sen, wird eine permanente Information dieser Investoren angestrebt.

Für den Abschlussprüfer bedeutet dies eine ebenfalls permanente Überprü-

fung der vom zu prüfenden Unternehmen publizierten Informationen31. Diese

Anforderung kann der Abschlussprüfer nur dann bewältigen, wenn er wesent-

lich schneller als bisher seine Prüfungshandlung durchführen kann. Sowohl

die Analyse der Unternehmensdaten als auch die Berichterstattung hat dann

sehr zeitnah zur Berichtserstattung des Unternehmens zu erfolgen. Für diese

Aufgaben des Wirtschafsprüfers ist allerdings der Begriff des Abschlussprü-

fers nicht mehr zutreffend. Vielmehr ist der Wirtschaftsprüfer dann ein „Be-

richterstattungsprüfer“, der sämtliche veröffentlichte Informationen zur

wirtschaftlichen Lage dieses Unternehmens verifiziert.

30 Besonders in der Managementpraxis und in den Unternehmensberatungen hat sich für diese Ori-
entierung der Begriff „Investor-Relations“ etabliert.

31 Vgl. Lindgens, U. (1999), S. 173.
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2 Gegenstand und Aufbau der Untersuchung

2.1 Forschungskonzeptioneller Rahmen

Bevor es gilt, das eigentliche Erkenntnisziel dieser Arbeit zu definieren, ist es

zunächst erforderlich, die wissenschaftstheoretischen Grundlagen dieser Un-

tersuchung zu klären. Zur Abgrenzung der Teilgebiete der Wirtschaftswissen-

schaften kann die Betriebswirtschaftslehre als Funktionenlehre oder

Institutionenlehre verstanden werden.32 Dieser Arbeit liegt aus institutioneller

Sicht eine Orientierung am Erkenntnisobjekt „Betrieb“, und zwar dem „Prü-

fungsbetrieb“ zu Grunde. Die Abgrenzung zu anderen Erkenntnisobjekten ist

dabei problemlos möglich, da der „Prüfungsbetrieb“ klar und eindeutig auf-

grund gesetzlicher Regelungen identifiziert werden kann.33 Die Konkretisie-

rung des Verständnisses der Betriebswirtschaftslehre als Funktionenlehre

bereitet im Zusammenhang mit der hier zu untersuchenden Thematik dage-

gen größere Schwierigkeiten. Die klassische Unterscheidung der betriebli-

chen Funktionen (Beschaffung, Produktion, Absatz...) basiert implizit auf der

Annahme, dass es sich beim Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre

um eine industriellen Betrieb handelt.34 Somit differenzieren die funktionenori-

entierten Teildisziplinien der Betriebswirtschaftslehre zwischen Funktionen,

die dem Gütersystem des Erkenntnisobjektes „Betrieb“ zuzuordnen sind. Da

es sich bei Wirtschaftsprüfungsunternehmen um Dienstleistungsunternehmen

handelt, lässt sich diese am industriellen Betrieb orientierte Systematik der

betrieblichen Funktionen nicht auf die hier zu betrachtende Thematik übertra-

gen. Als nicht güterwirtschaftsbezogenes Teilsystem wird in der Literatur auch

das betriebliche Informationssystem genannt.35 Wenn, wie in der vorliegen-

den Arbeit, der Prüfungsprozess als Informationsverarbeitungsprozess begrif-

fen wird, dann muss diese Arbeit als eine am betrieblichen Teilsystem

„Informationssystem“ orientierte Funktionenlehre verstanden werden.

32 Vgl. Chmielewicz, K. (1979), S. 18f.

33 Vgl. § 1 WPO.

34 Vgl. Eisenführ, F. (2000), S. 8f.

35 Vgl. Chmielewicz, K. (1979), S. 19.
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In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die disziplinäre

Abgrenzung der Wissenschaftsgebiete nicht unumstritten ist.36 Einerseits er-

leichtert die funktionale Beschränkung auf ein betriebliches Teilsystem oder

die  institutionelle Beschränkung auf ein bestimmtes Erkenntnisobjekt die Er-

fassung und Systematisierung von Zusammenhängen, d.h. die Theorienbil-

dung. Andererseits lassen sich die dabei gewonnenen Erkenntnisse nur

schwer aus der Wissenschaft in die Realwelt übertragen, da diese eben nicht

nur auf bestimmte Aspekte beschränkt ist. Damit ergibt sich besonders für

diese Arbeit das Erfordernis der Interdisziplinarität. Informationsverarbei-

tungsprozesse sind ebenfalls Gegenstand der Analyse durch die Disziplin der

Wirtschaftsinformatik. Die Einbeziehung dieser Disziplin in die Forschungs-

konzeption dieser Arbeit ermöglicht es, Modelle und Methoden, dieser wirt-

schaftswissenschaftlichen Disziplin, die auch der Untersuchung eher

technischer Fragestellungen dient, mit zu nutzen.

Das Oberziel dieser Arbeit ist ein pragmatisches Wissenschaftsziel.37 Die

Verfolgung dieses Zieles verlangt es, Ziel-Mittel-Relationen zu erarbeiten, mit

Hilfe derer eine bessere Erreichung der Individualziele des „Prüfungsbetriebs“

möglich wird. Die Ableitung von Ziel-Mittel-Relationen kann jedoch nur auf

Basis eines theoretischen Fundaments erfolgen. Dieses theoretische Funda-

ment beinhaltet einerseits eine juristische Methodik zur Analyse der Rech-

nungslegungs- und Prüfungsnormen. Andererseits sind zur Berücksichtigung

der verschiedenen prüfungsmethodischen Ansätze38 auch verhaltensorien-

tierte Modelle39 einzubeziehen. Gerade bei der Analyse so komplexer und

komplizierter Prozesse ist eine Orientierung am ökonomischen Handeln (Ver-

halten) der Wirtschaftsprüfer von Belang.

2.2 Erkenntnisziel

Die Jahresabschlussprüfung kann als ein Prozess der Informationsverarbei-

tung verstanden werden. Ziel und Zweck der Jahresabschlussprüfung werden

in hohem Maße durch Gesetze bzw. Prüfungs- und Rechnungslegungsstan-

36 Vgl. Wöhe, G. (1990), S. 27.

37 Zum Begriff vgl. Chmielewicz, K. (1979), S. 171ff.

38 bei der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung.

39 Vgl. Chmielewicz, K. (1979), S. 24.
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dards bestimmt. Im Unterschied dazu, bleibt es aber dem Prüfer überlassen,

festzulegen, wie er diese Vorgaben der Gesetze oder Standards erfüllen will.

Dies bedeutet, dass der Abschlussprüfer die Art und Weise seiner Prüfungs-

handlungen selbst bestimmen kann und muss. Da der Abschlussprüfer im

Rahmen seiner Prüfungshandlungen Informationen über das zu prüfende Un-

ternehmen sowie über das Unternehmensumfeld benötigt, stellt sich somit die

Frage, auf welche Informationen der Abschlussprüfer zugreift, und in welcher

Form der Abschlussprüfer diese Informationen analysiert und damit weiterver-

arbeitet. 

Die folgende Abbildung zeigt das Grundmodell der Rechnungslegung und der

Jahresabschlussprüfung als Informationsverarbeitungsprozesse:

Abbildung 2 : Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung als In-
formationsverarbeitungsprozesse

In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich zwei wesentliche Gruppen von

Ansätzen zur Durchführung von Abschlussprüfungen finden: Zum einen han-

delt es sich um die Gruppe der risikoorientierten Ansätze40 und zum anderen

um die Gruppe der analytischen Prüfungsansätze41. Gegenstand dieser Prü-

fungsansätze, ist die Untersuchung der Frage, welche Prüfungshandlungen

ausgewählt werden sollen, damit der Abschlussprüfer das Prüfungsziel mit

möglichst geringem Aufwand erreicht. Die risikoorientierten Prüfungsansätze

zeichnen sich dadurch aus, dass durch Vorgabe bzw. Schätzung von Ge-

samt- bzw. Teilrisiken eine bestimmtes höchstzulässiges Risiko für den Ab-

schlussprüfer berechnet werden kann. Soweit der Abschlussprüfer den

geforderten Sicherheitsgrad für sein Prüfungsurteil gewährleisten kann, be-

40 Vgl. Quick, R. (1999), S. 184 ff.

41 Vgl. Quick, R. (1999), S. 210 ff.

Prüfungs-
bericht
 und

Be-
stätigungs-
vermerk

Informationsverar-
beitung im Unternehmen

Informationsverarbeitung 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

Jahres-
abschluss

Realwelt
(tatsächliches 
Geschehen mit 
Auswirkung auf 
ökonomische 
Situation des 
Unternehmens)
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darf es keiner weiteren Prüfungshandlungen. Dem analytischen Prüfungsan-

satz liegt die Idee zu Grunde, durch möglichst effiziente Prüfungshandlungen

ein bestimmtes Maß an Sicherheit bezüglich der Beurteilung der Ordnungs-

mäßigkeit eines Prüffeldes zu erreichen.42 Diese Prüfungsansätze sind dem

Wissenschaftsgebiet des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens zuzuord-

nen, da ökonomische Fragen der Durchführung einer Abschlussprüfung im

Mittelpunkt der Betrachtung stehen.

Ein Ansatz, der die Abschlussprüfung als Informationsverarbeitungsprozess

begreift und im Detail untersucht, ist bisher nicht vorhanden.43 Auch ein Infor-

mationsverarbeitungsprozess kann als betriebswirtschaftliches Gestaltungs-

problem untersucht werden. Ziel dieser Arbeit ist es, die

Jahresabschlussprüfung als Prozess der Informationsverarbeitung darzustel-

len und diesen Prozess zu analysieren. Es wird untersucht, ob und auf welche

Art und Weise durch zielorientierte Konstruktion eines Informationssystems

zur Unterstützung der Abschlussprüfung die Effektivität und Effizienz des Prü-

fungsprozesses erhöht werden kann. Der vorliegenden Untersuchung liegt

somit die Prämisse zu Grunde, dass der Einsatz prüfungsunterstützender In-

formationssysteme zur verbesserten Zielerreichung der beiden Primärziele

der Abschlussprüfung, nämlich Urteilssicherheit und Wirtschaftlichkeit,

führt.44 Der Beweis, ob die Ergebnisse dieser Arbeit tatsächlich zu besserer

Zielerreichung führen, kann und soll hier nicht geführt werden. Die Beweisfüh-

rung könnte nur empirisch erfolgen über die Feststellung, ob die in dieser Un-

tersuchung erarbeiteten Konzepte tatsächlich angewendet werden und bei

den Anwendern (den Wirtschaftsprüfern) zu größerer Urteilssicherheit und

Wirtschaftlichkeit führen.

42 Vgl.: IdW (2000), Buchst. R, Rz. 302; Insbesondere wird durch analytische Prüfungshandlungen 
versucht, möglichst schnell festzustellen, ob ein Prüffeld bestimmte Charakteristika aufweist, die 
die Schlussfolgerung nahelegen, dass das untersuchte Prüffeld nicht ordnungsmäßig ist.

43 Marten/Quick/Ruhnke nennen auch den „Informationsverarbeitungsansatz“ als theoretischen 
Bezugsrahmen der Prüfungsdurchführung. Eine inhaltliche Ausfüllung des genannten Ansatzes 
erfolgt jedoch nicht: Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 40ff. 

44 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 141f.
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Außerdem soll der Abschlussprüfung durch Ausrichtung auf Aspekte der In-

formationsverarbeitung eine konkrete Methodik zu Grunde gelegt werden, die

es nicht mehr erforderlich macht, sich wie bisher in großem Umfang bei der

Auswahl der Prüfungshandlungen auf Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Intui-

tion45 des Abschlussprüfers zu verlassen.

Die vorliegende Untersuchung ist damit eine notwendige Voraussetzung für

die EDV-technische Realisation eines Informationssystems zur Unterstützung

der Abschlussprüfung. 

Die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet haben lediglich die Untersuchung

spezieller Einzelprobleme des EDV-Einsatzes im Rahmen der Wirtschaftsprü-

fung zum Gegenstand. Eine theoretische Grundlagenarbeit auf diesem Ge-

biet ist nicht vorhanden. Dieser Situation soll abgeholfen werden.

Die Betrachtung erfolgt ausschließlich auf semantischer und logischer Ebene,

die technische Umsetzung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

2.3 Aufbau der Untersuchung

Die folgende Abbildung stellt die zu untersuchende Problemstruktur und die

Interdependenzen zwischen den einzelnen Problembereichen dar:

45 Vgl. Stachuletz (1988), S. 8.
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Abbildung 3 : Strukturmodell der Untersuchung

Der erste Teil dieser Untersuchung (Kapitel 3) dient der Ableitung des Infor-

mationsbedarfes des Abschlussprüfers. Grundsätzlich sind zwei gegensätzli-

che Vorgehensweisen zur Bestimmung des Informationsbedarfes des

Nutzers eines Informationssystems denkbar:46 

Zum einen kann eine Informationsbedarfsermittlung von der Beobachtung tat-

sächlich geäußerter Informationsbedürfnisse ausgehend, diesen Bedarf er-

fassen und strukturieren, so dass daraus eine Basis für die Gestaltung eines

Informationssystems abgeleitet werden kann. In diesem Fall wird ein deskrip-

tiv-analytischer Ansatz verfolgt. Ein derartiges Vorgehen bei der Informations-

bedarfsermittlung hat demzufolge die strukturierte Erfassung der benötigten

Informationen zum Gegenstand. 

46 Vgl. Koreimann, D. S. (1976); S. 61 ff.

Fachkonzeptuelles Modell eines integrierten Anwendungs-
systems zur Unterstüzung der Informationsverarbeitung 

im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

• Anforderungskatalog [Kapitel 5]

• Methodik [Kapitel 6]

• Beschreibung [Kapitel 7]

Informationsbedarfsermittlung (zielorientiert - synthetischer Ansatz)
[Kapitel 3]

• Anforderungen an Informationsgehalt und Informationsvermittlung

• Deutsche Rechnungslegungs- und Prüfungsnormen

• US-amerikanische Rechnungslegungs und Prüfüngsnormen

Anwendungsgebiete für die informationstechnologische
 Unterstützung der Jahresabschlussprüfung 

[Kapitel 4]

• branchenneutrale Anwendungssysteme

• branchenspezifische Anwendungssysteme
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Zum anderen kann bei der Informationsbedarfsermittlung auch ein zielorier-

tiert-synthetischer Ansatz verfolgt werden. In diesem Fall wird nicht von tat-

sächlich beobachtbaren geäußerten Informationsbedürfnissen ausgegangen.

Vielmehr wird der Informationsbedarf aus der zielorientierten Konstruktion ei-

nes Informationssystems abgeleitet. Bei dieser Verfahrensweise wird ein in

Bezug auf den Zielerreichungsgrad ideales Informationssystem konstruiert

und in diesem Zusammenhang aus den an dieses Informationssystem zu

stellenden Anforderungen der Informationsbedarf abgeleitet.

In Bezug auf die in dieser Arbeit betrachtete Thematik des Einsatzes von In-

formationssystemen in der Abschlussprüfung würde die Anwendung dieser

beiden Ansätze jeweils folgendes Vorgehen erfordern: 

Im Falle einer deskriptiv-analytischen Informationsbedarfsermittlung ist zu-

nächst eine Beobachtung des in der Abschlussprüfungspraxis von Wirt-

schaftsprüfern und deren Mitarbeitern geäußerten Informationsbedarfs

erforderlich. Daran anschließend wäre dann eine Strukturierung des empi-

risch erhobenen Informationsbedarfes erforderlich, um in einem dritten Schritt

ein Informationssystem darauf ausgerichtet gestalten zu können. Bei dieser

Vorgehensweise lassen sich jedoch schwerwiegende Kritikpunkte identifizie-

ren: 

• Diese Methode führt nur dann zu sinnvollen Ergebnissen, wenn in der 

Abschlussprüfungspraxis tatsächlich die durch den Gesetzgeber oder 

einen Prüfungsstandardsetter vorgegebenen Anforderungen an die 

Qualität der Abschlussprüfung erfüllt werden.

• Es werden unter Umständen auch solche Informationsbedürfnisse 

erfasst, die zwar in der Berufspraxis geäußert werden, deren Erfüllung 

jedoch zur anforderungsgerechten Abschlussprüfungsdurchführung 

nicht erforderlich ist.

• Daraus resultiert dann eine möglicherweise geringere Effizienz des auf 

Basis des deskriptiv-analytisch ermittelten Informationsbedarfs gestal-

teten Informationssystems.

Aufgrund dieser Kritikpunkte und der folgenden Vorteile wird hier der zielori-

entiert-synthetische Ansatz verfolgt.
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• Es ist unklar, ob die derzeitige Berufsausübung der Abschlussprüfer - 

besonders im Falle der handelsrechtlichen Abschlussprüfung - den 

durch den Gesetzgeber gestellten Anforderungen entspricht.

• Die Gestaltung eines Informationssystems für die Abschlussprüfung 

soll sowohl den Anforderungen einer handelsrechtlichen als auch einer 

Abschlussprüfung nach us-amerikanischen Grundsätzen genügen. In 

der Realität beobachtbar ist jedoch nur entweder der vom 

Abschlussprüfer bei einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung geäu-

ßerte Informationsbedarf oder der vom Abschlussprüfer bei einer Prü-

fung nach us-amerikanischen Grundsätzen geäußerte 

Informationsbedarf. Der daraus resultierende kombinierte Informations-

bedarf kann nicht beobachtet werden. 

Aus der Umsetzung der zielorientiert-synthetischen Informationsbedarfser-

mittlung ergibt sich folgende Vorgehensweise:

Zunächst wird das generelle Ziel der Institution „Jahresabschlussprüfung“

dargestellt, darauf aufbauend werden grundsätzlich denkbare Formen der

Jahresabschlussprüfung anhand des Differenzierungsmerkmals „Prüfungsge-

genstand“ unterschieden. Daran anschließend werden sowohl die deutschen

als auch die us-amerikanischen Abschlussprüfungsnormen zur konkreten Be-

stimmung des Informationsbedarfs herangezogen. Da der Informationsbedarf

abhängig von den Rechnungslegungsnormen, nach denen die Jahresab-

schlussprüfung zu erfolgen hat, ist, werden handelsrechtliche Rechnungsle-

gungsnormen und die US-GAAP in die Untersuchung mit einbezogen. Die

ISA finden in der vorliegenden Arbeit keine Berücksichtigung. Dies liegt darin

begründet, dass sich bereits die deutschen Prüfungsstandards an den ISA

orientieren.47 Insoweit ist zu vermuten, dass die Einbeziehung der ISA zu kei-

nen anderen Ergebnissen führen würde. Vielmehr stellen deutsche und us-

amerikanische Prüfungsnormen die aus Sicht eines deutschen Wirtschafts-

prüfers wichtigsten Normensysteme dar. Abschließend wird der so ermittelte

Informationsbedarf strukturiert.

47 Vgl. IdW, PS 200, Tz. 32.



17

Der zweite Teil der Untersuchung (Kapitel 4) ist der Darstellung prinzipiell

denkbarer Einsatzmöglichkeiten für prüfungsunterstützende Anwendungssy-

steme gewidmet. An dieser Stelle wird besonders auf bereits vorhandene An-

sätze zur edv-technischen Unterstützung der Abschlussprüfung eingegangen.

Diese Ansätze werden systematisiert und analysiert.

Der dritte Teil dieser Arbeit (Kapitel 5, 6 und 7) dient der Erarbeitung einer

Konzeption für ein integriertes Informationssystem zur Unterstützung der Jah-

resabschlussprüfung. Um Schlussfolgerungen bezüglich der Einsatztauglich-

keit der im 4. Kapitel erörterten Ansätze zur Prüfungsunterstützung ziehen zu

können, wird der gegenwärtige Stand des Einsatzes prüfungsunterstützender

Systeme anhand einer empirischen Untersuchung ermittelt. Darauf aufbau-

end wird im 6. und 7. Kapitel ein eigener Ansatz eines integrierten Informati-

onssystems zur Unterstützung der Jahresabschlussprüfung entwickelt.

Während sich dabei das 6. Kapitel auf die Darstellung der verwendeten Mo-

dellierungssprache bezieht, ist das 7. Kapitel konzeptionell inhaltlichen

Aspekten gewidmet. 

2.4 Begriffe - Definitionen

Da im Folgenden auf Begriffe aus den Gebieten des Prüfungswesen und der

Rechnungslegung sowie aus der Wirtschaftsinformatik Bezug genommen

wird, ist es erforderlich, diese Begriffe zunächst eindeutig zu definieren. Dies

ist um so mehr erforderlich, da Rechnungslegung- und Prüfungsnormen aus

verschiedenen Rechtskreisen48 betrachtet werden. Die genaue Festlegung

von Begriffen aus der Theorienwelt der Wirtschaftsinformatik wird für notwen-

dig erachtet, um Missverständnisse zu vermeiden, die sich aus einer mögli-

cherweise unterschiedlichen Begriffswelt der Wirtschaftsinformatik und des

betrieblichen Rechnungswesen49 ergeben könnten.

48 Gemeint ist hier der Bezug auf deutsche und us-amerikanische Rechnungslegungs- und Prüfungs-
normen.

49 einschließlich des Prüfungswesen.
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(a) Informationssystem

Unter einem Informationssystem soll in Anlehnung an die Definition von

Ferstl/Sinz50 ein System verstanden werden, welches Informationen verarbei-

tet. Dieser Begriff umfasst damit sowohl den automatisierten als auch den

nicht-automatisierten Teil eines Informationssystems. Der Begriff des Infor-

mationssystems ist unabhängig von den mit diesem System realisierten Funk-

tionen oder den durch dieses System unterstützten Abläufen.51

In der vorliegenden Arbeit wird nur der Teil des betrieblichen Informationssy-

stems betrachtet, der der Steuerung und Lenkung der eigentlichen betriebli-

chen Leistungserstellungsprozesse dient. Ist bspw. die Bereitstellung von

Informationen selbst Gegenstand des Unternehmens (z. B Bereitstellung von

Aktienkursinformationen bei einer Onlinebank), so wird der Teil des Informati-

onssystems, der diese Funktion realisiert nicht mit in die vorliegende Defini-

tion mit einbezogen.52 Nur zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der

Begriff des Informationssystems die sog. ’Führungsinformationssysteme’53

mit einschließt. Die Definition des Informationssystems umfasst jedoch auch

alle anderen Typen54 von Informationssystemen.

Wissenschaftliche Untersuchungen können an tatsächlich vorhandenen Un-

tersuchungsobjekten, in diesem Falle an Informationssystemen, oder an Mo-

dellen dieser Systeme durchgeführt werden. In dieser Untersuchung wird

Bezug auf Modelle von Informationssystemen genommen, um die Komplexi-

50 Vgl. Ferstl, O. K./ Sinz, E. J. (1998), S. 1.

51 Vgl. Scheer, A. W. (1998), S. 4ff.; Pfau, W. (1997), S. 17 ff.; anders dagegen: Leinweber, G. 
(1992), S.12.

52 Ferstl, O. K./ Sinz, E. J. (1998) S. 1-5 unterscheiden nach dem Kriterium der Aufgabenphase bei 
einer systemtheoretischen Betrachtung eines Unternehmens zwischen einem Leistungssystem, 
welches der Erstellung der betrieblichen Leistung dient, und einem Lenkungssystem, welches die 
Prozesse im Leistungssystem plant, steuert und kontrolliert. Wird als Abgrenzungskriterium dage-
gen die Art des Aufgabenobjektes gewählt, so wird zwischen Informationssystemen (Aufgabenob-
jektart ’Information’) und Basissystemen (Aufgabenobjektart: ’Nicht-Information’) unterschieden. 

Zerlegt man ein Unternehmen in Teilsysteme, so existieren demnach Elemente, die sowohl 
Bestandteile eines Informationssystems als auch bei Abgrenzung nach der Aufgabenphase 
Bestandteile des Leistungssystems sind. Diese Bestandteile gehören nicht zum Begriff des Infor-
mationssystems, der dieser Arbeit zu Grunde gelegt wird.

53 Vgl. Vetschera, R. (1995), S. 4 f.

54 Z. B. Materialwirtschaftssysteme
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tät des Untersuchungsobjektes „Informationssystem“ zu reduzieren und somit

eine Analyse überhaupt erst zu ermöglichen. (Vgl. auch die Ausführungen un-

ter (c)).

(b) Anwendungssystem

Das Anwendungssystem ist ein Subsystem des Informationssystems. Diffe-

renziert man nach den Aufgabenträgern, so kann man zwischen personellen

und maschinellen Aufgabenträgern unterscheiden.55 Der mittels maschinellen

Aufgabenträgern realisierte Teil eines Informationssystems wird als Anwen-

dungssystem bezeichnet.

(c) Referenzmodell

Grundsätzlich lassen sich zwei wesentliche Verständnisse des Modellbegrif-

fes unterscheiden. Zum einen kann ein Modell eine Abbildung bestimmter

Merkmale eines Originals sein. Durch die Reduktion der Abbildung auf be-

stimmte Merkmale, verkürzt die Modellbildung den Informationsgehalt eines

Modells gegenüber dem Original.56 Gleichzeitig treten aber die für die zu un-

tersuchende Fragestellung wichtigen Merkmale des Originals stärker in den

Vordergrund und ermöglichen eine analytische Betrachtung. Zum anderen

kann unter einem Modell ebenfalls ein gedankliches Konstrukt verstanden

werden, welches Elemente eines Systems und die Wirkungsbeziehungen

zwischen diesen Elementen des Systems darstellt und analysiert. In diesem

Falle spricht man von einem konstruktivistischem Modellbild.57 Die konstrukti-

vistische Modellbildung dient der kausal-logischen Untersuchung eines Ent-

scheidungsproblems.58

Der Begriff Referenz bezeichnet eine Empfehlung einer anderen Person „zur

Vertrauenswürdigkeit eines Geschäftspartners“59 bzw. die, diese Empfeh-

lung gebende Person selbst. 

55 Vgl. Ferstl, O. K./ Sinz , E. J. (1998), S. 5.

56 Vgl. Stachowiak, H. (1973), S. 131 ff.; Kosiol, E. (1964), S. 753 ff.

57 Vgl. Schütte, R. (1998), S. 49 ff.

58 Vgl. Gaitanides (1979), S. 8 ff.

59 Vgl. Drosdowski, G./ Müller, W./ Scholze-Stobenrecht, W./ Wermke M. (1989), Stichwort: „Refe-
renz“. 
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Referenzmodell ist die Kurzbezeichnung für ein Modell eines Referenz-Infor-

mationssystems. Zum einen ist ein Referenzmodell eine Empfehlung für die

Gestaltung eines Informationssystems, dass heißt, diesem Referenzmodell-

begriff liegt ein konstruktivistisches Modellverständnis zu Grunde. Die Refe-

renzmodellierung dient damit der zielorientierten Konstruktion der Elemente

und Beziehungen zwischen diesen Elementen eines Informationssystems.

Beurteilungskriterium für die Güte der Modellbildung ist die Erfüllung der an

das Informationssystem gestellten Anforderungen. Zum anderen kann der

Referenzmodellbegriff auch im abbildungsorientierten Sinn verstanden wer-

den. Da Referenzmodelle als Vorlagen für die Gestaltung produktiv einge-

setzter Informationssysteme dienen, besteht hinsichtlich der Elemente und

Beziehungen zwischen diesen Elementen eine Ähnlichkeit zwischen dem Mo-

dell eines produktiven Informationssystems und einem Referenzmodell.

(d) Jahresabschluss

Die vorliegende Untersuchung ist nicht auf ein bestimmtes Rechnungsle-

gungssystem und die Prüfung der nach diesen Regeln erstellten Jahresab-

schlüsse gerichtet. Deshalb wird der Begriff des Jahresabschlusses weder

aus dem HGB noch aus Rechnungslegungsnormen der IAS oder US-GAAP

entnommen. 

Als Jahresabschluss werden sämtliche Bestandteile einer an externe Adres-

saten gerichteten finanziellen Berichterstattung eines Unternehmens verstan-

den. Der Jahresabschluss im hier verwendeten Sinne soll unter Beachtung

bestimmter Rechnungslegungsnormen 60 erstellt werden. Als Jahresab-

schluss werden jedoch nur die Komponenten der finanziellen Berichterstat-

tung bezeichnet, die periodisch erstellt und veröffentlicht werden.

(e) Jahresabschlussprüfung

Entsprechend der nicht auf einen bestimmten Rechtskreis bezogenen Defini-

tion des Begriffes ’Jahresabschluss’ (siehe Buchst. (d)), wird unter Jahresab-

schlussprüfung die Überprüfung des Jahresabschlusses im Hinblick auf die

Einhaltung bestimmter Soll-Merkmalsausprägungen verstanden.

60 Hier werden insbesondere die Normensysteme des HGB, der IAS und US-GAAP betrachtet.
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Die offene Ausgestaltung des Begriffes ermöglicht ebenfalls die rechnungsle-

gungssystemunabhängige Erarbeitung von Erkenntnissen. Konstitutives Ele-

ment der Definition ist die Orientierung der Jahresabschlussprüfung auf das

Ziel, eine vertrauenswürdigere Information der Jahresabschlussadressaten

zu ermöglichen, als dies ohne die Institution der Jahresabschlussprüfung

möglich wäre.

Auf die Ausprägung verschiedener Formen von Jahresabschlussprüfung be-

züglich des Prüfungsgegenstandes, der Methodik der Prüfungsdurchführung

und der Berichterstattung wird im folgenden Kapitel eingegangen.
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3 Der Informationsbedarf des Jahresabschlussprüfers

3.1 Determinanten des Informationsbedarfes

Eine Jahresabschlussprüfung erfordert die Gewinnung von Informationen

über das Unternehmen, dessen Jahresabschluss geprüft werden soll. Unter

Berücksichtigung des Grundmodells der Urteilsgewinnung bei einer Jahres-

abschlussprüfung, das heißt aus der Betrachtung der Jahresabschlussprü-

fung als Soll-Ist-Vergleich mit anschließender Urteilsabgabe und

Berichterstattung61 lässt sich folgender Informationsbedarf für die Durchfüh-

rung einer Jahresabschlussprüfung ableiten. 

Zum einen benötigt der Abschlussprüfer Informationen über das Ist-Objekt.

Dieser Punkt bedarf keiner besonderen Erläuterung, da es sich hier um den

zu prüfenden Jahresabschluss handelt, der dem Abschlussprüfer unmittelbar

zur Verfügung steht. Zum anderen ist die Kenntnis des Soll-Objektes erforder-

lich. Zumindest muss der Abschlussprüfer die Informationen über das Unter-

nehmen, dessen Jahresabschluss geprüft wird, besitzen, die das Soll-Objekt

als fiktives Instrument der Informationsvermittlung über dieses Unternehmen

geben würde. Außerdem benötigt der Abschlussprüfer noch weitere Informa-

tionen, um überhaupt das Soll-Objekt ermitteln zu können. Der Unterschied

zwischen diesen beiden Soll-Objekt-bezogenen Informationsbedürfnissen

wird aus folgender Erläuterung ersichtlich: Der Jahresabschluss als Informati-

onsinstrument dient der verdichteten Berichterstattung über die ökonomisch

relevanten Aktivitäten eines Unternehmens sowie der Information über eine

sich aus diesen Aktivitäten ergebende Beeinflussung der zukünftigen ökono-

mischen Lage des Unternehmens. Die Information im Jahresabschluss muss

verdichtet erfolgen, da ansonsten die Beschreibung der ökonomischen Aus-

wirkungen jeder einzelnen Aktivität erfolgen müsste. Dies würde zu einer für

die Adressaten nicht zu bewältigenden Informationsflut führen.62 Die Verdich-

tung der Informationen erfolgt durch Anwendung der Bilanzierungs- und Be-

richterstattungsvorschriften eines Rechnungslegungssystems, z.B. der des

HGB, der IAS oder der US-GAAP. 

61 Vgl. Leffson, U. (1988), S. 15ff.

62 Die Weitergabe aller Belege ist ein Beispiel für vollständige, nicht verdichtete Information der 
Adressaten.
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Um jedoch die Verdichtung vornehmen zu können, ist zunächst die Kenntnis

aller, dass heißt der unverdichteten Informationen über die ökonomisch rele-

vanten Aktivitäten des zu prüfenden Unternehmens erforderlich. Die vom Ab-

schlussprüfer verwendeten Informationen lassen sich, wie in der folgenden

Abbildung dargestellt, strukturieren:

Abbildung 4 : Informationsbedarf des Abschlussprüfers

Zunächst wird deshalb auf die Informationsfunktion des Jahresabschlusses

eingegangen. Der Jahresabschluss kann als Informationsinstrument nur die

unternehmensbezogenen Informationen geben, die nach Anwendung der Ab-

bildungsregeln (Verdichtung) verbleiben (Vgl. Abbildung 4, inneres Rechteck).

Damit der Abschlussprüfer aber feststellen kann, ob die Informationsverdich-

tung durch den Jahresabschluss zutreffend erfolgt ist, benötigt der Ab-

schlussprüfer zusätzliche Informationen. Dies sind Informationen über die

ökonomisch relevanten Aktivitäten im Berichtszeitraum vor der Verdichtung

durch Anwendung der Rechnungslegungsnormen (Vgl. Abbildung 4, äußeres

Rechteck).

Darauf aufbauend kann unter Berücksichtigung der Regelungen zum Prü-

fungsgegenstand, zum Umfang der Abschlussprüfung und zur Berichterstat-

tung über das Ergebnis der Abschlussprüfung eine vollständige Analyse des

Informationsbedarfs erfolgen.

3.2 Der Jahresabschluss als Informationsinstrument

Der Jahresabschluss ist ein Informationsinstrument. Ziel der Erstellung und

Publikation von Jahresabschlussinformationen ist die Beseitigung der Infor-

mationsasymmetrie zwischen unternehmensinternen Personengruppen, wie

z.B. dem Management oder Aufsichtsgremien und unternehmensexternen

Personengruppen, wie z. B. Gläubigern oder Unternehmenseignern. In Bezug

Informationen über ökonomisch rele-
vante Aktivitäten im Berichtszeitraum

Informationen nach 
Anwendung der 
Abbildungsregeln
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auf die Anteilseigner eines Unternehmens resultiert diese Informationsasym-

metrie aus der Übertragung der Verfügungsgewalt über das wirtschaftliche Ei-

gentum63 der Aktionäre in die Hände eines angestellten Managements.

Kontrolle über das wirtschaftliche Eigentum und wirtschaftliches Eigentum

selbst fallen in diesem Falle (also bei kapitalistisch strukturierten Unterneh-

men) auseinander.64 Andere Interessengruppen, wie z. B. Arbeitnehmer,

Gläubiger oder Lieferanten benötigen Jahresabschlussinformationen, um Ent-

scheidungen über das Eingehen oder Kündigen wirtschaftlicher Beziehungen

zu dem, den Jahresabschluss erstellenden und veröffentlichenden Unterneh-

men treffen zu können.65 Für die Gültigkeit dieser in diesem Absatz gemach-

ten Aussagen gibt es jedoch zwei notwendige Bedingungen:

Erstens unterstützen Jahresabschlussinformationen unternehmensexterne

Personengruppen nur dann bei der Entscheidungsfindung, wenn die vermit-

telten Informationen tatsächlich entscheidungsrelevant sind. Eine Analyse der

tatsächlichen Entscheidungsrelevanz der Jahresabschlussinformationen

kann nur erfolgen, wenn die Normen oder Vereinbarungen, welche den Soll-

Inhalt des Jahresabschlusses materiell determinieren, untersucht werden. 

Zweitens ist die Informationsvermittlung durch den Jahresabschluss nur dann

sinnvoll, wenn wahre bzw. richtige Informationen vermittelt werden. Die Ein-

haltung dieser notwendigen Bedingung soll durch das Institut der Jahresab-

schlussprüfung erreicht werden.66 Gegenstand dieser Arbeit ist nur die

Betrachtung der zweiten Bedingung. Ob die erstgenannte Bedingung erfüllt

ist, hängt von den Rechnungslegungsnormen ab, die vom Gesetzgeber oder

den Standardsettern erlassen werden. Die Beurteilung der ersten Bedingung

63 Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ wird hier in folgendem Sinne verwendet: Da bei Kapi-
talgesellschaften aufgrund der Qualifikation derselben als juristische Personen zwischen dem 
Eigentum der Gesellschaft und dem Eigentum der Beteiligten im bürgerlich-rechtlichen Sinne zu 
unterscheiden ist, soll durch den Gebrauch des Wortes „wirtschaftlich“ verdeutlicht werden, dass 
der ökonomische Wert der Kapitalanteile aus dem ökonomischen Wert des Eigentums der Kapital-
gesellschaft selbst resultiert.

64 Vgl. Stachuletz, R. (1988), S. 32 ff.

65 Vgl. Coenenberg, A.G. (1994), S. 653ff.

66 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 1
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würde eine Untersuchung erforderlich machen, die es zum Ziel hat, die im

Sinne einer adressatengerechten Berichterstattung bestmöglichen Rech-

nungslegungsnormen herauszuarbeiten.

Der Klärung bedarf jedoch die Frage, welche Reichweite die Berichts- und In-

formationspflichten, die durch die Rechnungslegungsnormen bestimmt wer-

den, haben und ob die Einhaltung sämtlicher dieser Informationspflichten im

Rahmen der Abschlussprüfung zu beurteilen ist. Deshalb wird im Folgenden

eine Unterscheidung möglicher Prüfungsinhalte von Abschlussprüfungen her-

geleitet. Im Unterschied zum von v. Wysocki begründeten „Messtheoreti-

schen Ansatz“67, der verschiedene Formen von Prüfungshandlungen

unterscheidet68, sind die folgenden Ausführungen auf die Betrachtung unter-

schiedlicher denkbarer Informationsziele von Prüfungen gerichtet.

(a) formale /qualitative Prüfung der Informationsvermittlung 

Rechnungslegungsnormen müssen zumindest die formalen Anforderungen

an die Informationsvermittlung durch den Jahresabschluss definieren. Diese

formalen Anforderungen an die Berichterstattung müssen erfüllt sein, damit

die Informationen, die mit dem Jahresabschluss vermittelt werden sollen, von

den Adressaten aufgenommen und interpretiert werden können. Die folgende

Tabelle zeigt, welche dieser formalen Qualitätsanforderungen an Jahresab-

schlussinformationen gestellt werden können:

Tabelle 1 : Qualitative Informationsvermittlungsgrundsätze

67 Vgl. V. Wysocki, K. (1988), S. 119 ff.

68 V. Wysocki unterscheidet im „Messtheoretischen Ansatz“ zwischen einfachen und komplexen Prü-
fungshandlungen. Unterscheidungsmerkmal ist dabei die Art und Weise des durchzuführenden 
Soll-Ist-Vergleiches. Vgl.: V. Wysocki, K. (1988), S. 119 ff.

Qualitative Informationsvermittlungsgrundsätze
Umfang Abbildung des Inhaltes Interpretierbarkeit

•  Vollständigkeit •  Wahrheit •  Klarheit
•  Wesentlichkeit •  Transparenz •  Übersichtlichkeit

•  Objektivität •  Vergleichbarkeit
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Der erforderliche Umfang der Informationsvermittlung durch den Jahresab-

schluss wird durch das Kriterium der Vollständigkeit positiv definiert. Gleich-

zeitig beschränkt das Kriterium der Wesentlichkeit die Forderung nach

vollständiger Information, um auch informationsökonomische Aspekte, d. h

Nutzen und Kosten der Informationsvermittlung, zu berücksichtigen.

Informationen über das wirtschaftliche Geschehen müssen, bevor sie durch

den Jahresabschlussadressaten interpretiert werden können, im Jahresab-

schluss abgebildet werden. Für diese Abbildung existieren Abbildungsregeln

(die Bilanzierungsvorschriften der Rechnungslegungssysteme), die Jahresab-

schlussersteller und -adressaten gemeinsam akzeptieren müssen. Unter

Wahrheit soll die Richtigkeit in Bezug auf die Einhaltung dieser Abbildungsre-

geln verstanden werden. Transparenz bedeutet das Sichtbarmachen der an-

gewendeten Abbildungsregeln. Objektivität bedeutet, dass die Anwendung

der Abbildungsregeln durch verschiedene Jahresabschlussersteller auf glei-

che Bilanzierungsprobleme immer zu einem identischen Ergebnis führen

wird. Der subjektive Einfluss des Bilanzerstellers auf den Jahresabschluss

soll möglichst weitgehend beschränkt werden.69 

Die Kriterien der Klarheit und Übersichtlichkeit sollen eine eindeutige und ein-

fache Interpretation des Jahresabschlusses gewährleisten. Vergleichbarkeit

soll gewährleisten, dass die durch Interpretation verschiedener Jahresab-

schlüsse gewonnenen Informationen, zueinander in Bezug gesetzt werden

können.

Soweit, wie die Rechnungslegungsnormen die Einhaltung dieser formalen

bzw. qualitativen Informationsvermittlungsgrundsätze verlangen, ist eine Prü-

fung der Einhaltung dieser Regeln möglich. Derartige Berichterstattungsre-

geln finden sich in den verbreiteten Rechnungslegungssystemen. Dies ist

69 Wenn der Jahresabschluss wie in Deutschland auch eine Ausschüttungsbemessungfunktion hat, 
dann ist der Jahresabschluss Gegenstand der widerstreitenden Verteilungsinteressen zwischen 
Gläubigern und Anteilseignern. Gläubiger sind grundsätzlich gegen eine hohe Ausschüttung, da 
sie eine Minderung des Haftungskapitals befürchten. Die Anteilseigner präferieren dagegen eher 
für eine hohe Ausschüttung. Deshalb werden alle Personen oder Personengruppen, die unter-
schiedliche Verteilungsinteressen gegenüber der Unternehmung verfolgen, im Rahmen ihrer indivi-
duellen Einflussmacht versuchen, den Jahresabschluss zu ihren Gunsten zu gestalten.

Vgl. dazu Bischofberger, W. (1971), S. 1 ff.; Kappler, E. (1972), S. 248 ff.
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auch ohne weitere Analyse plausibel, da diese formalen bzw. qualitativen Re-

geln der Informationsvermittlung überhaupt erst eine materielle inhaltliche In-

formation der Rechnungslegungsadressaten ermöglichen.

(b) Ordnungsmäßigkeitsprüfung i. S. der Prüfung einer normenkonformen 

Bilanzierung

Alle Rechnungslegungssysteme beinhalten Bilanzierungsnormen, die Ansatz,

Bewertung und Ausweis der einzelnen Vermögenswerte und Schulden re-

geln. Diese Bilanzierungsnormen dienen der Abbildung der wirtschaftlichen

Verhältnisse eines Unternehmens im Jahresabschluss.

Zum einen lassen sich deshalb aus dem Jahresabschluss Einzelschlussfolge-

rungen dahingehend ziehen, ob bestimmte Vermögenswerte oder Schulden

vorhanden sind (Ansatzvorschriften) und welche Werte diesen Vermögens-

werten oder Schulden beizumessen sind (Bewertungsvorschriften). Der Aus-

sagegehalt des Jahresabschlusses ist unmittelbar von der konkreten

Ausgestaltung einer Bilanzierungsnorm abhängig. Wird beispielsweise in ei-

nem handelsrechtlichen Jahresabschluss ein Patent mit einem Wert von 100

EUR bilanziert, so lässt sich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass es sich

um eine bestimmte Art70 eines immateriellen Vermögensgegenstandes han-

delt, der dem Unternehmen dauerhaft71 dienen soll, der entgeltlich72 und zu

Anschaffungskosten, die geringer73 oder gleich74 100 EUR waren, erworben

wurde. 

Zum anderen können die einzelnen Bilanzierungsnormen aber auch systema-

tisch aufeinander abgestimmt sein und der Einhaltung übergeordneter Grund-

sätze dienen. Derartige Grundsätze können z.B. Kapitalerhaltungsgrundsätze

oder Gewinnermittlungsprinzipien sein.75

70 Vgl. § 266 Abs. 2  HGB, Buchst. A I 1. „Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten“.

71 Ausweis in der Bilanz unter Aktivseite (A), Vgl. § 266 HGB.

72 Vgl. § 248 Abs. 2 HGB.

73 Vgl. § 253 Abs. 2 HGB.

74 Vgl. § 253 Abs. 1, S. 1 HGB.

75 Dem handelsrechlichen Abschluss liegt bspw. der Grundsatz der nominalen Kapitalerhaltung 
sowie das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip zu Grunde. Vgl. Leffson, U.  (1987), S. 
354ff.
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Der Abschlussprüfer muss sich deshalb sowohl über die Einhaltung der Bilan-

zierungsnormen als Einzelregelungen als auch über die Einhaltung eines

übergeordneten Systems von Bilanzierungsnormen ein Urteil bilden. Die Prü-

fung der Einhaltung von übergeordneten Bilanzierungsprinzipien stellt höhere

Anforderungen an die Abschlussprüfung, da beurteilt werden muss, ob die

Rechnungslegung als Ganzes den Bilanzierungsprinzipien entspricht.

(c) Ordnungsmäßigkeitsprüfung i. S. der Prüfung einer adressatengerechten 

Berichterstattung

Ebenfalls denkbar ist, dass Rechnungslegungsnormen Vorschriften enthal-

ten, die unmittelbar der Information der Rechnungslegungsadressaten die-

nen. Als Beispiele für diese direkt den Informationszweck der

Rechnungslegung umsetzenden Vorschriften lassen sich „true-and-fair-view-

Normen“76 oder Berichterstattungspflichten bezüglich der wirtschaftlichen

Lage nennen. Auch diese Form der Prüfung ist formal eine Ordnungsmäßig-

keitsprüfung, da eben die Einhaltung einer Rechtsnorm überprüft wird. Diese

Form der Ordnungsmäßigkeitsprüfung unterscheidet sich von der unter (b)

dargestellten Form durch den direkten Bezug der Rechtsnorm, deren Einhal-

tung zu überprüfen ist, auf die Informationsbedürfnisse der Rechnungsle-

gungsadressaten. Die den Prüfungshandlungen zugrundeliegenden

Rechtsnormen beinhalten in der Regel unbestimmte Rechtsbegriffe. Die Ver-

wendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist deshalb erforderlich, da derartige

Rechnungslegungsnormen auf die sich im Zeitablauf verändernden Informati-

onsbedürfnisse der Rechnungslegungsadressaten Bezug nehmen sollen. 

Entscheidende Bedeutung für die Beantwortung der Frage, welcher Prüfungs-

umfang mit der Prüfung der Einhaltung derartiger Berichterstattungsnormen

verbunden ist, hat eine eventuelle Einschränkung des Anwendungsbereiches

dieser Berichterstattungsnormen. Beispielsweise wird in der handelsrechtli-

chen Rechnungslegung der „true-and-fair-view-Grundsatz“ durch die Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung eingeschränkt. Ohne dies an dieser

Stelle näher zu erläutern, kann jedoch festgestellt werden, dass die Bedeu-

76 Im deutschen Handelsrecht in  § 264 Abs. 2 HGB kodifiziert.
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tung derartiger Berichterstattungsnormen sowohl für die Rechnungslegung

als auch für die Prüfungsdurchführung, durch die Dominanz anderer Bericht-

erstattungsnormen ausgehöhlt sein kann.77 

Eine Abschlussprüfung, die der Feststellung der Ordnungsmäßigkeit i. S. ei-

ner adressatengerechten Berichterstattung dient, verlangt im Unterschied

zum in (b) dargestellten Prüfungszweck die unmittelbare Prüfung, inwieweit

der mit der Rechnungslegung verfolgte Informationszweck tatsächlich erreicht

wird.

(d) Prüfung i. S. einer Leistungsbeurteilung

Eine weitere qualitative Erweiterung des Prüfungsinhaltes stellt eine Ab-

schlussprüfung dar, die das Sollobjekt des Soll-Ist-Vergleiches nicht aus ei-

nem Regelwerk (deshalb sind (a) bis (c) Ordnungsmäßigkeitsprüfungen),

sondern aus einer Optimal-Unternehmenssituation ableitet. Ziel dieser Form

der Prüfung ist dann nicht mehr die Beglaubigung der durch den Jahresab-

schluss vermittelten Informationen, sondern eine eigene Information des Ab-

schlussprüfers über das Verhältnis von erreichter Leistung zur bestmöglich

erreichbaren Leistung. Objekte der Leistungsbeurteilung können dabei das

Unternehmen als Ganzes oder die Unternehmensführung sein. Die im Jah-

resabschluss enthaltenen Informationen dienen - nach erfolgter Verifikation

durch den Abschlussprüfer - als Grundlage für die Ermittlung der Ist-Lei-

stungsfähigkeit.

Die Jahresabschlussadressaten haben ein Interesse an einer derartigen

Form der Abschlussprüfung,  da für diese Personengruppe nicht nur solche

Informationen eine Relevanz aufweisen, die eine Auskunft darüber geben, in-

wieweit sich eine Befriedigung der finanziellen oder sonstigen Erwartungen

gegenüber dem Unternehmen erwarten lässt, sondern auch solche Informa-

tionen von Interesse sind, die noch nicht genutzte Ressourcen im Unterneh-

men aufzeigen und damit den ersten Ansatzpunkt zu einer verbesserten

Befriedigung der finanziellen Interessen der Jahresabschlussadressaten bie-

tet. 

77 Vgl. zum Verhältnis verschiedener Rechnungslegungsnormen: v. Wysocki, K. (1988), S. 126 f.
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Diese allgemeinen, konzeptionellen Überlegungen zur Institution der Ab-

schlussprüfung werden im Folgenden konkretisiert durch die Analyse der für

Abschlussprüfer bindenden Rechtsnormen und Verlautbarungen. Die Analyse

betrachtet die drei bedeutendsten Normensysteme für die Abschlussprüfung:

Die deutschen Vorschriften des HGB nebst zugehörigen Verlautbarungen des

IdW sowie die us-amerikanischen Prüfungsstandards des AICPA (Generally

Accepted Auditing Standards - GAAS). Insbesondere wird im Folgenden un-

tersucht, in welchem Ausmaß die Abschlussprüfung die Analyse der wirt-

schaftlichen Lage eines Unternehmens sowie die Betrachtung der Frage,

welche wirtschaftlichen Risiken für dieses Unternehmen bestehen (könnten),

erfordert. 

3.3 Ausgestaltung der Institution ’Abschlussprüfung’ in verschiedenen 
Normensystemen

3.3.1 Deutsche Vorschriften zur Abschlussprüfung

3.3.1.1 Allgemeines

Die deutschen Vorschriften zur Abschlussprüfung umfassen im wesentlichen

die §§316 bis 324 des HGB sowie die Verlautbarungen des Institutes der

Wirtschaftsprüfer (IdW).78 Aus § 316 HGB ergibt sich eine gesetzliche Pflicht

zur Abschlussprüfung für Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesell-

schaft, die nach den Vorschriften des §267 HGB nicht als kleine Kapitalgesell-

schaften anzusehen sind. Entscheidend für die Entstehung einer

Prüfungspflicht sind deshalb Rechtsform und Größe eines Unternehmens.

Die Reichweite der handelsrechtlichen Vorschriften zur subjektiven Prüfungs-

pflicht ist durch das Kapitalgesellschaften & Co.-Richtlinie-Gesetz79 wesent-

lich erweitert worden. Danach sind auch solche Personengesellschaften

prüfungspflichtig, die keine natürliche Person oder Personengesellschaft als

haftenden Gesellschafter aufweisen.80

78 Vgl. IdW, PS 201, Tz. 26.

79 Vgl. Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Union zur Änderung der 
Bilanz- und der Konzernbilanzrichtlinie hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs (90/605/EWG), zur 
Verbesserung der Offenlegung von Jahresabschlüssen und zur Änderung anderer handelsrechtli-
cher Bestimmungen (Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinie-Gesetz - KapCoRiLiG) vom 24. 
Februar 2000 (BGBl. I S. 154).

80 Vgl. Scheffler, E. (2000), S. 532.
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Sowohl die Ausgestaltung der Rechnungslegung als auch die der Ab-

schlussprüfung werden in der Bundesrepublik Deutschland durch Gesetze

geregelt. Die Zulassung von Anteilen an einem Unternehmen zum Handel an

geregelten Kapitalmarkten spielt grundsätzlich weder für die Rechnungsle-

gung noch für die Abschlussprüfung des Unternehmens eine Rolle.81 

3.3.1.2 Gegenstand und Umfang der Jahresabschlussprüfung

Der Gegenstand der gesetzlichen Abschlussprüfung wird durch § 317 HGB

bestimmt. Im folgenden werden die wesentlichen Teilkomponenten des Prü-

fungsgegenstandes der gesetzlichen Abschlussprüfung erläutert:

(a) Prüfung des Jahresabschlusses

§ 317 (1) HGB ist die zentrale, Gegenstand und Umfang der Prüfung des Jah-

resabschlusses bestimmende Rechtsnorm: „Die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die

gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags oder der Satzung beachtet worden sind.“82  

Die Jahresabschlussprüfung wird damit als Gesetzes-, Satzungs- und Ord-

nungsmäßigkeitsprüfung definiert, deren Ziel es ist, die Einhaltung der ge-

setzlichen Bestimmungen bei der Führung der Bücher und der Erstellung des

Jahresabschlusses zu überprüfen.83 Als Gesetzesnormen sind die  Rech-

nungslegungsvorschriften des HGB sowie bei Vorliegen der entsprechenden

Rechtsform auch die Rechnungslegungsvorschriften des GmbHG84 bzw. des

AktG85 heranzuziehen. Durch diese Rechnungslegungsnormen werden An-

satz, Bewertung und Ausweis von Vermögensgegenständen und Geschäfts-

vorfällen im Jahresabschluss bestimmt. Die Einhaltung von Vereinbarungen

81 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die Vorschrift des § 292a HGB dar. Darin wird für die 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den Vorschriften des 
HGB auf die Börsennotierung dieses Unternehmens abgestellt. Konkret wird die Befreiung an die 
Zulassung von Wertpapieren des Unternehmens zum Handel auf organisierten Märkten i.S. des 
Wertpapierhandelsgesetzes geknüpft. 

82 § 317 Abs. 1, S. 2. HGB

83 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 1ff.

84 § 29 GmbHG zur die Gewinnverteilung,  § 42 GmbHG Bilanzierungsgrundsätze und § 71 GmbHG  
zum Jahresabschluss und Lagebericht im Fall der Liquidation. 

85 Bspw.  § 152 AktG mit ergänzenden Vorschriften zur Bilanz,  § 158 AktG mit ergänzende Vorschrif-
ten zur GuV und § 160 AktG mit ergänzende Vorschriften zum Anhang. vgl. auch ADS, Kommentar 
zu § 317 HGB, Tz. 20 ff. 



32

in Gesellschaftsvertrag oder Satzung ist nur in den Fällen zu prüfen, in denen

diese Bestimmungen geeignet sind, den Jahresabschluss zu beeinflussen

(z.B. Vorschriften über die Bildung und Inanspruchnahme von Rücklagen).86 

Diese Charakterisierung der Jahresabschlussprüfung als Gesetzes-, Sat-

zungs- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung bedeutet jedoch nur, dass Gesetz,

Satzung sowie allgemeine Kriterien der Ordnungsmäßigkeit formal den Maß-

stab zur Bestimmung des Prüfungsergebnisses bilden. Um Aussagen bezüg-

lich des Prüfungsinhaltes treffen zu können, ist es erforderlich, die einzelnen

Vorschriften über die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses

zu analysieren.

Die Bilanzierungsvorschriften der §§ 238 bis 288 HGB sind nicht nur eine Zu-

sammenfassung von Einzelregelungen, vielmehr bilden diese Vorschriften ein

aufeinander abgestimmtes System von Rechnungslegungssnormen. Als Kern

dieses Systems von Rechnungslegungsnormen können die Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung aufgefasst werden. Im Zuge der Anwendung  der

einzelnen Rechnungslegungsnormen (§§ 238 bis 288 HGB) sind nach § 243

Abs. 1 HGB bei Aufstellung des Jahresabschlusses diese Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung (im folgenden kurz: GoB) zwingend zu beachten.

Die GoB sind nicht nur bei der Bilanzierung, sondern auch bei der Führung

der Handelsbücher anzuwenden. Als der in der Fachwelt anerkannteste Ver-

such, die dem HGB immanenten GoB zu systematisieren, gilt der Ansatz von

Leffson87. Nach dessen Systematik lassen sich die GoB in zwei Gruppen von

Grundsätzen einteilen: zum einen werden Dokumentationsgrundsätze und

zum anderen Rechenschaftsgrundsätze definiert. Außerdem definiert Leffson

sog. Postulate, die nach seiner Auffassung jedem Bilanzierungssystem zu

Grunde liegen. Als Postulate werden bei Leffson88  der Grundsatz der We-

sentlichkeit, der Grundsatz der Vergleichbarkeit, der Grundsatz der Unterneh-

mensfortführung und der Grundsatz der Periodisierung genannt. 

86 Vgl. ADS, Kommentar zu § 317 HGB, Tz. 111.

87 Vgl. Leffson, U. (1987); Coenenberg, A. G. (1994), S. 27; ADS, Kommentar zu § 243 HGB Tz. 9.

88 Vgl. Leffson, U. (1987), S. 180 ff.
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Bereits die Prüfung der Einhaltung des Grundsatzes der Unternehmensfort-

führung89 erfordert eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eines Unter-

nehmens durch den  Abschlussprüfer. Auch wenn die Prüfung der

wirtschaftlichen Verhältnisse nicht explizit in § 317, Abs. 1 HGB als Gegen-

stand der Jahresabschlussprüfung genannt ist, muss im Rahmen einer ge-

setzlichen Jahresabschlussprüfung zwingend eine Beurteilung der

wirtschaftlichen Verhältnisse eines Unternehmens erfolgen, damit sich der

Abschlussprüfer ein Urteil darüber bilden kann, ob die Voraussetzungen für

die Annahme einer Unternehmensfortführung gegeben sind. 

Bedeutung für den Informationsgehalt der Rechnungslegung - der im Rahmen

der Abschlussprüfung einer Prüfung unterzogen wird - haben zudem die Re-

chenschaftsgrundsätze. Deshalb werden im folgenden diese Rechenschafts-

grundsätze kurz erläutert.

Als obere GoB der Rechenschaft definiert Leffson:

"1. Die Rahmengrundsätze

• Richtigkeit - Willkürfreiheit
• Klarheit
• Vollständigkeit

2. Die Abgrenzungsgrundsätze

• Realisationsprinzip 
• Grundsatz der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach
• Imparitätsprinzip

3. Die ergänzenden Grundsätze

• Stetigkeit
• Vorsicht".90 

Die Einhaltung der Rahmengrundsätze stellt die formelle Voraussetzung für

die Realisation der Informationsfunktion des Jahresabschlusses dar.  Eine in-

haltliche Konkretisierung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsnormen

erfolgt durch die Rahmengrundsätze nicht.

89 Sowohl aus den GoB als auch aus § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB resultiert die Verpflichtung, bei der 
Bewertung von Vermögensgegenständen grundsätzlich von einer Unternehmensfortführung aus-
zugehen.

90 Leffson, U. (1987), S. 179.
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Die Abgrenzungsgrundsätze dominieren den ökonomischen Aussagegehalt

des Jahresabschlusses. Das Realisationsprinzip beinhaltet dabei implizit An-

nahmen über die Gewinnentstehung und zieht im Falle von noch nicht reali-

sierten Gewinnen die Bilanzierung nach dem Anschaffungswertprinzip nach

sich. Dadurch wird dem handelsrechtlichen Jahresabschluss das Prinzip der

nominalen Kapitalerhaltung zugrunde gelegt.91 Der Grundsatz der Abgren-

zung der Sache und der Zeit nach erfordert eine sachlich - inhaltliche bzw.

eine periodenbezogene Zuordnung von Ausgaben. Zusammen mit dem Impa-

ritätsprinzip definieren damit die GoB eine bestimmte Vorstellung darüber, wie

im Jahresabschluss die wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen sind. Das

konstitutive Element der Systembildung von GoB ist eben deren Ausrichtung

auf Vermittlung von Informationen über die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens. Unter Beachtung dieser GoB hat der Abschlussprüfer im Rahmen

seiner Prüfungshandlungen festzustellen, ob durch die Rechnungslegung als

Ganzes eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage92 vermittelt wird.93 

Fraglich ist jedoch, ob eine Diskrepanz zwischen der Darstellung der wirt-

schaftlichen Lage unter Beachtung der GoB und der Darstellung der tatsächli-

chen wirtschaftlichen Lage besteht, bzw. in einem Jahresabschluss bestehen

kann. Diese Frage kann grundsätzlich nur für einen spezifischen Jahresab-

schluss unter Beachtung der Umstände des Einzelfalles beantwortet werden.

§ 264 Abs. 2 HGB fordert jedoch für den Fall, in dem eine zutreffende Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage durch den Jahresabschluss94

nicht erreicht wird, ergänzende Angaben im Anhang. Sollte der Einblick in die

wirtschaftlichen Verhältnisse durch die GoB in Bilanz und GuV beschränkt

sein, so sind diese Defizite durch ergänzende Angaben im Anhang auszu-

gleichen.95 Nach § 317 Abs. 1, S. 3 HGB ist die Jahresabschlussprüfung so

91 Vgl. Coenenberg, A. G. (1994) , S. 658 ff.

92  - also den wirtschaftlichen Verhältnissen des Unternehmens -

93 Vgl. IdW, PS 200, Tz. 10; Wiedmann, H. (1999), Kommentar zu § 317 HGB, Tz. 11 i.V.m. den 
Erläuterungen zu § 316; HGB, Tz. 7.; Ludewig, R./ Olbrich, Th. (1999), S. 381.; Forster, K.-H. 
(1998), S. 45; Hachmeister, D. (1999), S. 1455; Dörner, D. (1998), S. 1. 

94 Gemeint ist hier der i. S. des § 242 HGB nur aus Bilanz und GuV bestehende Jahresabschluss.

95 Vgl. ADS, Kommentar zu § 264, Abs. 2 HGB, Tz. 86.
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anzulegen, dass Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich we-

sentlich auf die Darstellung des sich nach § 264 Abs. 2 HGB ergebenden Bil-

des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, erkannt werden.  

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass bereits die Vorschriften

über die Prüfung des Jahresabschlusses es für den Abschlussprüfer zwin-

gend erforderlich machen, eine eigene Vorstellung von der wirtschaftlichen

Lage des Unternehmens zu erarbeiten, um diese seinen Prüfungshandlungen

als Soll-Objekt zugrunde zu legen.

Unabhängig von dieser gesetzlichen Pflicht ist außerdem festzustellen, dass

es guter Berufsausübung der Abschlussprüfer entspricht, im Rahmen der Prü-

fungsberichterstattung auf die wirtschaftlichen Verhältnisse einzugehen.96

Der Abschlussprüfer gibt selbst zwar kein Urteil über die wirtschaftliche Lage

des Unternehmens ab, sein Testat bestätigt aber die zutreffende bzw. einge-

schränkte oder nicht zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage des

geprüften Unternehmens unter Beachtung der zugrunde gelegten Bilanzie-

rungsvorschriften.

(b) Prüfung des Lageberichtes

§ 317 Abs. 2 HGB verlangt zum einen die sog. Einklangprüfung des Lagebe-

richtes und zum anderen eine Prüfung, „ob der Lagebericht insgesamt eine

zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens ... vermittelt“97.

Durch die Einklangprüfung soll festgestellt werden, ob die gesetzlichen Ver-

treter eines Unternehmens über dessen Lage im Lagebericht derart informie-

ren, dass sich zusammen mit dem durch Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung und Lagebericht vermitteltem Bild ein einheitliches Bild von

der Lage des Unternehmens für den Adressaten ergibt.98 Des weiteren erfor-

dert die Einklangprüfung ebenfalls eine Feststellung des Abschlussprüfers, ob

96 Vgl. Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 316 HGB, Tz. 7. 

97 § 317 Abs. 2, S. 1 HGB.

98 Diese Form der Einklangprüfungs wird in der Literatur auch als „Einklangprüfung 1“ bezeichnet. 
Vgl. Forster, K.-H. (1998), S. 45.
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die eigenen - im Rahmen der Prüfungshandlungen gewonnenen Erkenntnisse

- mit der Berichterstattung des Unternehmen im Jahresabschluss und im La-

gebericht übereinstimmen.99 

§ 317 Abs. 2, S. 1, 2. Halbsatz HGB erfordert eine eigene Stellungnahme des

Abschlussprüfers zur Lage des Unternehmens.100 Dies ist eine qualitativ be-

deutende Erweiterung der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers, da eine zu-

treffende Berichterstattung über die Lage eines Unternehmens unabhängig

von den Bilanzierungsnormen der § 238 bis 314 HGB gefordert wird. Insbe-

sondere die Einschränkung des Einblickspostulates des § 264 (2) HGB durch

die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung greift für die Prüfung des La-

geberichtes nicht.101 Auch die Einklangprüfung des Lageberichtes in Bezug

auf die vom Abschlussprüfer im Rahmen seiner Prüfungshandlungen gewon-

nenen Erkenntnisse bedeutet, dass sich der Abschlussprüfer ein eigenes Bild

von der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bilden

muss.102

§ 317 Abs. 3 verlangt klarstellend103, dass im Rahmen der Lageberichtsprü-

fung die zutreffende Darstellung der Risiken der künftigen Entwicklung zu prü-

fen ist. Da § 289 HGB im Rahmen der Lageberichterstattung fordert, über

sämtliche wesentlichen , d.h. bestandsgefährdenden104, Risiken zu berichten,

erfordert § 317 (3) eine Prüfung eben sämtlicher dieser Risiken. Damit ergibt

sich eine wichtige Erweiterung des Prüfungsumfanges, da prospektiv festzu-

stellen ist, welche wirtschaftliche Situation sich für ein Unternehmen unter Be-

rücksichtigung verschiedener unternehmerischer Entscheidungsalternativen

und verschiedener Umweltzustände ergeben würde. Daran anschließend ist

zu prüfen, ob diese Situation als bestandsgefährdend zu bewerten ist. Dies

bedeutet, dass der Abschlussprüfer nicht nur Informationen über das Unter-

99 „Einklangprüfung 2“, vgl. Forster, K.-H. (1998), S. 45.

100 Vgl. Hommelhoff, P. (1998), S. 2571 f.

101 Vgl. Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 289 HGB, Tz. 7 ff..

102 Vgl. Forster, K.-H. (1998), S. 45; IdW, PS 200, Tz. 10; Ludewig, R./ Olbrich, Th. (1999) S. 382.

103 So auch Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 317 HGB, Tz 18.

104 So auch Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 289 HGB, Tz. 14; Forster, K.-H. (1998), S. 46; 
Lück, W./ Henke, M. (1999), S. 529; Dörner, D./ Bischof, St. (1999), S. 445 ff.



37

nehmen benötigt, sondern auch über Beschaffungs- und Absatzmärkte, über

die konjunkturelle und politische Entwicklung oder über technische Besonder-

heiten und Entwicklungen beim Mandanten.105

(c) Prüfung des internen Überwachungssystems nach § 91 Abs. 2 AktG

Für den Vorstand einer Aktiengesellschaft, die Aktien mit amtlicher Notierung

ausgegeben hat, besteht die Pflicht zur Einrichtung eines internen Überwa-

chungssystems.106 Wenn diese Verpflichtung zur Errichtung eines solchen in-

ternen Überwachungssystems besteht, dann ist der Umfang der

Abschlussprüfung auch auf die Beurteilung der Frage, ob das interne Über-

wachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann, zu erweitern.107

Zweck des internen Überwachungssystems ist die Überwachung des Unter-

nehmens, um möglichst frühzeitig Risiken, die den Bestand des Unterneh-

mens gefährden könnten, zu entdecken. Das interne Überwachungssystem

(im folgenden kurz: IÜS) ist der Bestandteil des gesamten Risikomanage-

mentsystems, dessen Gegenstand die frühe Erkennung von bestandsgefähr-

denden Entwicklungen ist.108 Die Begriffe „Risikofrüherkennungssystem“ und

„IÜS“ können demnach synonym verwendet werden.

Zweifellos handelt es sich bei der Prüfung des IÜS nach § 91 Abs. 2 AktG um

eine Systemprüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Demnach

muss diese Systemprüfung eine Urteilsabgabe über die Zweckmäßigkeit und

die Funktionsfähigkeit des IÜS erlauben.109

Um Aussagen bezüglich der Zweckmäßigkeit des IÜS gewinnen zu können,

ist es für den Abschlussprüfer zunächst erforderlich die organisatorische Ein-

richtung des IÜS selbst anhand einer Dokumentation zu analysieren. Dabei

ist festzustellen, ob die vorgesehenen Maßnahmen und Regelungen grund-

sätzlich geeignet sind, die Identifikation, Erfassung, Bewertung und Kommu-

105 Vgl. Forster, K.-H. (1998), S. 46 ff.; Wiedmann , H. (1999b), Kommentar zu § 317, Tz. 19; IdW, PS 
200, Tz. 19; IdW, PS 230, Tz. 5 bis Anhang; Schindler, J./ Rabenhorst, D. (1998), S. 1889 ff; Hach-
meister, D. (1999), S.1453 ff.

106 Vgl. § 91, Abs. 2 AktG.

107 Vgl. § 317, Abs. 4 HGB.

108 Vgl. IdW, PS 340, Tz. 5.

109 Vgl. Leffson, U. (1988), S. 55, S. 226 ff..
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nikation von Risiken sicherzustellen.110 Die Dokumentation der

organisatorischen Regeln ist eine zwingende Voraussetzung für die Durch-

führung dieser Zweckmäßigkeitsprüfung. 

Fraglich ist, ob die Identifikation der Risikofelder und potenziellen Risikoarten

Bestandteil der Umsetzung oder Anwendung eines IÜS ist, oder ob ausge-

hend von der Identifikation der Risikofelder und -arten das IÜS gestaltet wird.

Im ersten Fall würden die Regelungen des IÜS bezüglich der Risikofelder und

-arten unternehmensunabhängig - als Metasystem zum Unternehmenssy-

stem - definiert sein. Im zweiten Fall würden unternehmensspezifische Risiko-

felder und -arten als Vorgabe für die Errichtung eines diesbezüglich

unternehmensspezifischen IÜS dienen. Das IdW111 sowie die überwiegende

Literaturmeinung112 vertreten die erste Auffassung.

Bei der Prüfung der Funktionsfähigkeit des IÜS hat der Abschlussprüfer die

Umsetzung der Maßnahmen und Regelungen des IÜS zu beurteilen. Dies ge-

schieht durch stichprobenhaftes Nachvollziehen der Einhaltung der Regelun-

gen anhand der Durchsicht von Unterlagen oder der Befragung von

Verantwortlichen.113

Der Abschlussprüfer hat die durch das IÜS dokumentierten und bewerteten

Risiken aber auch seinem eigenen Bild der Risikosituation, insbesondere der

Risiken, die sich im Rahmen der potentiellen wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens und seines Umfeldes ergeben, gegenüberzustellen. Dieser

Beurteilungsprozess erfordert die Kenntnis der Unternehmenssituation und

des Unternehmensumfeldes. Dabei hat der Abschlussprüfer die Erkenntnisse

aus der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zu integrie-

ren.114

110 Vgl. IdW, PS 340, Tz. 26ff.; Schindler, J./ Rabenhorst, D. (1998), S. 1891f., Pollanz, M. (1999), S. 
398 f.

111 Vgl. IdW, PS 340 Tz. 26.

112 Vgl. z. B. Dörner; D. (1998), S.2; Pollanz, M. (1999), S. 383 ff.; Schindler, J./ Rabenhorst, D. 
(1998), S. 1891 ff.; Brebeck, F./Herrmann, D. (1997), S. 389 ff.

113 Vgl. IdW, PS 340 Tz. 31: Dort werden bspw. Unterlagen über die Erfassung von Risiken oder über 
die Risikokommunikation genannt.

114 Vgl. IdW, PS 340, Tz. 20.
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3.3.1.3 Berichterstattung über das Prüfungsergebnis

Da die handelsrechtlichen Rechtsnormen zur gesetzlichen Jahresab-

schlussprüfung klar zwischen Vorschriften zur Bestimmung des Prüfungsge-

genstandes und -umfangs115 und Vorschriften zur Regelung der

Berichterstattung116 unterscheiden, kann grundsätzlich angenommen wer-

den, dass sich aus den Rechtsnormen, die die Berichterstattung über das Er-

gebnis der Jahresabschlussprüfung regulieren, keine veränderte oder

erweiterte Bestimmung des Prüfungsgegenstandes ergeben kann.  Deshalb

kann sich aus den Vorschriften zur Berichterstattung kein zusätzlicher Infor-

mationsbedarf ableiten. Bereits aus der Bestimmung des Prüfungsgegenstan-

des lässt sich der Informationsbedarf des Abschlussprüfers vollständig

begründen, da eine Berichterstattung über Ergebnisse eines Soll-Ist-Verglei-

ches, der gar nicht durchgeführt wurde, weil er nach den Regelungen zur Be-

stimmung des Prüfungsgegenstandes nicht durchzuführen ist, nicht möglich

ist.

Eine Analyse der Berichterstattungsnormen ist aber dennoch erforderlich, um

festzustellen, welche Informationen über das Ergebnis des Soll-Ist-Ver-

gleichs wiedergegeben werden sollen. Denkbar wäre bspw., dass nur über

bestimmte Erkenntnisse, die durch den Soll-Ist-Vergleich gewonnen wurden,

Bericht zu erstatten ist.

Die Berichterstattungspflichten des Abschlussprüfers werden durch die § 321

(Prüfungsbericht) und § 322 (Bestätigungsvermerk) HGB bestimmt. Während

der Bestätigungsvermerk das Ergebnis der Prüfung zusammenfasst117, also

das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs wiedergibt, dient der Prüfungsbericht so-

wohl der Information über Art und Umfang der vorgenommenen Prüfungs-

handlungen als auch der Information über das Ergebnis der Prüfung.118 Zwar

ist im Bestätigungsvermerk auch Art und Umfang der Prüfung darzustellen,

diese Informationen werden aber nur deshalb an den Adressaten des Bestäti-

gungsvermerks gerichtet, damit sich dieser ein Bild von der Charakteristik der

115 Vgl. § 317 HGB.

116 Vgl. § 321 HGB und § 322 HGB.

117 Vgl. § 322, Abs. 1, S.1 HGB.

118 Vgl. § 321, Abs. 1, S. 1 HGB.
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Abschlussprüfung nach handelsrechtlichen Vorschriften machen kann. Eine

Beschreibung der vorgenommenen Prüfungshandlungen hat im Bestäti-

gungsvermerk nicht zu erfolgen.119

In der folgenden Tabelle werden Prüfungs- und Berichterstattungsgegen-

stände gegenüber gestellt und Abhängigkeiten zwischen Berichterstattung

und Prüfung verdeutlicht:

119 Vgl. IdW, PS 400, Tz. 36.
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Tabelle 2: Prüfungs- und Berichterstattungsgegenstände bei der handelsrechtlichen Abschlussprüfung

Prüfungsgegenstand Rechts-
grundlage

Berichterstattungsgegenstand Rechts-
grundlage

Jahresabschluss und Buchführung
• Ordnungsmäßigkeit  unter Berücksichtigung von 

Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung
§ 317, Abs. 1, 
Satz2 HGB

Vorwegstellungnahme zur Lagebeurteilung durch 
die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens

§ 321 (1), S. 2 
HGB

• Erkennung von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen 
die oben gen. Bestimmungen, die wesentlichen 
Einfluss auf das sich nach § 264 Abs. 2 HGB 
ergebende Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage haben.

§ 317, Abs. 1, 
Satz3 HGB

Festgestellte Unrichtigkeiten und Verstöße gegen 
gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, soweit 
sich daraus eine Bestandsgefährdung oder 
wesentliche Beeinträchtigung der 
Unternehmensentwicklung ergeben kann.

§ 321 (1), S. 3 
HGB

Lagebericht
Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und 
Jahresabschluss

§ 321 (2) S. 1 
HGB

• Einklang der durch Jahresabschluss und Lagebericht 
vermittelten Bilder von der Lage des Unternehmens

§ 317, Abs. 2, 
Satz1, 1. HS. 
HGB

Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens- , Finanz- 
und Ertragslage

§321 (2), S. 2 
HGB

• Einklang des durch Lagebericht vermittelten Bildes von 
der Lage des Unternehmens mit den Erkenntnissen 
des Abschlussprüfers

§ 317, Abs. 2, 
Satz1, 2. HS. 
HGB

Postenaufgliederung und Erläuterung § 321 (2), S. 3 
HGB

• Darstellung der Risiken der künftigen Entwicklung § 317, Abs. 2, 
Satz 2 HGB

Gegenstand, Art  und Umfang der Prüfung § 321 (3) 
HGB

Risikomanagementsystem nach § 91 Abs. 2 AktG
• Geeignetheit der getroffenen Maßnahmen und 

Funktionsfähigkeit des danach einzurichtenden 
Überwachungssystems

§ 317 Abs. 4 
HGB

Ergebnis der Prüfung des Überwachungssystems 
nach § 91 (2) AktG

§ 321 (4) 
HGB
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Aus der vorstehenden Tabelle lässt sich unmittelbar erkennen, dass die § 317

und § 321 HGB ein aufeinander abgestimmtes System von Prüfungs- und Be-

richterstattungsnormen bilden. Durch die Berichterstattungsnormen wird auch

nicht indirekt eine Erweiterung des Prüfungsumfanges vorgenommen. 

Erläuterungsbedürftig sind hier lediglich zwei Punkte: 

Zum einen ist fraglich, ob nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB über sämtliche Geset-

zesverstöße mit wesentlicher Auswirkung auf die Unternehmensentwicklung

oder -lage zu berichten ist. Dem Wortlaut dieser Rechtsnorm nach, könnte

man dies annehmen. Das würde bedeuten, dass im Rahmen der Ab-

schlussprüfung festzustellen ist, ob durch die gesetzlichen Vertreter des Un-

ternehmens oder dessen Arbeitnehmer Verstöße gegen beliebige

Rechtsnormen (also bspw. Normen aus dem Arbeitsrecht, Umweltrecht, Sub-

ventionsrecht, Patentrecht, Steuerrecht...)   begangen wurden. Die Untersu-

chung, ob alle ein bestimmtes Unternehmen betreffenden Rechtsnormen

eingehalten wurden, ist aber nach § 317 HGB nicht Gegenstand der Ab-

schlussprüfung. Da die Berichtspflicht nicht weitergehender sein kann, als die

Prüfungspflicht, scheidet eine derartige Auslegung des § 321 Abs. 1, S. 3

HGB aus.120

Vielmehr ist nur dann über Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften Bericht

zu erstatten, soweit diese dem Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfungs-

durchführung, gewissermaßen „nebenbei“, bekannt werden.121 

Zur Beurteilung der Einhaltung von Rechnungslegungsnormen als gesetzli-

che Vorschriften wird der Abschlussprüfer bereits durch § 317 Abs. 1 und

Abs. 2 HGB verpflichtet. Dabei hat er seine Prüfungshandlungen so zu planen

und durchzuführen, dass er über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsle-

gung ein Urteil abgeben kann. Die Prüfungshandlungen sind deshalb bewusst

so anzulegen, dass Verstöße auf dem Gebiet der Rechnungslegung in jedem

Falle erkannt werden. 

120 Vgl. Schindler, J./Rabenhorst, D. (1998), S. 1939.

121 Vgl. IdW, PS 450, Tz. 38ff.; Wiedmann, H. (1999), Kommentar zu § 321 HGB, Tz. 35; Schindler, J./
Rabenhorst, D. (1999), S. 1949; IdW (2000), Buchst. Q, Tz. 123ff. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus §323 Abs. 1, S. 3 HGB keine

Erweiterung des Prüfungsumfanges resultiert.

Zum anderen ist aus Tabelle 2,  (Seite 41 ) ersichtlich, dass der Prüfungsbe-

richt auch Elemente enthalten muss, die nicht das Ergebnis der Prüfungs-

handlungen wiedergeben. Im einzelnen ist im Prüfungsbericht auf

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung einzugehen.122 Zweck dieser Be-

richterstattungsnorm ist die Information des Berichtsadressaten über die Cha-

rakteristik der handelsrechtlichen Abschlussprüfung.123 Dadurch wird

erreicht, dass dem Berichtsleser im Prüfungsbericht sowohl die Konzeption

der Abschlussprüfung als auch das Ergebnis derselben erläutert wird.

Der Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB ist wie der Prüfungsbericht ein In-

formationsinstrument. Aus inhaltlicher Sicht resultiert aus den Regelungen

zum Bestätigungsvermerk kein zusätzlicher Prüfungsbedarf des Ab-

schlussprüfers. Im Kontext der hier betrachteten Thematik stellt der Bestäti-

gungsvermerk lediglich eine Zusammenfassung124 der Prüfungsergebnisse

dar. 

3.3.1.4 Implikationen für den Informationsbedarf des Abschlussprüfers

Aus den in den vorhergehenden Gliederungspunkten angeführten Erläuterun-

gen zu Gegenstand und Umfang der handelsrechtlichen Jahresabschlussprü-

fung sowie den Erläuterungen zur Berichterstattung lassen sich folgende

Schlussfolgerungen ziehen:

Bei der handelsrechtlichen Abschlussprüfung handelt es sich um eine Ord-

nungsmäßigkeitsprüfung, bei der der Begriff der Ordnungsmäßigkeit durch

Rechtsnormen bestimmt wird, deren Zweck die Sicherstellung einer adressa-

tengerechten Berichterstattung ist. Bei der Abschlussprüfung nach den Vor-

schriften der §§ 316 ff. HGB ist durch den Abschlussprüfer demnach ein Urteil

122 Vgl. § 321 (3) HGB.

123 Vgl. Begr. RegE BT-Drucks. 13/9712, S. 29.

124 Vgl. § 322 (1) S. 1 HGB; IdW, PS 400, Tz. 8ff.
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über die Einhaltung von formalen Anforderungen125, von Einzelbilanzierungs-

normen126 und über die Einhaltung von übergeordneten Normen, die die In-

formationsfunktion des Jahresabschlusses verwirklichen127, zu gewinnen.

Die einzelnen Bilanzierungsvorschriften sowie die gesetzlichen Vorgaben128,

welche die Anforderungen für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung defi-

nieren, haben zusammen einen wesentlichen Einfluss auf die Erfüllung der in

§ 264 Abs. 2 HGB kodifizierten Informationsfunktion des Jahresabschlusses.

Die Informationsfunktion des Jahresabschlusses dient der Unterrichtung au-

ßenstehender Personen über Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Un-

ternehmens. Die Bilanzierungsvorschriften des HGB sind in diesem

Zusammenhang als Abbildungsregeln zu verstehen, mit deren Hilfe das öko-

nomische Geschehen, des dem zu prüfenden Jahresabschluss zugrunde lie-

genden Geschäftsjahres, vereinfacht wiedergegeben werden soll. 

Eine Urteilsbildung über die Effizienz der Führung und Steuerung des zu prü-

fenden Unternehmens ist dagegen nicht Gegenstand der handelsrechtlichen

Jahresabschlussprüfung.  Eine Leistungsbeurteilung i. S. der Ausführungen

im Gliederungspunkt 3.2 Buchstabe (d) hat im Rahmen der Abschlussprüfung

nicht zu erfolgen.

Im einzelnen lässt sich ein Informationsbedarf des Abschlussprüfers in vier

Bereichen ableiten: 

(a) Informationen über einzelne Geschäftsvorfälle

Zur Ermittlung des Sollobjektes bei der Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit

der Bilanzierung einzelner Jahresabschlusspositionen benötigt der Ab-

schlussprüfer Zugriff auf das Belegwesen des Unternehmens. Da die Urbe-

lege der Ausgangspunkt für die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle

sind, bilden sie die Grundlage des Rechnungswesen. Der Abschlussprüfer

125 Vgl. Gliederungspunkt 3.2, Buchst. (a), Seite 25.

126 Vgl. Gliederungspunkt 3.2, Buchst. (b), Seite 27.

127 Vgl. Gliederungspunkt 3.2, Buchst. (c), Seite 28.

128 Vgl. §§ 238 bis 241 HGB.
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benötigt Zugriff auf diese Urbelege, um im Rahmen progressiver Prüfungsme-

thoden festzustellen, ob sich die Informationen des betrachteten Beleges ord-

nungsmäßig im zu prüfenden Jahresabschluss wiederspiegeln.

(b) Informationen über die Organisation und Abläufe der betrieblichen Infor-

mationsverarbeitung

Um die Weiterverarbeitung der auf den Belegen enthaltenen Angaben durch

das Rechnungswesen mittels progressiver Prüfungshandlungen nachvollzie-

hen zu können, ist ebenfalls die Kenntnis der Abläufe der innerbetrieblichen

Informationsverarbeitung, soweit diese eine Auswirkung auf das Rechnungs-

wesen haben, erforderlich. Insbesondere muss der Abschlussprüfer Kenntnis

darüber erlangen, wie Informationen durch Teilsysteme des betrieblichen

Rechnungswesen129 verdichtet und transformiert werden. 

Bezüglich des internen Rechnungswesen sind für den Abschlussprüfer

Kenntnisse über das verwendete Kostenrechnungssystem, das Controlling

und Berichtswesen erforderlich. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Be-

deutung der Kostenrechnung und des Controlling  zum einen für die Bilanzie-

rung130 und zum anderen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch

den Abschlussprüfer. Bereits aus der Kostenrechnung lassen sich erste An-

haltspunkte für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ermitteln. 

Das externe Rechnungswesen131 ist selbst als „Ist-Objekt“ Gegenstand des

Beurteilungsprozesses, deshalb muss dem Abschlussprüfer die organisatori-

sche Ausgestaltung des externen Rechnungswesen bekannt sein. Dazu ge-

hört bpsw. die Beantwortung der Fragen, ob und wenn ja, welche

Nebenbuchhaltungen bestehen oder welche Verfahrensanweisungen bei der

Buchhaltung zu befolgen sind. Da diese Aufbau- und Ablauforganisatorischen

Regelungen für die Buchhaltung nur schwer von den entsprechenden Rege-

129 z.B. die Kostenrechnung.

130 Schnittstellen zwischen Controlling und Kostenrechnung einerseits sowie der Bilanzierung ande-
rerseits ergeben sich beispielsweise bei der Ermittlung von Anschaffungskosten oder der Bemes-
sung von Aufwandsrückstellungen. Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 417.

131 Unter dem Begriff des externen Rechnungswesen werden in diesem Zusammenhang alle organi-
satorischen Maßnahmen und Regelungen verstanden, die zur Buchführung und zur Erstellung des 
Jahresabschlusses erforderlich sind.
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lungen, die für die Ausgestaltung des IKS maßgebend sind, zu unterscheiden

sind, ist für den Abschlussprüfer ebenfalls die Kenntnis der organisatorischen

Ausgestaltung des IKS erforderlich.132 

(c) Informationen über Geschäftsgrundlage und Geschäftstätigkeit

Die unter den oben genannten Buchstaben (a) und (b) angegebenen Informa-

tionsbedürfnisse stellen nur die Mindestanforderung für die Durchführung ei-

ner Abschlussprüfung dar. Die Kenntnisse der Belege sowie

organisatorischer Regelungen für externes und internes Rechnungswesen

und das IKS bilden die Voraussetzung für die Begutachtung der Rechnungs-

legung eines Unternehmens. Erst durch die Kenntnis bezüglich der organisa-

torischen Abläufe, die zur Entstehung der zu begutachtenden Dokumente

beigetragen haben, wird eine Beurteilung des informativen Gehaltes der

Rechnungslegung möglich. 

Für die Beantwortung der Frage, ob die wirtschaftliche Lage im Jahresab-

schluss und Lagebericht zutreffend abgebildet worden ist, sind jedoch Infor-

mationen erforderlich, die nicht das Rechnungswesen oder die Buchführung

des zu prüfenden Unternehmen zum Gegenstand haben. 

Entscheidend sind dafür Informationen über den Gegenstand der Unterneh-

menstätigkeit - die Geschäftsgrundlage. Erforderlich ist deshalb zunächst die

Analyse Wertschöpfungsstruktur des Unternehmens. Der Wertschöpfungs-

prozess von der Beschaffung und Kombination der Produktionsfaktoren bis

zur Abgabe der Produkte oder Dienstleistungen an Kunden muss dem Ab-

schlussprüfer bekannt sein. In einem ersten Schritt kann diese Analyse auf

Basis mengenbezogener Angaben133 erfolgen. Durch Einbeziehung eines

Preissystems muss diese Ebene der mengenbezogenen Analyse der Unter-

nehmenstätigkeit durch eine wertbezogene Analyseebene in einem zweiten

Schritt ergänzt werden.134 Eine tiefergehende Unternehmensanalyse kann

anhand einer funktionalen Differenzierung des Unternehmens in Teilbereiche

132 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 182ff.

133 Beispiele für mengenbezoge Angaben sind die Zahl der eingesetzten Arbeitsstunden oder der Pro-
duktionsausstoß gemessen in Stück.

134 Bezogen auf das Beispiel in der vorherigen Fussnote bedeutet dies die Ermittlung der Personalko-
sten oder des Umsatzes für ein bestimmtes Produkt.
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vorgenommen werden. Je nach Bedeutung des jeweiligen Teilbereiches sind

spezielle Analysen bspw. für die Bereiche der Anlagenwirtschaft, der Be-

schaffung, der Lagerhaltung, des Personalwesens, der Produktion oder des

Vertriebs erforderlich. 

Da vom Abschlussprüfer nicht nur eine Beurteilung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse des zu prüfenden Unternehmens für die Gegenwart, sondern auch

für die Zukunft erfolgen soll, ist es erforderlich Prognosen über die mengen-

und wertmäßige Entwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen anzu-

stellen. Somit ist auch die Kenntnis der Plandaten für ein Unternehmen not-

wendig.135

Die Informationen bezüglich der Geschäftstätigkeit und Geschäftsgrundlage

umfassen ausschließlich unternehmensbezogene Informationen, die aus der

Analyse des Unternehmens selbst gewonnen werden können. Die wirtschaft-

liche Lage eines Unternehmens lässt sich aber nur im Kontext der Umweltbe-

dingungen beurteilen. Deshalb ist die Einbeziehung unternehmensexterner

Informationen, wie im folgenden beschrieben, erforderlich.

(d) Informationen über das wirtschaftliche Umfeld

Die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eines bestimmten Unterneh-

mens erforderlichen externen Informationen hängen sehr stark von der Spezi-

fik des zu beurteilenden Unternehmens ab. Gleichwohl können aber einige

Informationsfelder identifiziert werden, die Bedeutung für die Beurteilung ei-

ner Vielzahl von Unternehmen haben. 

Vollständig unternehmensunabhängig sind Informationen über allgemeine

wirtschaftliche Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft. Dazu zählen Infor-

mationen bezüglich der folgenden Faktoren:136

• langfristiges Wirtschaftswachstum

• Konjunkturelle Lage und Phase im Konjunkturzyklus

• Zinsniveau

135 Vgl. Wiechers, K. (2000), S. 135.

136 Vgl. IdW, PS 230, Anhang, Buchst. A; Lück, W./ Henke, M. (1999, S. 527f.; Hachmeister, D. 
(1999), S. 1456.
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• Beschäftigungsgrad/Auslastung

• Wechselkurse

• Geldwertentwicklung

• ...

Stärker wird die unternehmensindividuelle Lage durch branchenbezogene

Rahmenbedingungen beeinflusst. Dazu zählen:137

• Technologischer Stand der Branche

• Produkte

• Phase im Produktlebenszyklus

• Beschaffungs- und Absatzpreisniveau

• Wettbewerbssituation/ Marktverhältnisse

• ...

Wie bei den unternehmensinternen Informationen sind diese gesamtwirt-

schaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen sowohl für die

Gegenwart als auch für die Zukunft zu ermitteln.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Abschlussprüfer sich

im Rahmen seiner Prüfungshandlungen ein eigenes Bild von der Lage des

Unternehmens machen muss. Während die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit

des Jahresabschlusses formal auf die Einhaltung von Bilanzierungsnormen

abstellt, erfordert die Lageberichtsprüfung sowie die eventuelle Prüfung des

internen Überwachungssystems die Erarbeitung einer eigenen Vorstellung

des Abschlussprüfers über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ge-

genüber der Gesetzeslage vor Einführung des KonTraG ist somit ein deutlich

gewachsener Prüfungsumfang - in Übereinstimmung mit der weit überwie-

genden Zahl der Literaturbeiträge zu dieser Thematik138 - festzustellen.

137 Vgl. IdW, PS 230, Anhang, Buchst. B; Forster, K.-H. (1998), S. 46; Schindler, J../ Rabenhorst, D. 
(1998), S. 1891.

138 Exemplarisch seien hier genannt: Forster, K.-H. (1998), S. 41 ff; Ludewig, R./ Olbrich, Th. (1999) S. 
382.
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Die Jahresabschlussprüfung ist damit insgesamt auf die Kontrolle der Einhal-

tung der Informationsfunktion  des Jahresabschlusses auszurichten.139 Sie

erfordert neben der Überprüfung der Normenkonformität des Jahresabschlus-

ses auch die Erarbeitung einer eigenen Vorstellung von der wirtschaftlichen

Lage des Unternehmens durch den Abschlussprüfer sowie die Analyse durch

den Abschlussprüfer, ob besondere wirtschaftliche Risiken tatsächlich oder

potenziell für dieses Unternehmen vorhanden sind.

Zum einen ergibt sich ein Informationsbedarf aus inhaltlicher Sicht aus dem

gesetzlich definierten Prüfungsgegenstand. Zum anderen ist der Ab-

schlussprüfer verpflichtet, über sein Vorgehen bei der Durchführung der Ab-

schlussprüfung Bericht zu erstatten. Daraus resultiert die Notwendigkeit zur

Dokumentation der Prüfungshandlungen und des Urteilsbildungsprozesses.

Diesbezügliche Informationen müssen ebenfalls mit erfasst und verarbeitet

werden.

3.3.2 US-amerikanische Vorschriften zur Abschlussprüfung

3.3.2.1 Allgemeines

Um die us-amerikanischen Prüfungsnormen sachgerecht beurteilen zu kön-

nen, sind zunächst einige grundlegende Erläuterungen zur Entstehung und

zur Rechtsgrundlage der us-amerikanischen Rechnungslegungs- und Prü-

fungsvorschriften erforderlich.

Im us-amerikanischen Recht existiert keine Vorschrift, die eine Rechnungsle-

gungs- oder  Prüfungspflicht für Unternehmen aus den Kriterien der Rechts-

form oder der Unternehmensgröße  ableitet. Vielmehr ist Anknüpfungspunkt

für die Pflicht zur Rechnungslegung und Prüfung die Zulassung von Wertpa-

pieren zum Handel an einer us-amerikanischen Börse oder an der NAS-

DAQ140. Zuständig für die Erteilung dieser Zulassung ist die

Börsenaufsichtsbehörde - die SEC. Die SEC  wurde 1934 vom Kongress ge-

gründet.141 Zweck der SEC ist es, insbesondere die Vorschriften des „Securi-

ties Act“ (1933) und des „Securities Exchange Act“ (1934) zu überwachen. 

139 Vgl. Leffson, U. (1988), S.327 f.

140 NASDAQ ist die Abkürzung für „National Association of Securities Dealers Automated Quotation 
System“.

141 Vgl. einführend zur Rolle und Bedeutung der SEC: SEC (2002a).
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Der Erlass dieser beiden Vorschriften war die Reaktion des Gesetzgebers auf

den Börsenkrach von 1929. Es sollte damit das Vertrauen der Anleger in den

öffentlichen us-amerikanischen Kapitalmarkt wieder gestärkt werden. Durch

den Securities Act werden Unternehmen bei Erstemission zur Veröffentli-

chung bestimmter Informationen verpflichtet. Der Securities Exchange Act

verlangt dagegen die Erfüllung bestimmter Informationspflichten, die die lau-

fende Berichterstattung nach der Erstemission betreffen.142 Diese Informati-

onspflichten müssen durch Abgabe von ausgefüllten Formblättern, den sog.

„forms“143 erfüllt werden. Bestandteile der „forms“ sind regelmäßig die „finan-

cial statements“ - also die Jahresabschlussbestandteile.144 

Die Rechnungslegungsnormen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses

zu beachten sind, erlässt die SEC nicht selbst, vielmehr übertrug und über-

trägt die SEC diese Aufgabe anderen Institutionen. Zuletzt hat die SEC das

FASB mit der Erarbeitung von Rechnungslegungsstandards beauftragt und

die vom FASB erstellten Standards für verbindlich erklärt.145 Lediglich der

grobe Aufbau des Jahresabschlusses wird von der SEC durch die von ihr er-

lassene Verordnung „Regulation S-X“ vorgegeben.146 Die Vielzahl der Ver-

lautbarungen der verschiedenen von der SEC als „Standardsetter“

eingesetzten Institutionen bilden die US-GAAP. Bei der Anwendung und Inter-

pretation der Rechnungslegungsnormen ist zu beachten, dass die Standard-

setter in diesen Normen kasuistisch zu Einzelfragen der Bilanzierung und

Berichterstattung Stellung nehmen.

Zu den US-GAAP im engeren Sinne zählen die FAS und FIN des FASB sowie

die APB, die EITF und ARB des AICPA. Eine Übersicht über die mit der

Normsetzung beauftragten Institutionen und die dabei entstandenen Rech-

nungslegungsnormen gibt die folgende Tabelle:

142 Vgl. KPMG (1997), S. 170 f.

143 Form 10-K ist das Formblatt für die jährliche Berichterstattung.

144 In Form 10-K, Part II, Item 8 werden die „financial statements“ als Bestandteil dieses Formblattes  
genannt.

145 Vgl. SEC (1973), Financial Reporting Release No. 1, Section 101.

146 Vgl. SEC (2002a).
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Tabelle 3: Institutionen der Normsetzung und 
Rechnungslegungsnormen in den USA147

Die Pflicht zur Prüfung von Jahresabschlüssen resultiert aus der „Regulation

S-X“.148 Danach akzeptiert die SEC zur Erfüllung der durch den „Securities

Act“ und den „Securities Exchange Act“ begründeten Informationspflichten

nur geprüfte Jahresabschlüsse. Die „Regulation S-X“ ist damit ein Bindeglied

zwischen den Rechnungslegungsnormen, die mittelbar durch die SEC be-

stimmt werden, und den Regelungen zur Abschlussprüfung.  Damit besteht

nur für Unternehmen, die aufgrund der Zulassung von Wertpapieren zum

Handel an Börsen unter der Aufsicht der SEC stehen, eine Pflicht zur Prüfung

des Jahresabschlusses.

Institution Zeitraum Rechnungslegungsnormen
American Institute of 
Certified Public 
Accountants (AICPA)

1938 - heute • Statements of Position 
(SOP)

• Practice Bulletins
• AICPA Interpretations 

(AIN)
• other

Committee on 
Accounting Procedure  
(CAP); wurde durch das 
AICPA gegründet

1938 - 1959 • Accounting Research 
Bulletins (ARB)

Accounting Principles 
Board (APB); wurde 
durch das AICPA 
gegründet

1959 - 1973 • APB Opinions (APBO)

Financial Accounting 
Standards Board (FASB)

1973 - heute • Statement of Financial 
Accounting Standards 
(SFAS)

• FASB Interpretations 
(FIN)

• Statements of Financial 
Accounting Concepts 
(SFAC)

• Consensus Positions of 
the FASB Emerging 
Issues Task Force

147 Vgl. für eine detaillierte Darstellung in textueller Form: von Keitz, I. (1997), S. 92 ff. 

148 Vgl. SEC (2002b).
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Vorschriften, die Gegenstand und Umfang der vom Abschlussprüfer durchzu-

führenden Prüfung regulieren, werden nur vom AICPA herausgegeben. Das

AICPA149 ist der Berufsverband der us-amerikanischen Wirtschaftsprüfer.

Das AICPA veröffentlicht sog. „Statements on Auditing Standards“, in denen

verschiedene, die Abschlussprüfung betreffende Fragen, erörtert werden. Die

SAS werden vom AICPA thematisch nach Sachgebieten geordnet, soweit

neuere SAS ältere SAS ändern oder außer Kraft setzen, wird die Textfassung

der älteren SAS entsprechend konsolidiert. Diese Fassung der SAS wird im-

mer wieder aktualisiert vom AICPA herausgegeben.150 Aus der Vielzahl der

Vorschriften der 90 bisher151 veröffentlichten SAS, kann eine Gruppe heraus-

gehoben werden: SAS 1 enthält die zehn „Generally Accepted Auditing Stan-

dards“. Diese zehn Regelungen sind als verbindliche Grundsätze für die

Durchführung von Abschlussprüfungen zu beachten.152 Die SAS ergänzen

und konkretisieren diese zehn GAAS. Die SAS sind ebenfalls verbindlich für

die Berufsausübung des Abschlussprüfers zu befolgen.153 

Der Berufsverband der us-amerikanischen Wirtschaftsprüfer verpflichtet seine

Mitglieder zu Beachtung der US-GAAP bei der Begutachtung und Testierung

von Jahresabschlüssen.154

Zusammenfassend kann festgehalten werden, das die us-amerikanischen

Rechnungslegungs- und Prüfungspflichten nur für solche Unternehmen be-

stehen, die Wertpapiere zum Handel an Börsen zugelassen haben. Die Rech-

nungslegungsnormen werden zur Zeit maßgeblich durch das FASB gestaltet,

die Prüfungsnormen werden durch das AICPA herausgegeben.

149 AICPA steht für: American Institute of Certified Public Accountants. 

150 Die folgenden Quellenangaben zu den us-amerikanischen Prüfungsstandards beziehen sich auf 
diese konsolidierte Fassung der SAS. Vgl. AICPA (2000).

151 Stand 1.1.2000.

152 Vgl. SEC (2002c), Regulation S-X, Article 2 - Qualifications and Reports of Accountants.

153 Vgl. AICPA (2000), AU 100, SAS - Introduction.

154 Vgl. AICPA (2000), AU 100, SAS - Introduction.
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3.3.2.2 Gegenstand und Umfang der Jahresabschlussprüfung

Ziel der Jahresabschlussprüfung ist die Abgabe eines Urteils durch den unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer bezüglich der Übereinstimmung der bei Erstellung

des Jahresabschlusses angewendeten Regelungen mit den Regelungen der

US-GAAP.  Insbesondere hat der Abschlussprüfer gem. AU 110 zu bestäti-

gen, ob die finanzielle Lage, das Ergebnis der Geschäftstätigkeit sowie die

Cash-flows im Jahresabschluss US-GAAP-konform ermittelt und  ausgewie-

sen werden.155 Es ist somit festzustellen, dass auch die Abschlussprüfung

nach us-amerikanischen Prüfungsnormen eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung

ist. Der Abschlussprüfer hat einen Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Ziel der

Prüfungstätigkeit ist die Beurteilung des Jahresabschlusses dahingehend, ob

wesentliche unabsichtliche156 oder absichtliche157 Fehler enthalten sind.

Andere Normen, die den Gegenstand der Abschlussprüfung genauer konkre-

tisieren, sind nicht vorhanden.158 Um Aussagen zum Umfang, der für den Ab-

schlussprüfer im Rahmen des von ihm durchzuführenden Soll-Ist-Vergleichs

zu gewinnenden Erkenntnisse treffen zu können, ist eine Analyse der Rech-

nungslegungsnormen erforderlich, da aus nur diesen Normen das Soll-Ob-

jekt, und damit der Informationsbedarf für den Abschlussprüfer, abgeleitet

werden kann.

3.3.2.3 Konzeption der us-amerikanischen Rechnungslegung 

Um den einzelfallorientierten Regelungen des us-amerikanischen Rech-

nungslegungssystems ein übergeordnetes Rahmenregelwerk zu geben, wur-

den von 1978 bis 2000159 sieben "Statements of financial accounting

Concepts" (SFAC) durch das FASB herausgegeben. Diese bilden zusammen

das „Conceptual Framework“. Im einzelnen haben folgende sechs Standards

für gewerbliche Unternehmen Bedeutung:

SFAC No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business

155 Vgl. AICPA (2000), AU 110.01, Responsibilities and Functions of Independent Auditor.

156 Vgl. AICPA (2000), AU 312.01ff., insb. AU 312.06.

157 Vgl. AICPA (2000), AU316 und AU 317.

158 Vgl. Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 316 HGB, Tz. 23.

159 Die ersten sechs SFAC wurden von 1978 bis 1985 herausgegeben und bildeten in den folgenden 
15 Jahren das „Conceptual Framework“. Der siebente Standard wurde erst im Jahre 2000 ergänzt.
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                       Enterprises
SFAC No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information
SFAC No. 3: Elements of Financial Statements of Business Enterprises
SFAC No. 5: Recognition  and  Measurement in  Financial

                       Statements of  Business  Enterprises
SFAC No. 6: Elements of Financial Statements
SFAC No. 7: Cash Flow Information and Present Value in 

                       Accounting Measurements
Das Conceptual Framework soll mehrere Funktionen erfüllen. Zum einen

wendet es sich an den Adressaten der Rechnungslegung und soll als Inter-

pretationshilfe bei der Auslegung bestehender Verlautbarungen und als Richt-

linie zur Lösung von bisher (noch) nicht in Verlautbarungen behandelten

Rechnungslegungsproblemen dienen. Jedoch ist dabei zu beachten, dass die

Grundsätze und Normen des Conceptual Framework nur nachrangig gegen-

über den anderen Verlautbarungen zu befolgen sind, da gilt: " ... a Statement

of Financial Accounting Concepts does not establish generally accepted ac-

counting principles ..."160 . Zum anderen richtet sich das Conceptual Frame-

work auch an den Standardsetter selbst, da die hier niedergelegten Prinzipien

ebenfalls bei der Entwicklung zukünftiger Standards zu beachten sind.161

Die Zielsetzung der Rechnungslegung nach US-GAAP besteht erstens in der

Vermittlung von entscheidungsnützlichen Informationen: "The function of fi-

nancial reporting is to provide information that is useful to those  who make

economic decisions about business enterprises and about investments in or

loans to business enterprises."162  Zweitens besteht das Ziel der us-amerika-

nischen Rechnungslegung darin, als Rechenschaftsinstrument des Manage-

ments gegenüber den Eignern zu dienen.163

Aus dem grundlegenden Ziel der entscheidungsnützlichen Informationsver-

mittlung, werden im SFAC No. 2 qualitative Anforderungen an die Rech-

nungslegung abgeleitet und stufenweise konkretisiert. Alle qualitativen

Anforderungen sind zusammenfassend in der folgenden Abbildung darge-

stellt:

160 SFAC No. 1, Präambel.

161 Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996), S. 33.

162 SFAC No. 1, Abs. 16.

163 Vgl. KPMG (1997), S. 11.
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Abbildung 5 : A Hierarchy of Accounting Qualities164.

Informationen sind nur dann entscheidungsnützlich, wenn sie die beiden pri-

mären Kriterien der  Relevanz (relevance) und der Zuverlässigkeit (reliability)

erfüllen. Diese beiden Kriterien werden zusammen als Grundsatz der "fair

presentation" bezeichnet.165  Der Grundsatz der "fair presentation" ist die Ge-

neralnorm der us-amerikanischen Rechnungslegung. In Anwendung dieser

Generalnorm dürfen die Vorschriften einzelner Verlautbarungen der US-

GAAP gebrochen werden, wenn ansonsten der Jahresabschluss kein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Lage des Unterneh-

mens geben kann.166 In diesem Falle sind die Gründe für diese abweichende

164 Vgl. SFAC 2, Abs. 32, Figure 1.

165 Vgl. Haller, A. (1995), S. 13, Glaum, M./ Mandler, U. (1996), S. 108.

166 Vgl. Wiedmann, H. (1999b), Kommentar zu § 297 HGB, Tz. 44.
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Bilanzierung offenzulegen.167 Die folgenden Ausführungen dienen der kurzen

Erläuterung der in Abbildung 5 dargestellten Informationsvermittlungsgrund-

sätze.

(a) Relevanz

Relevant sind Informationen nur dann, wenn sie Zukunftsprognosen (predic-

tive value) ermöglichen oder zum Bestätigen oder Korrigieren von früheren

Annahmen (feedback value) geeignet sind.168

Die rechtzeitige Informationsbereitstellung (timeliness) ist Voraussetzung für

die Vermittlung relevanter Informationen.169  Nur bei rechtzeitiger Bereitstel-

lung kann die Information bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt wer-

den, deshalb wird auch diese qualitative Anforderung aus der

Entscheidungsnützlichkeit und der Relevanz unmittelbar abgeleitet.

(b) Zuverlässigkeit

Die primäre qualitative Anforderung der Zuverlässigkeit wird durch die Krite-

rien der Nachprüfbarkeit (verifiability), der Unparteilichkeit (neutrality) und der

wahrheitgemäßen Darstellung (faithful representation) konkretisiert. 

Nachprüfbarkeit erfordert, dass die Anwendung der Rechnungslegungsnor-

men frei vom subjektiven Einfluss des Bilanzierenden ist. Mehrere Personen

müssen unabhängig voneinander bei der Abbildung eines beliebigen realen

Sachverhaltes in der Rechnungslegung zu den gleichen Resultaten gelangen.

Das Kriterium der Nachprüfbarkeit ist aber auch auf Schätz- und Prognose-

verfahren anzuwenden. In diesem Fall müssen die Prämissen und Ausgangs-

daten, die diesen Verfahren zu Grunde gelegt werden, intersubjektiv

nachprüfbar sein.170 

Der Grundsatz der Neutralität erfordert eine solche Informationsvermittlung,

die keine bestimmte Adressatengruppe bevorzugt oder benachteiligt und die

ebenfalls nicht auf die bewusste Beeinflussung der Reaktionen der Rech-

nungslegungsadressaten gerichtet ist.171

167 Vgl. Pellens, B. (1997), S.158 f.

168 Vgl. SFAC No. 2, Abs. 51 ff.

169 Vgl. SFAC No. 2, Abs. 56.

170 Vgl. SFAC No. 2, Abs. 81 ff.
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Das Kriterium der wahrheitsgemäßen Darstellung ist interpretationsbedürftig.

Im Zeitpunkt der Anwendung der Rechnungslegungsnormen können bei unsi-

cheren Erwartungen über die zukünftige Lage und Entwicklung des Unterneh-

mens und des Unternehmensumfeldes niemals Informationen gegeben

werden, die sich bei einer ex-post-Betrachtung immer als zutreffend erweisen

werden. Unter Wahrheit wird deshalb Abbildungstreue verstanden: Dies be-

deutet, die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens in Über-

einstimmung mit den Rechnungslegungsnormen wiedergeben.

Aus den primären qualitativen Anforderungen Relevanz und Zuverlässigkeit

werden die sekundären  qualitativen Anforderungen der Vergleichbarkeit

(comperability) und der Stetigkeit (consistency) abgeleitet. Die Einhaltung die-

ser Grundsätze stellt sicher, dass Jahresabschlussinformationen zwischenbe-

trieblich und intertemporal vergleichbar sind.172

Die primären und sekundären qualitativen Anforderungen müssen als hinrei-

chende Bedingung positiv erfüllt sein, damit die Rechnungslegung das Ziel

der entscheidungsnützlichen Informationsbereitstellung erfüllen kann. Gleich-

zeitig beinhaltet das Conceptual Framework ebenfalls Vorschriften, die die

Anwendung der oben genannten primären qualitativen Anforderungen be-

schränken, wenn dabei die Zielsetzung der Rechnungslegung immer noch er-

füllt wird. Es sind die folgenden beschränkenden Kriterien zu beachten:

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis (costs and benefits) muss berücksichtigt wer-

den. Die Kosten der Erhebung, der Berücksichtigung im Jahresabschluss und

der Veröffentlichung von Informationen, dürfen den Nutzen dieser Information

für den Adressaten nicht übersteigen.173

Die Wesentlichkeit (materiality) ist das zweite, die primären und sekundären

qualitativen Anforderungen beschränkende, Kriterium. Nur zuverlässige und

relevante Informationen, die die Entscheidungsfindung des Jahresabschluss-

171 Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996), S 89 ff.

172 Vgl. KPMG (1997), S.13.

173 Vgl. SFAC No. 2, Abs. 133.
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adressaten wesentlich beeinflussen, müssen im Jahresabschluss offengelegt

werden. Eine genaue Abgrenzung zwischen wesentlichen und unwesentli-

chen Informationen findet sich nicht im Conceptual Framework.

Im SFAC No. 5 sind die Bestandteile des Jahresabschlusses definiert:174 

• Bilanz (balance sheet)

• Gewinn- und Verlustrechnung (statement of income)

• Kapitalflussrechnung (statement of cash flows)

• Anhang (notes)

• Eigenkapitalentwicklung (statement of changes in stockholders' equity)

Im Unterschied zur handelsrechtlichen Rechnungslegung haben US-GAAP-

konforme Jahresabschlüsse auch eine Kapitalflussrechnung und eine Dar-

stellung der Eigenkapitalentwicklung zu enthalten.

SFAC No. 6 definiert die Ansatzgrundsätze175 für Aktiva und Passiva sowie

Kriterien für die Realisation von Erträgen und Aufwendungen. Neben dem

Realisationsprinzip werden als Gewinnermittlungsgrundsätze auch die Prinzi-

pien der Periodisierung und der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach be-

stimmt.176 Im Falle der (noch) Nichtrealisation einer Transaktion hat

grundsätzlich eine Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (hi-

storical cost) zu erfolgen.177

SFAC No. 7 regelt Prinzipien der Barwertermittlung. Der Barwert als Bewer-

tungsmassstab178 stellt dabei keine Neuerung in der us-amerikanischen

Rechnungslegung dar. Vielmehr wurden in SFAC No. 7 barwertorientierte Be-

wertungsprinzipien, die bereits in älteren Rechnungslegungsstandards be-

rücksichtigt sind, in systematischer Struktur niedergeschrieben.

174 Die hier dargestellte Reihenfolge spiegelt nach Auffassung von Haller, A. (1995), S. 18 f. die 
Bedeutung der einzelnen Bestandteile der Rechnungslegung wider.

175 Vgl. SFAC No. 6, Abs. 24 ff.

176 Vgl. SFAC No. 6, Abs. 134 ff.

177 Vgl. SFAC No. 5, Abs. 67 ff.

178 Der Barwert ist kein eigenstäniger Bewertungsmassstab i.e.S. des Begriffes. Der Barwert kann 
aber zur Bestimmung des „fair value“ genutzt werden. Der „fair value“ wiederum ist ein wichtiger 
Bewertungsmassstab der US-GAAP.
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Erstaunlicherweise ist die Zugrundelegung des „going concern“-Prinzips für

die us-amerikanische Rechnungslegung nicht im Conceptual Framework ent-

halten. Gleichwohl ist dieses Prinzip auch Bestandteil der US-GAAP.179

Die oben dargestellten Grundannahmen des Conceptual Framework für die fi-

nanzielle Berichterstattung könnten dahingehend interpretiert werden, dass

bei einer US-GAAP-konformen Rechnungslegung in jedem Falle die genann-

ten Ansatz-, Bewertungs- und Gewinnermittlungsgrundsätze zu beachten wä-

ren. Dies würde bedeuten, dass auch die US-GAAP ein

Rechnungslegungssystem bilden, dem übergeordnete Prinzipien im Sinne

der Ausführungen unter Buchstabe (b), Seite 27 zu Grunde liegen. Diese

Schlussfolgerung ist jedoch deshalb so nicht zulässig, da berücksichtigt wer-

den muss, dass die Regelungen des Conceptual Framework grundsätzlich

keine Generalnormen sind, die auch bei gegensätzlichen Regelungen in den

kasuistisch strukturierten Einzelstandards zu beachten wären. Generalnorm

ist lediglich der Grundsatz der „fair presentation“; der Regelungsinhalt des ge-

samten Conceptual Framework geht aber weit über den „fair presentation“-

Grundsatz hinaus.

Ob für die gesamte Rechnungslegung nach US-GAAP allgemeingültige Prin-

zipien identifiziert werden können, lässt sich nur aus einer Analyse aller Rech-

nungslegungsnormen ableiten. Dabei sind diese Rechnungslegungsnormen

dahingehend zu untersuchen, ob diese implizit bestimmte Prinzipien berück-

sichtigen, die als Grundprinzipien für die gesamte Rechnungslegung gelten

könnten.

Dieser Untersuchungsansatz liegt der Arbeit von Kuhlewind180 zu Grunde. Im

Ergebnis konnten von Kuhlewind vier Kategorien von Grundsätzen identifi-

ziert werden:

• Rahmengrundsätze der Information

• Gewinnermittlungsgrundsätze

• Objektivierungsgrundsätze

179 Vgl. ARB 43, Chapter 3A, 2.

180 Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996).
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• Grundsätze der Informationsoffenlegung181

Entscheidenden Einfluss auf den Informationsgehalt der Rechnungslegung,

insbesondere in Bezug auf Informationen bezüglich der wirtschaftlichen Lage

eines Unternehmens, haben die Gewinnermittlungsgrundsätze. Für die Ge-

winnermittlung werden nach Kuhlewind der us-amerikanischen Rechnungsle-

gung die folgenden Grundsätze berücksichtigt:

• Grundsatz der Periodisierung

• Grundsatz der Bewertung zu Anschaffungskosten

• Grundsatz der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach

• Grundsatz der Imparität

• Grundsatz der Vorsicht

• Grundsatz der Portfolio/Gruppenbewertung

Den Ausführungen von Kuhlewind kann insgesamt zugestimmt werden.

Durch Kuhlewind wurde somit nachgewiesen, dass auch der us-amerikani-

schen Rechnungslegung ein System von Bilanzierungsgrundsätzen inhärent

ist, obwohl die Regelungen des Conceptual Framework aufgrund ihrer nach-

rangigen Stellung gegenüber den Einzelstandards nicht einem übergeordne-

ten System von Grundsätzen, wie den handelsrechtlichen GoB, entsprechen.

3.3.2.4 Berichterstattung über das Prüfungsergebnis

Den Vorschriften der §§ 321 und 322 HGB vergleichbare Rechtsnormen zum

Prüfungsbericht weisen die us-amerikanischen Prüfungsstandards nicht auf.

Es kann jedoch zwischen Vorschriften zur Berichterstattung gegenüber den

Bilanzausschüssen und Vorschriften zum Bestätigungsvermerk unterschie-

den werden.

Die Regelungen zur Berichterstattung gegenüber den Bilanzausschüssen

sind insbesondere in AU 380 enthalten. Unter Bilanzausschüssen werden

Gremien verstanden, deren Aufgabe es ist, den Prozess der finanziellen Be-

181 Vgl. Kuhlewind, A.-M. (1996), S. 58.
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richterstattung eines Unternehmens zu überwachen.182 Zunächst werden im

folgenden die us-amerikanischen Regelungen zur Berichterstattung gegen-

über den Bilanzausschüssen erläutert.

Generell ist keine bestimmte Form der Berichterstattung vorgeschrieben. Zu-

lässig ist insbesondere auch eine mündliche Information der Bilanzaus-

schüsse.183 AU 380 regelt lediglich inhaltliche Aspekte der Berichterstattung:

So hat der Abschlussprüfer über seine Verantwortlichkeit im Rahmen der Ab-

schlussprüfung zu berichten. Dabei ist darauf einzugehen, dass die Prüfung

unter Berücksichtigung der GAAS durchgeführt wurde. Insbesondere hat der

Abschlussprüfer dabei darauf hinzuweisen, dass durch eine GAAS-konforme

Prüfungsdurchführung lediglich eine hinreichend sichere, aber nicht eine ab-

solut sichere Beurteilung der Rechnungslegung erfolgt.184

Des weiteren hat der Abschlussprüfer den Bilanzausschuss über die ange-

wendeten Bilanzierungsgrundsätze185 sowie die von der Geschäftsleitung der

Bilanzierung bei der Ausübung von Ermessensspielräumen zu Grunde geleg-

ten Annahmen und Schätzungsgrundlagen zu informieren.186 Der Ab-

schlussprüfer hat dabei nur zu beurteilen, ob die von der

Unternehmensleitung zu Grunde gelegten Annahmen begründet sind. 

Eine Berichtspflicht gegenüber dem Bilanzausschuss besteht auch bezüglich

der vom Abschlussprüfer festgestellten Abweichungen zwischen der dem Ab-

schlussprüfer als Ist-Objekt vorliegenden Rechnungslegung und dem us-

GAAP-konformen Soll-Objekt.187 Diese Berichtspflicht besteht auch dann,

wenn der zu prüfende Jahresabschluss unwesentliche Fehler enthält, die

aber von der Unternehmensleitung nicht korrigiert werden.188

182 Vgl. AICPA (2000), AU 380. 01: Im Original wird der Begriff „audit committees“ verwendet.

183 Vgl. AICPA (2000), AU 380.03.

184 Vgl. AICPA (2000), AU 380.06

185 Vgl. AICPA (2000), AU 380.07

186 Vgl. AICPA (2000), AU 380.08.

187 Vgl. AICPA (2000), AU 380.09.

188 Vgl. AICPA (2000), AU 380.10.
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Außerdem hat der Abschlussprüfer den Bilanzausschuss und möglichst auch

die Unternehmensleitung über seine Einschätzung der Qualität der vom Un-

ternehmen angewendeten Bilanzierungsgrundsätze zu informieren.189 Dies

gilt insbesondere für die Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen in den

Bereichen 

• der Auswahl neuer oder geänderter Bilanzierungsgrundsätze,

• der Schätzungen und Beurteilungen (bei Unsicherheit),

• ungewöhnlicher Transaktionen und

• der Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen, die für materiell 

wesentliche Jahresabschlusspositionen von Bedeutung sind.190

Zusätzlich zu den in AU 380 geregelten Berichtspflichten des Abschlussprü-

fers, existieren auch in anderen GAAS Regelungen, die Bedeutung für die Be-

richterstattungspflichten des Abschlussprüfers haben.

Stellt der Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfungsdurchführung Indizien für

Unterschlagung oder Bilanzmanipulation (fraud) fest, so hat der Ab-

schlussprüfer auch in diesem Fall den Bilanzausschuss oder die Geschäfts-

führung darüber zu informieren.191 Das gleiche gilt auch bei der Feststellung

von Indizien für im Unternehmen möglicherweise aufgetretene Gesetzesver-

stöße.192

Stellt der Abschlussprüfer bei der Analyse des IKS Mängel desselben fest, so

hat er auch darüber Bericht zu erstatten, selbst wenn diese Mängel keine

Auswirkungen auf die Ordnungsmäßigkeit des zu prüfenden Jahresabschlus-

ses haben.193

189 Vgl. AICPA (2000), AU 380.11.

190 Vgl. AICPA (2000), AU 380.11.

191 Vgl. AICPA (2000), AU 316.38 - 40.

192 Vgl. AICPA (2000), AU 317.17.

193 Vgl. AICPA (2000), AU 325.02 und 325.03 sowie 325.09 ff.
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3.3.2.5 Implikationen für den Informationsbedarf des Abschlussprüfers 
bei Prüfung eines US-GAAP-Jahresabschlusses

Die Ausführungen des vorhergehenden Kapitels haben gezeigt, dass es sich

bei der Prüfung eines US-GAAP-Jahresabschlusses um eine Ordnungsmä-

ßigkeitsprüfung handelt, bei der der Begriff der Ordnungsmäßigkeit qualitative

Aspekte der Informationsvermittlung, die Beachtung einzelfallbezogener Bi-

lanzierungsvorschriften sowie die Berücksichtigung der Informationsbedürf-

nisse der Jahresabschlussadressaten umfasst.194

Für den Abschlussprüfer bedeutet dies erstens, dass er im Rahmen seiner

Prüfungshandlungen festzustellen hat, ob sowohl qualitative Regelungen der

Informationsvermittlung, wie z.B. die Grundsätze der Klarheit, Wahrheit oder

Vollständigkeit, als auch die Vielzahl der Vorschriften der Rechnungslegungs-

standards, die kasuistisch die Bilanzierung von bestimmten Sachverhalten re-

geln, bei der Erstellung des Jahresabschlusses beachtet wurden.

Zweitens hat der Abschlussprüfer den Jahresabschluss daraufhin zu untersu-

chen, ob aufgrund eines Verstoßes gegen die Einzelregelungen der US-

GAAP, ein unzutreffendes Bild vermittelt wird.195 Diese Verstöße werden in

unabsichtliche (error) und absichtliche (fraud) unterschieden.196 Zu unab-

sichtlich verursachten Fehlern, die zu Abweichungen von Rechnungslegungs-

vorschriften führen, zählen bspw. 

• Fehler in der Informationsverarbeitung,

• willkürliche, irrationale Schätzungen sowie die

• falsche Anwendung der Vorschriften der US-GAAP.

Zu absichtlich verursachten Fehlern zählt bspw. das 

• Manipulieren von Buchhaltungs- oder Jahresabschlussdokumenten,

• Fehlinformieren über Ereignisse oder Geschäftsvorgänge sowie die

• absichtliche Falschanwendung der Rechnungslegungspflichten,

194 Vgl. Kapitel 3.2 Buchstabe (a) bis (c).

195 Vgl. AICPA (2000), AU 312.01 - 312.04; Im englischsprachigen Originaltext wird die Formulierung 
„misstatement“ verwendet.

196 Vgl. AICPA (2000), AU 312.06 und 312.07.
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• Unterschlagen von Vermögenswerten mit anschließender Verschleie-

rung dieser Vorgänge im Jahresabschluss.197

Außerdem hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob die Bilanzierungsprinzi-

pien, die der us-amerikanischen Rechnungslegung zu Grunde liegen, beach-

tet wurden.

Drittens hat der Abschlussprüfer auch eine eigene Vorstellung von der wirt-

schaftlichen Lage und Entwicklung des zu prüfenden Unternehmens zu ent-

wickeln, die er in einem Soll-Ist-Vergleich dem durch den zu prüfenden

Jahresabschluss vermittelten Bild von der Lage und Entwicklung des Unter-

nehmens gegenüber zu stellen hat. Diese Verpflichtung des Abschlussprüfers

leitet sich aber nicht wie im deutschen Handelsrecht aus einer gesetzlichen

Normierung des Prüfungsgegenstandes ab. 

Die Auseinandersetzung des Abschlussprüfers mit der wirtschaftlichen Lage

des Unternehmens ist zum einen aber deshalb erforderlich, damit beurteilt

werden kann, ob bei der Bilanzierung von der Annahme der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit ausgegangen werden kann. Zum anderen erfordert

die Überprüfung der Einhaltung der Generalnorm der US-GAAP ebenfalls die

Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen

Lage des Unternehmens. Die Generalnorm fordert die Abbildung der tatsäch-

lichen wirtschaftlichen Verhältnisse im Jahresabschluss i. S. einer für die

Adressaten nützlichen Informationsvermittlung. Da für die Jahresabschluss-

adressaten unzweifelhaft die Gewinnung von Informationen über die gegen-

wärtige und zukünftige wirtschaftliche Lage eines Unternehmens von Inter-

esse ist, muss im Rahmen der Abschlussprüfung ein Urteil darüber gewonnen

werden, ob der Jahresabschluss eine Befriedigung dieser Informationsbedürf-

nisse ermöglicht.

Der Zukunftsbezug der us-amerikanischen Rechnungslegung und Prüfung

lässt sich auch aus den qualitativen Rahmenbedingungen198 der Rechnungs-

legung ableiten. Die Konkretisierung des Kriteriums der Relevanz von im Jah-

resabschluss abzubildenden Informationen erfolgt unter anderem durch das

197 Vgl. AICPA (2000), AU 316.03 - 316.04.

198 Vgl. Abbildung 5 : A Hierarchy of Accounting Qualities., Seite 55.
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Unterkriterium „predictive value“. Dies bedeutet, dass insbesondere solche In-

formationen im Jahresabschluss abgebildet werden sollen, die Rückschlüsse

auf die zukünftigen ökonomischen Verhältnisse zulassen. Somit ist auch des-

halb die Abschlussprüfung zukunftsbezogen auszurichten.

Eine Leistungsbeurteilung199 des Unternehmens oder des Managements hat

im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht zu erfolgen.

Diese Aussagen zur Konzeption der us-amerikanischen Abschlussprüfung

lassen sich durch Regelungen in den Prüfungsstandards des AICPA bestäti-

gen. Das AICPA definiert die Bedeutung des uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerkes200 wie folgt:201 Es wird bestätigt, dass 

• die angewendeten Bilanzierungsprinzipien allgemein akzeptiert sind,

• die Anwendung der Bilanzierungsprinzipien unter den gegebenen 

Umständen angemessen ist,

• der Jahresabschluss und der Anhang unter dem Gesichtspunkt des 

damit verfolgten Zwecks informativ sind,

• die Informationen weder zu detailliert noch zu sehr verdichtet vermittelt 

werden und

• der Jahresabschluss das wirtschaftliche Geschehen im Unternehmen 

in einer Art und Weise widerspiegelt, dass die finanzielle Lage, das 

Geschäftsergebnis sowie die cash-flows hinreichend genau dargestellt 

werden.

Es ist dabei hervorzuheben, dass ein uneingeschränktes Testat auch die

Nützlichkeit des Jahresabschlusses i.S. der von den Jahresabschlussadres-

saten beabsichtigten Verwendung des Jahresabschlusses als Informationsin-

strument bestätigt.

199 Vgl. Gliederungspunkt (d), Seite 29.

200 Der Wortlaut eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks lautet üblicherweise: „In our opinion, 
the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial posi-
tion of X Company as of (at) December 31,19XX, and the results of its operations and its cash 
flows for the year then ended, in conformitiy with generally accepted accounting principles.“

201 Vgl. AICPA (2000), AU 411.
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Die Überprüfung der Annahme der Unternehmensfortführung erfordert eine

zukunftsbezogene Unternehmensanalyse. Um festzustellen, ob Zweifel an

der Unternehmensfortführung bestehen könnten, hat der Abschlussprüfer

eine Analyse des Unternehmensumfeldes und des Unternehmens selbst

durchzuführen.202 Im Rahmen der Unternehmensanalyse ist bspw. festzustel-

len, 

• ob dauerhafte Verluste in bestimmten Unternehmensbereichen erzielt 

werden, 

• wie sich wichtige Unternehmenskennzahlen entwickeln,

• ob es Störungen in der Auftragsabwicklung gibt,

• ob eine Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs von der Abwicklung 

eines einzelnen Projektes besteht.

Im Bereich des Unternehmensumfeldes wird bspw. die Analyse der Kunden-

und Lieferantenbeziehungen oder die Analyse der Wahrscheinlichkeit des

Eintretens von Naturkatastrophen gefordert.

Daran anschließend hat der Abschlussprüfer festzustellen, welche Pläne die

Unternehmensführung beim möglichen Eintreten der analysierten Entwicklun-

gen im Unternehmen oder dessen Umfeld als Gegenmaßnahme verwirkli-

chen will. Dies bedeutet eine Analyse der Unternehmensplanung und der

Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen. Der Abschlussprüfer hat in Kenntnis

der Geschäftsgrundlage und der Wertschöpfungszusammenhänge die finan-

ziellen Planungen des Unternehmens sowie die diesen Planungen zu Grunde

liegenden Annahmen, zu berücksichtigen. Die Qualität der Planungen ist ex

post durch Vergleich der in der Vergangenheit prognostizierten Entwicklun-

gen mit der tatsächlich eingetretenen Entwicklung zu beurteilen.

Eine Analyse des Unternehmens und seines Umfeldes hat bereits vor der

Prüfungsdurchführung im Rahmen der Prüfungsplanung zu erfolgen.203 Da-

bei ist durch den Abschlussprüfer in Erfahrung zu bringen, durch welche Ge-

schäftstätigkeit, Organisationsstruktur, Kunden- und Lieferantenbeziehungen,

202 Vgl. AICPA (2000), AU 341.

203 Vgl. AICPA (2000), AU 311.06 - 311.07.
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Standortfaktoren sowie durch welches Produkt- und Dienstleistungsangebot

sich das zu prüfende Unternehmen auszeichnet. Diese Kenntnisse sind be-

reits im Vorfeld der Durchführung der Prüfungshandlungen erforderlich, um

• vorab die Schwerpunkte der Prüfung festlegen zu können,

• abschätzen zu können, wie die Buchführung und der Jahresabschluss 

erstellt wurden,

• die Angemessenheit von Schätzungen, wie z.B. die Schätzung einer 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, nachvollziehen zu können,

• Auskünfte des Managements bewerten und nachvollziehen zu können 

und um 

• die Geeignetheit der angewendeten Bilanzierungsprinzipien beurteilen 

zu können.

3.4 Ergebnisse der Informationsbedarfsanalyse

Die vorhergehenden Ausführungen zeigen, dass eine Jahresabschlussprü-

fung umfangreiche Erhebung von Informationen über das zu prüfende Unter-

nehmen und dessen Umfeld erfordert. 

Um geeignete Konzeptionen für die Modellierung eines Anwendungssystems

zur Unterstützung der Jahresabschlussprüfung zu entwickeln, ist es erforder-

lich den Informationsbedarf des Abschlussprüfers nicht nur wie im vorherge-

henden Abschnitt zu beschreiben, sondern auch nach qualitativen Kriterien zu

strukturieren. Als Kriterien kommen

• Herkunft,

• Quantifizierbarkeit und

• Zeitbezug 

in Betracht. Die Auswahl dieser Kriterien ist aus folgenden Gründen sinnvoll:

Das Kriterium der Informationsherkunft steht im Zusammenhang mit der

Frage der Informationsbeschaffung. Als Merkmalsausprägungen sind in-

terne und externe Informationsherkunft zu unterscheiden. Die Gewinnung

und Verarbeitung interner Informationen steht in der Verantwortung des zu

prüfenden Unternehmens selbst. Demzufolge gehören bspw. der Jahresab-
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schluss, unternehmenseigene Statistiken, Vertragsausfertigungen und Be-

lege zu dieser Gruppe. Unternehmensexterne Informationen stammen aus

unternehmensfremden Quellen. Dies können bspw. vom Abschlussprüfer be-

schaffte Statistiken, Saldenbestätigungen, eingeholte Auskünfte oder Gutach-

ten sein.

Diese Unterscheidung der Informationen nach ihrer Herkunft ist aus den fol-

genden beiden Gründen wesentlich. Zum einen sind interne Informationen,

zumindest soweit diese mit dem zu prüfenden Jahresabschluss und der

Buchhaltung im Zusammenhang stehen, Gegenstand des Beurteilungspro-

zesses im Rahmen der Abschlussprüfung. Bezüglich des Wahrheitsgehaltes

dieser Informationen  hat der Abschluss eine kritische Grundhaltung einzu-

nehmen.204 Externe Informationen müssen selbstverständlich ebenfalls aus

vertrauenswürdigen Quellen stammen, wenn diese im Rahmen der Prüfungs-

durchführung zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

herangezogen werden sollen. Eine Misstrauenshaltung gegenüber diesen ex-

ternen Informationen braucht der Abschlussprüfer aber nicht einzunehmen.

Zum anderen unterscheiden sich Informationen interner und externer Her-

kunft bezüglich ihrer Beschaffung. Unternehmensinterne Informationen kön-

nen nur aus dem Informationssystem des zu prüfenden Unternehmens

beschafft werden. Bei bestimmten Informationen (bspw. bei Kontensalden

oder Buchungssätzen) kommt dabei eine automatische Übernahme dieser In-

formationen aus dem Informationssystem des zu prüfenden Unternehmens in

das Informationssystem des Abschlussprüfers in Betracht. Unternehmensex-

terne Informationen sind dagegen aus einer Vielzahl anderer Quellen zu be-

schaffen.

Des weiteren kommt eine Unterscheidung der benötigten Informationen be-

züglich der Quantifizierbarkeit in Betracht. Informationen werden durch Daten

repräsentiert. Informationsverarbeitung erfolgt durch die Verarbeitung von Da-

ten, Informationen werden durch Daten gespeichert.205 Dabei repräsentieren

Daten Informationen durch Speicherung der Merkmalsausprägungen eines

Informationsobjektes bezüglich eines oder mehrerer Merkmale.

204 Vgl. IdW PS 200, Tz. 17; AICPA (2000), AU 316.27.
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Nicht-quantifizierbare (qualitative) Informationen zeichnen sich dadurch aus,

dass diese Informationen durch Merkmale repräsentiert werden, die nicht

durch eine Quantifizierung in eine quantitative Merkmalsrepräsentation über-

führt werden können. Im Unterschied dazu werden Informationen, die durch

quantitative Merkmale repräsentiert werden, entweder unmittelbar durch zah-

lenmäßige Merkmalsausprägungen oder durch Merkmalsausprägungen, die

ohne Informationsverlust in Zahlen umgewandelt werden können, darge-

stellt.206 Bspw. zählen Kontensalden, Produktionsmengen, Kostensätze usw.

zu den quantitativen Informationen. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung

einzusehende Verträge und Gutachten gehören dagegen zu den qualitativen

Informationen.

Bezüglich des Zeitbezuges der im Rahmen der Prüfungsdurchführung erfor-

derlichen Informationen lässt sich diese Dimension in vergangenheitsbezo-

gene, gegenwartsbezogene und zukunftsbezogene Informationen

unterscheiden. Jede der unternehmensexternen oder -internen bzw. quantita-

tiven oder qualitativen Informationen kann einem bestimmten Zeitpunkt oder

Zeitraum zugeordnet werden. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sich

diese Differenzierung bezüglich des Zeitbezuges von einer Einteilung  in Soll-

oder Plandaten und Istdaten unterscheidet. Die hier vorgeschlagene Eintei-

lung erfolgt zeitpunktbezogen (Maßstab ist der Prüfungszeitpunkt). Die Unter-

scheidung von Soll/Plandaten und Istdaten richtet sich nach dem Zweck, zu

dem diese Daten genutzt werden sollen. Während Soll/Plandaten der Steue-

rung und Gestaltung dienen, werden Istdaten primär zu Kontrollzwecken ge-

nutzt.

Die einzelnen Dimensionen des Informationsbedarfs des Abschlussprüfers

sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

205 Vgl. Stahlknecht, P./Hasenkamp, U. (1999), S.9f. ; Ferstl, O.-K./ Sinz, E.-J. (1998), S. 89 f.

Durch einen Modellierungsprozess werden aus Informationen Daten gewonnen. Das Wissen über 
den Gegenstand der Modellierung (die Information) wird mittels einer Abbildungsregel in Daten 
umgewandelt. Umgekehrt lassen sich aus Daten wiederum Informationen gewinnen durch Anwen-
dung einer geeigneten Interpretationsvorschrift auf die Daten.

206 Vgl. Bamberg, G./ Baur, F. (1993), S. 6f.;
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Abbildung 6 : Dimensionen des Informationsbedarfs

Neben den Dimensionen des Informationsbedarfs lassen sich zudem noch

die folgenden Charakteristika des Informationsbedarfs für die Abschlussprü-

fung feststellen:

(a) Komplexität des Unternehmens und seines Umfeldes

Die Quantität und der Detaillierungsgrad der für die Prüfungsdurchführung be-

nötigten Informationen hängt direkt von der Ausgestaltung der wirtschaftli-

chen Prozesse zur Wertschöpfung im zu prüfenden Unternehmen und vom

Umfang der Geschäftstätigkeit dieses Unternehmens ab. Je nachdem, ob die

Geschäftsprozesse einfach, z.B. sequentiell, strukturiert sind, oder durch viel-

fältige Interdependenzen miteinander verknüpft sind, ergibt sich ein geringe-

rer oder höherer Informationsbedarf für den Abschlussprüfer. 

Ähnliches gilt für die Auswirkungen der Komplexität des Unternehmensumfel-

des auf die Abschlussprüfung. Im Rahmen der Abschlussprüfung von Unter-

nehmen, die bspw. nur durch eine geringe Anzahl externer Faktoren in ihrer
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wirtschaftlichen Tätigkeit beeinflusst werden, und bei denen die Wirkungszu-

sammenhänge zwischen den externen Faktoren und der wirtschaftlichen

Lage und Entwicklung des Unternehmens einfach strukturiert sind, resultiert

ein geringer Bedarf an Informationen über das Unternehmensumfeld.

b) Austauschbarkeit bzw. Unvollständigkeit der erforderlichen Informationen

Der Abschlussprüfer verfügt über ein gewisses Maß an Variabilität und Flexi-

bilität bei der Bestimmung seines Informationsbedarfs. In vielen Fällen be-

steht die Möglichkeit, ein Urteil über die Ordnungsmäßigkeit eines einzelnen

Aspektes des zu prüfenden Abschlusses unter Verwendung verschiedener

(d.h. gegeneinander austauschbarer) Informationen zu gewinnen. Bspw. sinkt

das Erfordernis Prüfungshandlungen zur Bewertung von Forderungen durch-

zuführen, wenn festgestellt werden kann, dass bereits ein großer Teil der For-

derungen zum Zeitpunkt der Prüfungsdurchführung beglichen ist.207 Ebenso

besteht die Möglichkeit, dass Informationen, die sinnvoll und nützlich im Beur-

teilungsprozess verwendet werden könnten, nicht beschafft werden können.

Werden bspw. Informationen zum Krankenstand nicht durch das zu prüfende

Unternehmen zu einer Statistik zusammengefasst, so stehen diese Informa-

tionen zur Beurteilung von Risiken möglicher Gesundheitsgefährdungen oder

hoher Mitarbeiterfluktuation nicht zur Verfügung. 

c) Abhängigkeit vom Mandanten bei der Informationsbeschaffung.

Der Abschlussprüfer ist, soweit es sich um Informationen über das zu prü-

fende Unternehmen selbst handelt, nicht allein in der Lage, die erforderlichen

Informationen zu beschaffen. Vielmehr ist der Abschlussprüfer auf die Mithilfe

des Mandanten angewiesen. Zwar verfügt der Abschlussprüfer über ein Aus-

kunftsrecht208 - wie die gesetzlichen Vertreter des zu prüfenden Unterneh-

mens die daraus resultierende Pflicht zur Bereitstellung der gewünschten

Informationen erfüllen, ist jedoch vom Abschlussprüfer nicht zu beeinflussen.

Insbesondere der Zeitpunkt, zu dem die vom Abschlussprüfer gewünschten

Informationen tatsächlich vorliegen, kann wesentlich von der Zielvorstellung

des Abschlussprüfers abweichen. In der Praxis ist der Abschlussprüfer des-

207 IdW (2000), Buchst. R, Tz. 426.

208 Vgl. § 320, Abs. 2 HGB; IdW (2000), Buchst. Q, Tz. 155ff.; AICPA, AU 333.
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halb gezwungen, den Ablauf der Prüfungshandlungen laufend anzupassen.

Nur die Prüffelder können abgearbeitet werden, für die die gesetzlichen Ver-

treter des zu prüfenden Unternehmens die erforderlichen Informationen be-

reitgestellt haben. 

Im extremsten Fall kann das zu prüfende Unternehmen zum Prüfungsbeginn

noch keinen erstellten Jahresabschluss vorlegen. Somit fehlen sämtliche In-

formationen über das Ist-Objekt des durchzuführenden Soll-Ist-Vergleichs.209

Dann ist die Prüfungsbereitschaft nicht gegeben und eine Abschlussprüfung

kann (noch) nicht erfolgen.

209 Vgl. Gliederungspunkt  3.1 “Determinanten des Informationsbedarfes” , Seite 22.
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4 Anwendungsbereiche für die informationstechnologische Unterstüt-
zung der Jahresabschlussprüfung 

4.1 Grundlegendes

Jahresabschlussprüfungen wurden lange Zeit210 ohne den Einsatz unterstüt-

zender Informationsverarbeitungstechnologien durchgeführt. Sämtliche im

Rahmen des Prüfungsprozesses zu erfassenden und zu verarbeitenden Infor-

mationen können manuell beschafft, dokumentiert und ausgewertet werden.

Die Durchführung der bei einer Jahresabschlussprüfung notwendigen Be-

rechnungen kann ebenfalls ohne unterstützende Technik erfolgen.

Eine derartige Methodik bringt jedoch zwei Probleme mit sich: 

Zum einen beeinträchtigt diese Vorgehensweise die Effektivität der Jahresab-

schlussprüfung. Dies bedeutet, dass somit möglicherweise das Ziel der Jah-

resabschlussprüfung, eine Antwort auf die Frage, ob der zu prüfende

Jahresabschluss ordnungsmäßig im Sinne der relevanten Rechnungsle-

gungsnormen ist, nicht in vollem Umfange erreicht werden kann. Ursache da-

für ist der Umstand, dass für jede Jahresabschlussprüfung nur eine

begrenzte, meist kurz bemessene, Zeit zur Verfügung steht. Ohne die Nut-

zung der Potenziale der Informationsverarbeitungstechnologie ist eine Bewäl-

tigung der mit der Jahresabschlussprüfung verbundenen Aufgaben nicht

vollständig möglich. Es ist zu erwarten, dass ohne den Einsatz neuer Techno-

logien und Prüfungsmethoden eine weitere Verminderung der Prüfungseffek-

tivität und damit auch der Prüfungsqualität die Folge ist. Die Ursache dafür

liegt in den gestiegenen Anforderungen für die Wirtschaftsprüfer, die sich ins-

besondere auch aus der zusätzlichen Berücksichtigung internationaler Rech-

nungslegungsnormen sowie der zunehmenden Komplexität der

wirtschaftlichen Betätigung der Mandanten ergibt.211 Zum anderen erzwingt

der Prüfungsmarkt eine zunehmende Effizienz bei der Durchführung der Jah-

210 Erste Ansätze zur informationstechnologischen Unterstützung der Jahresabschlussprüfung finden 
sich in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Wirtschaftsprüfung als Rechtsinstitut exi-
stiert in Deutschland bereits seit 1931: IdW (2000), Buchst. A, Tz. 5-9.

211 Auch die prüfungspflichtigen Unternehmen setzen auf den Einsatz von Informationstechnologien, 
um einerseits die ’Informationsflut’ überhaupt bewältigen zu können und andererseits Informations-
verarbeitungsprozesse möglichst effizient durchführen zu können. Logische Folge des IT-Einsat-
zes beim Mandanten ist der daraus resultierende Zwang für den Abschlussprüfer sich ebenfalls der 
Potenziale der Informationstechnologie zu bedienen. Vgl.: IdW (2000), Buchst. R, Tz. 578 ff; Minz, 
R. (1987), S. 26.
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resabschlussprüfung. Die Jahresabschlussprüfung ist eine marktgängige

Dienstleistung, bei der die Anbieter dieser Dienstleistung miteinander im

Wettbewerb stehen. Dadurch ergibt sich das Erfordernis, eine bestimmte Lei-

stung mit möglichst geringem Faktoreinsatz zu erbringen.212

Die erläuterten Zusammenhänge werden in der folgenden Abbildung darge-

stellt:

Abbildung 7 : Gründe für den Einsatz von prüfungsunterstützender 
Software bzw. von Informationsverarbeitungstech-
nologie

212 Vgl. Minz, R. (1987), S. 27.

Sachzwänge Ökonomische Zwänge

• begrenzte Prüfungszeit

• begrenzte Prüfungskapazitäten

• gestiegene Komplexität der Aufgaben des 
Jahresabschlussprüfers durch internationale 
Rechnungslegungsnormen

• gestiegene Komplexität der Aufgaben des 
Jahresabschlussprüfers durch gestiegene 
Komplexität der Art und Weise der 
wirtschaftlichen Betätigung der Mandanten
(bspw.: Internationalisierung, e-commerce, 
virtuelle Unternehmen...)

• Kostendruck beim Personaleinsatz, 
insbesondere durch Kosten für begehrte 
Fachkräfte

• Preiswettbewerb
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Suche nach Lösungsmöglichkeiten

Einsatz von Informationsverarbeitungstechnologie
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Prüfungsansätze

Einsatz bekannter 
Prüfungsmethoden
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Im folgenden wird eine Systematik erarbeitet, die es ermöglicht, denkbare An-

wendungsgebiete für den Einsatz von Informationsverarbeitungstechnologie

aufzuzeigen.

Zunächst kann danach differenziert werden, ob es sich um eine Anwendung

spezieller, d.h. für die Jahresabschlussprüfung entwickelter Systeme handelt,

oder ob branchenneutrale Anwendungssysteme eingesetzt werden können.

Ein weiteres Kriterium zur Differenzierung der Anwendungs- bzw. Einsatz-

möglichkeiten prüfungsunterstützender Anwendungssysteme resultiert aus

der unterstützten Phase des Prüfungsprozesses: Nach herrschender Auffas-

sung lässt sich der Prüfungsprozess in die Phasen Prüfungsplanung, Prü-

fungsdurchführung und Berichterstattung unterscheiden.213

4.2 Branchenneutrale Anwendungssysteme

(a) Textverarbeitungssysteme214

Textverarbeitungssysteme ermöglichen eine Unterstützung in jeder Phase

des Prüfungsprozesses. Die Vorteile des Einsatzes eines derartigen Systems

sind wenig überraschend: Es wird lediglich eine bessere Lesbarkeit der mit ei-

nem Textverarbeitungssystem erstellten Dokumente erreicht. Außerdem bie-

ten Textverarbeitungen die Möglichkeit, ein einheitliches äußeres Erschei-

nungsbild für alle im Prüfungsprozess erstellten Dokumente durchzusetzen.

Effizienzgewinne resultieren nur dann, wenn durch die Nutzung der bei jedem

Textverarbeitungssystem vorhandenen Möglichkeiten zur Überarbeitung von

Dokumenten - insbesondere von Arbeitspapieren und dem Prüfungsbericht

aus den Vorjahren - auf eine komplette Neuerfassung dieser Dokumente ver-

zichtet werden kann. Der Nachteil einer derartigen Vorgehensweise liegt in

der Fehleranfälligkeit dieses Verfahrens. Es kann nicht sichergestellt werden,

dass alle erforderlichen Passagen der zur überarbeitenden Dokumente tat-

sächlich korrigiert werden.

213 Vgl. v. Wysocki, K. (1988), Kapitel IV, S. 119 ff. und Kapitel V, S. 255 ff.; IdW (2000), Buchst. R, Tz. 
32 sowie zur Prüfungsplanung Tz. 33 ff; Minz, R. (1987), S. 27f.

214 Zur grundsätzlichen Funktionsweise vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 428 ff.; Bauer, 
K.-P./ Gorontzy, P. (1989), S. 984f.
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(b) Tabellenkalkulationen215

Tabellenkalkulationsprogramme lassen sich insbesondere für die Prüfungs-

durchführung und die Berichterstattung einsetzen. Der Schwerpunkt der An-

wendung liegt dabei auf der Ermittlung der Summen bestimmter Positionen

im Bericht oder in den Arbeitspapieren, bei denen die Salden mehrerer Kon-

ten oder Unterpositionen zusammengefasst werden müssen. Der Vorteil des

Einsatzes derartiger Programme besteht in der größeren Zuverlässigkeit be-

züglich der rechnerischen Richtigkeit der ermittelten Ergebnisse. Durch die

gemeinsame Anwendung von Tabellenkalkulationen mit Textverarbeitungs-

programmen lassen sich außerdem zeitaufwändige und fehleranfällige Mehr-

facherfassungen der selben Daten vermeiden. Dies soll im folgenden kurz

erläutert werden: Die Funktionsweise gängiger Tabellenkalkulationssy-

steme216 wird dabei als bekannt vorausgesetzt: 

Denkbar ist bspw. die folgende Konzeption: Zunächst werden in der Tabellen-

kalkulation auf einem Arbeitsblatt alle Konten zeilenweise entsprechend der

folgenden Abbildung erfasst:

Abbildung 8 : Erfassung der Summen- und Saldenliste im Tabellenkal-
kulationssystem 

Auf dem ersten Tabellenblatt werden sämtliche Konten in Form einer Sum-

men- und Saldenliste erfasst. Für jedes Prüffeld wird ein eigenes Tabellen-

blatt angelegt, auf dem nur die Kontenbezeichnungen die Kontensalden der

Konten des betreffenden Prüffeldes enthalten sind:

215 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 432.; Bauer, K.-P./ Gorontzy, P. (1989), S. 980ff.

216 Die folgenden Erläuterungen beziehen sich exemplarisch auf Microsoft ExcelTM.
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Abbildung 9 : Struktur der Tabellenblätter

Auf den prüffeldbezogenen Tabellenblättern können dann sowohl die Werte

der einzelnen Prüffelder ermittelt werden als auch die Beträge der für den

Prüfungsbericht erforderlichen Positionen:

Abbildung 10 : Deckblatt der Arbeitspapiere für das Prüffeld „Anlagen-
wirtschaft“

In diesem Beispiel gehören zu dem Prüffeld „Anlagenwirtschaft“ nur 4 Konten. 

Abbildung 11 : Berichtspositionen für das Prüffeld „Anlagenwirtschaft“

Der in Abbildung 11 dargestellte Teil des Tabellenblattes kann nun in das

Textverarbeitungsdokument des Prüfungsberichtes eingefügt werden. Dies

kann durch Anwendung der sog. OLE-Technologie so geschehen, dass eine

Verknüpfung zwischen Tabellenkalkulation und Textverarbeitung angelegt

wird, die eine automatische Aktualisierung des Prüfungsberichtes bei verän-

derter Erfassung der Kontensalden in der Summen- und Saldenliste sicher-

stellt. 
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Die folgende Abbildung zeigt die formelmäßige Realisation für eine derartige

Anwendung von Tabellenkalkulationssystemen:

Abbildung 12 : Verformelung der Tabellenblätter

Ein Vorteil im Einsatz von Tabellenkalkulationssystemen besteht insbeson-

dere in der Möglichkeit zur einfachen Aktualisierung der Arbeitspapiere und

Berichtstabellen. Dies ist im Falle der Korrektur von Kontensalden durch er-

forderlich gewordene Nach- bzw. Umbuchungen notwendig. Nachteilig ist da-

gegen die hohe Fehleranfälligkeit bei der Eingabe der Formeln auf den

einzelnen Tabellenblättern zu bewerten. Durch Erweiterung des hier nur rudi-

mentär dargestellten Einsatzes von Tabellenkalkulationssystemen in Verbin-

dung mit Textverarbeitungssystemen kann der Funktionsumfang noch

deutlich erhöht bzw. die Anfälligkeit für fehlerhafte Verformelung der Tabellen-

blätter noch deutlich vermindert werden.

Außerdem können Tabellenkalkulationssysteme zur Datenanalyse verwen-

det werden. Diese Thematik wird aber im Gliederungspunkt 4.3.3, Seite 94ff,

Buchstabe (c) betrachtet.

formelmäßiger Verweis
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(c) Dokumentenmanagementsysteme

Dokumentenmanagementsysteme dienen der elektronischen Verwaltung von

nicht-codierten Informationen.217 Grundsätzlich unterscheidet man Dokumen-

tenmanagementsysteme in Archivsysteme, Recherchesysteme sowie Vor-

gangs- bzw. Workflowsysteme.218 Bei Archivsystemen steht die

platzsparende und damit kostengünstige Möglichkeit der Ablage von Doku-

menten im Mittelpunkt des Einsatzes. Somit kommt ein Archivsystem erst

nach erfolgter Verwendung der Dokumente zur eigentlichen Anwendung. Im

Unterschied dazu dienen Recherchesysteme bereits während der Ausführung

der Arbeitsprozesse zum möglichst effizienten - dies bedeutet in diesem Zu-

sammenhang möglichst schnellen - Wiederfinden der für die Aufgabenerfül-

lung erforderlichen Dokumente. Vorgangs- bzw. Workflowsysteme

unterstützen dagegen insbesondere die Bereitstellung von Dokumenten wäh-

rend der Bearbeitung von Vorgängen. Dies ist nur dann möglich, wenn es sich

um klar strukturierte Arbeitsabläufe handelt, bei denen bereits bei der Kon-

zeption des Anwendungssystems bestimmt werden kann, welche Doku-

mente zu welchem Zeitpunkt an welchem Arbeitsplatz bereitgestellt werden

müssen.219

Für die Jahresabschlussprüfung könnten Dokumentenmanagementsysteme

insbesondere für die Verwaltung der Arbeitspapiere verwendet werden. Dabei

können alle Dokumente, sowohl solche vom Mandanten als auch vom Prüfer

selbst erstellte Dokumente, mit einem Dokumentenmanagementsystem sy-

stematisch archiviert und somit auch leicht wiedergefunden werden. In die-

sem Falle wird das Dokumentenmanagementsystem als Recherchesystem

eingesetzt. Der Vorteil einer derartigen Lösung lässt sich allerdings erst bei

größeren Jahresabschlussprüfungen realisieren, da nur in diesen Fällen eine

Zahl von Dokumenten vorhanden ist, die den Einsatz derartiger Anwendungs-

systeme rechtfertigt. Dokumentenmanagementsysteme ermöglichen in der

Regel den gleichzeitigen lesenden Zugriff mehrere Anwender auf ein Doku-

217 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 440f.

218 Vgl. Berndt, O./ Leger, L. (1994), S. 6 ff.

219 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 437f.
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ment. Dies ist unter Umständen bei größeren Jahresabschlussprüfungen von

Nutzen, da dann mehrere Mitarbeiter des Prüfungsteams gleichzeitig auf be-

stimmte Dokumente zugreifen können. 

Der Einsatz von Archivsystemen ist nur nach Beendigung der Jahresab-

schlussprüfung möglich. Der Nutzen derartiger Anwendungssysteme dürfte

aber im Bereich der Wirtschaftsprüfung als gering zu bewerten sein, da nur

selten auf die Arbeitspapiere nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung zu-

gegriffen wird. Lediglich bei Durchführung einer Folgeprüfung besteht die Not-

wendigkeit, auf bereits archivierte Dokumente, d.h. die

Vorjahresarbeitspapiere zurückzugreifen.

Vorgangs- bzw. Workflowsysteme eignen sich nach Auffassung von Marten/

Damberger/Matula/Schröter mit gewissen Einschränkungen für eine Anwen-

dung auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung.220 Voraussetzung für den sinn-

vollen Einsatz von Workflowsystemen sind die folgenden Kriterien:

• Standardisierbarkeit der Arbeitsschritte

• Definierte Abfolge der Arbeitsschritte

• Arbeitsteiligkeit des Vorganges221

Marten/Damberger/Matula/Schöter unterscheiden zwischen drei Vorgangsty-

pen: der Hauptprüfungsprozess von der Prüfungsplanung bis zur Berichtser-

stattung und Nachbesprechung, die Hauptprüfung, bestehend aus der

Erlangung von Prüfungsnachweisen und der Beurteilung dieser Nachweise,

sowie der Prozess der Prüfung eines bestimmten Prüffeldes.222 Die genann-

ten Autoren kommen in Ihrer Analyse zu dem Schluss, dass für alle drei Vor-

gangstypen die dargestellten Voraussetzungen für den Einsatz von

Workflowsystemen gegeben sind. Die einzige Ausnahme davon stellt lediglich

das Kriterium der Arbeitsteiligkeit in Bezug auf die Prüfung eines bestimmten

220 Vgl. Marten, K.-U./Damberger, P./ Matula, J./ Schröter, E. (1996), S. 225ff.

221 Vgl. Marten, K.-U./Damberger, P./ Matula, J./ Schröter, E. (1996), S. 233.

222 Vgl. Marten, K.-U./Damberger, P./ Matula, J./ Schröter, E. (1996), S. 231ff.
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Prüffeldes dar.223 Dabei wird die Auffassung vertreten, dass eine arbeitstei-

lige Bearbeitung ein Prüffeldes nur bei einem Teil der Jahresabschlussprüfun-

gen erfolgt.

In Bezug auf die Beurteilung der grundsätzlichen Möglichkeiten des Einsatzes

von Workflowsystemen kann Marten/Damberger/Matula/Schröter zugestimmt

werden. Fraglich ist jedoch, in welchem Umfange sich ökonomische Vorteile

aus dem Einsatz von Workflowsystemen realisieren lassen. Ein wesentlicher

Nutzen eines Workflowsystems besteht darin, die für einen Arbeitsvorgang er-

forderlichen Dokumente zum jeweiligen Bearbeiter in elektronischer Form zu

transportieren.224 Bei der Jahresabschlussprüfung könnte diese Transport-

funktion nur in Bezug auf die Weiterleitung von Prüfungsurteilen einzelner

Prüffelder zu derjenigen Person, die daraus ein Gesamturteil ableitet, zur An-

wendung kommen. Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung dieser Transport-

funktion ergibt sich bei Weiterleitung der Prüfungsergebnisse nach Abschluss

der Prüfungshandlungen an die mit der Berichterstellung betraute Person. In

beiden Sachverhalten handelt es sich um Vorgänge, die bei einer Ab-

schlussprüfung nur einmal durchlaufen werden. Diese Ausführungen machen

deutlich, dass der Nutzen, der sich aus der Unterstützung des Dokumenten-

austausches ergibt, begrenzt ist.

Die Ursachen dafür liegen zum einen in der besonders bei kleineren Jahres-

abschlussprüfungen wenig arbeitsteiligen Tätigkeit. Zum anderen sind in Be-

zug auf die Reihenfolge der Prüfungshandlungen die Bearbeitungsprozesse

schlecht strukturiert und damit schwer vorhersehbar. Die Anwendung von

Workflowsystemen bei der Prüfungsdurchführung innerhalb eines Prüffeldes

scheidet damit aus. 

223 Vgl. Marten, K.-U./Damberger, P./ Matula, J./ Schröter, E. (1996), S. 235.

224 Vgl. Marten, K.-U./Damberger, P./ Matula, J./ Schröter, E.  (1996), S. 227. In IdW (2000), Buchst. R, 
Tz. 611f. wird der Einsatz von Workflowsystemen befürwortet. Allerdings beziehen sich die dort 
genannten Beispiele eher auf allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben in Wirtschafts-
prüfungsunternehmen. Gegenstand dieser Arbeit ist jedoch die Analyse der Einsatzmöglichkeiten 
prüfungsunterstützender Anwendungssysteme für die Jahresabschlussprüfung und nicht allgemei-
ner für Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
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Sinnvoller erscheint dagegen die Speicherung von Prüfungsfeststellungen

und Prüfungsnachweisen in einer Datenbank, auf deren Daten alle Mitarbeiter

des Abschlussprüfers zugreifen können. Dies stellt im übrigen eine weitere -

neben den im folgenden Abschnitt genannten - Einsatzmöglichkeiten von Da-

tenbanken dar.

(d) Datenbanken

Datenbanken bieten ein zielgerichtetes Informationsangebot, welches dem

Abschlussprüfer insbesondere in der Phase der Prüfungsdurchführung bei

der Erfüllung seiner Aufgaben von Nutzen sein kann. Denkbar ist für die Jah-

resabschlussprüfung insbesondere die Verwendung von Wirtschaftsdaten-

banken. Die Nutzung kann sowohl als Online-Datenbank als auch als Offline-

Datenbank erfolgen.225 Aus inhaltlicher Sicht kommt die Verwendung von Da-

tenbanken insbesondere in Bezug auf allgemeine betriebs- und volkswirt-

schaftliche Fakten sowie auf die Sammlung von Gesetzen und

Rechtsprechungsentscheidungen in Betracht.226 Datenbanken lassen sich in

Faktendatenbanken und Referenzdatenbanken unterscheiden.227 In Fakten-

datenbanken sind die relevanten Informationen unmittelbar enthalten. Im Un-

terschied dazu beinhalten Referenzdatenbanken lediglich die Fundstellen der

gesuchten Informationen. Ein Beispiel für Referenzdatenbanken sind biblio-

graphische Datenbanken.

Anwendungsmöglichkeiten für den Datenbankeinsatz ergeben sich zum einen

für die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Mandanten. In diesem

Falle können volkswirtschaftliche Kennzahlen, die das ökonomische Umfeld

des geprüften Unternehmens charakterisieren von Belang sein. Zum anderen

lassen sich Datenbanken für die Klärung von Rechtsfragen, insbesondere

Auslegungsproblemen, einsetzen. Da die benötigten Informationen unmittel-

bar während der Durchführung der Jahresabschlussprüfung verfügbar sein

müssen, kommt nur die Nutzung von Faktendatenbaken in Betracht.

225 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 408 f.

226 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 631.

227 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 408f; eine andere Strukturierung findet sich bei 
Meeh, G. (2001), S. 264ff.
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Auch Datenbanksysteme können zur Datenanalyse verwendet werden. Diese

Thematik wird aber im Gliederungspunkt 4.3.3, Seite 94ff, Buchstabe (c) be-

trachtet.

e) Planungssysteme

Unter Planungssystemen werden im hier verwendeten Zusammenhang Sy-

steme verstanden, die den Abschlussprüfer bei der operativen Prüfungspla-

nung unterstützen. Grundsätzlich umfasst die Planungsaufgabe:228

• Sachliche Prüfungsplanung

• Zeitliche Prüfungsplanung

• Personelle Prüfungsplanung.

Die sachliche Prüfungsplanung beinhaltet alle Aktivitäten des Abschlussprü-

fers, die der Festlegung aller während der Prüfungsdurchführung vorzuneh-

menden Prüfungshandlungen dienen.229 Gegenstand dieser

Teilplanungsaufgabe ist demnach besonders die sachlogische Strukturierung

des Prüfungsstoffes. Dazu gehört die Abgrenzung der Prüffelder sowie die

Festlegung von Art und Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen.

Diese Form der Prüfungsplanung wird von Planungssystemen im hier ver-

wendeten Sinne nicht unterstützt. Die sachliche Prüfungsplanung erfordert

die Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Betätigung (den Geschäfts-

prozessen) eines Unternehmens sowie die Abschätzung von Risiken in den

jeweiligen Prüffeldern. Die dazu benötigten Informationen können zum Teil

erst während der Prüfungsdurchführung ermittelt werden. Deshalb ist eine

laufende Überarbeitung und Anpassung der Prüfungsplanung während der

Prüfungsdurchführung erforderlich.230 Die Abschätzung des Prüfungsrisikos

einzelner Prüffelder obliegt vor Prüfungsbeginn dem Prüfungsleiter. Ebenso

ist zu berücksichtigen, dass keine allgemeingültige Methodik für die Zerle-

gung des Prüfungsstoffes in Prüffelder existiert.231 Aus diesen Gründen ist

228 Vgl. v. Wysocki, K. (1988), S. 274f.

229 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Rz. 41 ff.

230 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 39f.

231 Vgl. v. Wysocki, K. (1988), S. 270f.
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die sachliche Prüfungsplanung nicht durch eine deterministische Methodik

beschreibbar und somit auch nicht durch prüfungsunterstützende Anwen-

dungssysteme unterstützbar.

Im Unterschied dazu können bei der zeitlichen und personellen Prüfungspla-

nung Optimierungsmethoden aus dem Gebiet der Operations Research so-

wie mathematische Planungsverfahren Anwendung finden.232 Derartige

Lösungsverfahren lassen sich auch in Standardsoftwarelösungen233 integrie-

ren und damit branchenunabhängig einsetzen. Gegenstand der zeitlichen

Prüfungsplanung sind die folgenden Aspekte:234

• Festlegung des Prüfungsbeginns

• Terminierung der einzelnen Prüfungstätigkeiten

• Festlegung von Vorgabezeiten für einzelne Prüfungstätigkeiten

Die personelle Prüfungsplanung beinhaltet dagegen die Zuordnung der Per-

sonalkapazitäten auf die im Rahmen der sachlichen Prüfungsplanung ermit-

telten Teilprüfungsaufgaben.235 Es ist unmittelbar ersichtlich, dass die

zeitliche und personelle Prüfungsplanung die sachliche Prüfungsplanung vor-

aussetzen, da für die zeitliche und personelle Prüfungsplanung die Prüfungs-

materie bereits in Teilaufgaben zerlegt sein muss.236 

Ziel der Anwendung von Optimierungsmodellen zur zeitlichen und personel-

len Prüfungsplanung ist die Erhöhung der Effizienz der Jahresabschlussprü-

fung. Möglichst viele Prüfungen sollen mit möglichst geringem

Personalbestand in möglichst kurzer Zeit bewältigt werden. Es muss jedoch

festgestellt werden, dass der Optimierungserfolg bei Anwendung derartiger

Methoden aufgrund der Schwierigkeiten bei der sachlichen Prüfungsplanung

und der Abhängigkeit des Abschlussprüfers von der Bereitstellung von Unter-

lagen durch den Mandanten als gering eingeschätzt wird.237 

232 Vgl. v. Wysocki, K.  (1988), S. 285f.

233 Vgl. Microsoft (2001); v. Wysocki, K. (1988), S. 286f.

234 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 101.

235 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 110f.

236 Vgl. Salewski, F./ Schirmer, A./ Drexl, A. (1995), S. 211ff; v. Wysocki, K. (1988), S. 285.

237 Vgl. v. Wysocki (1988), S. 287.
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f) Internet

Auch das Internet steht dem Abschlussprüfer als Informationsmedium zur

Verfügung.238 Das Internet ist ein Verbund einer Vielzahl von unabhängigen

Netzen auf Basis gemeinsamer Kommunikationsprotokolle.239 Keinesfalls

darf das Internet mit dem „World Wide Web“ gleichgesetzt werden. Das

WWW ist lediglich eine unter vielen im Internet verfügbaren Anwendungen.  In

erster Linie kann das WWW zur Recherche von Informationen über volkswirt-

schaftliche Rahmenbedingungen (Zinssätze, Wechselkurse, Wachstumsraten

usw.) verwendet werden. Gleichermaßen kann auch auf Informationen über

Unternehmen (z.B. Geschäftsberichte) schnell zugegriffen werden.240 Es ist

eine Vielzahl weiterer Nutzungsmöglichkeiten des Internet denkbar, beispiels-

weise können die Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsunternehmen ihre Kom-

munikation über E-mail abwickeln. Es soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter

auf sämtliche Möglichkeiten der Nutzung des Internet zur Unterstützung der

unternehmensinternen Kommunikation eingegangen werden.241 Wirtschafts-

prüfungsunternehmen steht die Nutzung des Internet in gleichem Maße wie

allen anderen Unternehmen offen.

Ein Vorteil der Informationsbeschaffung über das Internet besteht in der

Schnelligkeit der gelieferten Informationen. Die kann in der Kombination mit

neuen über das Internet angebotenen Diensten für den Abschlussprüfer eine

bedeutende Erleichterung in der Prüfungsdurchführung bedeuten: Rating-

agenturen, die eine Bonitätsbeurteilung von Unternehmen durchführen, bie-

ten die Ratingergebnisse über das Internet zum Abruf an.242 Die

238 In der heutigen Zeit kann davon ausgegangen werden, dass bei jedem Mandanten Internetzu-
gänge in den lokalen Rechnernetzen verfügbar sind oder Telefon/ISDN/DSL-Anschlüsse vorhan-
den sind, die vom Abschlussprüfer mitbenutzt werden dürfen. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
bietet sich der Einsatz mobiler Internetzugänge über digitale Mobilfunknetze an.

239 Im einzelnen wird für das Internet eine „Familie“ von Protokollen verwendet. Dabei lassen sich vier 
Ebenen (Schichten) der Kommunikation unterscheiden. Auf Ebene der lokalen Netzwerke oder 
Netzzugriffe werden bspw. Ethernet, Token Ring, FDDI-Protokolle verwendet. Auf Ebene der sog. 
Internetschicht wird das IP (Internet Protocol) verwendet. Bei der Host to Host Kommunikation 
kommt das TCP (Transmission Control Protocol) zum Einsatz. Auf Prozess- bzw. Applikations-
ebene werden insbesonders die Protokolle FTP, HTTP und SMTP verwendet. Vgl. Stahlknecht, P./ 
Hasenkamp, U. (1999), S. 114; siehe dazu auch grundlegend: Tanenbaum, A. S. (1992), S. 42 ff. 

240 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 630.

241 Denkbar ist bspw. auch die Durchführung von Videokonferenzen über das Internet. 

242 Vgl. Coface (2002a).
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Unternehmensgruppe „Coface“ bietet Auskünfte über 41 Mio. Untenehmen

zum Teil kostenlos, teilweise gegen Entgelt.243 Die „Coface“-Gruppe teilt da-

bei Unternehmen in lediglich vier Bonitätsklassen ein.244 Damit lassen sich

aus Sicht des Abschlussprüfers schnell erste Rückschlüsse bezüglich der

Werthaltigkeit einer Forderung ziehen. Es obliegt dem Abschlussprüfer, sich

vor Anwendung derartiger Dienste von der Zuverlässigkeit und Qualität der

abgefragten Information zu überzeugen. Dies ergibt sich aus den allgemeinen

Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers, insbesondere aus der Verpflichtung zu

eigenverantwortlicher Tätigkeit.245

4.3 Branchenspezifische Anwendungssysteme

4.3.1 Begriffliche Abgrenzung

Branchenspezifische Anwendungssysteme umfassen nur solche Anwen-

dungssysteme, die zur Bewältigung spezifischer Aufgaben der Jahresab-

schlussprüfung dienen. Diese Systeme sind direkt auf die Bedürfnisse des

Abschlussprüfers abgestimmt. Da aber auch im Bereich der internen Revision

ähnliche Aufgaben wie im Bereich der Jahresabschlussprüfung zu erfüllen

sind,246 können branchenspezifische prüfungsunterstützende Anwendungs-

systeme zumindest teilweise sowohl an den Belangen der Abschlussprüfung

als auch an denen der internen Revision ausgerichtet werden. Bei einer funk-

tionsorientierten Definition des Begriffes „branchenspezifisch“ im Kontext der

Jahresabschlussprüfung werden von der Definition nur solche Anwendungs-

systeme erfasst, die ausschließlich im Bereich der Abschlussprüfung oder der

internen Revision nutzbar sind.

Branchenspezifische Anwendungssysteme für die Abschlussprüfung lassen

sich in zwei verschiedenen Aufgabenfeldern der Wirtschaftsprüfung nutzen:

Zum einen ist eine Nutzung zur Erfüllung der Kernaufgaben des Wirtschafts-

prüfers, insbesondere also der Jahresabschlussprüfung, möglich. 

243 Vgl. Coface (2002b).

244 Vgl. Coface (2002c).

245 Vgl. § 43 WPO.

246 Vgl. Hohloch, W. (1992), Sp. 865 ff.
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Zum anderen ist der Einsatz branchenspezifischer prüfungsunterstützender

Software bei der Realisation sekundärer Geschäftsprozesse denkbar. Zu die-

sen sekundären Prozessen zählen solche Tätigkeiten, die nicht im unmittelba-

ren Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung stehen. Beispielsweise

ist die Auftragskalkulation und Fakturierung im Bereich der Wirtschaftsprü-

fung von Besonderheiten dieser Branche geprägt.247 Derartige sekundäre

Geschäftsprozesse lassen sich insbesondere im Bereich allgemeiner Büro-

bzw. Organisationstätigkeiten finden. Entsprechende Anwendungssysteme

unterstützen in diesen Fällen eher das gesamte Unternehmen  „Wirtschafts-

prüfung“ mit allen damit verbundenen Geschäftsprozessen, denn die konkrete

Prüfungstätigkeit.

Im folgenden werden nur solche Möglichkeiten zum Einsatz branchenspezifi-

scher Anwendungssysteme problematisiert, die der Unterstützung des Ab-

schlussprüfers bei der Durchführung der Kerngeschäftsprozesse dienen.

Diese Eingrenzung hat den Zweck, eine unübersichtliche Darstellung einer

Vielzahl denkbarer Anwendungssysteme zur Unterstützung der sekundären

Geschäftsprozesse in der Abschlussprüfung zu vermeiden. Die Menge der in

diesem Bereich möglichen Lösungsansätze ist zu inhomogen und vielfältig,

als dass eine vergleichende Betrachtung dieser Ansätze einen Erkenntnisge-

winn versprechen könnte.

4.3.2 Anwendungssysteme zur Unterstützung der Prüfungsplanung

Die Prüfungsplanung muss in drei Bereichen erfolgen: 

(a) Unterstützung der sachlichen Prüfungsplanung

Unter sachlicher Prüfungsplanung  versteht man die Strukturierung des

Prüfungsstoffes, d.h. die Zerlegung der gesamten Prüfungsaufgabe in ein-

zelne Teilaufgaben.248  Die sachliche Prüfungsplanung umfasst zum einen

die Prüffelderbildung und zum anderen die Festlegung der Art und des Um-

fanges der vorzunehmenden Prüfungshandlungen.

247 Die Kalkulation und Abrechung nach Zeit- und Wertgebühr ist in anderen Dienstleistungsbranchen 
eher untypisch.

248 Vgl.  v. Wysocki, K. (1988), S. 270ff.; Bönkhoff, F. J. (1985), Sp. 750ff.; IdW (2000), Buchst. 
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(aa) Unterstützung bei der Prüffelderbildung und Bestimmung der Art der Prü-

fungshandlungen

Fraglich ist, inwieweit prüfungsunterstützende Anwendungssysteme bei der

Strukturierung des Prüfungsstoffes (Prüffelderbildung) und der Vorgabe der

durchzuführenden Prüfungshandlungen eingesetzt werden können. Grund-

lage für die Bestimmung der Art der Prüfungshandlungen und für die Struktu-

rierung des Prüfungsstoffes ist die Auswertung einer Vielzahl von

Informationen in folgenden Bereichen:249

• Geschäftstätigkeit des Mandanten
• Geschäftsberichte
• Planungsrechnungen des Mandanten
• Wirtschaftsberichte in Fachzeitschriften
• Vorjahresprüfungsbericht
• Betriebsbesichtigungen
• ...

Die Auswertung der Vielzahl der Informationen zur Generierung einer Prüf-

feldstruktur und zur Bestimmung der Prüfungshandlungen ist ein hochkom-

plexer Beurteilungsprozess, bei dem es besonders auf die Erfahrung des

verantwortlichen Abschlussprüfers ankommt. Aufgrund der Unstrukturiertheit

dieser Aufgabe ist eine Prüfungsunterstützung durch Anwendungssysteme

nicht möglich.

In der Praxis erfolgt die Prüffelderbildung und die Bestimmung der durchzu-

führenden Prüfungshandlungen aber häufig auf Basis standardisierter Prü-

fungsprogramme und Prüffelderstrukturen bzw. auf Basis von Checklisten.250

Derartige Standardprüfprogramme und Prüffelderstrukturen können leicht ein-

mal im prüfungsunterstützenden Anwendungssystem erfasst werden und ste-

hen dann für alle zu planenden Prüfungen als Grundlage zur Verfügung.251

Selbstverständlich muss die Möglichkeit bestehen, den standardisierten Prü-

fungsplan für jede Abschlussprüfung zu individualisieren.

249 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 42ff.

250 Vgl. IdW PS 240, Tz. 19.

251 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 350
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Der Schwerpunkt des Einsatzes prüfungsunterstützender Anwendungssy-

steme für die Prüffelderbildung und die Prüfungsprogrammplanung besteht

somit einerseits in der Bereitstellung von standardisierten, aber individuali-

sierbaren Basisplänen und andererseits in der Dokumentation der geplanten

Prüfungshandlungen und der Prüffeldstruktur. Wenn nämlich ein prüfungsun-

terstützendes Anwendungssystem so konzipiert ist, dass die Erfassung von

Prüfungsfeststellungen nur dann möglich ist, wenn die entsprechende Prü-

fungshandlung vorher geplant wurde, dann können die Benutzer eines derar-

tigen Systems gewissermaßen zu einer vollständigen Dokumentation der

Prüfungshandlungen „gezwungen“ werden. Da die sachliche Prüfungspla-

nung ein sog. „rollierendes“ Verfahren ist, deren Ergebnis im Laufe der Prü-

fungsdurchführung an neue Erkenntnisse angepasst wird, muss ein

entsprechendes Anwendungssystem ebenfalls die Anpassung der Prüffelder-

abgrenzung sowie die Anpassung der Vorgaben zu den vorzunehmenden

Prüfungshandlungen erlauben. 

(ab) Unterstützung bei der Bestimmung des Umfanges der vorzunehmenden 

Prüfungshandlungen

Besonderer Erläuterung bedarf die Planung bezüglich des Umfanges  der vor-

zunehmenden Prüfungshandlungen. Aus Effizienzgründen ist die lückenlose

Prüfung eines Prüffeldes i.d.R. nicht sinnvoll, wenn das Prüfungsurteil nur mit

einer bestimmten Zuverlässigkeit abgegeben werden soll. Diese Überlegung

führt zum risikoorientierten Prüfungsansatz, bei dem in Abhängigkeit von der

Risikosituation nur in begrenztem Umfang ergebnisorientierte Prüfungshand-

lungen vorgenommen werden.252 Der Einsatz prüfungsunterstützender An-

wendungssysteme kommt somit in zwei Bereichen in Betracht. 

252 Eigentlich ist der „Risikoorientierte Prüfungsansatz“ korrekt als „Prüfungsrisikoorientierter Prü-
fungsansatz“ zu bezeichnen, da der Abschlussprüfer auch noch dem Auftragsrisiko ausgesetzt ist. 
Prüfungsansätze, die am Auftragsrisiko orientiert sind, wären dann als „Auftragsrisikoorientierte 
Prüfungsansätze“ zu bezeichnen. In der neueren Literatur werden unter dem Begriff „Risikorien-
tierte Abschlussprüfung“ zudem noch „Geschäftsrisikoorientierte Ansätze“  mit erfasst.  Vgl. Diehl, 
C.-U. (1993), S. 1114ff. Die Betrachtung des Geschäftsrisikos sowie des Auftragsrisikos rückt aber 
erst seit jüngster Zeit stärker in den Fokus der Prüfungsforschung.
In diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Risikoorientierter Prüfungsansatz“ in 
seinem klassischen, am Prüfungsrisiko orientierten Sinne verwendet.
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Erstens ist es denkbar, den Abschlussprüfer bei der Ermittlung und Beschrei-

bung der Risikosituation zu unterstützen. Die Risikosituation des Ab-

schlussprüfers wird durch Risikovariablen, die in einem Risikomodell

miteinander verknüpft sind, beschrieben. Diese Risikovariablen geben dabei

die Ausprägungen von Teilrisiken des Prüfungsrisikos näher an. Grundsätz-

lich wird zwischen Prüfungsrisiko, inhärentem Risiko, Entdeckungsrisiko und

Kontrollrisiko unterschieden. Das Entdeckungsrisiko wiederum ergibt sich aus

Stichproben- und Nichtstichprobenrisiko. Unabhängig von der Zugrundele-

gung eines bestimmten Risikomodells besteht das entscheidende Problem

bei der Anwendung des Risikoorientierten Prüfungsansatzes darin, dass alle

Teilrisiken (außer dem Stichprobenrisiko) sowie das höchstzulässige (Ge-

samt-)Prüfungsrisiko vom Abschlussprüfer vorgegeben werden müssen, da-

mit in einem zweiten Schritt das zulässige Stichprobenrisiko ermittelt werden

kann.253 Die Effektivität des Risikoorientierten Prüfungsansatzes hängt somit

im entscheidenden Maße davon ab, dass die Teilrisiken zuverlässig und mög-

lichst genau ermittelt werden können. Die Ermittlung von Teilrisiken ist aller-

dings eine sehr unstrukturierte und komplexe Aufgabe zu deren Bewältigung

noch keine methodisch schlüssigen Konzepte durch die betriebswirtschaftli-

che Prüfungsforschung gewonnen wurden.254 Ersatzweise wird vorgeschla-

gen, im Rahmen einer Risikofaktorenanalyse zunächst Einflussfaktoren für

die zu ermittelnden Teilrisiken zu bestimmen. Beispielsweise könnte das inhä-

rente Risiko u.a. von den folgenden Risikofaktoren abhängen:255

• konjunkturelle Situation der Volkswirtschaft
• Branchenstabilität
• Fluktuationsrate des Personals im Rechnungswesen
• Fluktuationsrate des Personals im Top Management
• Qualifikation des Personals im Rechnungswesen
• ...

Der Abschlussprüfer hat nun festzulegen, auf welcher Skala die Ausprägun-

gen der Risikofaktoren gemessen werden und welches relative Gewicht je-

dem Risikofaktor beigemessen wird. Bspw. könnte eine Fünf-Punkte-Skala

253 Vgl. dazu ausführlich Gliederungspunkt 7.2.6, Seite 209ff.

254 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 143.

255 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 387.
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zur Messung der Risikofaktoren verwendet werden. Die Ausprägung jedes Ri-

sikofaktors wird dann mit einem Wert zwischen 0 und 5 gemessen.256 Das

durch die Risikofaktoren beschriebene Teilrisiko wird durch Multiplikation des

Punktwertes mit dem Gewicht des Risikofaktors und Addition dieser Produkte

ermittelt.257

Als alternativen Ansatz entwickelt Zaeh ein Verfahren, bei dem die Teilrisiken

nicht über Multiplikation der Risikofaktorenausprägungen mit dem Risikofak-

torengewicht und anschließender Addition der Produkte ermittelt werden.258

Vielmehr basiert der Ansatz von Zaeh auf Basis der Fuzzy-Set-Theorie bzw.

der Fuzzy-Logik. Die Fuzzy-Logik kann als Erweiterung der klassischen, zwei-

wertigen Logik verstanden werden. Im Sinne der klassischen Logik sind Aus-

sagen entweder nur „wahr“ oder nur „falsch“.259 Bei der Fuzzy-Logik wird der

Wahrheitsgehalt einer Aussage über den sog. Zugehörigkeitsgrad einer Zu-

gehörigkeitsfunktion in einem reellen Intervall [0; 1] festgelegt.260 Der Infe-

renzprozess unter Zugrundelegung der Fuzzy-Logik besteht dann aus

folgenden Teilprozessen:

1. Fuzzyfizierung:
Aus einer „unscharfen“ Beschreibung der Risikofaktoren mittels sog. 
linguistischer Variablen (bspw. „hoch“, „mittel“ und  „gering“) und der 
Zugehörigkeitsfunktion wird der Zugehörigkeitsgrad ermittelt.261

2. Inferenz:
Mit einer regelbasierten Wissensbasis (WENN-DANN-Regeln) können 
die unter 1. ermittelten Zugehörigkeitsgrade mittels Operatoren 
verknüpft werden. Im Ergebnis dieser Verknüpfung wird ein 
Wahrheitswert (Erfülltheitsgrad) für den Bedingungsteil einer jeden 
Regel ermittelt. Dieser Erfülltheitsgrad ergibt zusammen mit der 
Zugehörigkeitsfunktion des DANN-Teils der Regel ein neues 
temporäres Fuzzy-Set.262  

256 Zaeh nennt dieses Verfahren „Scoring-Modell“. Anstelle der hier nur exemplarisch dargestellten 
Risikofaktoren verwendet Zaeh auch eine Vielzahl weiterer Faktoren. Außerdem misst Zaeh die 
Ausprägungen der Risikofaktoren auf einer 10-Punkte-Skala. Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 386ff.

257 Dies setzt voraus, dass die Risikofaktoren mit reellen Zahlen im Intervall zwischen 0 und 1 gewich-
tet werden. Die Summe der Gewichte muss 1 ergeben.

258 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 413ff.

259 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 415f.

260 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 416.

261 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 424.

262 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 425f.
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3. Defuzzyfizierung
Im dritten Schritt wird aus allen unter 2. generierten temporären Fuzzy-
Sets ein eindeutiger Ergebniswert errechnet. Dies geschieht, indem 
die Fuzzy-Sets addiert werden und der Flächenschwerpunkt der sich 
überlagernden Flächen unter den Zugehörigkeitsfunktionen aller 
Fuzzy-Sets errechnet wird.263

Zaeh  hat den Fuzzy-Logik-Ansatz für die Ermittlung der Teilrisiken im Prü-

fungsrisikomodell im Rahmen seiner Dissertation implementiert.264 Die

Fuzzy-Logik basierte Anwendung sowie ein ebenfalls implementiertes her-

kömmliches Scoring-Modell wurden mit identischen, von Zaeh erdachten Da-

ten zur Ausprägung der Risikofaktoren getestet. Ausgehend von den

Risikofaktorendaten wurden Teilrisiken ermittelt und anhand derer der erfor-

derliche Stichprobenumfang bestimmt. 

Die Ergebnisse sind insoweit für die Befürworter der Fuzzy-Logik ernüch-

ternd, da Scoring-Modell basierte Anwendung und Fuzzy-Logik basierte An-

wendung fast identische Ergebnisse liefern.265 Der Einsatz von Fuzzy-Logik

führt also nicht zu einer anderen Bestimmung der Teilrisiken als bei Anwen-

dung eines Scoring-Modells. Somit ergeben sich auch keine Effizienzgewinne

durch Einsatz der Fuzzy-Logik.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das methodische Grundproblem des

Scoring-Modells, nämlich dass ungeklärt ist, welche Risikofaktoren zur indi-

rekten Beschreibung der Teilrisiken zu berücksichtigen sind, und durch wel-

che Kausalzusammenhänge diese Risikofaktoren die Teilrisiken

beeinflussen, mit der Fuzzy-Logik ebenfalls nicht gelöst wird.  

Für die Beantwortung der Frage, ob der Einsatz prüfungsunterstützender An-

wendungssysteme im Bereich der Prüfungsrisikomodelle sinnvoll ist, bedeutet

dies folgendes: Für das zuletzt erörterte Problem der mangelnden Methodik

zur Bestimmung der Risikofaktoren kann auch eine informationstechnologi-

sche Unterstützung der Abschlussprüfung keine Lösung sein. Die folgenden

Teilaufgaben können nicht auf ein Anwendungssystem übertragen werden:

263 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 426.

264 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 427ff.

265 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 462ff., insbesondere aber Tabelle 58 auf S. 465.
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• Auswahl des geeigneten Risikomodells
• Direkte Ermittlung der Teilrisiken
• Indirekte Ermittlung der Teilrisiken durch Bestimmung der 

Risikofaktoren
Im Unterschied dazu können alle Rechenoperationen, die zur Ermittlung der

Teilrisiken ausgeführt werden müssen, sehr gut durch ein Anwendungssy-

stem unterstützt werden. Die Realisation von Fuzzy-Logik basierten Lösun-

gen erfordert ebenfalls DV-Einsatz, da dabei eine Vielzahl von

Rechenoperationen durchgeführt werden muss.  Die Fuzzy-Logik wird im fol-

genden aber nicht mehr betrachtet, da die Untersuchung von Zaeh ergeben

hat, dass die Verwendung der Fuzzy-Logik keine Vorteile mit sich bringt.

Zweitens können Anwendungssysteme eine Unterstützung bei der Berech-

nung des Stichprobenumfanges unter Berücksichtigung des vorher ermittel-

ten höchstzulässigen Stichprobenrisikos geben. Gleichermaßen kann die

Allokation der Risiken auf Prüffelder automatisch durch ein prüfungsunterstüt-

zendes Anwendungssystem vorgenommen werden. Bei diesen Teilaufgaben

der risikoorientierten Prüfungsplanung handelt es sich um Aufgaben, die

durch Ausführung von Rechenalgorithmen gelöst werden können. Deshalb

stellt die dv-technische Unterstützung kein grundsätzliches Problem dar.266 

(b) Unterstützung der personellen und zeitlichen Prüfungsplanung

Die personelle und die zeitliche Prüfungsplanung haben die Planung des

Prüfungsablaufs sowie die Zuordnung der einzelnen Prüfungsaufgaben zu

Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers zum Gegenstand. Diese Probleme der

Kapazitätsplanung und Terminierung  sind wenig jahresabschlussprüfungsty-

pisch. Die personelle und zeitliche Prüfungsplanung kann dann mit Standard-

verfahren erfolgen, wenn die sachliche Prüfungsplanung erfolgt ist.

Die Schwierigkeit bei der durch Anwendungssysteme unterstützten personel-

len und zeitlichen Prüfungsplanung liegt somit im Schaffen der dazu erforder-

lichen Voraussetzungen: die Bildung der Prüffelder und die Bestimmung der

Art und des Umfanges der vorzunehmenden Prüfungshandlungen. 

Die personelle und zeitliche Prüfungsplanung kann auf Basis bekannter Da-

266 Eine Implementierung in der Programmiersprache BASIC findet sich bei: Gründer, M. (1989), 
S.142ff.
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tenstrukturen, Prozess- und Funktionsmodelle realisiert werden, so wie dies

bereits in Referenzmodellen betriebswirtschaftlicher Standardsoftware reali-

siert wird.267

4.3.3 Anwendungssysteme zur Unterstützung der Prüfungsdurchfüh-
rung

(a) Unterstützung ergebnisorientierter Einzelfallprüfungen

Ergebnisorientierte Einzelfallprüfungen werden auch als aussageorientierte

Prüfungshandlungen bezeichnet und beinhalten die Durchführung eines Soll-

Ist-Vergleiches in Bezug auf die Abbildung einzelner Geschäftsvorfälle oder

Bestände im Jahresabschluss. Ziel ist es, Prüfungsnachweise (bestätigende

oder abweichende Feststellungen) zu einzelnen Angaben der zu prüfenden

Rechnungslegung zu finden.268

Einzelfallprüfungen werden durch die folgend genannten Prüfungshandlun-

gen realisiert:

• „Einsichtnahme in Unterlagen des Unternehmens sowie Inaugen-

scheinnahme von materiellen Vermögensgegenständen

• Beobachtung von Verfahren oder einzelnen Maßnahmen

• Befragung und Einholen von Bestätigungen

• Berechnungen“269

Bei den ersten drei der angegebenen Prüfungshandlungen ist offensichtlich,

dass eine unmittelbare Unterstützung durch Anwendungssysteme nicht in Be-

tracht kommt, da diese Prüfungshandlungen die tatsächliche Durchführung

durch den Menschen erfordern. Berechnungen als Prüfungshandlungen kom-

men bspw. im Sinne einer Kontrolle der rechnerischen Richtigkeit von Origi-

nalbelegen in Betracht.270 Damit können auch Berechnungen nur bedingt

durch Anwendungssysteme unterstützt werden, da hierfür eine Erfassung al-

ler in die Berechnung eingehenden Daten im Anwendungssystem erforderlich

267 Vgl. Scheer, A.W. (1998), S. 210ff.

268 Vgl. IDW PS 300, Tz. 23.

269 IDW PS 300 Tz. 26.

270 Vgl. IdW PS 300, Tz. 32.
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wäre. In den meisten Fällen dürften dann manuelle Kontrollberechnungen mit

Hilfe von Taschenrechnern oder Tabellenkalkulationsprogrammen effizienter

sein.  

Die Durchführung ergebnisorientierter Einzelfallprüfungen lässt sich jedoch in

Bezug auf die Dokumentation der Prüfungshandlungen und der dabei ermit-

telten Feststellungen durch Anwendungssysteme unterstützen. Zum einen

können Checklisten, die mit Bearbeitungsvermerken ausgefüllt werden kön-

nen, zur Dokumentation der durchgeführten Prüfungshandlungen verwendet

werden. Derartige Checklisten können in elektronischer Form durch ein An-

wendungssystem prüffeldbezogen bereitgestellt werden. Durch dieses Vorge-

hen wird nicht nur eine Dokumentationsfunktion erfüllt, sondern auch die

Vollständigkeit der für ein bestimmtes Prüffeld erforderlichen Prüfungshand-

lungen sichergestellt. Zum anderen muss ein Anwendungssystem zur Prü-

fungsunterstützung bei ergebnisorientierten Einzelfallprüfungen die

Dokumentation der Prüfungsfeststellungen unterstützen. Bei Prüfungsfest-

stellungen kann es sich um qualitative Aussagen handeln, bspw. bezüglich

der zutreffenden Bewertung einer bestimmten Jahresabschlussposition. So-

weit im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs Abweichungen festgestellt werden, ist

neben der Dokumentation der Ursache für die Abweichung (qualitative Aus-

sage) auch die Dokumentation der quantitativen Abweichung für die betref-

fende Jahresabschlussposition erforderlich. Falls der Abschlussprüfer keine

vom zur Prüfung vorliegenden Jahresabschluss wesentlich abweichende Prü-

fungsfeststellung trifft, kann der aus dem Jahresabschluss stammende Ist-

Wert auch als Soll-Wert für die betreffende Jahresabschlussposition über-

nommen werden.

Wenn im prüfungsunterstützenden Anwendungssystem die Ist-Werte aller zu

prüfenden Jahresabschlusspositionen geführt werden, dann ermöglicht die

Erfassung der quantitativen Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten für

die jeweiligen Jahresabschlusspositionen die automatische Generierung ei-

nes Soll-Jahresabschlusses. Dies gilt selbstverständlich nur für die im Jahres-

abschluss enthaltenen quantitativen Angaben.
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Ein prüfungsunterstützendes Anwendungssystem muss dazu verschiedene

Reportingfunktionen beinhalten. Zum Mindestumfang derartiger Auswertun-

gen gehört die Ausgabe der vorgenommenen Prüfungshandlungen sowie der

Prüfungsfeststellungen. Die Ausgabe der quantitativen Abweichungen zwi-

schen Soll- und Ist-Objekten, die durch die Prüfungshandlungen festgestellt

wurden - auch als Darstellung neben den Angaben der zur Prüfung vorgeleg-

ten Bilanz und GuV - stellt ein wichtiges Mittel zur Vorbereitung der Beurtei-

lung der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses dar. Beispielhaft sei in

der folgenden Abbildung ein Abweichungsreport nach Hömberg271 darge-

stellt: 

Ob die Prüfungsfeststellung zur Versagung oder zur nur eingeschränkten Be-

stätigung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer führen, ist Ge-

genstand eines Beurteilungsprozesses, der durch ein derartiges

Anwendungssystem nicht unterstützt wird.

271 Hömberg, R. (1999), S. 240. 

Tabelle 4 : Abweichungstabelle nach Hömberga

a.Hömberg, R. (1999), S. 240.

Fehlerart Auswirkungen in EUR auf ...

... Umlauf-
ver-
mögen

... Gesamte 
Aktiva

Eigen-
kapital

... Ergebnis 
(vor 
Steuern)

Abc ... 40.000 ... 40.000 40.000 ... 40.000

Bcd ... ... ... ... ... ...

Cde ... (14.000) ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

Unterlassene 
Berichtigungen 
insgesamt [je 

Spalte]

... 26.000 ... ... ... ... ...

Als materiell an-
genommene 

(nicht mehr tole-
rable) Beträge

... 100.000 ... ... ... ... ...

Unterbewertungen sind in Klammer () dargestellt.
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Wenn im prüfungsunterstützenden Anwendungssystem die Buchhaltungsda-

ten des Mandanten - also Kontonummer, Kontobezeichnung und Kontosaldo -

gespeichert sind, so besteht die Möglichkeit, die Buchführung auf die Einhal-

tung verschiedener Ordnungsmäßigkeitskriterien zu prüfen. Zur Realisation

einer derartigen Funktionalität kann auf regelbasierte Systeme zurückgegrif-

fen werden.272 Derartige Regeln bestehen aus einem Bedingungsteil (Wenn-

Voraussetzung) und einem Schlussfolgerungsteil (Dann-Folge). Im Bedin-

gungsteil werden Aussagen durch Verknüpfung von Buchhaltungsdaten mit

logischen Operatoren aufgestellt, deren Wahrheitsgehalt für konkrete Buch-

haltungsdatenkonstellationen überprüft werden kann. Die Dann-Folge besteht

aus der Ausgabe eines Hinweistextes, der den Abschlussprüfer über das Ein-

treffen der im Bedingungsteil formulierten Fehlerhypothese informiert. Die Ar-

beit von Meyer-Pries273 beinhaltet auch detaillierte Angaben zum Aufbau

eines derartigen Anwendungssystems. Ziel der Untersuchung von Meyer-

Pries war zwar die Konstruktion eines Anwendungssystems zur Sicherstel-

lung der Ordnungsmäßigkeit eines Jahresabschlusses bei der Abschlusser-

stellung durch den Steuerberater. Die in der genannten Arbeit gewonnenen

Erkenntnisse lassen sich jedoch auch auf die Jahresabschlussprüfung über-

tragen. Die folgende Abbildung zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines derar-

tigen Systems:

272 Vgl. Meyer-Pries, L. (1998), S. 47ff.; Vgl. dazu auch die Ausführungen in diesem Kapitel unter 
Buchstabe d) zu wissensbasierten Systemen zu Unterstützung der Urteilsbildung.

273 Vgl. Meyer-Pries, L. (1998), S. 45ff.
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Abbildung 13 : Regelbasiertes Anwendungssystem zur Ordnungsmä-
ßigkeitsprüfung eines Jahresabschlusses274

Die Wenn-Dann-Regeln beziehen sich nicht unmittelbar auf die Buchfüh-

rungsdaten, vielmehr werden aus den Buchhaltungsdaten zunächst spezielle

Berechnungs- und Bedingungskonstrukte berechnet, bevor der Wahrheitsge-

halt der Wenn-Dann-Konstrukte ermittelt wird. Unter Bezugnahme auf vordefi-

nierte Textbausteine wird ein Überwachungsbericht generiert.

Meyer-Pries nennt folgende Beispiele für Überwachungsaktivitäten: 

• „Gibt es Konten, die in der Vorperiode bebucht wurden, aber nicht in 

der laufenden Periode?

• Sind Wertpapiere des Umlaufvermögens ausgewiesen, aber keine ent-

sprechenden Erträge?

• Bestehen offene Geldtransitkonten?“275  

Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, muss eine Unterscheidung zwischen

verschiedenen Graden der Beeinträchtigung der Ordnungsmäßigkeit möglich

sein. Die Spannweite reicht dabei von sicheren Fehlern - der Jahresüber-

schuss laut Bilanz entspricht nicht dem Jahresüberschuss aus der GuV - bis

zu Auffälligkeiten, die lediglich Indizien für eine Nichtordnungsmäßigkeit dar-

274 Vgl. Meyer-Pries, L. (1998), S. 51.

275 Meyer-Pries, L. (1998), S. 50 mit weiteren Beispielen.

Buchführungs-
daten

Kontenzuord-
nungstabellen

Überwachungs-
plan

Mehrjahreskonten-
wertesatz

Berechnungs-
konstrukte

Wenn-Dann-
konstrukte

TextbausteineExterne 
Funktionen

Bedingungs-
konstrukte Überwachungs-

bericht
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stellen. Ein Beispiel für derartige Indizien ist der bereits zitierte Zusammen-

hang zwischen der Bilanzierung von Wertpapieren und den entsprechenden

Erträgen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein regelbasiertes Anwen-

dungssystem den Abschlussprüfer bei einer Vielzahl von Routinekontrollen

bezüglich der Buchführung entlasten kann. Die Beurteilung, ob beim Feststel-

len von Auffälligkeiten  tatsächlich ein Fehler vorliegt, wird durch ein derarti-

ges Anwendungssystem jedoch nicht unterstützt.

(b) Unterstützung analytischer Prüfungshandlungen/ Unterstützung der Unter-

nehmens- und Umfeldanalyse 

Der Begriff „Analytische Prüfungshandlung“ beschreibt zunächst nur eine be-

stimmte Form aussagebezogener Prüfungshandlungen. „Analytische Prü-

fungshandlungen sind Plausibilitätsbeurteilungen von Verhältniszahlen und

Trends, durch die Beziehungen von prüfungsrelevanten Daten eines Unter-

nehmens zu anderen Daten aufgezeigt sowie auffällige Abweichungen fest-

gestellt werden.“276 Analytische Prüfungshandlungen können grundsätzlich

bei der Prüfung jedes Prüffeldes angewendet werden.277 Die Analyse der

wirtschaftlichen Lage und Entwicklung, bzw. des Geschäftsverlaufs eines Un-

ternehmens ist dagegen eine Teilaufgabe, die es im Rahmen der Prüfungs-

durchführung durch den Abschlussprüfer zu bewältigen gilt. Die Analyse der

wirtschaftlichen Lage und Entwicklung kann neben der Lageberichtsprüfung

auch als ein eigenständiges Prüffeld betrachtet werden. 

Formal betrachtet, handelt es sich bei analytischen Prüfungshandlungen um

eine bestimmte Prüfungsmethodik. Die Prüfung der Angaben zu den wirt-

schaftlichen Verhältnissen und deren Entwicklung beschreibt dagegen ein in-

haltlich abgegrenztes Prüffeld. Gleichwohl besteht aber ein besonderer

Zusammenhang zwischen der Anwendung analytischer  Prüfungshandlungen

und der Prüfung der Angaben zur wirtschaftlichen Lage und deren Entwick-

lung sowie bei der Prüfung ähnlich strukturierter Prüffelder.278 Dieser Zusam-

menhang besteht darin, dass diese Prüffelder insbesondere durch

276 IdW PS 312 Tz. 5.

277 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 321.
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analytische Prüfungshandlungen geprüft werden können.279 Der Zusammen-

hang rechtfertigt eine einheitliche Betrachtung bei der Analyse der Möglich-

keiten des Einsatzes prüfungsunterstützender Anwendungssysteme.280 

Im Rahmen der Analyse der wirtschaftlichen Lage hat sich der Abschlussprü-

fer ein Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des zu prüfenden

Unternehmens zu machen.281 Vermögens- Finanz- und Ertragslage sind un-

bestimmte Rechtsbegriffe, die bei der Bestimmung ihrer Bedeutung einen

Spielraum im Rahmen der Auslegung offen lassen.282 Die Vermögenslage

wird durch die Offenlegung von Vermögens- und Kapitalstruktur in den we-

sentlichen Posten dargestellt.283 Die Finanzlage betrifft besonders die

Aspekte Kapitalstruktur und Liquidität.284 Die Prüfung der Ertragslage erfor-

dert eine betragsmäßige und strukturelle Ergebnisanalyse.285

Wie jede Prüfung, ist auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse ein

Soll-Ist-Vergleich. Die Darstellung der wirtschaftlichen Lage im Lagebericht

nach § 289 HGB beinhaltet jedoch notwendigerweise selbst die Darstellung

von Vergleichswerten, da Aussagen über die wirtschaftliche Lage eines Un-

ternehmens nur im Branchen- und Zeitvergleich möglich sind.286 Dies bedeu-

tet, dass auch unternehmensexterne Daten bezüglich der Branchen- und

Umfeldsituation zusätzlich zu den Daten des Rechnungswesen zu berück-

sichtigen sind.

Auch wenn die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die individuelle

Situation des Mandanten abzustimmen ist, so lassen sich folgende allge-

meine Merkmale der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse ableiten:

278 Hier ist bspw. auch die Prüfung der Risikoberichterstattung zu nennen. Auch die Analyse des 
Unternehmensumfeldes und seiner Auswirkungen auf das Unternehmen kann nur unter Zuhilfe-
nahme analytischer Prüfungshandlungen erfolgen.

279 Vgl. IdW PS 350, Tz. 10 - 18; IdW PS 312, Tz. 16 - 23, auch Tz. 7.

280 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 630 bis 632 und Tz. 634 bis 636.

281 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 338.

282 Vgl. Selchert, F. W. (2000), S. 148f.; Coenenberg, A.G./ Günther, E. (1992), Sp. 476f.; Baetge, J./ 
Feidicker, M. (1992), Sp. 2090ff. 

283 Vgl. Baetge, J./ Feidicker, M. (1992), Sp. 2091f.

284 Vgl.  Baetge, J./ Feidicker, M. (1992), Sp. 2092f

285 Vgl. Coenenberg, A.G./ Günther, E. (1992), Sp. 479ff.

286 Vgl. IdW RS HFA 1, Tz. 25; IdW (2000), Buchst. F, Tz. 797, Fussnote 1019.



101

• Berücksichtigung müssen unternehmensexterne und unternehmensin-

terne Daten finden.

• Die Prüfung basiert grundsätzlich auf quantitativen Angaben.

• Die quantitativen Daten werden durch Summenbildung (wesentliche 

Positionen der VFE-Lage) oder  Kennzahlenbildung verdichtet.287

• Zur strukturellen Lageanalyse können Kennzahlensysteme eingesetzt 

werden.288

• Die ermittelten Werte einzelner Positionen der VFE-Lage sowie der 

Kennzahlen werden einer Analyse im Zeit- und Branchenvergleich 

unterzogen.

Bei der Ermittlung von Zwischensummen aus Buchhaltungsdaten, der Kenn-

zahlenermittlung sowie bei der Durchführung der Branchen- und Zeitverglei-

che handelt es sich um gut strukturierte Aufgaben. Insbesondere ist zu

berücksichtigen, dass derartige Analysen mehrmals während der Durchfüh-

rung einer Jahresabschlussprüfung bzw. in mehreren Prüfungsperioden wie-

derholt durchgeführt werden müssen. Eine Wiederholung kann während der

Prüfungsdurchführung insbesondere dann notwendig werden, wenn der Man-

dant vom Abschlussprüfer angeregte Änderungen des Jahresabschlusses in

die Tat umsetzt.

Die Verdichtung der Daten des Rechnungswesens und aus externen Quellen,

die Ermittlung der Werte relevanter Positionen der VFE-Lage sowie die Kenn-

zahlenbildung muss von einem prüfungsunterstützenden Anwendungssystem

realisiert werden.

Die Prüfung des Geschäftsverlaufs ist mit der Prüfung der Angaben zur wirt-

schaftlichen Lage der Gesellschaft untrennbar verbunden. Dementsprechend

kann in Bezug auf die Prüfungsdurchführung und damit verbundener Möglich-

keiten des Einsatzes prüfungsunterstützender Anwendungssysteme auf die

oben stehenden Erläuterungen verwiesen werden.

287 Vgl. IdW RS HFA 1, Tz. 26.

288 Vgl. dazu allgemein: Lachnit, L. (1979), S. 196 ff.
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Die Prüfung der Angaben zur zukünftigen Entwicklung weist in zweierlei Hin-

sicht Besonderheiten gegenüber der Prüfung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse auf: Zum einen gilt es den Prognoseaspekt zu berücksichtigen, da es

sich nicht um Vergangenheitsdaten sondern um Zukunftsinformationen han-

delt, die durch Anwendung begründeter Prognoseverfahren bzw. durch be-

gründete Schätzungen ermittelt werden.289 Zum anderen ist die

Berücksichtigung von Informationen aus dem internen Rechnungswesen und

die Einbeziehung von Informationsquellen über unternehmensexterne Ent-

wicklungen in besonderem Maße erforderlich. Für prüfungsunterstützende

Anwendungssysteme bedeutet dies, dass der Abschlussprüfer Hilfsmittel zur

Prognose zukünftiger Entwicklungen zur Verfügung gestellt bekommen muss.

Dies kann beispielsweise durch die Realisation von Trendextrapolationsfunk-

tionen geschehen.290

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass der Schwerpunkt des Ein-

satzes prüfungsunterstützender Anwendungssysteme bei der Prüfung der

wirtschaftlichen Verhältnisse291 und deren zukünftige Entwicklung292 auf der

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen liegt. Die entsprechen-

den Daten müssen durch das Anwendungssystem aufbereitet und für die Ur-

teilsbildung durch den Abschlussprüfer bereitgestellt werden. Eine grafische

Darstellung der Daten im Branchenvergleich bzw. in der Veränderung im Zeit-

ablauf kann den Abschlussprüfer beim Erkennen möglicher Entwicklungsten-

denzen unterstützen. Die Urteilsbildung selbst erfolgt jedoch ohne

informationstechnologische Unterstützung. 

Einen neuen Ansatz zur Prüfung der wirtschaftlichen Lage stellt das Baetge-

Bilanz-RatingTM BBR dar.293 Das BBR basiert auf der Informationsverarbei-

tung mit Hilfe von Künstlichen Neuronalen Netzen. Künstliche Neuronale

Netze haben folgenden grundsätzlichen Aufbau:

289 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 558; IdW RS HFA 1, Tz. 41 - 44.

290 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 311; IdW PS 312, Tz. 5ff.

291 Dies betrifft insbesondere die Prüfung der VFE-Lage und des Geschäftsverlaufs.

292 Die Prüfung der Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung ist besonders im Rahmen der Prüfung 
der Prognose- und Risikoberichterstattung von Interesse.

293 Vgl. Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999a), S. 1371ff.
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Abbildung 14 : Aufbau eines Künstlichen Neuronalen Netzes 294

Jedes Neuron (in Abbildung 14 als Kreis dargestellt) wertet die Inputsignale

mit einer sog. Propagierungsfunktion aus. Da mehrere Eingabesignale auf ein

Neuron einwirken, sind zudem noch unterschiedliche Gewichte der Verbin-

dungen zwischen den Neuronen zu berücksichtigen. Das Eingangssignal für

ein Neuron ergibt sich als Summe der mit den jeweiligen Gewichten multipli-

zierten Eingangssignale jeder Verbindung bzw. aus den Eingangssignalen

der Inputschicht.295 Durch Berechnung einer Aktivierungsfunktion, dies kann

bspw. eine Schwellenwertfunktion sein, wird danach ermittelt, ob ein Neuron

aktiviert wird, d.h. selbst ein Ausgangssignal ungleich Null abgibt, oder ob das

Neuron inaktiv bleibt.296 Die Netzausgabe hängt somit entscheidend von der

Festlegung der Verbindungsgewichte ab. Die „richtigen“ Verbindungsge-

wichte werden in der Lernphase des Künstlichen Neuronalen Netzes be-

stimmt. Dies geschieht dadurch, dass ausgehend von der gewünschten

Netzausgabe für eine bestimmte Konstellation von Eingangssignalen die Ver-

bindungsgewichte rückwärtsverkettet, d.h. von der Ausgabeschicht bis zur

294 Vgl. zum Aufbau von Künstlichen Neuronalen Netzen: Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999a), S. 
1373; Adam, D./ Hering, Th./ Welker, M. (1995), S. 509; Ritter, H. (1991); Die Abbildung zeigt hier 
ein sehr einfaches dreischichtiges Künstliches Neuronales Netz.

295 Vgl. Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999a), S. 1374.

296 Vgl. Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999a), S. 1374.

Inputschicht Zwischenschicht/ Ausgabeschicht
versteckte Schicht
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Eingabeschicht festgelegt werden.297 Beim BBR dienen 14 klassische Jah-

resab-schlusskennzahlen als Inputwerte, als Netzausgabe ermittelt BBR ei-

nen sog. N-Wert im Intervall von -10 bis 10.298 Ein hoher N-Wert

kennzeichnet dabei besonders solvente Unternehmen, ein niedriger N-Wert

steht für eher bestandsgefährdete Unternehmen. 

Denkbar wäre damit ein Einsatz des BBR bei der Abschlussprüfung zum

Zwecke der Überprüfung der Fortbestehensprämisse.299 Problematisch dabei

ist jedoch, dass BBR zwar einen aussagekräftigen N-Wert ermittelt, die Ursa-

chen für das Zustandekommen dieses N-Wertes aber nicht ermittelt werden

können. Baetge hält diesem Argument entgegen, dass bspw. im Falle einer

Verschlechterung des N-Wertes die Ursachen dieser Verschlechterung bis

auf Kennzahlenebene und damit auf Ebene der entsprechenden Jahresab-

schlussposition ermittelt werden können.300 Diese Argumentation ist aus zwei

Gründen nicht stichhaltig: Zum einen ist der Fall, dass nur eine oder sehr we-

nige Kennzahlen ausschlaggebend für die N-Wert-Veränderung sind, wohl

eher hypothetisch. In der Praxis ändern sich besonders in Krisensituationen

sehr viele Jahresabschlusskennzahlen. Damit könnte dann lediglich als Ursa-

che die Veränderung fast aller Jahresabschlusskennzahlen angegeben wer-

den. Zum anderen bietet das BBR aber keine Anhaltspunkte, die Aufschluss

darüber geben könnten, ob wesentliche Bilanzierungs- oder Berichterstat-

tungsfehler vorliegen. Der N-Wert des BBR kann lediglich als Indiz für eine

bestimmte wirtschaftliche Lage bzw. Bestandskraft des Unternehmens die-

nen. Wie bei anderen analytischen Prüfungshandlungen ist es erforderlich,

auffällige Veränderungen des N-Wertes durch andere Prüfungshandlungen

und durch andere Prüfungsnachweise zu erklären.301 Zaeh  lehnt den Einsatz

des BBR mit Hinweis auf einen angeblichen Verstoß gegen den Grundsatz

der Eigenverantwortlichkeit nach § 43 und 44 WPO ab.302 Der Verstoß resul-

297 Vgl. Adam, D./ Hering, Th./ Welker, M. (1995), S. 509; Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999a), S. 
1374.

298 Vgl. Baetge, K./ Thun, Chr.  (1999), S. 335.

299 Vgl. Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999b), S. 1920.

300 Vgl. Baetge, J./ Baetge, K./ Kruse, A. (1999b), S. 1920f.

301 Vgl IdW PS 312, Tz. 24ff; AICPA (2000), AU §329.20f.

302 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 488f.
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tiere dabei aus dem intransparenten Problemlösungsverfahren Künstlicher

Neuronaler Netze. Die Ermittlung der Netzausgabe durch Berechnung der

Eingangssignale und der Aktivierungsfunktion für jedes Neuron sei nicht kau-

sallogisch nachvollziehbar. Diese Auffassung wird hier nicht vollständig ge-

teilt. Die Ermittlung des N-Wertes lässt sich ohne Probleme ausgehend von

der Eingangsschicht Neuron für Neuron nachvollziehen. Nur für die Festle-

gung der Verbindungsgewichte kann der Abschlussprüfer keine Begründung

geben, außer der, dass sich eben diese Verbindungsgewichtsfestlegung für

die Ermittlung des N-Wertes für Kennzahlenkombinationen in der Lernphase

des Künstlichen Neuronalen Netzes als praktikabel erwiesen hat. Ob dies ge-

gen den Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit spricht, muss zumindest stark

bezweifelt werden. Auch für andere Prüfungsmethoden, wie bspw. die Ben-

ford-Methode, kann keine kausallogische Fundierung angegeben werden.

Trotzdem ist die Benford-Methode als Prüfungsmethode anerkannt.303 Ent-

scheidend ist, dass sich der methodische Zusammenhang in der Praxis - zu-

mindest in der Mehrzahl der Fälle - beobachten lässt. Bei der Benford-

Methode ist dies der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von einzelnen

Ziffern im untersuchten Datenmaterial und der Wahrscheinlichkeit dafür, dass

das Datenmaterial manipuliert ist. Beim BBR handelt es sich um den Zusam-

menhang zwischen Kennzahleninput und N-Wert. Letztendlich bleibt es dem

Abschlussprüfer überlassen, ob er für sich den Einsatz des BBR rechtfertigen

kann. Bei Anwendung von Künstlichen Neuronalen Netzen ist eine informati-

onstechnologische Unterstützung zwingend erforderlich.

(c) Unterstützung der Datenanalyse

Die Datenanalyse ist ebenfalls den analytischen Prüfungshandlungen zuzu-

ordnen. Der Unterschied zu den unter Buchstabe (b), Seite 99ff. betrachteten

analytischen Prüfungshandlungen besteht darin, dass hier zunächst eine

Analyse aus formaler Sicht und nicht aus betriebswirtschaftlicher Sicht im Mit-

telpunkt steht. Ziel ist eine Untersuchung von Datenbeständen hinsichtlich be-

stimmter Merkmale. Die Datenanalyse soll große, d.h. in der Regel nicht mehr

303 Vgl. Odenthal, R. (1999), S. 630ff.
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manuell auswertbare Datenbestände so verdichten, dass überhaupt erst eine

Ableitung von Schlussfolgerungen für den Prüfungsprozess möglich ist. In der

Literatur werden u.a. die folgenden Funktionen der Datenanalyse genannt.304

• Erstellung von sog. Feldstatistiken, die Aufbau bzw. Struktur sowie 
bestimmte statistische Parameter einer Datei angibt. Die statistischen 
Parameter können bspw. Mittelwert, größter/kleinster Wert oder 
Standardabweichung sein.

• Selektion von Datensätzen anhand verschiedener Merkmale
• Alterstrukturanalyse für zeitbezogene Daten
• Suche nach Nullwerten, doppelten Datensätzen
• Mitarbeiter-/Lieferantenabgleich zur Identifikation von Mitarbeitern, die 

auch Lieferanten sind, um möglicherweise überteuerte 
Auftragsvergabe zu erkennen

• Schichtung von Datensätzen einer Datei, d.h. Selektion und 
Zusammenfassung von Datensätzen nach wertmäßigen Kriterien, z.B. 
für eine ABC-Lieferantenanalyse

• Benford-Analyse305

• Zusammenführen von verschiedenen Dateien anhand von 
Schlüsselattributen

• Durchführung von mathematischen Operationen, bspw. zur Ermittlung 
von absoluten Differenzen oder prozentualen Veränderungen

Selbstverständlich müssen auch Funktionen zur Ausgabe und Speicherung

der gewonnenen Ergebnisse vorhanden sein. 

Grundsätzlich sind derartige Analysefunktionen zumindest teilweise auch mit

Tabellenkalkulations- oder Datenbanksystemen zu bewältigen.306 Es stellt

sich daher die Frage, ob die Notwendigkeit besteht, Datenanalysefunktionen

über das in Tabellenkalkulations- oder Datenbanksystemen enthaltene Maß

hinaus bereitzustellen. Bspw. enthält die Prüfsoftware ACLTM die Definition ei-

ner eigenen Prüfsprache, die weitergehende Möglichkeiten zu Datenanalyse

erlaubt. So kann mit nur einer Anweisung, dem STRATIFY-Kommando, eine

Schichtung der Datensätze erfolgen.307 Ob derartige Kommandosprachen in

Zeiten, in denen die Anwender graphische Benutzeroberflächen als Standard

304 IdW (2000), Buchst. R, Tz. 635;  Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 362ff.

305 Vgl. Odenthal, R. (1999), S. 630ff.

306 Vgl. Hesse, K. (1996), S. 173ff.

307 Vgl. zur Konzeption von ACL: Will, H. (1991), S. 57ff; Will, H. (1987), S. 629ff.
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voraussetzen, noch zeitgemäß sind, muss allerdings bezweifelt werden. Bei

neueren ACLTM - Programmversionen ist zur Benutzerführung auch eine gra-

phische Oberfläche vorhanden.308

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass Anwen-

dungssysteme zur Unterstützung der Datenanalyse eine Vielzahl von flexibel

miteinander kombinierbaren Funktionen bieten müssen. Die Ergebnisse der

Datenanalyse können dann dem Abschlussprüfer bei der Durchführung aus-

sageorientierter Prüfungshandlungen309 behilflich sein. Der Schwerpunkt des

Einsatzes liegt dabei im analytischen Bereich, jedoch kann bspw. die Aufdek-

kung von doppelt gebuchten Forderungen auch als aussageorientierte Einzel-

fallprüfung verstanden werden. Der Datenanalyse kommt somit eine Hilfs-

funktion zur Unterstützung des Abschlussprüfers zu.

(d) Unterstützung von Systemprüfungen

Systemprüfungen sollen Aufschluss über das Vorhandensein von bestimm-

ten, als Prüfungsmaßstab zu Grunde gelegten Eigenschaften des zu prüfen-

den Systems geben.310 Bei Systemprüfungen ist zwischen der Aufbau- und

der Funktionsprüfung zu unterscheiden.311 Während die Aufbauprüfung das

Ziel hat, festzustellen, ob das zu begutachtende System von seiner Konzep-

tion her grundsätzlich geeignet ist, die gestellten Anforderungen zu erfüllen,

soll im Rahmen der Funktionsprüfung ermittelt werden, ob die Konzeption des

Systems auch in der Unternehmenspraxis tatsächlich umgesetzt wird. Die

Funktionsprüfung betrachtet demnach die tatsächliche Wirksamkeit der konzi-

pierten Maßnahmen.312 Die unterschiedliche Verfahrensweise bei Aufbau-

und Funktionsprüfungen muss auch in Bezug auf die Unterstützung durch An-

wendungssysteme Berücksichtigung finden. Außerdem ist die Prüfungsunter-

stützung durch ein Anwendungssystem abhängig von der Art des zu

prüfenden Systems. In erster Linie beziehen sich Systemprüfungen im Kon-

308 Vgl. zur ACLTM-Prüfsoftware auch die Ausführungen im Gliederungspunkt 5.3, Seite 135ff.

309 Vgl. IdW PS 300, Tz. 14.

310 Vgl. Leffson, U. (1992), Sp. 1926 ff.

311 Vgl. IdW PS 300, Tz. 14.

312 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 73.
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text von Jahresabschlussprüfungen auf das IKS.313 Das IKS dient der Erfül-

lung verschiedener Aufgaben314, im Zusammenhang mit der Durchführung

einer Jahresabschlussprüfung ist jedoch die Beantwortung der Frage von In-

teresse, ob das IKS derart implementiert ist, dass zeitgerechte, genaue und

aussagekräftige Aufzeichnungen im Unternehmen geführt werden.315 Inso-

weit ist bei einer Jahresabschlussprüfung zu beurteilen, ob die Regelungen

des IKS ausreichen, um ordnungsmäßige Aufzeichnungen in der Buchfüh-

rung und für den Jahresabschluss zu ermöglichen. Daraus resultiert ein Zu-

sammenhang zwischen der IKS-Prüfung und der Systemprüfung der EDV-

Buchführung. Die Prüfung dieser Systeme kann nicht voneinander getrennt

durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass sowohl allgemeine organisatori-

sche Regelung und Maßnahmen, welche das IKS betreffen, als auch Rege-

lungen, die die EDV-Buchführung betreffen, im Rahmen einer einheitlichen

Systemprüfung betrachtet werden müssen.316 Im Rahmen eines geschäftsri-

sikoorientierten Prüfungsansatzes sind außerdem sämtliche wesentliche Ge-

schäftsprozesse des Unternehmens zu analysieren.317 

Für prüfungsunterstützende Anwendungssysteme ergeben sich dadurch fol-

gende Anwendungsmöglichkeiten: Die Aufbauprüfung erfordert zunächst eine

Dokumentation der Prozesse des Unternehmens. Eine derartige Dokumenta-

tionsfunktion kann durch Einsatz von Werkzeugen zur graphischen Darstel-

lung der Prozesse, Funktionen und Stellen realisiert werden.318 Als

Darstellungsmöglichkeit kommen bspw. Flussdiagramme (sog. Flow-

charts)319 oder Organigramme in Betracht. Bei der Anwendung derartiger

Programme ist es unerheblich, ob Prozesse im EDV-Buchführungssystem, im

IKS oder ob Geschäftsprozesse zum Zweck der überblickshaften Unterneh-

mensanalyse erfasst und grafisch dargestellt werden.

313 Vgl. Leffson, U. (1992), Sp. 1926ff.

314 Vgl. Horváth, Péter (1992), S. 882ff.

315 Vgl. Wanik, O. (1992), S. 896f.

316 Vgl. Horváth, P. (1992), S. 893f.

317 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 178 ff.

318 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 633.

319 Vgl. Pasch, H./ Lang, M. (1999), S. 429ff.
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Die Erfassung der organisatorischen Regelungen und Prozesse bildet jedoch

nur die Basis für die eigentliche Aufbauprüfung, bei der die Geeignetheit der

dokumentierten Regelungen und Prozesse geprüft werden muss. Diese Prü-

fungsaufgabe erfordert Wissen um die Bedeutung der organisatorischen Re-

gelungen und Prozesse. Zur Unterstützung dieser Aufgabe durch ein

Anwendungssystem existieren derzeit keine realisierbaren Konzeptionen. 

Einsatzmöglichkeiten für prüfungsunterstützende Anwendungssysteme  bei

der Funktionsprüfung bestehen ebenfalls kaum. Die Überprüfung, ob die sy-

stemkonstituierenden Regelungen und Prozesse, deren grundsätzliche Eig-

nung bereits im Rahmen der Aufbauprüfung analysiert wurde, in der

Unternehmenspraxis tatsächlich umgesetzt werden, erfordert die Einholung

von Prüfungsnachweisen. Bspw. kann im Rahmen der IKS-Prüfung die tat-

sächliche Einhaltung bestimmter Verfahrensanweisungen zur Inventur nur

durch eine Inventurbeobachtung beurteilt werden. Auch die (stichproben-

hafte) Einsichtnahme in Originalunterlagen stellt eine wichtige Prüfungshand-

lung für die Funktionsprüfung dar.320 Derartige Prüfungsnachweise können

nicht durch Anwendungssysteme „generiert“ werden. Lediglich die Dokumen-

tation der Prüfungsfeststellungen kann durch Anwendungssysteme unter-

stützt werden.

Eine teilweise Ausnahme von dieser Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten

prüfungsunterstützender Anwendungssysteme für die Systemprüfung bildet

die EDV-Systemprüfung.321 Hier können Buchführungssysteme (als Teilsy-

stem eines integrierten betriebswirtschaftlichen Anwendungssystems) durch

spezielle EDV-Prüfprogramme geprüft werden.322  Als Teilbereiche der EDV-

Systemprüfung kommen in Betracht:323

• Prüfung anwendungsunabhängiger Kontrollen

• Programmfunktionsprüfung

320 Vgl. IdW PS 300, Tz. 6 - 17.

321 Grundsätzliches zur EDV-Revision in: Kersting, A./ Kluge, H./ Notthoff, R. (2000), S. 46ff; Siebert, 
H. (1993), S. 126ff.

322 Vgl. Hanisch, H./ Kempf, D. (1992), Sp. 311; Kersting, A./ Kluge, H./ Notthoff, R. (2000), S. 46ff.

323 Vgl. Hanisch, H./ Kempf, D. (1992), Sp. 311
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• Programmidentitätsprüfung

Bei der EDV-Systemprüfung stehen eher technische Aspekte im Mittelpunkt

der Betrachtung. Bei der Prüfung anwendungsunabhängiger Kontrollen wird

die technische Systemaktivität unabhängig von der Anwendungsfunktionalität

der eingesetzten EDV-Systeme beurteilt. Gegenstand der Analyse sind die

Basiskomponenten eines EDV-Systems, insb. die Hardware und Betriebssy-

stemsoftware.324 

Die Programmfunktionsprüfung soll ein Urteil darüber ermöglichen, ob die ein-

gesetzten EDV-Programme tatsächlich die beabsichtigten Funktionen reali-

sieren.325 Die Programmfunktionsprüfung kann durch das stichprobenhafte

Testen326 der wichtigsten Programmfunktionen oder durch Analyse des

Quellcodes realisiert werden. Prüfungsunterstützende Anwendungssysteme

können hier bei der automatischen Generierung von Testdaten, beim Auslö-

sen der relevanten Programmfunktionen sowie bei der anschließenden Aus-

wertung der Verarbeitungsergebnisse eingesetzt werden. Auch bei der

Quellcodeanalyse können spezielle Softwareentwicklungswerkzeuge verwen-

det werden.327 Die Programmidentitätsprüfung soll eine Urteilsbildung über

die Frage ermöglichen, ob die im Rahmen der Programmfunktionsprüfung

analysierte Software auch tatsächlich während der Prüfungsperiode ange-

wendet wurde.328

Ziel ist dabei auch, festzustellen, ob eine einmal der Revision der Programm-

funktionalität unterzogene Software verändert wurde und damit eine erneute

Programmfunktionsprüfung erforderlich ist. Auch die Programmidentitätsprü-

fung kann durch Einsatz sog. „program-compare-software“ unterstützt wer-

den.

324 Vgl. Hanisch, H./ Kempf, D. (1992), Sp. 311.

325 Vgl. Hanisch, H./ Kempf, D. (1992), Sp. 311f.

326 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 297ff.

327 Vgl. Stahlknecht, P./ Hasenkamp, U. (1999), S. 300ff.

328 Vgl. Hanisch, H./ Kempf, D. (1992), Sp. 312.
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass es sich bei der EDV-Systemprü-

fung um eine Aufgabe handelt, die sich sehr stark von den übrigen Aufgaben

im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung unterscheidet. Aus der Entwick-

lungstendenz zum Einsatz integrierter betriebswirtschaftlicher Standardsoft-

ware in den Unternehmen resultiert zudem noch für den Jahresabschluss-

prüfer die Konsequenz, dass bei der Jahresabschlussprüfung komplexe, in

den Anwendungsmöglichkeiten kaum zu überschauende EDV-Systeme einer

Systemprüfung zu unterziehen sind. Diese Aufgabe kann nur von speziell ge-

schulten Wirtschaftsprüfern bzw. dessen Mitarbeitern erfüllt werden. Im Rah-

men der regulären Prüfungstätigkeit müssen dem Wirtschaftsprüfer bereits

Erkenntnisse über die Ordnungsmäßigkeit des eingesetzten EDV-Systems

vorliegen. Eine weitergehende Untersuchung der Besonderheiten der EDV-

Systemprüfung erfolgt in der vorliegenden Arbeit nicht. Es muss aber festge-

stellt werden, dass weiterer Forschungsbedarf auf diesem Gebiet besteht,

insbesondere da sich in diesem Bereich neue Tätigkeitsfelder für den Wirt-

schaftsprüfer ergeben. Als Beispiel sei hier nur die sog. „Web-Trust-Prüfung“

genannt.329 

(e) Unterstützung der Urteilsbildung

Unter Urteilsbildung wird im Folgenden sowohl die Ermittlung der Abweichun-

gen zwischen Soll- und Ist-Objekt als auch Beurteilung der Schwere der fest-

gestellten Abweichung verstanden.

Geht man von der Annahme aus, dass durch Systemprüfungen und aussage-

bezogene Prüfungshandlungen sowohl Soll-Objekte als auch Ist-Objekte fest-

gestellt und dokumentiert werden können, so stellt die Durchführung des

eigentlichen Soll-Ist-Vergleiches den Abschlussprüfer vor keine größeren

Schwierigkeiten. Die Feststellung der Abweichungen zwischen Soll- und Ist-

Objekt ist unter den beiden folgenden Voraussetzungen möglich:

• Soll- und Ist-Objekt können anhand von einzelnen oder mehreren 

Merkmalen beurteilt werden.

• Die Merkmalsausprägungen lassen sich auf Skalen messen.330

329 Vgl. IdW PS 890.

330 Vgl. v. Wysocki (1988), S. 128f.
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In diesem Falle könnten dann für jeden relevanten Soll-Ist-Vergleich die Soll-

bzw. Ist-Werte im Rahmen von Prüfungshandlungen erhoben und in einer Da-

tenbank gespeichert werden. Die Soll-Ist-Abweichungen wäre dann durch nur

mathematisch-logisches Schließen ermittelbar. Somit wäre der Prozess der

Urteilsbildung vollständig automatisierbar.331 Ob dieses Konzept jedoch in

der Prüfungspraxis so angewendet werden könnte, ist jedoch aus zweierlei

Gründen fraglich: 

Erstens muss berücksichtigt werden, dass die Erfassung aller Soll- bzw. Ist-

Werte der Merkmalsausprägungen, die zur Beurteilung der Soll- bzw. Ist-Ob-

jekte herangezogen werden, einen sehr großen ökonomischen Aufwand dar-

stellen würde. Eine Vereinfachung dahingehend, nur die Soll- und Istwerte zu

erfassen, bei denen die Merkmalsausprägungen der relevanten Merkmale

von Soll- und Ist-Werten voneinander abweichen, führt zu einer Verlagerung

des Problems der Abweichungsermittlung auf den Prozess der Erfassung von

Soll- und Ist-Werten. Der eigentliche Prozess der Urteilsbildung wäre dann

auf die Problematik der Entscheidung über die Erfassung von Soll-bzw. Ist-

Werten verschoben.

Zweitens müssen für die automatisierte Durchführung eines Soll-Ist-Verglei-

ches die Merkmalsausprägungen, anhand derer der Vergleich durchgeführt

wird, kardinal messbar sein.332 Die Automatisierung des Beurteilungsprozes-

ses in Bezug auf lediglich qualitativ messbare Merkmale ist daher nicht mög-

lich.

Drittens ist einzuwenden, dass der Soll-Ist-Vergleich lediglich ein Gedanken-

modell im Rahmen einer essentialistischen Prüfungstheorie ist.333  Der es-

sentialistische Ansatz der Prüfungstheorie hat die Untersuchung des

„Wesens“ der Prüfung zum Gegenstand. Betrachtet werden deshalb insbe-

sondere definitorisch-terminologische Fragestellungen. Ziel ist es, ein in sich

schlüssiges Konzept der Prüfung aufgrund der Ableitung von „denknotwendi-

gen Wahrheiten“334 zu konstruieren. Ausgangspunkt der Analyse des Prü-

331 Vgl. Sieben, G./ Bretzke, W.-R. (1972), S. 321ff.

332 Vgl. Sieben, G./ Bretzke, W.-R. (1972), S. 328.

333 Vgl. Sieben, G./ Bretzke, W.-R. (1975), Sp. 3269-3278.

334 Klein, P. (1993), S. 71.
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fungsbegriffes ist die Definition der Prüfung als Soll-Ist-Vergleich mit

anschließender Urteilsbildung und Urteilsabgabe. Eine weitere Präzisierung

erfolgt durch den beschriebenen messtheoretischen Ansatz zur Ermittlung

der Soll-Ist-Abweichungen.335 Die Beurteilung der Frage, ob sich der Ab-

schlussprüfer in seinem tatsächlichen Vorgehen am Gedankenmodell des

Soll-Ist-Vergleiches orientiert, ist jedoch nicht Erkenntnisgegenstand der es-

sentialistischen Prüfungstheorie.

Beschäftigt man sich dagegen aus Sicht erfahrungswissenschaftlicher Prü-

fungstheoriekonzepte mit dem Prüfungsprozess, so steht die Gewinnung em-

pirisch gehaltvoller Aussagen über die Prüfungswirklichkeit im Mittelpunkt der

Betrachtung.336 Insbesondere wird im Rahmen erfahrungswissenschaftlicher

Ansätze hinterfragt, ob das tatsächliche Vorgehen eines Abschlussprüfers in

jedem Falle dem idealtypischen Prüfungsablauf in Form eines Soll-Ist-Ver-

gleichs entspricht. Tatsächlich bildet sich der Abschlussprüfer im Rahmen der

Prüfungsdurchführung Hypothesen337 über das Prüfungsobjekt, deren Bestä-

tigung Rückschlüsse auf die Ordnungsmäßigkeit desselben zulässt.338 Derar-

tige Hypothesen können positiv formuliert werden, in diesem Falle bestätigt

die Annahme der Hypothese die Ordnungsmäßigkeit des Prüfungsobjektes.

Wird die Hypothese jedoch verworfen, so kann nicht auf die Nichtordnungs-

mäßigkeit geschlossen werden.  Bei negativer Formulierung der Hypothese

kann aus der Annahme der Hypothese geschlussfolgert werden, dass das

Prüfungsobjekt nicht als ordnungsmäßig zu beurteilen ist. Das Verwerfen ei-

ner derartigen Hypothese ist jedoch nicht mit Bestätigung der Ordnungsmä-

ßigkeit des Prüfungsobjektes gleichzusetzen. Durch das Überprüfen der

Gültigkeit von Hypothesen wird vom Soll-Ist-Vergleich abgewichen. Vielmehr

versucht der Abschlussprüfer festzustellen, ob bestimmte Fehler bei der Jah-

resabschlusserstellung gemacht wurden (Negativhypothese). Wenn bei-

spielsweise geprüft wird, ob das Eröffnungsbilanzkonto bereinigt wurde, so

stellt dies keinen Soll-Ist-Vergleich in Bezug auf eine bestimmte Jahresab-

335 Vgl. v. Wysocki (1988), S. 119ff.

336 Vgl. Sieben, G./ Bretzke, W.-R. (1975), Sp. 3269-3278.

337 Zum Stand der Forschung vgl. Quick, R. (1999), S. 216f. 

338 Vgl. v. Wysocki (1988), S. 161ff.; Demmel, H.-J. (1989), S. 60ff. 
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schlussposition dar. Weist das Eröffnungsbilanzkonto einen Saldo auf, so be-

deutet dies, dass die Buchführung und der Jahresabschluss in jedem Falle

einen Fehler enthalten. Es kann jedoch (noch) keine Aussage getroffen wer-

den, welche Jahresabschlussposition vom Fehler betroffen ist, bzw. wo und in

welchem Umfange die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Wert einer Jahres-

abschlussposition vorhanden ist. Es kann in soweit nicht von einem Soll-Ist-

Vergleich im engeren Sinne gesprochen werden.

Der Stand der Forschung in Bezug auf die Frage der Hypothesengenerierung

ist als noch sehr unbefriedigend zu charakterisieren. Quick339 hat die vorhan-

denen Ansätze kurz dargestellt: Die dabei von Quick angeführten Studien un-

tersuchen insbesondere die Auswirkungen kürzlich zurückliegender

Erfahrungen des Abschlussprüfers mit bestimmten Fehlern sowie allgemeine

Erfahrungen des Abschlussprüfers in Bezug auf die Häufigkeit von bestimm-

ten Fehlern. Der Ansatz von Demmel340 berücksichtigt die Rolle von Vorinfor-

mationen auf die Hypothesengenerierung. Ein umfassender theoretischer

Ansatz existiert auf dem Gebiet der Hypothesengenerierung jedoch nicht.

Welche Konsequenzen sich aus den dargestellten wissenschaftstheoreti-

schen Grundlagen auf dem Gebiet des Prüfungswesen für die Gestaltung

prüfungsunterstützender Anwendungssysteme im Bereich der Urteilsbildung

ergeben, kann jedoch erst dann geschlussfolgert werden, wenn neben den

prüfungstheoretischen Erkenntnissen auch bekannt ist, welchen Beitrag die

Erkenntnisse der Wirtschaftsinformatik dazu beizutragen in der Lage sind:

Da die Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers allgemein als Tätigkeit eingeschätzt

wird, für deren Ausführung eine besonders hohe Qualifikation erforderlich ist -

ein Wirtschaftsprüfer gemeinhin als „Experte“ angesehen wird - liegt es nahe,

die Erkenntnisse der Wirtschaftsinformatik auf dem Gebiet der Expertensy-

steme bzw. auch der wissensbasierten Systeme in die Untersuchung mit ein-

zubeziehen. Im Sinne einer sehr vereinfachten Definition wird unter einem

Expertensystem ein Anwendungssystem verstanden, welches die Problemlö-

sungsfähigkeit eines Experten simuliert.341 Der Experte ist nur aufgrund sei-

339 Vgl. Quick, R. (1999), S. 216.

340 Vgl. Demmel, H.-J. (1989).
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nes vorhandenen Wissens und seiner Fähigkeit zu schlussfolgern in der

Lage, die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen. In Analogie dazu weist ein

Expertensystem ebenfalls eine Wissensbasis und eine Inferenzkomponente,

mit der die Wissensbasis ausgewertet werden kann auf.342 Die folgende Ab-

bildung zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Expertensystems:

Abbildung 15 : Architektur eines Expertensystems343

Der Benutzer kommuniziert mit dem Expertensystem über die Dialogkompo-

nente; die Auswertung der Wissensbasis erfolgt über die Inferenzkompo-

nente. In der Wissensbasis kann das Expertenwissen in verschiedenen

Formen repräsentiert sein: insbesondere kommen dabei Standardlogiken,

Nicht-Standard-Logiken, Semantische Netze, Schemata, Frames und Skripts

sowie Produktionsregeln in Betracht.344 Für Anwendungen auf dem Gebiet

des Prüfungswesens wurden bisher, soweit ersichtlich,  jedoch überwiegend

341 Vgl. Mertens, P./ Dräger, U. (1992), Sp. 504ff.; Bullinger, H.-J./ Kornwachs, K.  (1990), S. 21 ff.

342 Vgl. Klein, P. (1993), S. 34ff.; Mertens, P./ Dräger, U. (1992), Sp. 505; Schnupp, P./ Nguyen Huu, 
C.T. (1987), S. 8ff.

343 In Anlehnung an: Mertens, P./ Dräger, U. (1992), Sp. 505; so aber auch: Ruhnke, K. (1990), S. 
125ff.; Bullinger, H.-J-/ Kornwachs, K. (1990), S. 25; Fischer, D. (1994), S. 77. 

344 Vgl. Fischer, D. (1994), S. 107 ff.
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Ansätze zur Nutzung von Expertensystemen auf Basis von Produktionsregeln

entwickelt.345 Eine der Arbeiten auf diesem Gebiet, die Dissertation von

Klein346, enthält keine Aussagen über die Eignung, bzw. Nichteignung be-

stimmter Wissensrepräsentationsformen im Bereich der Abschlussprüfung.

Klein ist der Auffassung, dass Produktionsregeln zumindest eine mögliche

Form der Wissensrepräsentation für die Anwendung in der Abschlussprüfung

sind.347 Im Unterschied zur Auffassung von Klein, bevorzugt Grünewald die

Anwendung von Frames bei umfangreichen Wissensgebieten, bei den übri-

gen Wissensgebieten sei dagegen die Nutzung von Produktionsregeln sinn-

voll.348 

Produktionsregeln sind Wenn-Dann-Regeln, die bei Vorliegen einer bestimm-

ten Datenkonstellation (Wenn-Voraussetzung), eine Folgerung (Dann-Aus-

sage) treffen.349 Als Beispiel für eine solche Produktionsregel gibt Ruhnke an:

„WENN der Schuldner kein aktiver Kunde mehr ist und WENN zugleich die

Saldenbestätigung bis zum Zeitpunkt der Prüfung nicht eingegangen ist,

DANN kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf die Notwendigkeit

der Bildung einer Wertberichtigung geschlossen werden.“350 Durch eine um-

fassende Hinterlegung von Produktionsregeln als Wissensbasis sowie die Er-

fassung aller notwendigen Informationen für die Gewinnung von

Schlussfolgerungen durch die Inferenzkomponente, sollte es demnach mög-

lich sein, zumindest teilweise Aufgaben auf ein Expertensystem zu übertra-

gen.

Frames dienen der Beschreibung von Objekten anhand von Merkmalen.351

Dazu weist ein Frame mehrere Slots auf. Ein Slot ermöglicht die Beschrei-

bung des Objektes anhand eines bestimmten Merkmales. Ein Slot-Eintrag be-

345 Vgl. Mertens, P./Dräger, U. (1992), Sp. 504ff.; Ruhnke, K. (1990), S. 125ff.; Grünewald verwendet 
jedoch auch Frames zur Wissensrepräsentation. Vgl. Grünewald, 1991, S. 59.

346 Vgl. Klein, P. (1993).

347 Vgl. Klein, P. (1993), S. 42.

348 Vgl. Grünewald, W. (1991), S. 59.

349 Vgl. Ruhnke, K. (1990), S. 126.

350 Ruhnke, K. (1990), S. 126; Ruhnke, K. (1992), S. 693.

351 Vgl. Reimer, U. (1991), S. 161.
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inhaltet die Merkmalsausprägung des zu beschreibenden Objektes

hinsichtlich des jeweiligen Merkmals.352  Aufgrund dieser Struktur eignen sich

Frames insbesondere zur Abbildung terminologischen Wissens.353

Nach den heutigen Erkenntnissen der Prüfungsforschung müssen jedoch die

Einsatzmöglichkeiten von Expertensystemen im Prüfungswesen als sehr ge-

ring eingeschätzt werden.354 Dafür ursächlich sind verschiedene Faktoren:

a) Umfang und Komplexität der Prüfungsaufgabe

Es ist nicht praktikabel, für verschiedene Prüffelder, bei der Abschlussprüfung

von verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Branchen alle notwendi-

gen Produktionsregeln zu erfassen. Vermutlich wären dann mehrere Tausend

derartiger Regeln zu hinterlegen. Der damit verbundene Aufwand stellt auch

die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes wissensbasierter Systeme in Frage.355

Beschränkt man dagegen die Anwendungsmöglichkeiten eines Expertensy-

stems auf genau abgrenzbare, weniger umfangreiche Anwendungsfelder,

dann kann ein derartiges Expertensystem natürlich keine Unterstützung bei

der Gewinnung eines prüffelderübergreifenden Gesamturteils bieten. Als Bei-

spiel hierfür sei der Ansatz von Grünewald356 zur Unterstützung der Konzern-

abschlussprüfung durch Expertensysteme angeführt. Gegenstand der Arbeit

von Grünewald ist die Konzeption eines Expertensystems zur Unterstützung

der Konzernabschlussprüfung in folgenden Bereichen:357

• Feststellung der Rechtsform des Mutterunternehmens und der daraus 

entstehenden Konsequenzen für die weiteren Prüfungshandlungen

• Prüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Prü-

fung der Abgrenzung des Konsolidierungskreises auf der Grundlage 

des HGB

• Prüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Prü-

352 Vgl. Reimer, U. (1991), S. 161; Grünewald, W. (1991), S. 32ff.; Fischer, D. (1994), S. 112f. 

353 Vgl. Reimer, U. (1991), S. 217.

354 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 620. 

355 Zur Wirtschaftlichkeit wissensbasierter Systeme vgl. grundlegend: Holzapfel, M. (1992).

356 Vgl. Grünewald, W. (1991).

357 Vgl. Grünewald, W. (1991), S. 62ff., S. 90ff., S. 234ff.
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fung der Abgrenzung des Konsolidierungskreises auf der Grundlage 

des Publizitätsgesetzes

Im Gegensatz zum Titel seiner Arbeit setzt sich Grünewald  lediglich mit den

Fragen auseinander, ob überhaupt eine Pflicht zur Konzernrechnungslegung

besteht und wie der Konsolidierungskreis abzugrenzen ist. Der Bereich der

Prüfung der Einhaltung von Regelungen zur Konsolidierung wird nicht be-

trachtet.

Der Anwendungsbereich des von Grünewald konzipierten Expertensystems

ist deshalb sehr beschränkt. Fraglich ist, ob komplexere und umfangreichere

Problemstellungen der Jahresabschlussprüfung mit den von Grünewald an-

gewandten Wissensrepräsentationsformen lösbar sind. Fischer358 weist in

seiner Arbeit nach, dass Produktionssysteme zur Wissensrepräsentation in

komplexen Kontext- und Entscheidungssituationen nicht geeignet sind.

b) Fehlendes theoretisches Konzept zur Hypothesengenerierung

Selbst wenn jedoch die unter Buchstabe a) beschriebenen Probleme gelöst

werden können, ist immer noch offen, wie das in der Wissensbasis des Ex-

pertensystems zu repräsentierende Wissen zu erfassen ist. Da die empirische

Prüfungsforschung bisher kaum Erkenntnisse auf dem Gebiet der Hypothe-

sengenerierung vorweisen kann, stellt sich die Frage, wie der somit nicht be-

kannte Urteilsfindungsprozess, der mit der Hypothesengenerierung beginnt,

in eine Wissensbasis transformiert werden kann.

c) soziale Barrieren

Bei der Konzeption von Expertensystemen ist man auf die Mitarbeit der jewei-

ligen „menschlichen“ Experten angewiesen. Wirtschaftsprüfer werden die Ein-

führung und Entwicklung von Expertensystemen nicht unterstützen, wenn sie

dabei eine Einschränkung ihrer Betätigungs- und Verdienstmöglichkeiten be-

fürchten.359 

358 Vgl. Fischer, D. (1994), S. 162f.

359 Vgl. Disterer, G. (2000), S. 539ff.



119

4.3.4 Anwendungssysteme zur Unterstützung der Berichterstattung

(a) Verknüpfung von Rechnungswesendaten in den Prüfungsbericht

Soweit die Daten des Rechnungswesen, bzw. der Mandantenbuchhaltung im

Anwendungssystem des Abschlussprüfers erfasst werden, besteht die Mög-

lichkeit, diese Daten für eine automatische Generierung der quantitativen Dar-

stellungen im Prüfungsbericht zu benutzen. Neben dem Erläuterungsteil des

Prüfungsberichtes bietet sich die Anwendung insbesondere bei der Generie-

rung der Rechenwerke, wie z.B. Anlagespiegel, Rückstellungsspiegel, Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Kapitalflussrechnung an.360 Der

Nutzen einer derartigen Vorgehensweise besteht in der automatischen An-

passung der genannten Rechenwerke, falls sich Daten des Rechnungswesen

durch Um- oder Nachbuchungen während der Prüfungsdurchführung verän-

dern.

(b) Datenbankgestützte Berichterstellung

Der Prüfungsbericht enthält zum Teil in mehreren Passagen identische Anga-

ben. Dazu zählen bspw. die Bezeichnung der Firma des Prüfungsmandates

oder das Abschlussdatum. Die einmalige Erfassung dieser Angaben in der

Datenbasis des prüfungsunterstützenden Anwendungssystems stellt zum ei-

nen die konsistente Verwendung dieser Angaben im Prüfungsbericht sicher

und ermöglicht zum anderen eine schnelle und effiziente Überarbeitung des

Prüfungsberichtes bei Änderung dieser Angaben. 

Ob ein derartiges Vorgehen gegenüber einer manuellen Eingabe dieser An-

gaben an mehreren Stellen des Prüfungsberichtes vorteilhaft ist, muss einzel-

fallabhängig und anwenderindividuell entschieden werden. Jeder Anwender

muss für sich entscheiden, ob der Aufwand der einmaligen Hinterlegung der

Verknüpfung zwischen den entsprechenden Stellen des Berichtstextes der

Datenbasis gerechtfertigt ist.

360 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 640.
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(c) Berichtsgenerierung

Unter Berichtsgenerierung soll im Folgenden die Erstellung von Textpassa-

gen durch das Anwendungssystem verstanden werden. Das Anwendungssy-

stem bietet in diesem Falle eine Unterstützung bei der Formulierung der

Berichtsinhalte. Zu den Berichtsinhalten zählen insbesondere: 

• Angaben zu durchgeführten Prüfungshandlungen

• Angaben zu Prüfungsfeststellungen

• Gesamtbeurteilung361

Im Rahmen der Berichtsgenerierung sind zwei Vorgehensweisen denkbar:

Zum einen kann das prüfungsunterstützende Anwendungssystem anhand der

Soll- bzw. Ist-Merkmalsausprägungen eines Prüfungsobjektes das Ergebnis

des Soll-Ist-Vergleichs in natürlichsprachlicher Form formulieren und für den

Prüfungsbericht bereitstellen.362 Ebenso ist die natürlichsprachliche Generie-

rung des Prüfungsergebnisses nach Bestätigung oder Verwerfung von Hypo-

thesen möglich. Die Formulierung des Prüfungsurteils in Bezug auf ein

Prüfungsobjekt bzw. die Formulierung des Gesamturteils gründet somit auf

wissensbasierten Anwendungssystemen. Damit ergeben sich in Bezug auf

Anwendungssysteme, die die Berichtsgenerierung in einem Zuge mit dem

Prozess der Urteilsbildung unterstützen, die selben Probleme, wie bereits im

Gliederungspunkt 4.3.3, Seite 94ff. zu Anwendungssystemen zur Urteilsbil-

dung dargestellt wurde.

Zum anderen ist eine Konzeption denkbar, bei der vom Abschlussprüfer er-

stellte Formulierungen zu Prüfungshandlungen oder Prüfungsfeststellungen

in der Datenbasis des prüfungsunterstützenden Anwendungssystems gespei-

chert werden, und diese Einträge durch die Einrichtung von Verknüpfungen

zwischen Datenbasis und Berichtsdokument in den Prüfungsbericht übernom-

men werden. Dieses Konzept bietet somit keine Unterstützung für den Ab-

schlussprüfer beim Erstellen von Formulierungen, vielmehr wird die

arbeitsteilige Trennung von Prüfungsdurchführung und Berichterstellung er-

361 Vgl. dazu ausführlich: Tabelle 2, Seite 41.

362 Vgl. Ruhnke, K. (1992), S. 690.
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möglicht. Die mit der Berichtserstellung betrauten Mitarbeiter können auf wäh-

rend der Prüfungsdurchführung erstellte und in der Datenbasis des

prüfungsunterstützenden Anwendungssystems gespeicherte Formulierungen

zurückgreifen, und auf dieser Basis den Prüfungsbericht erstellen bzw. ver-

vollständigen.
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5 Stand und Defizite des Einsatzes prüfungsunterstützender Anwen-
dungssysteme

5.1 Konzeption der empirischen Untersuchung

Den Ausführungen über theoretisch denkbare Einsatzmöglichkeiten prüfungs-

unterstützender Anwendungssysteme im 4. Kapitel wird an dieser Stelle eine

empirische Analyse über den Einsatz prüfungsunterstützender Anwendungs-

systeme gegenübergestellt.

Ziel dieser Analyse ist zum einen die Erlangung von Erkenntnissen über den

gegenwärtigen Einsatz derartiger Anwendungssysteme. Zum anderen wird

durch Abfrage der gewünschten Einsatzgebiete ermittelt, in welchen Berei-

chen Defizite für den Einsatz prüfungsunterstützender Anwendungssysteme

bestehen.

Befragt wurden Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus

dem Freistaat Sachsen. Die Adressen wurden der Mitgliederdatenbank des

IdW entnommen. Diese Datenbank kann über die Internetsite des IdW abge-

fragt werden. Der entscheidende Vorteil der IdW-Adressdatenbank besteht in

der Aktualität der Adressen. Insgesamt wurden 146 Wirtschaftsprüfer und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angeschrieben. Bei 7 Empfängern konnte

der Fragebogen nicht zugestellt werden. Der Anteil der fehlerhaften Adressen

beträgt somit lediglich  4,8%. Der Nachteil der Verwendung der IdW-Adress-

bestände besteht darin, dass die Mitgliedschaft im IdW im Gegensatz zur

WPK freiwillig ist. Insoweit beziehen sich die Ergebnisse der Befragung nicht

auf die Gesamtheit der sächsischen Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften, sondern lediglich auf die Mitglieder des IdW. Allerdings

muss berücksichtigt werden, dass ca. 86% der WPK-Mitglieder ebenfalls IdW-

Mitglied sind.363 Insoweit ist der Mitgliederbestand dieser beiden Organisatio-

nen zu einem großem Teil deckungsgleich. 

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum Juli bis August 2001. Aufgrund der

relativ großen Zahl der zu befragenden IdW-Mitglieder, wurde einer schriftli-

chen Befragung mittels standardisierter Fragebögen364 der Vorzug vor einer

363 Vgl. IdW (2001).

364 Ein Abdruck des Fragebogens findet sich im Anhang.
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mündlichen Befragung in Interviews gegeben. Auf die Befragung antworteten

44 Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dies entspricht

einer Rücklaufquote von 32%.

Der Fragebogen umfasst drei Seiten. Die Fragen eins bis vier betreffen Fra-

gen zum gegenwärtigen bzw. zum gewünschten EDV-Einsatz. Grundsätzlich

wurde beim Aufbau dieses Abschnitts des Fragebogens der Aufbau des 4.

Kapitels der vorliegenden Arbeit nachvollzogen. Bei der Formulierung der

Fragen war darauf zu achten, dass allgemeinverständliche Begriffe verwen-

det wurden. Deshalb wurde auf Fragen, die die technische Realisation der

EDV-Systeme betreffen, verzichtet.365 In Frage vier wurde nach dem Einsatz

von konkreten, am Markt verfügbaren Produkten gefragt. Dabei wurden zum

einen Produktbezeichnungen vorgegeben und zum anderen die Möglichkeit

zum freien Eintragen anderer Produkte gelassen. Bei der Auswahl der vorge-

gebenen Produkte wurden die Ergebnisse früherer empirischer Untersuchun-

gen auf dem Gebiet prüfungsunterstützender Software berücksichtigt, in dem

die nach den Ergebnissen der Untersuchungen von Hertzsch/Schmitz366 und

Meeh367 meist eingesetzten EDV-Produkte ausgewählt wurden. 

In der Frage fünf waren drei Bestandteile / Eigenschaften von Prüfungssoft-

ware bezüglich ihrer Wichtigkeit aus Anwendersicht für den Einsatz von Prü-

fungssoftware zu beurteilen. Nach Funktionen zur Dokumentation wurde

gefragt, um festzustellen, inwieweit die EDV-Unterstützung im Hinblick auf die

sachliche Prüfungsplanung (also die Planung der einzelnen Prüfungshandlun-

gen) sowie die Erfassung der Prüfungsfeststellungen in der Prüfungssoftware

nachgefragt wird. Die Frage nach vordefinierten Checklisten/ Prüfroutinen

dient der Feststellung von Anwenderbedürfnissen für eine schematisierte, be-

reits grob vorgeplante Vorgabe der Prüfsoftware für die sachliche Prüfungs-

planung. Die detaillierte Frage nach der Erforderlichkeit von Schnittstellen

wurde für erforderlich gehalten, um festzustellen, ob eher eine autarke Einzel-

lösung oder eine offene Lösung mit Möglichkeit zum Datenaustausch über

365 Bspw. wurde nicht gefragt, ob künstliche neuronale Netze zur Urteilsbildung verwendet werden. 
Zwar existiert mit dem Baetge Bilanz Rating BBR ein Produkt auf Basis einer derartigen Technolo-
gie, ob diese technischen Aspekte aber den Anwendern bekannt sind, muss bezweifelt werden.

366 Vgl. Hertzsch, A./ Schmitz, E. (1997), S. 530.

367 Vgl. Meeh, G. (2001).
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Schnittstellen für wünschenswert erachtet wird. Die Fragen sechs und sieben

dienen der Feststellung von Vor- und Nachteilen von Prüfsoftware aus An-

wendersicht. Die Fragen acht und neun dienen zur Erfassung der Organisati-

onsstruktur sowie der Größe des befragten Unternehmens. Die Frage 10

nimmt eine Sonderstellung in der Befragung ein. Diese Frage bezieht sich

nämlich auf die Mandanten des Wirtschaftsprüfers, und nicht auf den Wirt-

schaftsprüfer selbst. Erhoben wird hier die Form der Bereitstellung der Daten

der Summen- und Saldenliste durch den Mandanten, um festzustellen, ob

überhaupt die Voraussetzungen für einen eventuell für sinnvoll zu erachten-

den Import der Buchhaltungsdaten in die Prüfsoftware des Wirtschaftsprüfers

gegeben sind. In Frage 11 wurde der Befragte gebeten, seine Präferenzen für

die Datenbereitstellung zu äußern.

5.2 Ergebnisse hinsichtlich des gegenwärtigen Einsatzes prüfungsun-
terstützender Anwendungssysteme

Auf die Frage 1 („Verwenden Sie in Ihrem Unternehmen EDV-Produkte als

Prüfinstrumente/-hilfsmittel im Rahmen der Jahresabschlussprüfung?“) ant-

worteten 41 von 44 Befragten mit „ja“ und lediglich 3 Befragte mit „nein“. So-

mit lässt sich feststellen, dass ca. 93% der Befragten EDV-Produkte im

Rahmen der Jahresabschlussprüfung einsetzen. Bei der Interpretation die-

ses recht hohen Wertes muss jedoch berücksichtigt werden, dass hier sämtli-

che Formen des EDV-Einsatzes in der Frage mit eingeschlossen waren. So

führt bspw. auch der Einsatz eines Textverarbeitungssystems für die Berich-

terstellung zu einer Beantwortung der Frage mit „ja“. Insoweit ist es eher über-

raschend, dass immerhin 7% der Befragten - zumindest nach eigenen

Auskünften - keine EDV-Produkte einsetzen. 

In Frage 2 wurde nach den Phasen des EDV-Einsatzes gefragt. Die Ergeb-

nisse für die Planungsphase sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 16 : Einsatz von EDV-Programmen für die Prüfungsplanung

Ca. die Hälfte der Befragten setzt demnach EDV-Produkte für Zwecke der

Prüfungsplanung ein. Aus den in Abbildung 16 enthaltenen Angaben geht je-

doch noch nicht unmittelbar hervor, ob jeweils die selben Befragten EDV-Pro-

dukte für die jeweiligen Aspekte der Prüfungsplanung einsetzen. Eine

entsprechende Analyse des Datenmaterials, bezogen auf die Kernaspekte

sachliche, zeitliche und personelle Planung, ergibt, dass 43% der Befragten in

den genannten drei Teilbereichen der Prüfungsplanung EDV-Produkte einset-

zen, bzw. 66% der Befragten einen Einsatz für diese drei Planungsaufgaben

für wünschenswert erachten. Insgesamt muss festgestellt werden, dass eine

deutliche Diskrepanz zwischen den Wünschen der Befragten und dem tat-

sächlichem Einsatz von EDV-Produkten für die Prüfungsplanung besteht. 

Der zweite Teil der Frage 2 ist der Prüfungsdurchführung gewidmet. Die zur

Wahl gestellten Alternativen orientieren sich dabei an der Systematik des IdW

zur Klassifikation von Prüfungshandlungen.368 Aufgrund des durch das Kon-

TraG erweiterten Prüfungsumfanges bei der Prüfung des Lageberichtes und

des Risikomanagementsystems wurde zusätzlich nach EDV-Einsatz für Stra-

tegie- und Prozessanalysen, für die Prüfung des Risikomanagementsystems

sowie für die Prüfung des Lageberichtes gefragt. Über alle Aspekte der Prü-

fungsdurchführung offenbart sich auch hier eine Differenz von ca. 20 Prozent-

368 Vgl. IdW, PS 300, Tz. 14.
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punkten zwischen gewünschtem und tatsächlichen EDV-Einsatz. Am

stärksten wird dabei EDV-Unterstützung für die Durchführung von analyti-

schen Prüfungshandlungen gefordert. Der geringste Bedarf für EDV-Unter-

stützung besteht bei der Prüfung des Lageberichtes. Hier stellt sich allerdings

die Frage, ob EDV-Unterstützung in diesem Bereich für die Befragten mögli-

cherweise nicht vorstellbar ist. Da die Lageberichtsprüfung ein eher ganzheit-

licher, unstrukturierter Informationsverarbeitungsprozess ist, ist die EDV-

Unterstützung als problematisch zu beurteilen. Grundsätzlich ist aber denk-

bar, dass ein Teil der Befragten EDV-Unterstützung bei der Lageberichtsprü-

fung für nicht wünschenswert erachtet, weil nicht vorstellbar ist, wie diese

Unterstützung in „praxi“ aussehen könnte. Aufschluss über die Gründe für die

gegebenen Antworten könnte allerdings nur eine weitere Befragung geben.

Dafür erscheint auch eine Befragung in Form von Interviews für eher geeig-

net.

Abbildung 17 : Einsatz von EDV-Programmen für die Prüfungsdurchfüh-
rung

Der dritte Teil der Frage 2 bezieht sich auf Dokumentation und Berichterstat-

tung. Wie aus der folgenden Abbildung erkennbar ist, antworten durchweg

mehr als 80% der Befragten, dass EDV-Unterstützung für Dokumentation

bzw. Berichterstattung bereits vorhanden ist oder für wünschenswert erachtet

wird.
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Abbildung 18 : Einsatz von EDV-Programmen für Dokumentation und 
Berichterstattung

Die aus der vorstehenden Abbildung zu ersehenden hohen Werte sind inso-

weit nicht verwunderlich, als dass angenommen werden kann, dass Arbeits-

papiere regelmäßig mit Textverarbeitungsprogrammen oder Tabellenkal-

kulationen geführt, bzw. Prüfungsberichte mit Textverarbeitungen erstellt wer-

den.

In Frage 3 wurde nach dem Einsatz branchenneutraler bzw. branchenspezifi-

scher prüfungsunterstützender Software gefragt. Die Auswertung der Antwor-

ten ließ zunächst erkennen, dass zwei der drei Befragten, die lt. Frage 1

keinerlei EDV zur Prüfungsunterstützung verwenden, doch zumindest Text-

verarbeitungssysteme, Tabellenkalkulationssysteme bzw. Buchhaltungssoft-

ware prüfungsunterstützend verwenden. Korrigiert man daraufhin die von

diesen zwei Befragten in Frage 1 gegebenen Antworten, so ergibt sich ein An-

teil von ca. 98% der Befragten, die EDV-Produkte prüfungsunterstützend ein-

setzen. Lediglich ein Befragter setzt nach seinen Angaben keinerlei EDV

prüfungsunterstützend ein. In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wel-

cher Anteil der Befragten, die überhaupt EDV einsetzen, die in Frage 3 vorge-

geben Alternativen benannt haben:
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Abbildung 19 : Anteil der Nutzung von branchenneutraler bzw. bran-
chenspezifischer Software durch EDV-Benutzer

Abbildung 19 zeigt deutlich, dass fast jeder der Befragten Textverarbeitungs-

systeme bzw. Tabellenkalkulationssysteme einsetzt. Bei der Auswertung der

Fragebogenangaben zur Frage 3 in Bezug auf branchenspezifische Software

wurden eventuelle handschriftliche Kommentare auf den zurückgesendeten

Fragebögen bzw. genauere Angaben bei der Beantwortung von Frage 4 mit

berücksichtigt. Mehrere Befragte haben bei Beantwortung der Frage 3 - Stan-

dardprüfungssoftware kein Kreuz gesetzt, dann aber doch bei Beantwortung

von Frage 4 ein entsprechendes Standardsoftwareprodukt gewählt. In diesen

Fällen wurde die Antwort auf die Fragen 3 und 4 so interpretiert, dass die Al-

ternative „Standardsoftware“ bei Frage 3 als gewählt gilt. Diese hier geschil-

derte Problematik macht im übrigen deutlich, dass zumindest ein Teil der

Befragten keine genaue Vorstellung von der Bedeutung der Begriffe „Stan-

dardprüfungssoftware“ bzw. „individuelle Prüfungssoftware“ hat. Aus Abbil-

dung 19 lässt sich deutlich erkennen, dass ein signifikanter Unterschied

zwischen der Nutzung von brancheneutraler und branchenspezifischer Soft-

ware besteht. In Bezug auf jahresabschlussprüfungsbezogene Einsatzmög-

lichkeiten kommt die Nutzung von Buchhaltungsprogrammen und

Jahresabschlussentwicklungs- und -analyseprogrammen primär für die Erfas-

sung von Umbuchungen und die Erstellung von Prüferbilanzen und Prüfer-
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GuV´s in Betracht. Jahresabschlussentwicklungs- und -analyseprogramme

erlauben zudem die Berechnung von bestimmten Kennzahlen, wie z.B. Liqui-

ditätsgraden usw.. Derartige Programme setzen immerhin 84% der Befrag-

ten, die überhaupt EDV prüfungsunterstützend benutzen, ein. Ein deutlich

umfangreicherer Funktionsumfang kann bei Benutzung von Individual- oder

Standardprüfungssoftware vermutet werden. 72% der EDV-Benutzer setzen

zumindest eine dieser beiden Alternativen ein. Somit kann festgestellt wer-

den, dass 28% der Befragten, die überhaupt EDV prüfungsunterstützend ein-

setzen, keine spezielle Prüfungssoftware benutzen.369

In Frage 4 wurde nach der Bekanntheit bestimmter Standardprüfungssoft-

wareprodukte gefragt. Die Bekanntheitsgrade der fünf meistgenannten Pro-

dukte sind in der folgenden Abbildung dargestellt: 

Abbildung 20 : Bekanntheitsgrad von Prüfungssoftware

Auffällig ist der hohe Bekanntheitsgrad der Datev-Prüfungssoftware. Es kann

vermutet werden, dass die Datev ihre starke Marktposition im Softwaremarkt

für Steuerberatungssoftware genutzt hat, um die Datev-Produkte für die Ab-

schlussprüfung bekannt zu machen. Der tatsächliche Nutzungsgrad der je-

weiligen Programme ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

369 Bezogen auf alle Befragten, die den Fragebogen ausgefüllt zurückgesendet haben, ergibt sich 
dafür ein Prozentsatz von 70%.
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Abbildung 21 : Nutzungsgrad von Prüfungssoftware

Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf die Befragten, die über-

haupt EDV prüfungsunterstützend einsetzen. Die Summe der in Abbildung 21

angegebenen Prozentsätze (73%) übersteigt die Prozentzahl der Standard-

prüfungssoftwarenutzer lt. Abbildung 19, da einige der Befragten mehrere

Produkte gleichzeitig benutzen.

Bei den Fragen 5, 6, 7 und 10 bestand die Möglichkeit, eine unter fünf Merk-

malsausprägungen auf einer Ordinalskala auszuwählen. Auf eine grafische

Darstellung der Analyseergebnisse der Antworten auf die genannten Fragen

wird im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Die Prozent-

werte beziehen sich immer auf die Zahl derjenigen, die eine bestimmte Frage

überhaupt beantwortet haben.

In Frage 5 sollte die Wichtigkeit bestimmter Eigenschaften bzw. Bestandteile

von Prüfungssoftware beurteilt werden. Im Ergebnis halten 83% der Befrag-

ten Funktionen zur Dokumentation für „ziemlich“ oder sogar „sehr wichtig“.

Der Anteil derjenigen, die „sehr wichtig“ als Alternative angekreuzt haben be-

trägt 52%. Vordefinierte Prüfroutinen/ Checklisten halten 71% für „ziemlich“

oder „sehr wichtig“. Immerhin 26% antworten auf die Frage mit Wahl der Al-

ternative „mittel wichtig“. Für ebenfalls 71% der Befragten sind Schnittstellen

zu anderen Programmen „ziemlich“ oder „sehr wichtig“. Nur von einem Be-

fragten wurde die Möglichkeit zur Angabe einer zusätzlichen Alternative im

Fragebogen genutzt. Zusätzlich angeführt wurde dabei die Eigenschaft
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„Transparenz der Dokumentation“ sowie „Anwendbarkeit auf mittelgroße Ka-

pital- und Kommanditgesellschaften“. Aus den Antworten auf Frage 5 lässt

sich ableiten, dass alle im Fragebogen vorgegebenen Bestandteile/ Eigen-

schaften von Prüfsoftware von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Insbeson-

dere der Dokumentation für die Prüfungsphasen kommt eine sehr hohe

Bedeutung zu.

Frage 6 war der Beurteilung von Vorteilen des prüfungsunterstützenden EDV-

Einsatzes gewidmet. Kosten- und Zeitersparnis werden von 79% bzw. 67%

der Befragten für „ziemlich“ oder „sehr relevant“ erachtet. Für 91% ist die Er-

höhung der Prüfungsqualität ein  „ziemlich“ oder „sehr relevantes“ Ziel des

EDV-Einsatzes. Beachtenswert ist der hohe Anteil von 65% der Befragten,

der für diese Frage die Alternative „sehr relevant“ angegeben hat. Zwingend

aus technischer Sicht ist der prüfungsunterstützende EDV-Einsatz jedoch

nicht. Dies wäre nämlich dann der Fall, wenn der Abschlussprüfer EDV-Sy-

steme einsetzen müsste, um überhaupt auf die Daten, d.h. insbesondere die

Buchhaltungsdaten, zugreifen zu können. 60% der Befragten sind der Auffas-

sung, dass der Vorteil, der aus der Möglichkeit resultiert, mit prüfungsunter-

stützenden EDV-Systemen direkt auf die Mandantendaten zugreifen zu

können „nicht relevant“ oder „wenig relevant“ zu bewerten sei. 

Als Gegenstück zur 6. Frage war Frage 7 der Beurteilung von Nachteilen des

EDV-Einsatzes gewidmet. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der

Analyse der Antworten auf diese Frage:



132

Abbildung 22 : Nachteile des prüfungsunterstützenden EDV-Einsatzes

Die Abhängigkeit von EDV-Systemen sowie die Notwendigkeit eigener um-

fassender EDV-Kenntnisse werden als die bedeutendsten Nachteile des prü-

fungsunterstützenden EDV-Einsatzes benannt.

Die Fragen 8 und 9 waren der Unternehmensstruktur sowie der Unterneh-

mensgröße gewidmet. Wie die folgende Abbildung erkennen lässt, haben zu

insgesamt 53% Niederlassungen von bundesweit oder weltweit tätigen Unter-

nehmen an der Befragung teilgenommen. Einen weiteren großen Teilnehmer-

block stellen mit 33% einzelne und unabhängige Unternehmen.

Abbildung 23 : Unternehmensstruktur der an der Befragung teilnehmen-
den Unternehmen
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Die Unternehmensgröße wurde mit Frage 9 anhand der Mitarbeiterzahl ge-

messen. Zum einen wurde die Mitarbeiterzahl für den befragten Standort und

zum anderen für das gesamte Unternehmen ermittelt:

Abbildung 24 : Mitarbeiterzahl der teilnehmenden Unternehmen am 
Standort

Abbildung 25 : Mitarbeiterzahl der teilnehmenden Unternehmen im ge-
samten Unternehmen

Abbildung 24 und Abbildung 25 zeigen deutlich, dass - auf den Standort bezo-

gen - kleine Unternehmen mit weniger als 30 Mitarbeitern dominieren. Diese

Unternehmen machen 75% der an der Befragung teilnehmenden Unterneh-
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men aus. Bezogen auf die Größe des gesamten Unternehmens lässt sich je-

doch feststellen, dass kleine, mittlere und große Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen in etwa gleichmäßig an der Befragung teilgenommen haben. 

Grundsätzlich wäre es denkbar, die Antworten auf die übrigen Fragen ge-

schichtet nach Größenklassen zu analysieren. Darauf wird jedoch in dieser

Untersuchung verzichtet, da bei insgesamt 44 Teilnehmern der Befragung,

den verschiedenen Größenklassen nur sehr wenige Unternehmen zuzuord-

nen wären. Die statistische Verdichtung der Angaben sehr weniger Unterneh-

men ist jedoch als wenig aussagekräftig zu beurteilen.

Gegenstand der Fragen 10 und 11 war die Form der Datenbereitstellung der

Buchhaltungsdaten durch den Mandanten als Basis für die Abschlussprüfung.

Lediglich 9% antworten, dass ihnen die Daten „nie“ in irgendeiner370 elektro-

nischen Form bereitgestellt werden.  Ebenfalls 9% geben an, dass „immer“

die Möglichkeit zum elektronischen Zugriff auf die angegebenen Mandanten-

daten besteht. 52% der antwortenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen ge-

ben an, dass „immer“ oder „oft“ die Möglichkeit zum elektronischen

Datenzugriff besteht. Bezieht man die Alternative „gelegentlich“ mit ein, so

sind es sogar 82% der Antwortenden. Damit zeigt sich, dass dem elektroni-

schen Import der Buchhaltungsdaten in prüfungsunterstützende EDV-Sy-

steme des Abschlussprüfers von Seiten der Mandanten grundsätzlich nichts

im Wege steht. Aus Sicht der Wirtschaftsprüfer wird die Ausgabe auf Daten-

trägern von 63% der Unternehmen bevorzugt. Gleichwohl möchten 58% die

Daten in Papierform erhalten und 42% mittels Direktzugriff auf das EDV-Sy-

stem des Mandanten zugreifen.371 Der Bereitstellung einer ausgedruckten

Summen- und Saldenliste wird - vermutlich aus Gründen der Sicherung die-

ses wichtigen Prüfungsnachweises - immer noch eine hohe Bedeutung beige-

messen.

370 Als Alternativen des Datenzugriffes in elektronischer Form waren wählbar: „Ausgabe auf Datenträ-
ger“, „Direkter Zugriff auf Daten“ sowie „Datenfernübertragung zwischen Mandant und Kanzlei“.

371 Bei dieser Frage ist die gleichzeitige Nennung mehrerer Alternativen möglich und sinnvoll. Deshalb 
umfasst die Summe der Prozentwerte mehr als 100%.
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5.3 Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit prüfungsunterstützender 
Anwendungssysteme

Die oben stehenden Ausführungen haben gezeigt, dass drei Prüfungssoft-

wareprodukte besonders häufig bei der Jahresabschlussprüfung eingesetzt

werden. Dabei handelt es sich um:

• ACLTM

• DATEV AbschlussprüfungTM

• AuditAgentTM

Diese Programme werden im folgenden kurz näher beschrieben, damit eine

Vorstellung über die Leistungsfähigkeit derzeit in der Praxis eingesetzter Prü-

fungssoftware entwickelt werden kann.

a) ACLTM

Das Programm ACL dient nach Angaben des Herstellers der Prüfungsunter-

stützung in drei Bereichen:

• Datenzugriff
• Analyse 
• Berichterstattung.372

Damit wird bereits deutlich, dass ACLTM  nur in einem sehr engem Bereich,

nämlich der Datenanalyse, prüfungsunterstützend einsetzbar ist. Im Bereich

„Datenzugriff“ ermöglicht das Programm die Verwendung von Datenbestän-

den auf Datenträgern in vielen verschiedenen Formaten sowie den Zugriff auf

ODBC-Datenbanken.373 Dabei ist es möglich, prüfungsorientierte Sichten auf

die Datenbanken anzulegen, und somit für die Auswertung bzw. Analyse der

Datenbanken irrelevante Felder auszublenden.374

Im Bereich „Analyse“ ermöglicht ACLTM die Anwendung einer Vielzahl von

Standardoperationen auf die verfügbaren Datenbestände. Dazu gehören

bspw.:375

• Ermittlung von deskriptiven statistischen Parametern, wie Mittelwert, 
Median, Quantile, Standardabweichung usw. 

• Zählen von Datensätzen

372 Vgl. ACL Services Ltd. (2001). 

373 Vgl. ACL Services Ltd. (2001), Bereich „Datenzugriff“.

374 Vgl. ACL Services Ltd. (2001), Bereich „Datenzugriff“.

375 Vgl. ACL Services Ltd. (2001), Bereich „Analyse“.
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• Darstellung von Verteilungen
• Suche nach Duplikaten
• Sortieren von Datensätzen
• Selektieren von Datensätzen nach bestimmten Merkmalen
• Ermittlung  von Summen von Datensatzmerkmalen über selektierte 

Datensätze
Außerdem enthält ACLTM ein sogenanntes Stichprobenmodul. Darin sind

Funktionen zur Stichprobenprüfung enthalten. Einerseits kann der erforderli-

che Stichprobenumfang bestimmt werden, der zur Erreichung eines bestimm-

ten Urteilssicherheitsgrades erforderlich ist, andererseits können

Schätzstichproben zur Beurteilung der Grundgesamtheit ausgewertet wer-

den.376 

Der Bereich „Berichterstattung“ beinhaltet ausschließlich Funktionen zur Aus-

gabe bzw. textuellen Aufbereitung der im Analyseteil gewonnenen Ergeb-

nisse.377 Es handelt sich nicht um Funktionen zur Prüfungsberichterstattung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ACLTM eine Prüfungssoftware

ist, die nur einem eng begrenzten Gebiet prüfungsunterstützend einsetzbar

ist. Auf diesem Gebiet der Massendatenanalyse bietet das Programm eine

Funktionalität, die in Umfang und Bedienkomfort über die von Tabellenkalku-

lationssystemen hinaus geht. Grundsätzlich können aber auch viele in ACL TM

enthaltene Funktionen mit Tabellenkalkulationen realisiert werden.

b) DATEV AbschlussprüfungTM 378

Die DATEV bietet ihre Abschlussprüfungssoftware auf zwei Programmpakete

aufgeteilt an. Zum einen existiert das Programm „Abschlussprüfung Arbeits-

papiere“TM 379 und zum anderen „Abschlussprüfung Bericht mit Import“TM.380

„Abschlussprüfung Arbeitspapiere“ TM ermöglicht die pc-gestützte Erstellung

376 Vgl. ACL Services Ltd. (2001), Bereich „Analyse“.

377 Vgl. ACL Services Ltd. (2001), Bereich „Berichterstattung“.

378 Die folgenden Ausführungen basieren u.a. auf der Kenntnis aus der testweisen Benutzung der 
genannten Datev-Programme durch den Verfasser dieser Arbeit.

379 Vgl. Datev (2002a)

380 Vgl. Datev (2002b)
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und Verwaltung von Arbeitspapieren anhand von Musterarbeitspapieren in

Form von sog. Prüfungshilfen und Checklisten. Checklisten existieren in fol-

genden Bereichen:381

• Annahme und Ablehnung des Prüfungsauftrags
• Prüfungsdurchführung
• Prüfungsabnahme
• Berichterstattung
• Qualitätssicherung.

Mit „Abschlussprüfung Bericht mit Import“TM wird dagegen die Berichterstel-

lung unterstützt. Die Buchhaltungsdaten können dabei entweder aus „Kanz-

lei-Rechnungswesen“TM, dem Finanzbuchhaltungsprogramm der Datev, oder

anderen Programmen importiert werden.382 Es besteht die Möglichkeit Um-

buchungen oder Umgliederungen vorzunehmen. Die importierten Kontensal-

den können in den Prüfungsbericht verknüpft werden, so dass im Falle von

Umbuchungen das Zahlenwerk des Prüfungsberichtes automatisch aktuali-

siert wird. Im Prüfungsbericht besteht die Möglichkeit, Platzhalter für wieder-

kehrende Elemente zu verwenden. Dies kann z.B. die Firma des

Prüfungsmandanten sein. Außerdem kann in Abhängigkeit der wertmäßigen

Entwicklung von einem Konto oder mehreren Konten vorgegeben werden,

welche Textbausteine in den Prüfungsbericht eingefügt werden sollen. Diese

Funktion ermöglicht bspw. das Einfügen eines erläuternden Textes in der

Form „Die Position abc hat sich im Vergleich zum Vorjahr um x% erhöht/ver-

mindert.“. 

Zur Datenanalyse bietet die Datev keine Lösungen an. Vielmehr wird auf den

Kooperationspartner ACL verwiesen.383

Ergänzend ist zu beachten, dass die Datev ihre erst seit 1999 angebotene

Produktpalette384 zur Abschlussprüfung mehrmals restrukturiert hat. Noch bis

Anfang 2001 war die beschriebene Funktionalität auf vier Programme aufge-

teilt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die im Rahmen der empirischen

381 Vgl. Datev (2002a).

382 Vgl. Datev (2002b).

383 Vgl. Datev (2002c).

384 Vgl. Meeh (2001), S. 35.
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Untersuchung befragten Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften verschiedene Versionen der Datev-Abschlussprüfungssoftware im

Einsatz haben. Auf die Beurteilung der Programmfunktionalität hat dies je-

doch kaum Auswirkung, da die Veränderungen der Software insbesondere

den Bereich der mitgelieferten Checklisten, das Laufzeitverhalten sowie die

Benutzeroberfläche betrafen.385

c) AuditAgentTM386

Auch das Programm AuditAgentTM besteht wie die Datev-Prüfungssoftware

aus zwei Programmteilen: CasewareTM und CaseviewTM.387 In CasewareTM

können Kontensalden importiert und sogenannten Standardpositionen zuge-

ordnet werden.388 Über Standardpositionen erfolgt die Zuordnung von Konten

zu Teilen des Prüfungsberichtes sowie zu Bilanz- und GuV-Positionen. Eben-

falls können Standardpositionen zur Definition der Struktur der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage verwendet werden.389 Nach dem Import von Konten-

salden können mit CasewareTM noch Abschlussbuchungen erfasst werden.

CaseviewTM dient zur Bearbeitung sämtlicher Dokumente im AuditAgentTM-

Konzept.390 Diese Dokumente gehören entweder zu den Arbeitspapieren

oder zum Prüfungsbericht. Innerhalb der CaseviewTM-Dokumente wird durch

Platzhalter auf die in CasewareTM erfassten Daten Bezug genommen. Bspw.

existieren für die einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen vordefinierte „Sum-

menblätter“391, die die Bezeichnungen und Salden der Konten, die der ent-

sprechenden Position zugeordnet wurden, enthalten. Somit können die

Dokumente unter Berücksichtigung des aktuellen Nachbuchungsstandes an-

gezeigt und ausgedruckt werden. Zur Unterstützung der sachlichen Prüfungs-

385 Meeh analysiert den Funktionsumfang der Datev-Abschlussprüfungssoftware in der Version aus 
dem Jahre 1999. Insgesamt kommt Meeh dabei zu einer ähnlichen Beurteilung des Produktes. Vgl. 
Meeh (2001), S. 34ff.

386 Die folgenden Ausführungen basieren u.a. auf der Kenntnis und testweisen Benutzung des Audit-
AgentTM durch den Verfasser dieser Arbeit.

387 Vgl. Audicon (2001), S. 5.

388 Vgl. Audicon (2001), S. 36ff.

389 Vgl. Audicon (2001), S. 60ff.

390 Vgl. Audicon (2001), S. 5.

391 Audicon (2001), S. 69.
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planung können sog. Arbeitsprogramme bzw. Checklisten erstellt werden.392

In den Arbeitsprogrammen kann erfasst werden, ob eine Prüfungshandlung

durchgeführt wurde oder nicht. Außerdem wird erfasst, wer die entspre-

chende Prüfungshandlung durchgeführt hat. Die eigentliche Prüfungsfeststel-

lung wird als „Erklärung“ erfasst.393 Zwischen den von Caseview verwalteten

Dokumenten können Referenzen hergestellt werden. Zu Prüfungsbeginn kön-

nen sämtliche Dokumente auf Grundlage einer sog. „Basisvorlage“ erstellt

werden.394

Außerdem existieren Funktionen zur Konsolidierung395 und zur Unterstützung

des Mehrbenutzerbetriebes, auch bei zeitlich und räumlich getrennter Bear-

beitung der Mandantendaten in AuditAgentTM.396 

5.4 Anforderungen an prüfungsunterstützende Anwendungssysteme

Um eventuelle Defizite aktueller Prüfungssoftware feststellen zu können, ist

es zunächst erforderlich die Anforderungen an Prüfungssoftware noch einmal

zu konkretisieren. 

Die Ausführungen im 3. Kapitel bezüglich der Analyse des Informationsbedar-

fes haben gezeigt, dass eine Notwendigkeit besteht,  umfassend Informatio-

nen in den Prüfungsprozess einfließen zu lassen. Dazu wurden drei

„Dimensionen“ des Informationsbedarfs herausgearbeitet: Herkunft (intern/

extern), Quantifizierbarkeit (quantitativ/ qualitativ) und Zeitbezug (vergangen-

heits-/ gegenwarts-/ zukunftsbezogen).397 Die Informationsbedarfsanalyse

liefert jedoch nur Ergebnisse darüber, was als Informationsinput für einen als

392 Vgl. Audicon (2001), S. 67f.

393 Vgl. Audicon (2001), S. 74f.

394 Vgl. Audicon (2001), S. 9ff.

395 Vgl. Audicon (2001), S. 103ff.

396 Grundsätzlich greifen mehrere Benutzer, wenn sie in einem Netzwerk zusammen arbeiten, auf 
eine Masterdatei zu. Diese enthält sämtliche Daten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einzelne 
Dokumente zu exportieren (in der AuditAgent-Terminologie: „Auschecken“), um diese bspw. auf 
einem Notebook zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort und ohne Verbindung zum Netz-
werk und damit zur Masterdatei zu bearbeiten. Die diesem Dokument zugeordneten Daten sind 
dann für die übrigen Benutzer in der Bearbeitung gesperrt. Analog kann der Notebookbenutzer nur 
die ausgecheckten Daten bearbeiten. Vgl. Audicon (2001), S. 88ff.

397 Vgl. Gliederungspunkt 3.4, Seite 67ff.
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Informationsverarbeitungsprozess verstandenen Prüfungsprozesses erforder-

lich ist. Die Frage, wie diese Informationen zu verarbeiten sind, wird im Zuge

der Informationsbedarfsanalyse nicht versucht zu beantworten. 

Dies ist vielmehr Gegenstand der Ausführungen des vierten Kapitels. Dabei

wurde untersucht, welche Anwendungsbereiche für prüfungsunterstützende

Anwendungssysteme denkbar sind und ob der Einsatz prüfungsunterstützen-

der Anwendungssysteme in diesen Bereichen sinnvoll ist. Die Analyse er-

folgte anhand des Prüfungsphasenmodells (Prüfungsplanung, -durchführung,

-berichterstattung). 

Auf Basis der Informationsbedarfsanalyse, der Untersuchung der potenziellen

Anwendungsbereiche für den Einsatz prüfungsunterstützender Anwendungs-

systeme sowie der oben dargestellten Erkenntnisse aus der Befragung wer-

den deshalb im Folgenden Rückschlüsse auf eine Idealfunktionalität

prüfungsunterstützender Anwendungssysteme für die drei Prüfungsphasen

gezogen. Da zur Thematik der Eigenschaften von „Idealprüfsoftware“ eine ak-

tuelle empirische Untersuchung aus dem Jahre 2001 von Meeh existiert, wird

auf die Ergebnisse dieser Untersuchung - soweit möglich - ebenfalls Bezug

genommen:398

(a) Prüfungsplanung

Die Unterstützung des Planungsprozesses durch ein prüfungsunterstützen-

des Anwendungssystem ist zwingend erforderlich. Im Bereich der sachlichen

Prüfungsplanung ist eine Unterstützung durch Checklisten oder standardi-

sierte Prüfprogramme und Prüffeldstrukturen notwendig.399 Dabei müssen

verschiedene Standards zur Prüfung von Unternehmen verschiedener

398 Vgl. Meeh, G. (2001). Zu Beachten ist, dass Meeh in seiner Dissertation die Frage, der informati-
onstechnologischen Möglichkeiten und Grenzen die gewünschte Eigenschaft in der Praxis zu reali-
sieren, nicht untersucht. Man kann annehmen, dass die von Meeh Befragten tendenziell jede von 
Meeh zur Beurteilung im Fragebogen genannte Eigenschaft begrüssen. Jede weitere Funktionali-
tät ist aus Anwendersicht wünschenswert, zumindest aber nicht abzulehnen. Dies birgt die Gefahr, 
dass die Untersuchung von Meeh ergibt, dass ein derzeit technisch nicht realisierbares universel-
les Prüfungssoftwaresystem mit nahezu unbegrenzten Funktionsumfang für „ideal“ erachtet wird. 
Damit ist eine Verbesserung der derzeit eingesetzten Prüfungssoftwaresysteme ausschließlich auf 
Basis der Erkenntnisse von Meeh nicht möglich.

399 Diese Feststellung wird auch durch die Befragung von Meeh bestätigt. Vgl. Meeh, G. (2001), S. 
266ff.
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Rechtsformen, zur Durchführung von gesetzlichen oder freiwilligen Jahresab-

schlussprüfungen sowie zur Durchführung von Prüfungen von Jahresab-

schlüssen nach HGB, IAS und US-GAAP vorhanden sein.400

Ebenfalls sind die zeitliche und personelle Prüfungsplanung zu unterstützen.

Zumindest ist die getroffene Zuordnung von Mitarbeitern zu bestimmten Auf-

gaben sowie die geplante zeitliche Abfolge im Anwendungssystem zu doku-

mentieren. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die

Befragten der Dokumentationsfunktion in allen Prüfungsphasen, also auch in

der Planungsphase, eine außerordentlich hohe Bedeutung beigemessen ha-

ben. Eine zwingende Notwendigkeit für die Berücksichtigung von Optimie-

rungsmodellen bei der personellen und zeitlichen Planung ist dagegen nicht

gegeben. Keines der befragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat eine An-

gabe in der Richtung gemacht, als dass geschlussfolgert werden könnte,

dass Optimierungsfunktionen für die personelle und zeitliche Planung erfor-

derlich sind. Auch in der Untersuchung von Meeh401 findet sich kein Indiz da-

für, dass Optimierungsfunktionen für erforderlich erachtet würden.

Funktionen zur Umsetzung des Risikoorientierten Prüfungsansatzes sind un-

bedingt zu integrieren. Der Risikoorientierte Prüfungsansatz ist für die Jahres-

abschlussprüfung unverzichtbar. Ein prüfungsunterstützendes Anwendungs-

system muss deshalb in jedem Falle Funktionen zur Erfassung bzw. Berech-

nung von Risikofaktoren, Teilrisiken sowie dem notwendigen Stichprobenum-

fang beinhalten.402 Eine Einbeziehung des Fuzzy-Logic-Ansatzes zur

Risikoorientierten Prüfungsplanung wird dagegen abgelehnt, da die Analyse

gezeigt hat, dass damit keine Vorteile verbunden sind.

(b) Prüfungsdurchführung

Im Bereich der Prüfungsdurchführung muss die Erfassung und Dokumenta-

tion der Prüfungshandlungen und der Prüfungsergebnisse möglich sein. Die

Vorgaben aus der Prüfungsplanung sind dabei zu berücksichtigen.403 Eben-

400 Vgl. Meeh, G. (2001), S. 

401 Vgl. Meeh, G. (2001), S. 260ff.

402 Auch Meeh weist nach, dass derartige Funktionen nach den Ergebnissen seiner Befragung für 
„wichtig“ erachtet werden. Vgl. Meeh, G. (2001), S. 269.

403 So ebenfalls Meeh: Vgl. Meeh, G. (2001), S. 282 und S. 274.
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falls erforderlich sind Funktionen zur Datenanalyse.404 Die Analyse der wirt-

schaftlichen Verhältnisse durch Darstellung der VFE-Lage und durch

Funktionen zur Kennzahlenanalyse ist auch vorzusehen.405 

Bei Systemprüfungen kann der Einsatz von sog. „Flow-chart-Software“ sinn-

voll sein. Gleiches gilt für die BBR-Software bei der Prüfung der wirtschaftli-

chen Lage eines Unternehmens. Die genannten Softwarelösungen sind aber

als sehr spezielle Programme mit einem sehr eng begrenzten Einsatzzweck

einzustufen. Soweit der Abschlussprüfer derartige Funktionen nutzen möchte,

wird der Einsatz dieser speziellen Software empfohlen. Zur Integration derarti-

ger Funktionen in ein prüfungsunterstützendes Anwendungssystem ist der

Einsatzzweck dieser Programme zu speziell. Deshalb ist hier eine Lösung auf

Basis gesonderter Programme zu präferieren.

Für die Urteilsbildung wird der Einsatz von Expertensystemen aufgrund der

dargestellten Charakteristik der Prüfungsaufgabe und der sich daraus erge-

benden Schwierigkeiten für den Expertensystemeinsatz abgelehnt.406 Ein

weiterer Beweis für das zumindest bisherige Scheitern des Expertensystem-

einsatzes im Prüfungswesen ist die Tatsache, dass derartige Systeme bereits

seit längerer Zeit Gegenstand der Forschung - auch speziell im Prüfungswe-

sen - sind. Trotzdem haben Expertensysteme bisher gar keine Akzeptanz für

den Einsatz bei der Jahresabschlussprüfung gefunden.

Zur indirekten Unterstützung der Urteilsbildung muss die strukturierte Auswer-

tung der Prüfungsfeststellungen, bspw. nach dem Grad der festgestellten

Nichtordnungsmäßigkeit möglich sein.

(c) Berichterstattung

Zur Unterstützung der Berichterstattung sind Funktionen vorzusehen, die eine

automatische Aktualisierung des Zahlenwerkes im Prüfungsbericht sicherstel-

len.407 Die Realisation von Funktionen zur automatischen Erstellung von

Textpassagen im Sinne einer Expertise ohne Verwendung von Standardfor-

404 Vgl. Meeh, G. (2001), S. 273.

405 Aus der Untersuchung von Meeh lassen sich keine Rückschlüsse für die Beantwortung dieser 
Frage ziehen. Vgl. Meeh, G. (2001).

406 Meeh hat diese Problematik in seiner Befragung nicht untersucht. Vgl. Meeh, G. (2001).

407 Vgl. Meeh, G. (2001), S. 272.
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mulierungen wird nicht befürwortet. Derartige Funktionen wären zwar wün-

schenswert, es besteht aber derzeit kein verwertbarer Ansatz, der

Lösungsmöglichkeiten zur Realisation derartiger Funktionen aufzeigt. Dies

liegt daran, dass bereits die Urteilsbildung nicht durch prüfungsunterstüt-

zende Anwendungssysteme unterstützt werden kann. Die Vorgabe von Text-

bausteinen zur Erläuterung von Prüfungshandlungen ist dagegen sinnvoll.

Dies entbindet den Abschlussprüfer von der Aufgabe, Standardformulierun-

gen immer wieder neu zu erdenken.

5.5 Defizite aktueller Prüfungssoftwarelösungen

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die drei derzeit am häufigsten

eingesetzten Prüfungssoftwarelösungen die funktionalen Anforderungen der

Prüfungspraxis nur teilweise erfüllen. Der Schwerpunkt der Funktionalität der

AudiconTM - und der Datev-PrüfungssoftwareTM  liegt im Bereich der sachlichen

Prüfungsplanung auf Checklistenbasis und im Bereich der Dokumentation. Im

Unterschied dazu erlaubt ACL TM lediglich Datenanalyse.

Keine der betrachteten Prüfungssoftwarelösungen realisiert alle Funktionen

auf Basis eines integrierten Ansatzes. Gerade eine derartige durchgängige

Lösung wird aber vom Anwender gewünscht, wie die von Meeh durchgeführte

Untersuchung belegt.408 Ein prüfungsunterstützendes Anwendungssystem

muss somit alle Prüfungsphasen unterstützen. Um dies zu erreichen, ist die

fachkonzeptuelle Modellierung eines derartigen Systems unverzichtbar.

408 Vgl. Meeh, G. (2001), S. 282.
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6 Methodik und Werkzeug zur Modellierung eines integrierten Anwen-
dungssystems - ARIS

6.1 Grundlegendes

Um im Kapitel 7 dieser Untersuchung das Fachkonzept eines Anwendungssy-

stems zur Unterstützung der Jahresabschlussprüfung modellieren zu können,

bedarf es der Entscheidung für eine bestimmte formale Modellierungssprache

(Modellierungsansatz) zur Beschreibung des Fachkonzeptes. Kriterien für die

Auswahl des Modellierungsansatzes sind insbesondere die Folgenden409:

• Der Modellierungsansatz eignet sich zur Beschreibung von Fachkon-

zepten.

• Die Modellierungssprache/Notation ist leicht verständlich.

• Der Modellierungsansatz ist in der Theorie und Praxis akzeptiert.

• Es stehen geeignete Modellierungstools zur Verfügung.

Das erste der genannten Kriterien bedarf keiner weiteren Begründung. Es ist

unmittelbar verständlich, dass der Modellierungsansatz die geforderte Funk-

tionalität realisieren muss. 

Eine leichte Verständlichkeit bzw. eine leichte Erlernbarkeit der Modellie-

rungssprache des Modellierungsansatzes ist erforderlich, damit sich auf  fach-

konzeptuelle Aspekte von prüfungsunterstützenden Anwendungssystemen

konzentriert werden kann und nicht methodische Probleme einer inhaltlichen

Auseinandersetzung mit dem Modellierungsgegenstand im Wege stehen. 

Damit das zu entwickelnde Modell als Referenz bzw. Ausgangpunkt für wei-

terführende Arbeiten auf diesem Gebiet dienen kann, sollte der Modellie-

rungsansatz bereits eine gewisse Verbreitung erfahren haben. Es sei an

dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Teildisziplin der Wirtschaftsinfor-

matik, die sich der Entwicklung von Modellierungsansätzen widmet, für die

vorliegende Arbeit eine lediglich unterstützende Funktion erfüllt. Eine Ausein-

andersetzung im Sinne einer grundsätzlichen Diskussion der Vor- und Nach-

teilen verschiedener Modellierungsansätze kann und soll an dieser Stelle

nicht erfolgen. Der Modellierungsansatz soll lediglich seine Funktion als Hilfs-

409 Zur Methodik der Werkzeugauswahl in der Praxis vgl. Müller-Ettrich, G. (1993), S. 307ff.
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mittel für die fachkonzeptuelle Modellierung erfüllen. Unter theoretischer Ak-

zeptanz ist dabei lediglich zu verstehen, dass die der fachkonzeptuellen

Modellierung zu Grunde zu legende Methode bereits einer kritischen Überprü-

fung aus Sicht der Wissenschaft unterzogen worden sein muss und im Ergeb-

nis dieser Beurteilung als anerkannter Modellierungsansatz gelten kann.

Unter Akzeptanz ist nicht die Abwesenheit jeglicher Kritik sowohl aus dem Be-

reich der Wissenschaft als auch aus dem Bereich der Praxis zu verstehen.

Um tatsächlich Modelle unter Zugrundelegung eines bestimmten Modellie-

rungsansatzes erstellen zu können, muss dieser Modellierungsansatz nicht

nur als Denkmodell oder Konzeption existieren, sondern durch entspre-

chende Softwarelösungen unterstützt werden. Für die vorliegende Arbeit ist

die Verfügbarkeit PC-gestützter Modellierungswerkzeuge erforderlich.

In der Wirtschaftsinformatik wurden bisher eine Vielzahl von Ansätzen zur

Modellierung betrieblicher Informationssysteme entwickelt.410 Den aktuellen

Entwicklungsstand stellen insbesondere objektorientierte Ansätze und ge-

schäftsprozessorientierte Ansätze dar.411 

Bei objektorientierten Modellierungsansätzen wird ein Informationssystem

durch eine Menge von Objekttypen beschrieben. Jeder Objekttyp ist durch At-

tribute (Merkmale), Methoden (auch Operatoren) und Nachrichtendefinitio-

nen gekennzeichnet.412 Objekte gehören zu Objekttypen (Klassen). Innerhalb

der Gruppe der objektorientierten Modellierungsansätze existieren verschie-

dene Varianten. Als einer der derzeit wichtigsten Ansätze kann die UML ein-

geschätzt werden, auf die sich auch die folgenden Ausführungen

beziehen.413 Bei objektorientierten Ansätzen unterscheidet man zwischen der

statischen Sicht (auch statisches Modell) und der dynamischen Sicht (auch

dynamisches Modell). Das statische Modell beschreibt die Struktur eines In-

formationssystems als System von Objekttypen und stellt die Beziehungen

zwischen Objekttypen und deren Attribute dar. Das dynamische Modell be-

schreibt dagegen das Informationssystem aus verhaltensorientierter Sicht

410 Vgl. Ferstl, O. K./ Sinz, E. J. (1998), S. 122ff.

411 Vgl. Ferstl, O. K./ Sinz, E. J. (1998), S. 124.

412 Vgl. Balzert, H. (1999), S. 21ff.

413 Vgl.Ferstl, O. K./ Sinz, E. J. (1998), S. 124.; Balzert, H. (1999), S. V.
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und stellt Abhängigkeiten und Reihenfolge sowie Verschachtelungen zwi-

schen Methoden dar. Methoden eines bestimmten Objektes werden in objekt-

orientierten Ansätzen durch Nachrichten aktiviert.414 Auf die Attribute eines

Objektes kann nur über die Methoden des Objektes zugegriffen werden (Ge-

heimnisprinzip/Datenkapselung).415

Im Unterschied dazu orientieren sich geschäftsprozessorientierte Ansätze

überwiegend am ereignisgesteuerten Ablauf der Vorgänge im zu modellieren-

den Informationssystem.416 Der Begriff des Geschäftsprozesses ist im Zu-

sammenhang mit der Problematik der Modellierung von

Informationssystemen nicht eindeutig definiert. Es kann jedoch als herr-

schende Meinung angenommen werden, dass unter einem Prozess eine Ab-

folge von Funktionen zu verstehen ist.417 Die Spezifik eines

Geschäftsprozesses besteht darin, dass dieser Prozess entweder mit realen

oder informationellen betriebswirtschaftliche Objekten verbunden ist.418 Ein

reales betriebswirtschaftliches Objekt419 ist zum Bsp. der Mitarbeiter eines

Unternehmens. Ein in diesem Zusammenhang zu beschreibender Geschäfts-

prozess wäre bspw. die Einstellung eines Mitarbeiters. Informationelle Ob-

jekte sind bspw. Rechnungen oder Kundenanfragen; entsprechende

Geschäftsprozesse könnten die Rechnungsprüfung oder die Kundenanfrage-

bearbeitung sein.

Sowohl geschäftsprozessorientierte Ansätze als auch objektorientierte An-

sätze eignen sich unter Beachtung der vier oben genannten Kriterien zur Mo-

dellierung betrieblicher Informationssysteme. Unter den

geschäftsprozessorientierten Ansätzen ist das ARIS-Modell auch wegen sei-

ner großen Verbreitung zu berücksichtigen.420 Bei den objektorientierten An-

414 Vgl. Balzert, H. (1999), S. 69ff.

415 Vgl. Balzert, H. (1999), S. 19.

416 Vgl. Ferstl, O. K./Sinz, E.J. (1998), S. 124.

417 Vgl. Becker, J./ Vossen, G. (1996), S. 18f.

418 Vgl. Becker, J./ Vossen, G. (1996), S. 19.

419 Da es sich bei einem Mitarbeiter um eine lebende Person handelt, wäre dem allgemeinem Sprach-
empfinden nach eher der Begriff „Subjekt“ angemessen. Da aber der Objektbegriff Bestandteil der 
Definition des Begriffes „Geschäftsprozess“ ist, wurde im angegebenem Beispiel ebenfalls der 
Begriff „Objekt“ verwendet.

420 Vgl. Scheer, A.-W-/Jost, W. (1996), S. 46.
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sätzen ist die UML zu berücksichtigen, da dieser Ansatz als derzeitige

Standard-Notation für objektorientierte Ansätze gelten kann.421 Damit stellt

sich das Auswahlproblem bezüglich einer Modellierungsmethode nur zwi-

schen ARIS und UML. Befürworter objektorientierter Modellierungsansätze

verweisen auf die gute Durchgängigkeit der objektorientierten Ansätze von

der Modellierung des Fachkonzeptes hin zur Programmierung (DV-Konzept

und Implementierung).422 Dieser stärkere Bezug zur dv-technischen Umset-

zung und zur Implementierung des Fachkonzeptes ist jedoch gleichzeitig ein

Nachteil, da somit objektorientierte Ansätze eine größere Abstraktionsleistung

beim Erstellen eines Fachkonzeptes erfordern.423 Vertreter objektorientierter

Modellierungsansätze kritisieren an geschäftsprozessorientierten Ansätzen,

dass bei diesen Ansätzen keine ausreichende Kopplung zwischen Funktions-

und Datensicht424 gewährleistet sei.425 Diese Abstimmungsprobleme erge-

ben sich bei objektorientierten Ansätzen nicht, da Daten und Funktionen in-

nerhalb eines Objektes durch das Kapselungsprinzip verbunden sind.

Gleichwohl sollte es aber auch bei geschäftsprozessorientierten Ansätzen

möglich sein, diese Abstimmungsprobleme durch ausreichende Projektkoor-

dination zu vermeiden.426 Zum Teil wird im Streit um Methoden- und Werk-

zeugwahl (objektorientiert versus geschäftsprozessorientiert) vorgeschlagen,

beide Modellierungsansätze kombiniert einzusetzen.427 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass zur Modellierung auf Basis des ARIS-

Ansatzes ausgereifte Werkzeuge zur Verfügung stehen. Das Produkt ARIS-

ToolsetTM hat in einer vergleichenden Untersuchung von sog. „modelling

tools“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation als be-

stes Werkzeug abgeschnitten.428 Ein Teil der Elemente objektorientierter An-

421 Vgl. Balzert, H., (1999), S. V.

422 Vgl.Scheer, A.-W-/Jost, W. (1996), S. 38.

423 Vgl.Scheer, A.-W-/Jost, W. (1996), S. 38.

424 Zu den unterschiedlichen Sichten des fachkonzeptuellen Modells vgl. die Ausführungen im folgen-
den Abschnitt 6.2, Seite 148ff.

425 Vgl. Müller-Ettrich, G. (1993), S. 310. 

426 Vgl. Müller-Ettrich, G. (1993), S. 310

427 So bpsw. Stein in Bezug auf das Vorgehen bei Einführung eines Content-Managment-Systems: 
Stein, T. (2000), S. 310ff.
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sätze lassen sich auch in den ARIS-Ansatz integrieren.429 So können auch

bei Anwendung der ARIS-Methode Objekte gebildet werden und zu Klassen

zusammengefasst werden. Ebenso können auch das Prinzip der Vererbung

und das Nachrichtenkonzept in den ARIS-Ansatz integriert werden.430

Das im 7. Kapitel dieser Arbeit zu modellierende Anwendungssystem wird

deshalb auf Basis des ARIS-Ansatzes unter Verwendung des ARIS-Tool-

setTM erstellt.

6.2 Darstellung des ARIS-Ansatzes

Unternehmensprozesse können eine hohe Komplexität aufweisen. Aus die-

sem Grund werden im ARIS-Ansatz Geschäftsprozesse in verschiedene

„Sichten“ zerlegt. Die in ARIS unterstützten Beschreibungssichten sind die

Daten-, Funktions-, Organisations- und die Steuerungssicht. Ein Geschäfts-

prozess kann in graphischer Notation bspw. wie folgt dargestellt werden:431 

Abbildung 26 : Einfaches Geschäftsprozessmodell zur Verdeutlichung 
des ARIS-Ansatzes

428 Vgl. o.V. (2001).

429 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 55

430 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 56f.

431 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 11.
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Die Zerlegung des oben dargestellten Geschäftsprozessmodells erfolgt im

ARIS nach folgendem Prinzip: Innerhalb einer Sicht soll die Beziehung zwi-

schen den Elementen des Modells relativ hoch sein, zwischen den Sichten

soll dagegen nur eine lose Kopplung bestehen.432 Deshalb werden alle Ele-

mente, die Daten des Unternehmens oder seines Umfeldes repräsentieren zu

einer Sicht - der Datensicht - zusammengefasst. Alle Funktionen bilden die

Funktionssicht, die Organisationseinheiten bilden die Organisationssicht. Die

Bildung der Daten-, Funktions-, bzw. Organisationssicht ist in der folgenden

Abbildung farblich dargestellt.

Abbildung 27 : einfaches Geschäftsprozessmodell zur Verdeutlichung 
des ARIS-Ansatzes - Sichtenbildung

Neben den genannten drei Sichten existiert als Verbindung zwischen diesen

Sichten die Steuerungs- oder Prozesssicht. Diese Sicht rekombiniert die Ele-

mente der übrigen Sichten und beschreibt den Ablauf des zu modellierenden

Geschäftsprozesses.433

432 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 12.

433 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 47ff.
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Neben den vier verschiedenen Sichten der Modellierung in ARIS sind auch

verschiedene Ebenen der Modellierung zu unterscheiden.434 Im ARIS-Ansatz

wird zwischen Modellierungsebenen hinsichtlich der Nähe der Beschreibung

zur Informationstechnik unterschieden. Ausgehend von einer betriebswirt-

schaftlichen Problemstellung - hier dem betriebswirtschaftlichen Prüfungswe-

sen - wird das Fachkonzept als oberste Beschreibungsebene abgeleitet. Im

Fachkonzept wird mittels einer formalen Sprache435 das betriebswirtschaftli-

che Anwendungskonzept beschrieben. Deshalb kann das Fachkonzept auch

als „... Ausgangspunkt einer konsistenten Umsetzung in die Informationstech-

nik ...“436 verstanden werden.

Das DV-Konzept konkretisiert das fachkonzeptuelle Modell im Hinblick auf die

DV-technische Umsetzung. Dabei wird bspw. betrachtet, wie Datenstrukturen

gespeichert werden sollen437, oder welche Funktionen zu bestimmten Pro-

grammmodulen zusammengefasst werden. 

Die konkrete hard- und softwaremäßige Umsetzung des DV-Konzeptes er-

folgt auf der Implementierungsebene. Hier sind bspw. Entscheidungen hin-

sichtlich der Prozessoren-, Speicher-, Netzwerkwahl bzw. der

Betriebssystem-, Programmiersprachen- oder Datenbanksoftwarewahl zu

treffen.

Die Zusammenhänge zwischen den verschieden Sichten und Ebenen der

Modellierung sind in der folgenden Abbildung dargestellt: 

434 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 14f.

435 Zu den verwendeten Beschreibungsmethoden vgl. die Ausführungen in Gliederungspunkt 6.3, 
Seite 152ff.

436 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 15.

437 Hier ist insbesondere die Umsetzung des ERM in das Relationenmodell gemeint.



151

Abbildung 28 : Sichten- und Ebenenkonzept des ARIS-Ansatzes

Die vorliegende Untersuchung betrachtet alle vier Sichten eines prüfungsun-

terstützenden Anwendungssystems, dabei aber ausschließlich die fachkon-

zeptuelle Ebene. Diese Eingrenzung erfolgt aus zwei Gründen. Zum einen

muss der Umfang der Untersuchung beschränkt werden, da bereits die fach-

konzeptuelle Modellierung eine umfangreiche und vielfältige Modellierungs-

aufgabe darstellt. Zum anderen - und dies ist das gewichtigere Argument -

muss der fachkonzeptuellen Modellierung eine besondere Bedeutung im Un-

terschied zur Modellierung auf Ebene des DV-Konzeptes oder der Implemen-

tierung beigemessen werden. Diese besondere Bedeutung resultiert aus der

Dauerhaftigkeit der Erkenntnisse, die das fachkonzeptuelle Modell repräsen-

tiert.438 Im Unterschied zur dv-technischen und Implementierungsebene un-

terliegt das Fachkonzept keinem raschen Wandel resultierend aus der

Entwicklung neuer Hard- und Softwareprodukte. Außerdem ist zu berücksich-

tigen, dass in weiterführenden Arbeiten auf dem Gebiet der prüfungsunter-

stützenden Anwendungssysteme das zu entwickelnde Fachkonzept den

Ausgangspunkt für die weitere Umsetzung dieses Modells in eine Softwarelö-

438 Vgl. Scheer, A.-W., (1998), S. 16.
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sung zur Prüfungsunterstützung bilden könnte. Fehler bei der fachkonzeptuel-

len Modellierung wirken sich auf den anderen Modellierungsebenen aus und

lassen sich dort nur schwer korrigieren.

Zur Beschreibung der fachkonzeptuellen Modelle werden im ARIS verschie-

dene Methoden verwendet. Der folgende Abschnitt dient der Darstellung die-

ser Methoden. 

6.3 Darstellung der verwendeten Beschreibungsmethoden

6.3.1 Datensicht

Das ARIS-Toolset bietet zur Modellierung der Datensicht zwölf verschiedene

Beschreibungsmethoden. Der vorliegenden Arbeit wird das erweiterte Entity-

Relationship-Modell (eERM) zu Grunde gelegt. Das ERM439 wird im folgen-

dem als bekannt vorausgesetzt. Die wichtigsten im ARIS-eERM verwendeten

Symbole sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 29 : Symbole und deren Bedeutung im ARIS-eERM

Die folgende Abbildung zeigt ein minimalistisches eERM. Hier wurden ledig-

lich zwei Entitytypen, die über einen Beziehungstyp in Relation zueinander

stehen, modelliert. Attribute wurden nicht modelliert. Im eERM können ver-

439 Grundlagen zum ERM finden sich in: Sinz, E.-J. (1987), S. 79ff.; Linssen, O./ Lange, Th. (1999), 
S.1ff.;Szidzek, A. (1992), S. 59ff.; Chen, P.P. (1976), S. 9-36.
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schiedene Notationen zur Darstellung der Kardinalitäten (Komplexitätsgrade)

einer Beziehung zwischen zwei Entitytypen verwendet werden. Im Folgenden

wird die (min,max)-Notation verwendet.440

Abbildung 30 : Entity-Relationship-Modell

Das in der oben stehenden Abbildung dargestellte Beispiel beinhaltet fol-

gende Aussagen: Zu einem Entity des Typs A ist mindestens keines, höch-

stens aber eines des Entitytyps B zugeordnet. Zu einem Entity des Typs B

existiert mindestens eines des Typs A, es können aber auch mehrere, maxi-

mal n Entities des Typs A zu einem Entity des Typs B zugeordnet sein. Durch

den Komplexitätsgrad (1,n) wird ausgedrückt, dass eine eins-zu-viele-Bezie-

hung zum anderen Entitytyp besteht. Auf welchen Wert n nach oben limitiert

ist, wird in dieser Darstellung nicht festgelegt.441

6.3.2 Funktionssicht

Zur Darstellung der Funktionssicht bietet das ARIS-ToolsetTM fünf verschie-

dene Modellierungsmethoden. Die am häufigsten - auch in dieser Arbeit - ver-

wendete Methode ist der Funktionsbaum. Funktionsbäume dienen der

Darstellung des hierarchischen Aufbaus der in einem Unternehmen anfallen-

den Funktionen. Die Zerlegung einer Funktion in ihre Unterfunktionen kann in

einem Baum objekt-, verrichtungs- oder prozessorientiert erfolgen. Funktions-

bäume verwenden für die Darstellung der Funktionen Rechtecke mit abgerun-

deten Ecken. Funktionen werden durch gerichtete Kanten in einem

Hierarchiediagramm verbunden.442

Aufgrund der Einfachheit der Symboldarstellung im Funktionsbaum wird auf

eine gesonderte Symbollegende, wie beim eERM, verzichtet.

440 Vgl. Ferstl, O.K./ Sinz, E.-J. (1998), S. 128ff.; Scheer, A.-W. (1998), S.41.

441 Durch die (min,max)-Notation werden umfangreichere Informationen im eERM modelliert, als bei 
Verwendung der (1,M,N)-Notation. Vgl. Ferstl, O.K./ Sinz, E.-J. (1998), S. 135f.

442 Vgl. Scheer, A.-W. (1998), S. 19ff.
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0,1 1,n
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Abbildung 31 : Funktionsbaum

Der obenstehend dargestellte Funktionsbaum zeigt die Zerlegung der Ober-

funktion in die Unterfunktionen 1 bis 3. Die Art der Zerlegung der Oberfunktion

in die Unterfunktionen kann objekt-, verrichtungs- oder prozessorientiert erfol-

gen.

6.3.3 Organisationssicht

In der Organisationssicht werden aufbauorganisatorische Aspekte dargestellt.

Dazu kann im ARIS-ToolsetTM die Darstellung in Form eines Organigramms

verwendet werden.443 Wie noch zu zeigen sein wird, bestehen bei der Model-

lierung der Aufbauorganisation für ein prüfungsunterstützendes Anwendungs-

system keine besonderen Schwierigkeiten. Dies resultiert aus der sehr

einfach strukturierten Aufbauorganisation im Bereich der Jahresab-

schlussprüfung, bestehend aus Wirtschaftsprüfern und Prüfungsassistenten

und Kanzleimitarbeitern.

Organigramme sind ebenfalls Hierarchiediagramme, die Über-, Unterord-

nungsbeziehungen verdeutlichen. Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch

ein einfaches Organigramm:

443 Neben dem Organigramm besteht im ARIS-ToolsetTM auf fachkonzeptueller Ebene lediglich die 
Möglichkeit sog. Schichtkalender bzw. Berechtigungslandkarten zu verwenden.

Oberfunktion

Unterfunktion 1 Unterfunktion 2 Unterfunktion ...
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Abbildung 32 : Organigramm 

Doppelt umrandete Ovale haben im ARIS-Organigramm die Bedeutung einer

Gruppe von Mitarbeitern. In der obenstehenden Abbildung existieren drei

Gruppen von Mitarbeitern. Zwischen der Gruppe der Mitarbeiter vom Typ

„Leiter“ und der Gruppe der „Sachbearbeiter“ besteht eine Über-, Unterord-

nungsbeziehung. Analoges gilt für die Beziehung zwischen „Leiter“ und

„Schreibkräfte“. 

Auf die Darstellung der übrigen im ARIS-Toolset-Organigramm verwendbaren

Symbole wird verzichtet, da bereits mit dem Symbol Gruppe die Organisati-

onssicht eines prüfungsunterstützenden Anwendungssystems modelliert wer-

den kann. 

6.3.4 Steuerungssicht

In der Steuerungssicht werden ablauforganisatorische Aspekte eines Informa-

tionssystems dargestellt.444 Da Daten-, Funktions- und Organisationssicht

verknüpft werden, muss die Darstellung der Steuerungssicht alle Elemente

der anderen Sichten enthalten können. Zur Darstellung der Steuerungssicht

existieren im ARIS-Toolset mehr als 50 Modelltypen. Die meisten dieser Mo-

delltypen kombinieren allerdings lediglich zwei der drei Sichten. Zur Darstel-

lung der Zusammenhänge zwischen Funktions- und Organisationssicht kann

bspw. das Funktionsebenendiagramm verwendet werden. 

Das Zusammenwirken der Daten-, Funktions- und Organisationssicht kann im

Vorgangskettendiagramm oder in eEPK dargestellt werden. Die folgende Ab-

bildung stellt die wichtigsten im Vorgangskettendiagramm verwendbaren

Symbole und deren Bedeutung dar. 

444 Vgl. Scheer, A.-W. (1998), S. 47ff.
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Abbildung 33 : Symbole und deren Bedeutung im Vorgangskettendia-
gramm

Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Vorgangskettendiagramm.

Abbildung 34 : Vorgangskettendiagramm

Das Vorgangskettendiagramm stellt in einer mindestens vierspaltigen Graphik

Abläufe dar. Die erste Spalte beinhaltet die Ereignisse und die Regeln zur

Auswertung dieser Ereignisse. Die übrigen Spalten stellen die Verbindung zur

Daten-, Funktions- und Organisationssicht dar.
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Bei Auftreten des Startereignis 1 oder des Startereignis 2 wird die Funktion

FUNKTION ausgeführt. (Oder-Verknüpfung nach den beiden Startereignissen)

Die FUNKTION benötigt zur Ausführung Inputdaten, die durch den ENTITYTYP 1

repräsentiert werden. Für die Ausführung der Funktion sind die Mitarbeiter,

die zur Gruppe Gruppe  gehören verantwortlich. Im Ergebnis der Funktions-

ausführung entstehen die im ENTITYTYP 2 repräsentierten Outputdaten. Die

Beendigung dieses kurzen Ablaufes wird durch das Ereignis Endereignis ver-

deutlicht.445

Der Aufbau einer eEPK ist dem eines Vorgangskettendiagramms grundsätz-

lich vergleichbar. Jedoch müssen in eEPK die Elemente nicht in der strengen

vierspaltigen Form angeordnet werden.

445 Dieses Vorgangskettendiagramm dient lediglich der Erläuterung dieser Darstellungsmethode. Es 
ist nicht beabsichtigt, irgendeinen inhaltlichen Modellierungsgedanken mit der Modellbildung in den 
angeführten Beispielen auszudrücken.
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7 Fachkonzeptuelles Modell eines integrierten Anwendungssystems zur 
Unterstützung der Jahresabschlussprüfung

7.1 Vorgehensweise

Ein Anwendungssystem zur Unterstützung der Abschlussprüfung muss min-

destens die folgend dargestellte Basisfunktionalität realisieren:

Abbildung 35 : Grundfunktionen eines prüfungsunterstützenden An-
wendungssystems. 

Wie aus der obenstehenden Abbildung ersichtlich ist, ist Prüfungsunterstüt-

zung in allen drei Grundphasen der Jahresabschlussprüfung Zielvorgabe für

das zu entwickelnde fachkonzeptuelle Modell des Anwendungssystems.446

Des weiteren ist die Funktion STAMMDATEN VERWALTEN modelliert. Hier wer-

den die Funktionen zusammengefasst, die sich nicht den eigentlichen Basis-

funktionen zuordnen lassen, deren Modellierung jedoch insbesondere zur

Bereitstellung der grundlegenden Datenstrukturen des prüfungsunterstützen-

den Anwendungssystems erforderlich ist.

Die drei Grundfunktionen dienen der Unterstützung bei der Bewältigung fol-

gender Problembereiche einer  Jahresabschlussprüfung:

1. Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung
• Die Übernahme der Buchhaltungsdaten aus dem Rechnungswesen 

des Mandanten sowie deren strukturierte Aufbereitung sind wichtige 

vorbereitende Funktionen für den Einsatz eines prüfungsunterstützen-

des Anwendungssystems. Einen wesentlichen Aspekt der Übernahme 

der Buchhaltungsdaten stellt die Zuordnung von Konten zu Jahresab-

schlusspositionen und Prüffeldern dar. Nur dadurch kann eine rechneri-

sche Richtigkeit der verschiedenen Rechenwerke447, die im Rahmen 

446 Vgl. dazu Gliederungspunkt 5.4, Seite 139, sowie den Aufbau der Arbeit von Langel, Langel, R. 
(1999).
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einer Jahresabschlussprüfung zu erstellen oder zu überprüfen sind,  

automatisiert sichergestellt werden. 

• Die Unterstützung der eigentlichen Prüfungsplanung durch ein Anwen-

dungssystem, d.h. die Zerlegung der Prüfungsaufgabe in abgrenzbare 

Teile, sowie die Terminierung und Zuordnung der Teilaufgaben zu Auf-

gabenträgern ist die Voraussetzung für eine planvolle, strukturierte und 

arbeitsteilige Durchführung einer Jahresabschlussprüfung. 

2. Prüfungsdurchführung
• Die prüffeldbezogene Erfassung der Prüfungsfeststellung des 

Abschlussprüfers und seiner Mitarbeiter sowie die anschließende ver-

dichtete Darstellung der Prüfungsfeststellungen zur Vorbereitung der 

Bildung eines Gesamturteils ist eine  wesentliche Funktion eines prü-

fungsunterstützenden Anwendungssystems.

• Die Bereitstellung von Daten über die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens und seines Umfeldes stellt eine zweite wesentliche Funktion 

eines derartigen Anwendungssystems dar. Damit soll dem 

Abschlussprüfer eine Unterstützung zur Bildung seiner Auffassung 

bezüglich der wirtschaftlichen Lage des geprüften Unternehmens gege-

ben werden.

• Die Unterstützung des risikoorientierten Prüfungsansatzes muss eben-

falls durch ein prüfungsunterstützendes Anwendungssystem ermöglicht 

werden. In diesem Zusammenhang ist zum einen die formale Umset-

zung von Prüfungsrisikomodellen zu bewerkstelligen und zum anderen 

die Durchführung von statistischen Stichprobenprüfungen informations-

technologisch zu unterstützen.

3. Dokumentation und Berichterstattung
• Die Erstellung der Arbeitspapiere zur Dokumentation der Prüfungs-

handlungen und Prüfungsfeststellungen ist durch das Anwendungssy-

447 Gemeint sind hier nicht nur Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung, sondern auch Ermittlung von 
jeglichen anderen Übersichten, die aus Daten des externen Rechnungswesen abgeleitet werden 
(z.B. Verbindlichkeiten- oder Rückstellungsspiegel). Dazu zählen auch die Arbeitspapiere des 
Abschlussprüfers. 
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stem zu unterstützen. Dabei ist unter anderem eine Funktionalität 

wünschenswert, die das automatische Generieren aller Arbeitspapiere 

auf Basis der schon erfassten Prüfungsfeststellungen zu einem 

bestimmten Prüffeld ermöglicht und die die Verwaltung und Ablage der 

Prüfungsnachweise - hier sind insbesondere die durch den Mandanten 

zur Verfügung gestellten Unterlagen zu berücksichtigen - erleichtert.

• Die Berichterstellung muss ebenfalls durch geeignete Funktionen des 

Anwendungssystems unterstützt werden. Dazu gehört zum einen eine 

automatische Verknüpfung der aus dem Rechnungswesen des Man-

danten übernommenen Daten in den Prüfungsbericht.  Zum anderen 

erleichtert eine Übernahme von Prüfungsfeststellungen, die bereits 

während der Prüfungsdurchführung getroffen wurden, eine schnelle 

und effiziente Erstellung des Prüfungsberichtes.

In den folgenden Gliederungspunkten werden die Ausprägungen des Basis-

funktionsumfanges, wie in Abbildung 35, Seite 158, angegeben, in einzelnen

Komponenten eines Anwendungssystems zur Unterstützung der Ab-

schlussprüfung wieder aufgegriffen und in Daten-, Funktions- und Steue-

rungssicht - entsprechend dem ARIS-Modell - dargestellt. 

Ein abgrenzbarer Teil des zu modellierenden fachkonzeptuellen Modells wird

im folgenden als Modul bezeichnet. Innerhalb eines Moduls besteht ein enger

Zusammenhang zwischen den nacheinander ausgeführten Funktionen, den

dazu benötigten Daten sowie den beteiligten Organisationseinheiten. Zwi-

schen den verschiedenen Modulen bestehen zwar ebenfalls Interdependen-

zen, bspw. werden bestimmte Datenstrukturen auch von anderen Modulen

verwendet, die Intensität dieser Interdependenzen ist jedoch eher gering aus-

geprägt. 

Die Modulbildung erfolgt in einem Top-Down-Ansatz, ausgehend von den in

Abbildung 35, Seite 158, dargestellten Basisfunktionen.

Innerhalb der Beschreibung jedes dieser Module wird im folgenden zunächst

der notwendige Funktionsumfang dargestellt. Unter Berücksichtigung dieser

zu realisierenden Funktionen werden im Anschluss daran die entsprechenden
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Datenstrukturen entwickelt.  Soweit erforderlich, wird auch auf den Zusam-

menhang zwischen Funktionen und Daten durch die Darstellung in Form von

Vorgangskettendiagrammen oder eEPK eingegangen.448

Alle nachfolgend dargestellten Modelle wurden mit dem ARIS-Semantik-

check449 auf die Einhaltung einer Vielzahl von Modellierungsregeln geprüft.

Im einzelnen können mit dem Semantikcheck Beziehungs- und Objektattribut-

regeln, Struktur-, Hinterlegungs- und Zuordnungsregeln geprüft werden. Ein

solche Regel kann bspw. lauten: „Kein XOR/OR nach Ereignis möglich“.

Selbstverständlich wurde nur der Teil der Regeln zur Prüfung mit dem Se-

menatikcheck herangezogen, der auch für die fachkonzeptuelle Ebene von

Bedeutung ist. Die Einhaltung von bestimmten Attributregeln, wie z.B. dass

für jedes Objekt eine Langbezeichnung und ein ARIS-Identifikator vorhanden

ist, wurde nicht berücksichtigt. Es wurden nur die in den folgenden Modellen

dargestellten Attribute modelliert.

Auf die Modellierung der Beziehungen vom Typ „hat Zustand“ zwischen Enti-

tytypen und Ereignissen wird aus folgenden Gründen verzichtet: Zum einen

werden derartige Kanten auch in vielen anderen fachkonzeptuellen Modellen

vermutlich aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht angegeben. Zum anderen

werden viele Funktionen im zu konzipierenden Modell vom Benutzer ausge-

löst. Um dies darzustellen, wird jeweils ein entsprechendes Ereignis model-

liert. Zu diesem Ereignis existiert aber kein Entitytyp, der bei einem

bestimmten Zustand (d.h. in einer bestimmten Datenkonstellation) das ent-

sprechende Ereignis auslöst. Auf die Einhaltung der Regel „Ereignis ist Zu-

stand von Entitytyp“ des ARIS-Semantikchecks wird somit verzichtet. 

Teilweise mussten aufgrund der technischen Beschränkung der Länge der

Bezeichnung von Elementen im ARIS-ToolsetTM Abkürzungen verwendet wer-

den. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde jedoch versucht, möglichst

die nicht abgekürzte Bezeichnung der Elemente anzugeben.

448 Damit orientiert sich die für das weitere Vorgehen in dieser Arbeit zu Grunde gelegte Gliederung 
am Aufbau des Grundlagenwerkes „Wirtschaftsinformatik - Referenzmodelle für industrielle 
Geschäftsprozesse“ von A.W. Scheer . Vgl. Scheer , A.-W. (1998), S. 91 ff.. 

449 Der ARIS-Semantikcheck ist eine Funktion des ARIS-ToolsetTM.
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Das ARIS-Modell beinhaltet auch eine Organisationssicht, die die Aufbauor-

ganisation der Aufgabenträger und deren  Beziehungen untereinander dar-

stellt.450 Da die Aufbauorganisation in Wirtschaftsprüfungsunternehmen

grundsätzlich sehr einfach strukturiert ist, soll die Organisationssicht des

ARIS-Modells für ein Anwendungssystem zur Unterstützung der Ab-

schlussprüfung nur in der folgenden Abbildung dargestellt werden:

Abbildung 36 : Organigramm eines Prüfungsteams 

Abbildung 36 zeigt die Zuordnung von Assistenten und Kanzleimitarbeitern zu

einem Prüfungsleiter. Die drei dargestellten Rollen unterscheiden sich in der

Qualifikation der jeweiligen Rolleninhaber. Im folgenden wird sich bei der Dar-

stellung der Steuerungssichten des ARIS-Modell auf die in Abbildung 36 dar-

gestellte Organisationssicht bezogen, wenn die Zuordnung von Funktionen zu

Aufgabenträgern vorgenommen wird. Die Modellierung von Organisationsein-

heiten, die nach der ARIS-Methodik eigentlich erforderlich wäre, wird nicht

vorgenommen. Alle Regeln des ARIS-Semantikchecks, die darauf Bezug

nehmen, können deshalb nicht eingehalten werden.

Aus didaktischen Gründen werden die den Bereich der Stammdatenverwal-

tung betreffende Aspekte nicht in einem einzigen Gliederungspunkt bearbei-

tet. Vielmehr erfolgen die Ausführungen in mehreren eigenständigen

Gliederungspunkten jeweils im Anschluss an die Ausführungen zur Darstel-

lung des fachkonzeptuellen Modells eines bestimmten zu den Basisfunktio-

nen gehörenden Moduls. Diese Vorgehensweise liegt in der Charakteristik

der Stammdatenverwaltung als unterstützendes Modul für die übrigen Module

begründet.  

450 Vgl. Scheer, A.-W. (1998), S. 28.

Prüfungsleiter

Assistent(in) Kanzlei-
mitarbeiter
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7.2 Prüfungsplanung und -vorbereitung

Die erste Gruppe von Modulen des Fachkonzeptes eines prüfungsunterstüt-

zenden Anwendungssystems betrifft den Bereich der Prüfungsplanung und 

-vorbereitung. Im einzelnen sind hier fünf Funktionen zu realisieren: Zunächst

erfolgt durch die Funktion PRÜFUNGSAUFTRAG ERFASSEN  die Erfassung eines

bestimmten Prüfungsauftrages im Anwendungssystem. Diese Funktion dient

ausschließlich der Eingabe oder Bearbeitung der wichtigsten Attribute, die zur

Beschreibung eines Prüfungsauftrags dienen.

Die Übernahme der Rechnungswesendaten sowie die eigentliche Prüfungs-

planung (sachlich, zeitlich und personell) wird durch die Funktionen BUCHHAL-

TUNGSDATEN ERFASSEN  UND STRUKTURIEREN sowie RISIKOORIENTIERTE

PRÜFUNGSPLANUNG und PRÜFUNGSPLANUNG I.E.S. anwendungssystemseitig

unterstützt. Die Erläuterung dieser komplexen Funktionen erfolgt weiter unten

in den Gliederungspunkten 7.2.2 bis 7.2.7.

Die Prüfungsplanung ist bei der Jahresabschlussprüfung ein ständig zu wie-

derholender und während der Prüfungsdurchführung zu verfeinernder Pro-

zess.451 Somit besteht das Erfordernis, die Prüfungsplanung fortlaufend zu

modifizieren und zu ergänzen. Zur Entdeckung von Schwachstellen in der

Prüfungsplanung wird die Funktion PRÜFUNGSPLANUNG ÜBERPRÜFEN model-

liert. Die folgende Abbildung zeigt den Funktionsbaum der Modulgruppe „Prü-

fungsplanung und -vorbereitung unterstützen“:

Abbildung 37 : Funktionssicht - Prüfungsplanung und -vorbereitung

451 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 39f.
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Auf Daten- und Steuerungssicht wird in den folgenden Erläuterungen zu den

einzelnen Modulen dieser Modulgruppe eingegangen.

7.2.1 Erfassung des Prüfungsauftrags

Den Beginn einer Prüfungsplanung bildet zwingend die Erfassung des Prü-

fungsauftrages. Dabei wird über die Funktion PRÜFUNGSAUFTRAG ERFASSEN

ein Entity des Typs PRÜFUNGSAUFTRAG angelegt, außerdem werden die Attri-

butausprägungen der notwendigen Attribute dieses Entitytyps erfasst. Ein

Prüfungsauftrag kann durch eine Vielzahl von Attributen beschrieben werden,

zumindest ist ein Primärschlüssel sowie das Attribut Auftragsbezeichnung er-

forderlich. Weitere Attribute könnten bspw. Prüfungstyp (Erst-/Folgeprüfung),

Umfang des Prüfungsauftrags (ausschließliche Prüfung nach handelsr.

Grundsätzen, einschließlich Prüfung nach HGrG, ...) usw. sein. Aus Gründen

der Übersichtlichkeit sind in allen folgenden Datenmodellen, die den Entitytyp

PRÜFUNGSAUFTRAG enthalten (vgl. bspw. Abbildung 49, Seite 196), lediglich

das Primärschlüsselattribut sowie das Attribut Auftragsbezeichnung darge-

stellt.  Aufgrund der Trivialität der Funktionssicht und der Datensicht dieses

Moduls wird im folgenden  lediglich die Steuerungssicht dargestellt:

Abbildung 38 : Steuerungssicht - Prüfungsauftrag erfassen

Die Erfassung eines Prüfungsauftrages ist unabhängig vom Eintreten anderer

Ereignisse, da diese Funktion zweifellos am Beginn einer jeden Jahresab-

schlussprüfung ausgeführt werden muss. Für die Ausführung der Funktion ist

der Prüfungsleiter verantwortlich, da den mittels dieser Funktion erfassten At-

tributausprägungen der Attribute des Entitytyps PRÜFUNGSAUFTRAG eine wich-

tige Bedeutung beizumessen ist. 
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7.2.2 Erfassung und Strukturierung der Buchhaltungsdaten

Den nächsten Schritt der Vorbereitung einer Jahresabschlussprüfung bildet

die Erfassung der Buchhaltungsdaten. Unter Buchhaltungsdaten werden in

diesem Falle die Informationen über die Konten selbst (Bezeichnung, Salden

und FiBu-Kontonummer) sowie über die  Abschlusspositionen (Bezeichnung,

welche Konten umfasst die jeweilige Abschlussposition, ...) verstanden. 

Für den Abschlussprüfer stellt sich zunächst die Frage, warum überhaupt die

Salden einzelner Konten erfasst und in seinem Anwendungssystem weiter

verarbeitet werden sollen. Gegen die Übernahme der Buchhaltungsdaten

spricht der damit verbundene Zeitaufwand, soweit dieser Vorgang nicht auto-

matisiert werden kann. Demgegenüber bietet die Übernahme der Buchhal-

tungsdaten dem Abschlussprüfer die Möglichkeit, diese Daten flexibel

weiterzuverarbeiten. Insbesondere die automatische Ermittlung von Bilanz,

GuV, Anlagenspiegel, Kapitalflussrechnung sowie bestimmter in den Arbeits-

papieren enthaltenen Angaben ist nur in diesem Falle möglich.452 Vergleicht

man den Arbeitsaufwand des einmaligen Kontenimports mit dem Aufwand ei-

ner möglicherweise mehrmals durchzuführenden manuellen rechnerischen

Korrektur von Bilanz, GuV usw., so ist ersichtlich, dass eine Übernahme der

Kontensalden in das Anwendungssystem des Abschlussprüfers sinnvoll ist.

Besonders, wenn man berücksichtigt, dass nahezu alle Rechnungswesenpro-

gramme, die bei Mandanten des Abschlussprüfers im Einsatz sind, es ermög-

lichen, die Kontensalden in Dateien, deren Inhalt automatisch in das

Anwendungssystem des Abschlussprüfers importiert werden kann, auszuge-

ben, wird deutlich, dass der Aufwand des Imports der Buchhaltungsdaten ge-

ring ist.453

452 Vgl. Langel, R. (1999), S. 153ff. Langel erachtet den Import der Buchhaltungsdaten insbesondere 
für die anwendungssystemgestützte Berichterstellung für sinnvoll.

453 Viele Buchhaltungsprogramme können die Daten einer Summen- und Saldenlist in Tabellenform in 
eine Datei schreiben. Die einzelnen Spalten sind durch vordefinierte Trennzeichen voneinander 
getrennt. Damit sind die Voraussetzungen für eine automatische Übernahme der Kontonummern, 
Kontenbezeichnungen und Kontensalden gegeben. 
Auf die Frage, wie dieser Import der Daten technisch realisiert werden könnte, insbesondere wel-
che Dateiformate für den Import der Buchhaltungsdaten zu berücksichtigen sind,  wird hier nicht 
eingegangen, da Gegenstand dieser Arbeit die fachkonzeptuelle Ebene des ARIS-Hauses ist. Die 
DV-technische Umsetzung sowie die Implementierung des vorgestellten Fachkonzeptes werden 
nicht problematisiert.
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Denkbar wäre auch, die Datenbasis der einzelnen Buchungssätze in ihrer Ge-

samtheit in das prüfungsunterstützende Anwendungssystem zu importieren.

Zweifellos lassen sich aus einzelnen Buchungssätzen umfangreichere Infor-

mationen gewinnen, als aus den Kontensalden. Dies ist logisch zwingend, da

sich die Kontensalden aus der Verdichtung der einzelnen Buchungssätze er-

geben haben. Im Zuge dieser Informationsverdichtung muss der Informati-

onsgehalt der nun verdichteten Daten geringer werden. Beispielsweise lassen

sich aus einzelnen Buchungssätzen die Kontensalden zu jedem beliebigen

Buchungszeitpunkt berechnen. Somit ließen sich dann auch bestimmte Jah-

resabschlusspositionen, wie z.B. die Umsatzerlöse, in ihrer Entwicklung im

Zeitablauf ermitteln und darstellen. Zweifellos muss auch hier bei der Betrach-

tung der Vorteilhaftigkeit eines solchen Vorgehens zwischen Aufwand und

Nutzen abgewogen werden. Das Importieren der Buchungssätze kommt nur

dann in Betracht, wenn dies automatisch geschehen kann, eine manuelle

Nacherfassung durch den Abschlussprüfer oder seine Mitarbeiter scheidet

aufgrund des damit verbundenen erheblichen Zeitaufwandes in jedem Falle

aus. Selbst wenn jedoch der Import der Buchungssatzdaten automatisiert

werden kann, so ist zu berücksichtigen, dass die Berechnung der Kontensal-

den bei u.U. mehreren einhunderttausend Buchungssätzen pro Jahr einen er-

heblichen Rechenaufwand bedeutet. Auch das zu verarbeitende

Datenvolumen erhöht sich gegenüber der Variante des Kontensaldenimports

auf ein Vielfaches. Auch wenn diese hier vorgebrachten Einwände, die das

Datenvolumen und die Belastung der Verarbeitungskapazität des Jahresab-

schlussprüfungsanwendungssystems betreffen, unter Berücksichtigung der

Leistungsfähigkeit moderner PC für nicht ausschlaggebend betrachtet werden

können, so vermögen jedoch auch die Vorteile eines derartigen Datenimports

aufgrund der begrenzten Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus erge-

ben, nicht zu überzeugen. Die Bereitstellung der einzelnen Buchungssätze im

prüfungsunterstützenden Anwendungssystem ist deshalb nicht erforderlich,

da bei einer Abschlussprüfung die Prüfungshandlungen sowie die Berichter-

stattung des Abschlussprüfers nicht auf einzelne Buchungssätze ausgerichtet

sind. Somit ist das Interesse des Abschlussprüfers an diesen Informationen

eher begrenzt.
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Das Funktionsmodell des in diesem Kapitel betrachteten Moduls ist in der fol-

genden Abbildung dargestellt:

Abbildung 39 : Funktionssicht - Erfassung und Strukturierung der Buch-
haltungsdaten 

Die einzelnen Funktionen stehen gleichrangig nebeneinander, die der Dar-

stellung von links nach rechts entspricht der Reihenfolge der Ausführung bei

üblicher Durchführung einer Jahresabschlussprüfung. Gleichwohl ist aber

auch die Ausführung nur einer bestimmten Funktion möglich, wenn z.B. im

Laufe der Durchführung der Jahresabschlussprüfung die Zuordnung von Kon-

tenpositionen zu Abschlusspositionen nachträglich geändert werden soll.

Die in Abbildung 39 angegebenen Funktionen dienen zum Anlegen von Da-

tenstrukturen. Im einzelnen werden die Entitytypen KONTO, KONTENPOSITION,

ABSCHLUSSPOSITION und BERICHTSELEMENT angelegt sowie die Attributaus-

prägungen der Attribute dieser Entitytypen erfasst. Die Datensicht des Moduls

zur Erfassung und Strukturierung der Buchhaltungsdaten ist in der folgenden

Abbildung dargestellt:
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Abbildung 40 : Datensicht -  Erfassung und Strukturierung der Buchhal-
tungsdaten

Mit der Funktion KONTEN IMPORTIEREN werden die in der Summen- und Sal-

denliste des Mandanten enthaltenen Daten, also insbesondere Kontonum-

mer, Bezeichnung und Saldo, in das Anwendungssystem des

Abschlussprüfers übernommen. Dadurch werden Entities des Typs KONTO

sowie die Attributausprägungen der Attribute dieses Entitytyps angelegt. Der

Kontensaldo wird dabei nicht als Attribut des Entitytyps KONTO, sondern zeit-

bezogen als Attribut des Beziehungstyps SALDO abgebildet. Der Kontensaldo
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bezieht sich auf eine Rechnungslegungsperiode. Für Bilanzkonten ist der

Kontensaldo der Betrag, den diese Konten am Ende der Periode aufweisen.

Gleiches gilt für GuV-Konten. Die Vorjahressalden werden durch Zuordnung

von Salden zu einer anderen Rechnungslegungsperiode, d.h zu einem ande-

ren ER-Typ ZEITRAUM hinterlegt. Die Entities der Typen ZEIT und ZEITRAUM

können zumindest teilweise fest im Anwendungssystem vorgegeben werden,

da es sich dabei regelmäßig um Kalenderjahre oder häufig gewählte abwei-

chende Geschäftsjahre - etwa von Oktober bis September oder von April bis

März - handelt. 

Im Anschluss an den Import der Konten, bzw. der Kontensalden erfolgt durch

die Funktion KONTENPOSITIONEN, BERICHTSELEMENTE UND ABSCHLUSSPOSITIO-

NEN BEARBEITEN  zunächst das Anlegen der erforderlichen Entities vom Typ

KONTENPOSITION, ABSCHLUSSPOSITION  und BERICHTSELEMENT. 

Der Entitytyp BERICHTSELEMENT dient im Modul „Erfassung und Strukturierung

der Buchhaltungsdaten“ nur zur Zuordnung mehrerer Konten zur Vorberei-

tung der anwendungssystemgestützten Berichterstellung. Im Prüfungsbericht

wird an vielen Stellen auf Kontensalden unmittelbar oder in aggregierter Form

Bezug genommen. Eine derartige Stelle des Prüfungsberichts wird hier als

Berichtselement bezeichnet und als Entitytyp modelliert. Zur Ermittlung einer

Prüferbilanz oder einer Prüfer-GuV ist die Zuordnung der Konten zu Ab-

schlusspositionen notwendig. Somit besteht die Notwendigkeit ABSCHLUSS-

POSITION ebenfalls als Entitytyp zu modellieren.

Nach dem Anlegen der Entities dieser Entitytypen können nun unmittelbar

diese Kontendaten einzelnen Jahresabschlusspositionen und Berichtsele-

menten zugeordnet werden. 

Die Konten werden jedoch nicht unmittelbar zu den entsprechenden Ab-

schlusspositionen und Berichtselementen zugeordnet, sondern zunächst mit-

tels der Funktion KONTEN  ZUSAMMENFASSEN  zu sogenannten KONTEN-

POSITIONEN zusammengefasst. Diese Zusammenfassung dient der Aggrega-

tion gleichartiger Konten, deren Unterscheidung aus Sicht des Abschlussprü-

fers nicht erforderlich ist. Als Beispiel für Konten, die für eine derartige

Zusammenfassung in Frage kommen, sind Forderungskonten zu nennen. Die

Erfassung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf einem Konto
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je Schuldner ist für die Zuordnung dieser Konten zu einer bestimmten Ab-

schlussposition oder einem bestimmten Berichtsteil nicht erforderlich. Zu be-

achten ist, dass eine Kontenposition zwar mehrere Konten umfassen kann,

ein Konto jedoch zu höchstens einer Kontenposition gehören darf, um eine

Doppelerfassung des Kontensaldos im Jahresabschluss zu vermeiden. Da

nach dem Import der Konten diese noch keiner Kontenposition zugeordnet

sind, wurde der Komplexitätsgrad (0,1) modelliert. Zweck der Zusammenfas-

sung von Konten zu Kontenpositionen ist eine Verdichtung der Vielzahl der zu

prüfenden Konten, um eine effizientere Arbeitsweise bei der Durchführung

der Prüfungshandlungen in den einzelnen Prüffeldern zu ermöglichen.

Durch die Funktionen KONTENPOSITIONEN ABSCHLUSSPOSITIONEN  ZUORDNEN

bzw. KONTENPOSITIONEN BERICHTSELEMENTEN ZUORDNEN werden Kontenposi-

tionen ihrerseits wiederum eindeutig genau einer Abschlussposition bzw. kei-

nem oder mehreren Berichtselementen zugeordnet. Damit sind die

Voraussetzungen zur laufenden und während der Prüfungsdurchführung

ständig aktualisierten Auswertung der Kontensalden zur Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung sowie allen anderen unmittelbar aus der Finanzbuchhaltung

ableitbaren Rechenwerken gegeben.

Das Zuordnen von Kontenpositionen zu Berichtselementen ist erforderlich,

um eventuell bestimmte Abschlusspositionen im Erläuterungsteil des Prü-

fungsberichtes durch eine detailliertere Aufgliederung bis auf Kontenebene

näher erläutern zu können, soweit diese Erläuterungen der Verständlichkeit

des Prüfungsberichtes dienlich sind.454 Diese Funktion unterstützt bereits

vorbereitend die Prüfungsberichtsgenerierung.455

Unter der Voraussetzung, dass mindestens einmal Kontendaten importiert

wurden, können die übrigen Funktionen in beliebiger Reihenfolge genutzt

werden. Die Funktion KONTEN ZUSAMMENFASSEN ist zweckmäßigerweise so

zu implementieren, dass beim erstmaligen Aufruf dieser Funktion für jedes

Konto eine Kontenposition angelegt wird. Dies spart unnötigen Eingabeauf-

wand, da die meisten Konten 1:1 auf Kontenpositionen abgebildet werden.

454 Vgl. § 321 (2) S. 3  HGB.

455 Vgl. die weiterführenden Erläuterungen im Gliederungspunkt 7.4, Seite 264.
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Nur bei wenigen Kontenpositionen ist die Zusammenfassung mehrerer Kon-

ten erforderlich, wie bereits oben beschrieben wurde. Damit reduziert sich das

Zusammenfassen von Konten auf das Verdichten weniger Kontenpositionen

zu einer neuen Kontenposition. Die Mehrzahl der Konten kann aufwandsspa-

rend automatisch 1:1 zu Kontenpositionen zugeordnet werden.

Da das Anlegen von Kontenpositionen, Berichtselementen oder Abschlusspo-

sitionen, das Zusammenfassen von Konten sowie die dargestellte Zuordnung

von Kontenpositionen zu Berichtselementen bzw. Abschlusspositionen eine

inhaltliche Kenntnis über die Bedeutung der einzelnen Positionen erfordert,

kann diese Zuordnung nur manuell, d.h. im Dialogbetrieb zwischen Prüfungs-

mitarbeiter und dem Anwendungssystem geschehen. Der Hauptarbeitsauf-

wand entsteht allerdings nur bei einer Erstprüfung des Mandanten oder bei

wesentlichen Veränderungen in dessen Rechnungswesen, wie dies beispiels-

weise bei der Einführung eines neuen Kontenplanes der Fall ist. In diesem

Falle ist eine Zuordnung aller Positionen erstmals vorzunehmen. Bei Folge-

prüfungen reduziert sich dieser Aufwand wesentlich, da nur noch Veränderun-

gen, wie z.B. durch das Bebuchen neu angelegter Konten, berücksichtigt

werden müssen. 

Im Unterschied zur hier dargelegten Auffassung befürwortet Langel456 den

Einsatz eines Expertensystems zur Zuordnung von Konten zu Abschlussposi-

tionen. Durch die Anwendung von WENN-DANN-Regeln, die zuerst Konto-

nummer und dann die Kontobezeichnung aus der importierten Summen- und

Saldenliste auswerten, versucht das Expertensystem eine Zuordnungsent-

scheidung zu treffen. Langel erkennt an, dass diese Zuordnung fehlerhaft

sein kann, da bspw. die Kontenbezeichnung im Buchhaltungssystem des

Mandanten missverständlich gewählt wurde.457 Wenn die vom Expertensy-

stem vorgenommene Zuordnung fehlerbehaftet sein könnte, dann bedeutet

dies, dass die Zuordnungsentscheidung des Expertensystems durch den An-

wender nachträglich im Dialogbetrieb überprüft werden muss. Dies bedeutet

aber, dass der Einsatz eines Expertensystems nicht zu einer Effizienzsteige-

456 Vgl. Langel, R. (1999), S. 159ff.

457 Vgl. Langel, R. (1999), S. 161.
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rung bei der Kontenzuordnung führt. Der Zeitaufwand zur Kontrolle potenziell

fehlerhafter Kontenzuordnungen dürfte sich vom Zeitaufwand für eine Kon-

tenzuordnung im Dialogbetrieb nicht unterscheiden. Der Einsatz von Exper-

tensystemen zur Kontenzuordnung wird deshalb nicht befürwortet.

Der hier modellierte Funktionsumfang beinhaltet nur Mindestfunktionen, die

konzeptionell aber unverzichtbar sind, um ein Anwendungssystem für die Ab-

schlussprüfung sinnvoll einsetzen zu können. Es muss an dieser Stelle je-

doch betont werden, dass mit diesen Funktionen nur eine Entlastung des

Abschlussprüfers von Routinetätigkeiten erreicht werden kann. Zu beachten

ist außerdem, dass mit den in Abbildung 39, Seite 167, dargestellten Funktio-

nen die Datenstrukturen nicht nur angelegt, sondern auch geändert oder ge-

löscht werden können. Unter dem für die Benennung der Funktionen

verwendetem Begriff „bearbeiten“ wird sowohl „anlegen“ oder „erzeugen“ als

auch „ändern“ und „löschen“ verstanden.458 Diese terminologische Konven-

tion gilt auch für alle folgenden Funktionsbezeichnungen.

Die Zuordnung der KONTENPOSITIONEN zu BERICHTSELEMENTEN erfolgt in

Form einer m:n-Relation. Diese Relation ermöglicht die Erläuterung von BE-

RICHTSELEMENTEN bis auf Kontenebene.459 Der Wert einer KONTENPOSI-

TION460 kann und muss u.U. an mehreren Stellen des Prüfungsberichtes

wiedergegeben werden. Beispielsweise kann der Umfang (Wert) der in An-

spruch genommenen Sonderabschreibungen im Prüfungsbericht sowohl im

Hauptteil als auch im Erläuterungsteil des Prüfungsberichtes wiedergegeben

werden461, wenn dadurch ein wesentlich besserer Einblick in die Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage ermöglicht wird und eine derartige Angabe im An-

hang nicht enthalten ist.462

458 Entsprechendes soll auch für andere Funktionen gelten. Bspw. muss die die Funktion KONTEN 
ZUSAMMENFASSEN auch eine Änderung und evtl. das Löschen der Zuordnung von KONTEN zu KON-
TENPOSITIONEN ermöglichen.

459 Tatsächlich lässt sich der in einer Berichtspositionen ausgewiesene Betrag nur bis auf Kontenposi-
tionsebene aufgliedern. Bei der hier vorgeschlagenen Konzeption treten jedoch KONTENPOSITIONEN 
nur aus Gründen der Vereinfachung an Stelle der KONTEN.

460 - oder die Summe der Werte mehrerer KONTENPOSITIONEN - 

461 Gemeint sind hier bspw. Sonderabschreibungen nach deutschem Recht gem. § 281, Abs. 2 HGB; 
Vgl. IdW (2000), Buchst. O, Tz. 44 ff.

462 Vgl. § 321 Abs. 2, S. 3 HGB.
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Der Beziehungstyp zwischen KONTENPOSITION und ABSCHLUSSPOSITION  dient

der Modellierung der Zuordnungsbeziehung von KONTEN(-POSITIONEN) zu den

jeweiligen Positionen der Bilanz bzw. der GuV. Nur dadurch ist die Ermittlung

des Betrages der entsprechenden Jahresabschlusspositionen aus den zuge-

ordneten Kontenpositionen und deren Kontensalden möglich. Die Entities des

Typs ABSCHLUSSPOSITION müssen die Gliederungsvorschriften für Bilanz und

GuV des für eine bestimmte Jahresabschlussprüfung maßgeblichen Rech-

nungslegungssystems widerspiegeln.

Dabei ist zu beachten, dass zu jeder KONTENPOSITION genau eine AB-

SCHLUSSPOSITION  zugeordnet wird ((1:1)-Kardinalität), dass aber zu einer AB-

SCHLUSSPOSITION  keine bis mehrere KONTENPOSITIONEN gehören können

((0,n)-Kardinalität). 

Die Entities der Entitytypen KONTO, KONTENPOSITION, BERICHTSELEMENT und

ABSCHLUSSPOSITION sowie die zwischen diesen Entitytypen bestehenden Re-

lationen müssen bei einer Erstprüfung zunächst vollständig erfasst werden. In

darauffolgenden Prüfungsperioden ist jedoch lediglich eine Anpassung der

bereits in der Vorperiode erfassten Entities und Beziehungen erforderlich. 

Auf die Bedeutung der Entitytypen KONTENPOSITIONSVORLAGE, BERICHTSELE-

MENTVORLAGE und ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE sowie der mit diesen Entity-

typen in Verbindung stehenden Beziehungstypen soll an dieser Stelle nicht

eingegangen werden. Diese Elemente des Datenmodells haben ihre Bedeu-

tung im Zusammenhang mit dem Modul „Erfassung und Strukturierung der

Buchhaltungsdaten - Stammdatenverwaltung“, weshalb auf die Ausführungen

im Kapitel 7.2.3, Seite 179, verwiesen wird.

Näherer Erläuterung bedarf die Modellierung des Beziehungstyps SALDO zwi-

schen den Entitytypen ZEITRAUM und KONTO: Da der Saldo eines Kontos ab-

hängig von der Rechnungslegungsperiode ist, wird der Saldo eines Kontos

zeitbezogen als Beziehung zwischen den Entities vom Typ KONTO und vom

Typ ZEITRAUM abgebildet.

Neben dem Saldo eines Kontos, weisen auch andere Daten (KONTENPOSI-

TION, BERICHTSELEMENT und ABSCHLUSSPOSITION  sowie die entsprechenden

Beziehungstypen zwischen diesen Entitytypen) einen Zeitbezug, nämlich zur
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Prüfungsperiode auf. Diese Entitytypen sowie die dazugehörigen Bezie-

hungstypen sind somit ebenfalls perioden- bzw. zeitbezogene Daten.  Dies

soll kurz mit folgendem Beispiel näher verdeutlicht werden:

Ein bestimmtes Konto - bspw. #0300 „Fuhrpark“ - weise in der Prüfungsperi-

ode 2001 folgende Salden auf:

• Saldo 31.12.2001: 100.000,- EUR (aktueller Saldo)
• Saldo 31.12.2000: 80.000,- EUR (Vorjahresaldo; entspr. 

Eröffnungsbilanzsaldo in 2001
Die Ursache für die Veränderung dieses Kontosaldos (möglicherweise wurde

ein Zugang von 40.000,- EUR sowie eine Abschreibung von 20.000 EUR be-

rücksichtigt) ist hier nicht von Bedeutung. 

In der Prüfungsperiode 2002 ergibt sich folgendes Bild:

Konto #0300 „Fuhrpark LkW/Transporter“:

• Saldo 31.12.2002: 60.000,- EUR (aktueller Saldo)
• Saldo 31.12.2001: 50.000,- EUR (Vorjahresaldo; entspr. 

Eröffnungsbilanzsaldo in 2002
Saldo 31.12.2001: 80.000,- EUR (Vorjahresaldo; entspr. Eröffnungsbilanz-

saldo in 2002

Konto #0310 „Fuhrpark Pkw“:

• Saldo 31.12.2002: 70.000,- EUR (aktueller Saldo)
• Saldo 31.12.2001: 50.000,- EUR (Vorjahresaldo; entspr. 

Eröffnungsbilanzsaldo in 2002
In diesem Beispiel wurde das Konto #0300 „Fuhrpark“ in die Konten  #0300

„Fuhrpark LkW/Transporter“ und #0310 „Fuhrpark PkW“ aufgeteilt. Dabei

wurde das Konto #0300 umbenannt. Die Vorjahreswerte dieser Konten erge-

ben in der Summe den Jahressaldo des Kontos „Fuhrpark“ im Vorjahr. Auf

Kontenebene ist somit die Identität von Schluss- und Eröffnungssalden nicht

gegeben. Ursache dafür können veränderte Buchungsvorgaben für einzelne

Sachverhalte im Unternehmen sein oder - mit deutlich umfangreicheren Aus-

wirkungen - die Anwendung eines neuen Kontenplanes.

Wenn derartige Veränderungen im Buchungssystem bei der Modellierung des

Anwendungssystems berücksichtigt werden sollen, so erfordert dies die ge-

sonderte zeitbezogene Modellierung der Zuordnung von KONTO zu BERICHTS-

ELEMENT. Wenn bspw. in Prüfungsperiode 2002 durch den Abschlussprüfer
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entschieden wird, die Konten #0300 und #0310 verschiedenen Berichtsele-

menten zuzuordnen, so darf diese Zuordnung nur für diese Prüfungsperiode

gelten, denn im Jahr 2001 war das ehemals einheitliche Konto #0300 noch

nicht aufgeteilt. Schon bereits dadurch, dass der Kontenplan des Mandanten

über die Prüfungsperioden veränderlich ist, ist es erforderlich, festzulegen, in

welcher Prüfungsperiode die in Abbildung 40, Seite 168, modellierten Daten-

strukturen Gültigkeit besitzen sollen.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob für jede Ab-

schlussprüfung in einer bestimmten Prüfungsperiode eine gesonderte Daten-

basis geführt wird, oder ob eine gemeinsame Datenbasis für alle

Abschlussprüfungen aller Mandanten verschiedener Prüfungsperioden zu

Grunde gelegt werden sollte. Eine einzige Datenbasis muss dann zwingend

eine „doppelte“ Relation der Entitytypen sowohl zur Prüfungsperiode als auch

zum Mandanten beinhalten.

Dies soll durch das in der folgenden Abbildung dargestellte Datenmodell ver-

deutlicht werden:
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Abbildung 41 : Datenmodell mit Modellierung des Prüfungsperiodenbe-
zuges und der Zuordnung von Konten zu Berichtsele-
menten

Zur Vereinfachung wurde in der obenstehenden Abbildung auf die Zusam-

menfassung von Konten zu Kontenpositionen verzichtet. Der Beziehungstyp

SALDO besitzt als Attribute einen Primärschlüssel (zusammengesetzt aus den

Primärschlüsseln der Entitytypen KONTO und ZEITRAUM. Im Unterschied zu

Abbildung 40, Seite 168, wurde kein Beziehungstyp zwischen KONTO und BE-

RICHTSELEMENT modelliert, sondern ein entsprechender ER-Typ. Zwischen

diesem ER-Typ KONTO-BERICHTSELEMENT-ZUORDNUNG und dem ER-Typ

ZEITRAUM wird über den Beziehungstyp GILT FÜR festgelegt, für welchen Zeit-

raum die Zuordnung von Konten zu Berichtselementen gültig sein soll.
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Um auch die Relation zwischen KONTO (bzw. KONTENPOSITION) und AB-

SCHLUSSPOSITION  periodenabhängig modellieren zu können,  ist eine analoge

Anpassung des in Abbildung 40, Seite 168, dargestellten ERM nach dem Vor-

bild der Abbildung 41, Seite 176, notwendig. Diese Modifikation ist für alle

prüfungsperiodenabhängigen Entitytypen und Beziehungstypen vorzuneh-

men.

Es lässt sich damit erkennen, dass die sich bei Modellierung dieser Zeitbe-

züge in einer Datenbasis ergebenden Datenstrukturen wesentlich komplexer

sind, als dies bei einer getrennten Datenbasis für die verschiedenen Prü-

fungsperioden der Fall wäre. Gleiches gilt für die Mandantenabhängigkeit der

Datenstrukturen. 

Als Ergebnis der vorstehenden Überlegungen kann festgehalten werden,

dass es zwar möglich ist nur eine einzige mandanten- und prüfungsperioden-

übergreifende Datenbasis zu verwenden, dies aber die Modellierung zu kom-

plexer Datenstrukturen erfordert. Diese Komplexität resultiert aus der

zusätzlichen Modellierung der Beziehungstypen zur Abbildung des Prüfungs-

periodenbezuges und des Mandantenbezuges. Aus diesem Grund wird hier

die Verwendung verschiedener mandanten- und prüfungsperiodenbezogener

Datenbasen präferiert. Damit ist die Berücksichtigung des Mandanten- und

Prüfungsperiodenbezuges innerhalb des hier vorgestellten Datenmodells

nicht mehr erforderlich. Lediglich der zeitliche Bezug der Kontensalden wird

über den Beziehungstyp SALDO und den ER-Typ ZEITRAUM abgebildet. 

Derartige Vereinfachungen werden auch bei anderen Modellierungsansätzen

ähnlicher Informationssysteme vorgenommen. Beispielsweise enthält das Da-

tenmodell für das Rechnungswesen von McCarthy463 ebenfalls keinen Entity-

typ MANDANT und demzufolge auch keine Beziehungstypen zwischen

MANDANT und den anderen von McCarthy verwendeten Entitytypen, wie z.B.

SALE, CASH, CUSTOMER oder CASH RECEIPT.

Das folgende Vorgangskettendiagramm (vgl. Abbildung 42, Seite 179) zeigt

den grundsätzlichen Ablauf der Erfassung und Strukturierung der Buchhal-

tungsdaten. Durch den Import der Kontendaten werden die Entities des Enti-

463 Vgl. McCarthy, W. E. (1979), S. 667ff.
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tytyps KONTO und die Beziehungen des Typs SALDO angelegt. Danach

können die Konten zu Kontenpositionen zusammengefasst werden und zu

Berichtselementen bzw. Abschlusspositionen zugeordnet werden. Dieses Zu-

ordnen zu Berichtselementen und Abschlusspositionen kann parallel erfolgen.

Dabei entstehen im Ergebnis die Ausprägungen der Beziehungstypen  KON-

TENPOSITION-BERICHTSELEMENT-ZUORDNUNG und KONTENPOSITION-ABSCHLUS-

SPOSITION-ZUORDNUNG. Sämtliche Funktionen werden durch die Gruppe

„Assistent (in)“ im Dialogbetrieb ausgeführt. 

Soweit alle Funktionen bereits einmal ausgeführt wurden, kann jede Funktion

erneut und beliebig oft verwendet werden. Beim Aufruf einer Funktion ist zu

überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Ausführung dieser Funktion erfüllt

sind. 

Beispielsweise bedeutet dies für die Funktion KONTEN ZUSAMMENFASSEN,

dass diese  erst bei Eintritt des Ereignisses Kontenpositionen, Berichtsele-

mente und Abschlusspositionen sind angelegt  ausgeführt werden kann.

Gleiches gilt für die Funktionen zur Zuordnung von Kontenpositionen zu Be-

richtselementen und Abschlusspositionen und deren Anhängigkeit vom Ein-

tritt des genannten Ereignisses.

Wenn, wie weiter oben beschrieben, die Funktion  KONTEN ZUSAMMENFASSEN

so konzipiert wird, dass beim ersten Aufruf dieser Funktion für alle Entities

des Typs Konto auch ein Entity des Typs Kontenposition angelegt wird, dann

ist in Abbildung 42, Seite 179, noch eine Kante zwischen der Funktion KON-

TEN ZUSAMMENFASSEN und dem Entitytyp KONTENPOSITION zu ergänzen.

Diese Kanten ist dann vom Typ „hat Output“.
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Abbildung 42 : Steuerungssicht - Erfassung und Strukturierung der 
Buchhaltungsdaten

7.2.3 Erfassung und Strukturierung der Buchhaltungsdaten (Stammda-
tenverwaltung)
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deren Attributausprägungen manuell zu erfassen, bevor mit der Zuordnung

begonnen werden kann.  Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Erfassung

von KONTENPOSITIONEN, ABSCHLUSSPOSITIONEN und BERICHTSELEMENTEN  bei

jeder Abschlussprüfung (in einer anderen Prüfungsperiode oder bei einem an-

deren Prüfungsmandat) bei dieser Vorgehensweise zu wiederholen wäre. 

Der wesentliche Nachteil dieser Methode ist der damit einhergehende erhebli-

che - und wiederholt auftretende - Arbeitsaufwand, da die Erfassung im Dia-

logbetrieb vorgenommen wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich

sowohl die anzulegenden KONTENPOSITIONEN, als auch BERICHTSELEMENTE

und ABSCHLUSSPOSITIONEN  bei verschiedenen Mandaten und besonders bei

verschiedenen Prüfungsperioden möglicherweise nur geringfügig voneinan-

der unterscheiden. Beispielsweise wird bei einer Abschlussprüfung in der Fol-

geprüfungsperiode vermutlich wieder eine Berichterstattung mit ähnlichen

BERICHTSELEMENTEN erfolgen. Lediglich der für eine KONTENPOSITION aus den

Kontensalden ermittelte Betrag verändert sich. Möglicherweise entfallen ei-

nige BERICHTSELEMENTE, andere kommen neu hinzu. Ähnliches gilt für die

Entities der Entitytyps ABSCHLUSSPOSITION . Da die Rechnungslegungsnor-

men die Struktur der Gliederung eines Jahresabschlusses determinieren, äh-

neln sich jeweils die Abschlussgliederungen aller HGB-, IAS- oder US-GAAP-

konformen Jahresabschlüsse. Selbstverständlich sind innerhalb eines Rech-

nungslegungssystems mehrere Abschlussgliederungen denkbar. So ist bei-

spielsweise für die deutsche Rechnungslegung sowohl eine GuV-Gliederung

nach dem Umsatzkostenverfahren als auch nach dem Gesamtkostenverfah-

ren möglich.464 Auch für Unternehmen besonderer Branchen gelten spezielle

Abschlussgliederungsvorschriften.465 Auch die Unternehmensgröße hat ei-

464 Vgl. § 275 Abs. 2 und 3 HGB.

465 Exemplarisch für derartige Vorschriften seien die Folgenden angegeben: So haben in der deut-
schen Rechnungslegung für Wohnungsunternehmen und Verkehrsunternehmen die speziellen 
Gliederungsvorschriften der „Gliederungsverordnung Verkehrsunternehmen“ sowie der „Gliede-
rungsverordnung Wohnungsunternehmen“ Gültigkeit vor den allgemeinen Regelungen des HGB. 
Ebenso existieren für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit der RechKredV sowie der 
RechVersV detaillierte brachenbezogene Gliederungsvorschriften.   

Auch die us-amerikanischen Rechnungslegungsnormen kennen spezielle Gliederungsvorschriften: 
So kann das Income Statement in Form eines „Single Step Income Statement“ oder eines „Multiple 
Step Income Statement“ aufgestellt werden. Vgl. Kieso, D.E./ Weygandt, J.J./Warfield, T.D. (2001), 
S. 134f.



181

nen Einfluss auf die Gliederung des Jahresabschlusses: Je kleiner ein Unter-

nehmen ist, desto eher können bestimmte Jahresabschlusspositionen

zusammengefasst werden.466

Es lassen sich daher Berichtsgliederungs- bzw. Abschlussgliederungssche-

mata definieren, die für viele Abschlussprüfungen zugrundegelegt werden

können. Für die deutsche Rechnungslegung wäre bspw. die Definition von

KONTENPOSITIONEN  in Anlehnung an die verschiedenen Kontenrahmen (DA-

TEV- Kontenrahmen, Industriekontenrahmen) denkbar. Ebenso könnten BE-

RICHTSELEMENTE jeweils in Abhängigkeit vom zugrundeliegenden

Rechnungslegungsstandard (HGB-Berichtsschema, US-GAAP-Berichts-

schema und IAS-Berichtsschema) vorgegeben werden. Für eine Definition

von Abschlusspositionsschemata käme bspw. eine Einteilung in

• HGB (klein/mittel)

• HGB (groß)

• IAS (klein/mittel)

• IAS (groß)

• US-GAAP (klein/mittel)

• US-GAAP (groß)

in Betracht.467

Diese vordefinierten Kontenpositions-, Berichtselement- und Abschlusspositi-

onsstrukturen werden als Vorlage bezeichnet und können bei verschiedenen

Prüfungsaufträgen als Basis für das Anlegen der erforderlichen Datenstruktu-

ren zugrundegelegt werden. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Vermeidung

der immer wiederkehrenden manuellen Erfassung von KONTENPOSITIONEN,

BERICHTSELEMENTEN und ABSCHLUSSPOSITIONEN. Zwar sind die der jeweiligen

Abschlussprüfung zugrundegelegten Schemata jeweils mandantenindividuell

466 Vgl. beispielsweise die Regelung des § 276 HGB.

467 Außerdem könnten diese Schemata noch nach dem Kriterium der GuV-Gliederung differenziert 
werden. Dies würde zumindest eine Unterscheidung zwischen Gesamt- und Umsatzkostenverfah-
ren bedeuten.
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anzupassen, der damit verbundene Aufwand ist jedoch wesentlich geringer,

als bei einer vollständigen manuellen Erfassung aller KONTENPOSITIONEN, BE-

RICHTSELEMENTE und ABSCHLUSSPOSITIONEN.

Die hier als STAMMDATEN  VERWALTEN  bezeichnete Funktion muss zur Realisa-

tion des beschriebenen Funktionsumfanges mindestens die in der folgenden

Abbildung dargestellten Unterfunktionen beinhalten:

Abbildung 43 : Funktionssicht - Erfassung und Strukturierung der Buch-
haltungsdaten (Stammdatenverwaltung)

Generell lassen sich diese Unterfunktionen in solche zur Anwendung von Vor-

lagen für eine spezielle Abschlussprüfung (VORLAGEN ANWENDEN) und solche

zur abschlussprüfungsunabhängigen Bearbeitung der Vorlagen (VORLAGEN

BEARBEITEN) unterscheiden. Durch die Funktionen KONTENPOSITIONSSCHEMA

VORGEBEN , BERICHTSGLIEDERUNG VORGEBEN und ABSCHLUSSGLIEDERUNG

VORGEBEN  werden die Datenstrukturen der Entitytypen KONTENPOSITION, BE-

RICHTSELEMENT und ABSCHLUSSPOSITION erzeugt. Eine manuelle Eingabe der

Entities und der Attributausprägungen dieser Entitytypen entfällt dadurch.

Die folgende Abbildung zeigt die Datensicht der Stammdatenverwaltung.
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Abbildung 44 : Datensicht - Erfassung und Strukturierung der Buchhal-
tungsdaten (Stammdatenverwaltung)

In Analogie zum in Abbildung 40, Seite 168, dargestellten Datenmodell und

den dort verwendeten Entitytypen werden hier die Entitytypen KONTENPOSITI-

ONSVORLAGE, BERICHTSELEMENTVORLAGE und ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE

modelliert. Diese Entitytypen beinhalten Daten, die als standardisierte Vorga-
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möglichst für alle KONTENPOSITIONEN, BERICHTSELEMENTE und ABSCHLUSSPO-

SITIONEN erfolgen soll, werden Schemata definiert, deren Anwendung die

kompletten Datensätze der Entitytypen KONTENPOSITION, BERICHTSELEMENT

und ABSCHLUSSPOSITION erzeugt. Die Funktion VORLAGEN ANWENDEN erstel-
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die entsprechenden Entities des Datenmodells zur Erfassung und Strukturie-

rung der Buchhaltungsdaten (Abbildung 40, Seite 168). Bspw. kann ein Entity

„HGB-Bericht - kleine KapG“ des Entitytyps BERICHTSGLIEDERUNGSSCHEMA

definiert sein. Diesem Entitytyp sind dann einzelne Entities des Entitytyps BE-

RICHTSELEMENTVORLAGE zugeordnet, bspw.: „Sachanlagen“, „Vorräte“ oder

Ähnliches. Das Ausführen der Funktion BERICHTSGLIEDERUNG VORGEBEN löst

nun zum einen das Anlegen von Entities des  Typs BERICHTSELEMENT aus. Es

wird dabei für jedes Entity vom Typ BERICHTSELEMENTVORLAGE, welches zum

ausgewählten BERICHTSGLIEDERUNGSSCHEMA gehört, ein Entity des Typs BE-

RICHTSELEMENT angelegt. Zum anderen werden die Attributausprägungen der

Attribute der Entities vom Typ BERICHTSELEMENTVORLAGE auf die Attribute der

Entities des Typs BERICHTSELEMENT kopiert. Die Ausprägungen des Primär-

schlüssels der Entities des Typs BERICHTSELEMENTVORLAGE werden selbst-

verständlich nicht kopiert. Vielmehr wird ein Primärschlüssel für jedes neu

angelegte BERICHTSELEMENT neu vergeben. Durch die Funktion BERICHTS-

GLIEDERUNG VORGEBEN entfällt somit für den Abschlussprüfer oder seine Mit-

arbeiter das manuelle Anlegen der BERICHTSELEMENTE.

Zu den Entities der Entitytypen BERICHTSGLIEDERUNGSSCHEMA, ABSCHLUSS-

GLIEDERUNGSSCHEMA  und KONTENPOSITIONSSCHEMA lassen sich die Entities

der Entitytypen BERICHTSELEMENTVORLAGE, ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE

und KONTENPOSITIONSVORLAGE eindeutig durch eine (0,*)-Kardinalität zuord-

nen.  Umgedreht können die „Vorlage-Entities“ zu mehreren, mindestens aber

zu einem, „Schema-Entitytyp“ zugeordnet werden ((1,*)-Kardinalität).

Als Attribute der Entitytypen KONTENPOSITIONSVORLAGE, BERICHTSELEMENT-

VORLAGE und ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE sind mindestens für jeden dieser

Entitytypen ein Primärschlüssel und ein Attribut „Bezeichnung“ zu modellie-

ren. 

Das Funktionsmodell mit einem erweitertem Funktionsumfang, welches zu-

sätzlich die schematisierte Vorgabe der Zuordnungen von KONTENPOSITIONEN

zu BERICHTSELEMENTEN  und von KONTENPOSITIONEN  zu ABSCHLUSSPOSITIO-

NEN ermöglicht, ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 
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Abbildung 45 : Erweiterte Funktionssicht - Erfassung und Strukturie-
rung der Buchhaltungsdaten (Stammdatenverwaltung)

In Ergänzung zum in Abbildung 43, Seite 182, dargestellten Funktionsbaum,

sind die Funktionen ZUORDNUNGSSCHEMA BERICHTSELEMENTE-KONTENPOSI-

TIONEN  VORGEBEN und ZUORDNUNGSSCHEMA BERICHTSELEMENTE-ABSCHLUSS-

POSITIONEN VORGEBEN  hinzugekommen. Gleichermaßen wurden die Unter-

funktionen zum Bearbeiten von Vorlagen entsprechend ergänzt. 

Um diese zusätzlichen Funktionen realisieren zu können, müssen dement-
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Abbildung 46 : Erweiterte Datensicht - Erfassung und Strukturierung der 
Buchhaltungsdaten (Stammdatenverwaltung)

Der Aufbau dieses erweiterten Datenmodells ist als Ergänzung des in Abbil-

dung 44, Seite 183, dargestellten ERMs zu verstehen.

Um die Funktionen ZUORDNUNGSSCHEMA BERICHTSELEMENTE-KONTENPOSITIO-

NEN VORGEBEN und ZUORDNUNGSSCHEMA  ABSCHLUSSPOSITIONEN-KONTENPO-

SITIONEN VORGEBEN zu realisieren, ist es erforderlich, die Information, ob und

wenn ja auf welcher Basis ein Entity des Typs KONTENPOSITION, BERICHTS-

ELEMENT sowie ABSCHLUSSPOSITION erstellt wurde, verfügbar zu halten. Wenn

nämlich ein Teil der Entities der Typen KONTENPOSITION , BERICHTSELEMENT

sowie ABSCHLUSSPOSITION manuell angelegt wurden468 und andere dieser

Entities auf Basis von Vorlagen erstellt wurden 469, dann können diese Entities

468 Bspw. kann ein Entity des Typs KONTENPOSITION mit der Funktion KONTENPOSITIONEN, BERICHTS-
ELEMENTE UND ABSCHLUSSPOSITIONEN BEARBEITEN (vgl. Abbildung 39, Seite 167) angelegt werden.

469 Entities des Typs KONTENPOSITION können auch mit der Funktion KONTENPOSITIONSSCHEMA VOR-
GEBEN (vgl. Abbildung 43, Seite 182) angelegt werden.
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zwar anhand ihres Primärschlüssels eindeutig identifiziert werden 470 - für das

automatische Anlegen der Beziehungen zwischen diesen Entities reicht diese

Identifikation über den Primärschlüssel jedoch nicht aus:

Die als Vorlage definierte Zuordnung von KONTENPOSITIONEN zu ABSCHLUSS-

POSITIONEN und zu BERICHTSELEMENTEN (die ER-Typen KPV-APV-ZOV und

KPV-BEV-ZOV) definieren die Zuordnung zwischen den Entitytypen KONTEN-

POSITIONSVORLAGE, ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE und BERICHTSELEMENT-

VORLAGE und nicht die Beziehung zwischen den Entitytypen KONTENPOSITION,

ABSCHLUSSPOSITION und BERICHTSELEMENT.

Die Primärschlüssel der Entitytypen KONTENPOSITION, ABSCHLUSSPOSITION

und BERICHTSELEMENT haben außer der Funktion als eindeutiges Identifikati-

onsattribut keine weitere Bedeutung. Diese Primärschlüssel werden beim An-

legen der Entities in aufsteigender Reihenfolge nacheinander vergeben.  Über

den Primärschlüssel kann somit nicht festgestellt werden, auf Basis welcher

Vorlage ein Entity des Typs KONTENPOSITION, ABSCHLUSSPOSITION oder BE-

RICHTSELEMENT angelegt wurde. 

Genau dies ist über die Definition der Beziehungstypen KONTENPOSITIONS-

VORLAGE-KONTENPOSITIONS-ZUORDNUNG, ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE-AB-

SCHLUSSPOSITIONS-ZUORDNUNG sowie BERICHTSELEMENTVORLAGE-

BERICHTSELEMENT-ZUORDNUNG möglich (Vgl. dazu Abbildung 40, Seite 168).

Beispielhaft seien hier Daten eines Entities des Entitytyps ZUORDNUNGS-

SCHEMA-KONTENPOSITIONSVORLAGEN-ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGEN darge-

stellt: Ein Abschlussgliederungsschema könnte beispielsweise „US-GAAP-

Abschlussgliederung“ sein. Diesem Schema sind dann die dazugehörigen

ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGEN für einen US-amerikanischen Jahresab-

schluss zugeordnet (Bspw.: „Current assets - cash and cash equivalents“,

„Current assets - receivables less allowance“, ...). Als KONTENPOSITIONSVOR-

LAGEN kommen dann z.B. „cash - Bank of America“ „cash - City-Bank“, „recei-

470 Dies ist der Zweck eines jeden Primärschlüssels.
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vables business customers“ und „receivables private customers“ in

Betracht.471 Diese KONTENPOSITIONEN sind einem KONTENPOSITIONSSCHEMA,

z.B. „US-Kontenplan“ zugeordnet. 

Das dazugehörige Entity des Entitytyps ZUORDNUNGSSCHEMA-ABSCHLUSSPO-

SITIONEN-KONTENPOSITIONEN müsste in diesem Beispiel die Bezeichnung „US-

GAAP-Abschlussgliederung-US-Kontenplan“ tragen. Diesem Entity sind Enti-

ties des ER-Typs KONTENPOSITIONSVORLAGE-ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE-

ZUORDNUNGSVORLAGE (KPV-APV-ZOV) zugeordnet. (vgl. Abbildung 46, Seite

186)

471 Hier wird angenommen, dass zwei Kontenpositionen bestehen, die zur Zusammenfassung der ver-
schiedenen Bankguthaben bei den oben angegebenen Kreditinstituten dienen, sowie dass zwei 
weitere Kontenpositionen für Forderungen (Privat- und Geschäftskunden) bestehen.

Tabelle 5: Entitytyp KONTENPOSITION

KPV_ID Kontenpositionsvorlagebezeichung

1 cash - Bank of America

2 cash - City-Bank

3 receivables business customers

4 receivables private customers

Tabelle 6: Entitytyp ABSCHLUSSPOSITION

APV_ID Abschlusspositionsvorlagebezeichnung

1 Current assets - cash and cash equivalents

2 Current assets - receivables less allowance
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Das Relationenmodell dieses ER-Typs ist in der folgenden Tabelle darge-

stellt:

Die Entities des ER-Typs KONTENPOSITIONSVORLAGE-ABSCHLUSSPOSITIONS-

VORLAGE-ZUORDNUNGSVORLAGE (KPV-APV-ZOV) besitzen als Attribute ei-

nen zusammengesetzten Primärschlüssel der aus den Primärschlüsseln der

Entitytypen KONTENPOSITIONSVORLAGE (KPV_ID) und ABSCHLUSSPOSITIONS-

VORLAGE (APV_ID) besteht.

Beim Ausführen der Funktion ZUORDNUNGSSCHEMA ABSCHLUSSPOSITIONEN-

KONTENPOSITIONEN  VORGEBEN werden nun die in Tabelle 7 dargestellten Da-

tenstrukturen auf die Beziehungen des Beziehungstyps KONTENPOSITION-AB-

SCHLUSSPOSITION-ZO (vgl. Abbildung 40, Seite 168) kopiert. Damit entfällt, wie

gewünscht, die manuelle Erfassung der Beziehungen dieses Beziehungstyps.

Die folgende Abbildung zeigt die Steuerungssicht zum Modul „Erfassung und

Strukturierung der Buchhaltungsdaten (Stammdatenverwaltung)“:

Tabelle 7: Entitytyp: KPV-APV-ZOV

KPV_ID APV_ID Erläuterung
(KEIN ZWINGEND NOTWENDGES ATTRIBUT)

1 1 Zuordnung Bankkonten BoAa zu „current 
assets - cash and cash equivalents“

a.Abkürzung für „Bank of America“

2 1 Zuordnung Bankkonten CBbzu „current 
assets - cash and cash equivalents“

b.Abkürzung für „Citybank“

3 2 Zuordnung Forderungskonten 
Geschäftskunden zu „current assets - 
receivables less allowance“

4 2 Zuordnung Forderungskonten Privatkunden 
zu „current assets -receivables less 
allowance“ 
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Abbildung 47 : Steuerungssicht - Erfassung und Strukturierung der 
Buchhaltungsdaten (Stammdatenverwaltung)

Über die Funktion VORLAGEN ANWENDEN (BUCHHALTUNGSDATEN ERFASSEN
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gen der Beziehungstypen KONTENPOSITIONSVORLAGE-KONTENPOSITION-ZO,

ABSCHLUSSPOSITIONSVORLAGE-ABSCHLUSSPOSITIONS-ZO sowie BERICHTSELE-

MENTVORLAGE-BERICHTSELEMENT-ZO erzeugt. Als Inputdaten für die Ausfüh-

rung dieser Funktion sind sämtliche in Abbildung 44, Seite 183, und in

Abbildung 46, Seite 186, dargestellten Entity-, ER- und Beziehungstypen rele-

vant. Die Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn der betreffende Prü-

fungsauftrag bereits angelegt ist, damit eindeutig festgelegt ist, welche

Datenbasis (die Mandantenspezifik bzw. Prüfungsperiodenspezifik ist zu be-

achten) durch die Funktion modifiziert werden soll.

Die Funktion zum Bearbeiten von Vorlagen darf nur in Zusammenarbeit mit

einem Prüfungsleiter ausgeführt werden, da sich inhaltlich fehlerhafte Einga-

ben bei dieser Funktion auf viele Abschlussprüfungen auswirken können. Die

Prozesskette zum Bearbeiten der Vorlagen (dazu gehört auch die Funktion

VORLAGEN BEARBEITEN (BUCHHALTUNGSDATEN ERFASSEN  UND  STRUKTURIE-

REN)) wird hier nicht modelliert. Deshalb ist die genannte Funktion nicht in

eine Prozesskette mit Start- und Endereignis eingegliedert.

Das VKD aus Abbildung 47, Seite 190, kann selbstverständlich noch bezüg-

lich der Unterfunktionen der Funktion VORLAGEN  ANWENDEN  (BUCHHALTUNGS-

DATEN ERFASSEN UND STRUKTURIEREN) verfeinert werden. Diese Verfeinerung

erfolgt hier und auch für die folgenden Prozessketten, in denen Funktionen

zum anwenden von Vorlagen enthalten sind, aus Gründen der Übersichtlich-

keit nicht. Im Falle der Abbildung 47 wäre eine Aufteilung auf fünf VKD erfor-

derlich, die einzelnen Funktionen würden nur zu einem Teil der Entity-,

Beziehungs- sowie ER-Typen Kanten vom Typ „ist Input für“ bzw. „hat Output“

haben. Ein besonderer Erkenntnisgewinn würde aus diesen Abbildungen je-

doch nicht resultieren. 

7.2.4 Prüfungsplanung i.e.S.

Die Prüfungsplanung i.e.S. umfasst die sachliche, personelle und zeitliche

Prüfungsplanung. Die folgende Abbildung zeigt den Funktionsbaum des Mo-

duls „Prüfungsplanung i.e.S.“472

472 Vgl.: Gliederungspunkt 4.3.2 Anwendungssysteme zur Unterstützung der Prüfungsplanung, Seite 
87ff.
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Abbildung 48 : Funktionssicht - Prüfungsplanung i.e.S.

Die Funktion SACHLICH PLANEN beinhaltet Unterfunktionen zur Strukturierung

des Prüfungsstoffes: Zum einen können durch PRÜFFELD BEARBEITEN ein-

zelne Prüffelder angelegt oder geändert werden. Mit der Funktion PRÜFFELD-

STRUKTUR  BEARBEITEN kann eine hierarchische Über-/Unterordnungsbezieh-

ung zwischen den Prüffeldern angelegt oder verändert werden. Mit der Erfas-

sung von Prüffeldern und deren hierarchischen Strukturierung erfolgt jedoch

noch keine Festlegung, welche Prüfungshandlungen in den einzelnen Prüffel-

dern tatsächlich nach dem sachlichen Prüfungsplan auszuführen sind. Dies

ermöglichen die Funktionen PRÜFUNG BEARBEITEN  und PRÜFFELD-PRÜFUNGS-

ZUORDNUNG BEARBEITEN. Die erstgenannte Funktion ermöglicht die Erfas-

sung geplanter einzelner Prüfungen sowie die Modifikation bereits geplanter

Prüfungshandlungen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass

unter dem Begriff Prüfung in diesem Abschnitt eine geplante Prüfungshand-

lung verstanden wird.473 Der Begriff Prüfungshandlung wird dagegen als

Bezeichnung für die tatsächliche Tätigkeit des Abschlussprüfers in der Real-

welt verwendet. Die Funktion PRÜFFELD-KONTENPOSITIONSZUORDNUNG BEAR-

473 Aus diesem Grund wird PRÜFUNG in der Datensicht, wie im folgenden noch beschrieben werden 
wird, auch als Entitytyp modelliert werden. Vgl. Abbildung 49, Seite 196.
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BEITEN ermöglicht eine Umsetzung der als „Balance Sheet Auditing“

bezeichneten Prüfungsstrategie. Beim „Balance Sheet Auditing“ erfolgt die

Strukturierung des Prüfungsstoffes anhand der Gliederung der Bilanzpositio-

nen, dabei ist eine Aufgliederung des Prüfungsstoffes bis auf Unterpositionen

von Bilanzpositionen oder sogar bis zur Kontenebene möglich.474 Eine derar-

tige Prüfungsstrategie macht die Zuordnung von Kontenpositionen zu Prüffel-

dern erforderlich, die mit eben dieser Funktion ermöglicht wird. 

Die Funktion PERSONELL PLANEN unterstützt die Zuordnung von geplanten

Prüfungshandlungen zu Mitarbeitern. Die Erfassung der für den jeweiligen

Prüfungsauftrag verfügbaren Mitarbeiter erfolgt mittels der Funktion MITARBEI-

TERDATEN BEARBEITEN. Die eigentliche Zuordnung zu Prüffeldern erfolgt über

die Funktion MITARBEITER-PRÜFFELD ZUORDNUNG BEARBEITEN. Grundsätzlich

besteht die Möglichkeit, jede einzelne Prüfung einem bestimmten Mitarbeiter

zuzuordnen. Dies bedeutet aber für den Planenden, dass die Notwendigkeit

besteht, eine sehr große Zahl von Prüfungen einem bestimmten Mitarbeiter

zuzuordnen. In der Regel werden die Prüfungshandlungen in einem bestimm-

ten Prüffeld aber von ein und dem selben Mitarbeiter ausgeführt. Dies liegt

begründet in dem inneren inhaltlichen Zusammenhang der Prüfungsmaterie

eines bestimmten, sachlich abgrenzbaren Prüfungsgebietes sowie in dem

sich daraus ergebendem inhaltlichen Zusammenhang der dazu erforderlichen

Prüfungshandlungen. Deshalb kann die personelle Prüfungsplanung stark

vereinfacht werden, wenn die Mitarbeiter lediglich einem bestimmten Prüffeld

zugeordnet werden. Damit werden indirekt alle im Rahmen der sachlichen

Prüfungsplanung in einem bestimmten Prüffeld angelegten Prüfungen dem

Mitarbeiter des Prüffeldes zugewiesen.

Für die zeitliche Prüfungsplanung ist es erforderlich, die zeitliche Verfügbar-

keit der Mitarbeiter zu erfassen - dies wird durch die Funktion ZEITRAHMEN BE-

ARBEITEN  ermöglicht. Einer näheren Erläuterung bedarf die Funktion

ZEITLICHE RANGFOLGE DER PRÜFFELDER  FESTLEGEN. In der Literatur zur The-

matik der zeitlichen Prüfungsplanung wurden verschiedene formale Modelle,

d.h. insbesondere Modelle, die auf Operations-Research-Techniken beru-

474 Vgl. zum Begriff „Balance Sheet Auditung“ Zaeh, P. E. (1998), S. 110ff.
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hen, entwickelt.475 Diese Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass zur zeitli-

chen Planung der einzelnen Tätigkeiten - im hier betrachteten Falle also der

Prüfungshandlungen - eine Vielzahl von Parametern zu erfassen ist. So sind

bspw. im Modell von Salewski/Schirmer/Drexl für jede Prüfungshandlung die

folgenden Parameter zu erfassen:

• frühester Bearbeitungszeitpunkt,

• spätester Beendigungszeitpunkt,

• für die Ausführung der Prüfungshandlung zur Verfügung stehende Mit-

arbeiter

• jeweilig erforderliche Zeiteinheiten zur Bearbeitung des Prüffeldes 

durch einen bestimmten Mitarbeiter.

Zu beachten ist dabei, dass bei den beiden letzten oben genannten Punkten

mehrere Werte zu erfassen sind. Da die einzelne Prüfungshandlung für ge-

nannten Modelle die kleinste planbare Einheit ist, ist somit eine Erfassung die-

ser oder ähnlicher Parameter für möglicherweise mehrere hundert oder

tausend zu planende Prüfungshandlungen erforderlich. Diese Parameter sind

zudem bei einer Modifikation des sachlichen Prüfungsplanes ebenfalls zu ak-

tualisieren. Im Anschluss an diese aufwändige Vorarbeit zur Datenerfassung

und nach Vorgabe des verfügbaren Zeitrahmens für die gesamte Jahresab-

schlussprüfung sowie für den Einsatz eines bestimmten Mitarbeiters ist es al-

lerdings möglich,  eine optimale oder zumindest sehr gute Lösung des

Personaleinsatzplanungsproblems zu berechnen. Fraglich ist jedoch, ob ein

derartiges Vorgehen wirtschaftlich sinnvoll ist. Dies muss aufgrund der auf-

wändigen Erfassung mehrerer Parameter je Prüfungshandlung bezweifelt

werden. Diese Vermutung wird bspw. durch eine von Münstermann476 durch-

geführte Untersuchung  bestätigt. Ein weiteres Problem bei der Anwendung

derartiger Optimierungsmodelle sind Schwierigkeiten, die bei der Bestimmung

der Reihenfolgebeziehungen zwischen den einzelnen Prüfungshandlungen

auftreten. Erstens kann die Reihenfolge der Prüfungshandlungen von Prü-

475 Vgl. Gabriel. R./ Knop, W. (1988), S. 1074ff.; Salewski, F./ Schirmer, A./ Drexl, A. (1995), S. 211ff.; 
Münstermann, H. (1985), Sp. 779ff.

476 Vgl. Münstermann, H. (1985), Sp. 786.
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fungsfeststellungen bereits durchgeführter Prüfungshandlungen abhängen. In

diesem Falle ist die Bestimmung der Reihenfolge der Prüfungshandlungen

vor Prüfungsbeginn, also zum Planungszeitpunkt nicht möglich. Zweitens ist

denkbar und wahrscheinlich, dass mehrere verschiedene Reihenfolgen der

Ausführung der Prüfungshandlungen möglich sind und im Hinblick auf die

Prüfungseffektivität als gleichwertig zu beurteilen sind. In der von Münster-

mann durchgeführten Studie hat die Mehrzahl der antwortenden Wirtschaft-

prüfer geäußert, dass sie der Reihenfolge der Prüfungshandlungen keinen

Einfluss auf Zeit und Kosten der Jahresabschlussprüfung beimessen.477 

Aus diesen Gründen fließen derartige Optimierungsmodelle nicht in das hier

konzipierte prüfungsunterstützende Anwendungssystem ein. Die Festlegung

der Zeiträume, in denen Prüfungshandlungen durchzuführen sind, erfolgt ma-

nuell.  Um den Aufwand der manuellen Terminierung zu begrenzen, wird eine

einheitliche Terminierung aller mit einem Prüffeld verbundenen Prüfungs-

handlungen vorgesehen. Somit ist es nur erforderlich, eine einzige manuelle

Terminierung je Prüffeld vorzunehmen. Dies erfolgt durch die Funktion PRÜ-

FUNG TERMINIEREN. 

Mit der Funktion ZEITLICHE RANGFOLGE DER PRÜFFELDER FESTLEGEN  kann die

von Planenden als sinnvoll oder erforderlich angesehene Reihenfolge der Be-

arbeitung der Prüffelder im prüfungsunterstützenden Anwendungssystem er-

fasst werden.  Im Unterschied zur Funktion PRÜFUNGEN TERMINIEREN wird

durch diese Funktion nur eine Reihenfolge zwischen den Prüffeldern definiert,

aber kein bestimmter Zeitraum zur Bearbeitung des Prüffeldes festgelegt.

Eine derartige Vorgabe der Reihenfolge der Bearbeitung der Prüffelder ist aus

folgendem Grunde sinnvoll: Anhand dieser vor der Terminierung der Prüfun-

gen festzulegenden Reihenfolge der Bearbeitung der Prüffelder kann der ma-

nuell im Dialogbetrieb festgelegte zeitliche Prüfungsplan auf Konsistenz

geprüft werden. Diese Überprüfung der tatsächlich geplanten zeitlichen Ab-

folge der Bearbeitung der Prüffelder in Bezug auf die mit der Funktion ZEITLI-

477 Vgl. Münstermann, H. (1985), Sp. 786.
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CHE RANGFOLGE DER PRÜFFELDER FESTLEGEN vorgegebene sachlogische

Reihenfolge kann dann automatisiert mittels der in Gliederungspunkt 7.2.8,

Seite 233ff., beschriebenen Funktionen erfolgen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Datensicht zum Modul „Prüfungspla-

nung i.e.S.“. Aufgrund des Umfanges des eERM wurde die Darstellung auf

zwei Abbildungen aufgeteilt:

Abbildung 49 : Datensicht - Prüfungsplanung i.e.S. (Teil I)
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Abbildung 50 : Datensicht - Prüfungsplanung i.e.S. (Teil II) 
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Dialogbetrieb vorgenommen wird. Schwerpunkt der hier konzipierten Prü-

fungsplanung ist die anwendungssystemgestützte Dokumentation der Pla-

nungsdaten.

Die Entitytypen ZEIT und ZEITRAUM sowie MITARBEITER sind für die Unterstüt-

zung der zeitlichen und personellen Planung durch das Anwendungssystem

erforderlich. Über die Beziehungstypen PRÜFUNGSPLAN (ZEITLICH) und PRÜ-

FUNGSPLAN (PERSONELL) erfolgt die Zuordnung der Entitytypen ZEITRAUM bzw.

MITARBEITER zum Entitytyp PRÜFFELD. Da - wie bereits oben beschrieben -

diese Zuordnungen nach manueller Eingabe im Dialogbetrieb erfolgen, muss

der Aufwand für die Erfassung möglichst gering gehalten werden.  Deshalb

beziehen sich die angegebenen Beziehungstypen auf den Entitytyp PRÜFFELD

und nicht auf den Entitytyp PRÜFUNG. Eine auf den Entitytyp PRÜFUNG bezo-

gene Zuordnung ist selbstverständlich ebenfalls modellierbar und implemen-

tierbar - der sich daraus ergebende Vorteil einer detaillierten Planung muss

jedoch mit stark erhöhtem Planungsaufwand erkauft werden.

Die je Mitarbeiter bzw. für den gesamten Prüfungsauftrag zur Verfügung ste-

hende Zeit wird im Datenmodell als Beziehungstyp zwischen MITARBEITER

bzw. PRÜFUNGSAUFTRAG und ZEITRAUM abgebildet.

Um den Prüffeldern die einzelnen Bilanzpositionen im Sinne eines „Balance

Sheet Auditing“ zuordnen zu können, ist es erforderlich, zwischen den Entity-

typen KONTENPOSITION und PRÜFFELD einen Beziehungstyp zu modellieren. 

Auf die Bedeutung der Entitytypen KONTENPOSITIONSVORLAGE, PRÜFFELDVOR-

LAGE und PRÜFUNGSVORLAGE sowie die diesen Entitytypen zugeordneten Be-

ziehungstypen soll an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Die

Modellierung dieser Entitytypen ist erforderlich, um die sachliche Prüfungspla-

nung auf Basis von Vorlagen durchführen zu können. Diese Vorlagen stellen

„Bausteine“ dar, mit denen mehrere Entities oder Beziehungen eines für die

Prüfungsplanung i.e.S. relevanten Entitytyps bzw. Beziehungstyps automa-

tisch angelegt werden können und somit die manuelle Erfassung im Dialogbe-

trieb entfällt bzw. auf eventuelle Korrekturen dieser schematisch generierten

Entities bzw. Beziehungen reduziert wird.  
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Die folgenden drei Abbildungen zeigen die Steuerungssicht des Moduls „Prü-

fungsplanung i.e.S.“. Die Steuerungssicht wurde in drei Teilmodelle zerlegt,

da zum einen die Komplexität eines einzigen Modells zu hoch wäre und zum

anderen eine Zerlegung in die Teilmodelle für sachliche, zeitliche und perso-

nelle Prüfungsplanung aufgrund der Abgrenzbarkeit der jeweiligen Problem-

stellung gut möglich ist. Die folgende Abbildung zeigt die eEPK der sachlichen

Prüfungsplanung: 

Abbildung 51 : Steuerungssicht - sachliche Prüfungsplanung i.e.S.
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der angelegt, die Prüffelderstruktur erstellt werden, Prüfungen angelegt sowie

die Prüfungen Prüffeldern zugeordnet werden. Da die Zuordnung von Prüffel-

dern zu Prüfungen und von Prüffeldern zu Kontenpositionen im Dialogbetrieb

geschieht, müssen dem Benutzer die verfügbaren (bereits angelegten) Enti-

ties der Typen PRÜFUNG und KONTENPOSITION sowie PRÜFFELD bei der Aus-

führung der Funktionen PRÜFFELD-PRÜFUNGS-ZUORDNUNG bearbeiten bzw.

PRÜFFELD-KONTENPOSITIONS-ZUORDNUNG BEARBEITEN angezeigt werden.

Deshalb sind diese Entitytypen als Inputdaten für die genannten Funktionen

erforderlich. 

Die Bearbeitung von Prüffeldern und der Prüffeldstruktur obliegt im hier konzi-

pierten Modell dem Prüfungsleiter, da der sachlichen Prüfungsplanung auf

Prüffelderebene zum einen inhaltlich eine große Bedeutung zukommt und

zum anderen damit die personelle Prüfungsplanung teilweise determiniert

wird.478

In Abbildung 51 sind mehrere Ausprägungskopien der Entitytypen PRÜFUNG

und PRÜFFELD enthalten. Es handelt sich aber jeweils um identische Ausprä-

gungen desselben Entitytyps, die angelegt wurden, um sonst nicht vermeid-

bare Kreuzungen von Kanten möglichst zu vermeiden.

Im Anschluss an die sachliche Prüfungsplanung kann die personelle Prü-

fungsplanung erfolgen. Das entsprechende VKD ist in der folgenden Abbil-

dung dargestellt: 

478 Dies liegt darin begründet, dass bei der personellen Prüfungsplanung Relationen von MITARBEITER 
zu PRÜFFELD angelegt werden.
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Abbildung 52 : Steuerungssicht - personelle Prüfungsplanung i.e.S.
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rend das Anlegen der Mitarbeiter im Anwendungssystem von einem

Kanzleimitarbeiter - auch schon im Vorfeld der Prüfungssaisson - erfolgen

kann, stellt das Zuordnen der Mitarbeiter zu Prüffeldern eine Tätigkeit dar, die

nur vom Prüfungsleiter ausgeführt werden darf.  

Die Prüfungsplanung i.e.S. wird durch die zeitliche Prüfungsplanung abge-

schlossen. Voraussetzung dafür ist wiederum der Abschluss der vorgelager-

ten Planungsstufe, also der personellen Prüfungsplanung. Da die personelle

Prüfungsplanung nicht auf Vorlagenbasis vorgenommen werden kann, ist es

nicht notwendig, ein Ereignis personelle Prüfungsplanung auf Vorlagenbasis

abgeschlossen über eine ODER-Verknüpfung, wie in Abbildung 52, Seite

201, zu berücksichtigen. Die folgende Abbildung zeigt das VKD der zeitlichen

Prüfungsplanung:

Abbildung 53 : Steuerungssicht - zeitliche Prüfungsplanung i.e.S.
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men erfasst werden. Im Anschluss daran ist es sinnvoll die Prüfungen zu ter-

minieren. Hier wird auch unmittelbar ersichtlich, warum die personelle

Prüfungsplanung zu diesem Zeitpunkt bereits durchgeführt worden sein

muss, da sonst die Entities des Typs MITARBEITER noch nicht erfasst worden

wären. Die Beziehungen des Typs VERFÜGBARE ZEIT JE MITARBEITER können

jedoch nur dann erfasst werden, wenn ein Bezug auf einen bestimmten Mitar-

beiter über das Attribut VonZeit, BisZeit, Mitarbeiter_ID möglich ist. Nach der

Terminierung der Prüfungen (indirekt über die Terminierung der Prüffelder) ist

die zeitliche Prüfungsplanung abgeschlossen.

7.2.5 Prüfungsplanung i.e.S. (Stammdatenverwaltung)

Die Prüfungsplanung, insbesondere die sachliche Prüfungsplanung ist ein

Prozess, der sich in gleicher oder ähnlicher Weise bei jeder Jahresab-

schlussprüfung wiederholt. Bei zu prüfenden Unternehmen ähnlicher Bran-

che, Größe und Rechtsform479 werden vermutlich

• Prüffelder

• Prüffeldstrukturen

• Prüfungen 

in ähnlicher Weise geplant werden. Somit sind auch die sachlichen Prüfungs-

planungen für diese einander ähnlichen Jahresabschlussprüfungsplanungen

und damit die diese Planungen repräsentierenden Entities und Beziehungen

in gleicher oder ähnlicher Weise bei einer Vielzahl von Jahresabschlussprü-

fungen vorhanden. 

Es bietet sich deshalb an, auch die sachliche Prüfungsplanung auf Basis von

Vorlagen zu gestalten.480 Dadurch können mehrere Entities oder Beziehun-

gen eines bestimmten Typs „en bloc“ angelegt werden. Daran anschließend

ist nur noch die Anpassung dieser schematisierten, auf einer Vorlage basier-

ten Prüfungsplanung an die individuellen Gegebenheiten einer bestimmten

Jahresabschlussprüfungsplanung vorzunehmen.

479 Diese Kriterien sind hier nur exemplarisch aufgezählt. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben.

480 Langel befürwortet zumindest die standardisierte/schematisierte Prüffelderbildung. Vgl. Langel, R. 
(1999), S. 43.
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Im folgenden Funktionsbaum werden zum einen die Funktionen zur Planung

auf Basis einer schematisierten Vorlage und zum anderen die Funktionen zur

Bearbeitung dieser Vorlagen dargestellt:

Abbildung 54 : Funktionssicht - Prüfungsplanung i.e.S. (Stammdaten-
verwaltung)

Der Aufbau des in Abbildung 54 dargestellten Funktionsbaumes folgt der

Struktur des ebenfalls zur Stammdatenverwaltung gehörenden Funktionsbau-

mes aus Abbildung 47, Seite 190. Zusätzlich ist die Funktion INTEGRIERT PLA-
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Die folgende Abbildung zeigt das zugehörige Datenmodell:

Abbildung 55 : Datensicht - Prüfungsplanung i.e.S. (Stammdatenverwal-
tung)
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Die Vorgabe der Beziehungstypen PRÜFFELDSTRUKTUR und PRÜFUNG-PRÜF-

FELD-ZUORDNUNG setzt voraus, dass bei Ausführung der Funktionen PRÜF-

FELDSTRUKTUR VORGEBEN  und PRÜFUNGS-PRÜFFELD-ZO VORGEBEN bekannt

ist, ob und wenn ja auf Basis welcher Vorlagen die Entities der Typen PRÜF-

FELD  und PRÜFUNG erzeugt wurden. Dies ist deshalb erforderlich, da sich die

Entities des ER-Typs PRÜFFELDSTRUKTURVORLAGE auf die Primärschlüssel

der Entities vom Typ PRÜFFELDVORLAGE beziehen. Gleiches gilt für die Enti-

ties des ER-Typs PRÜFUNGS-PRÜFFELD-ZUORDNUNGSVORLAGE. Auch hier er-

folgt der Bezug auf die Primärschlüssel der Entitytypen PRÜFUNGSVORLAGE

und PRÜFFELDVORLAGE. Aus diesem Grund wurden im Datenmodell zum Mo-

dul „Prüfungsplanung i.e.S.“ die Beziehungstypen PRÜFFELD-PRÜFFELDVOR-

LAGE-ZO sowie PRÜFUNGS-PRÜFUNGSVORLAGE-ZO modelliert (Vgl. Abbildung

49, Seite 196).

Auch wenn, wie eben erläutert eine Planung auf Basis dieser Vorlagen erfol-

gen kann, so ist es immer noch zeitaufwändig, bspw. jedes Entity von Typ

PRÜFUNG auf Basis einer bestimmten Prüfungsvorlage zu planen. Zwar müs-

sen die Attribute des Entities vom Typ PRÜFUNG nicht mehr einzeln erfasst

werden, für jedes anzulegende Entity von Typ PRÜFUNG ist aber die Funktion

PRÜFUNGEN VORGEBEN einmal auszuführen.

Weitere Effizienzsteigerungen lassen sich durch die Vorgabe mehrerer Enti-

ties vom Typ PRÜFUNG - gewissermaßen „en bloc“ - erzielen. Dies wird durch

die Funktion PRÜFUNGSPROGRAMM VORGEBEN ermöglicht. Zu einem Prüfungs-

programm gehören mehrere Prüfungshandlungen, d.h. den Entities vom Typ

PRÜFUNGSPROGRAMM wird über den Beziehungstyp PRÜFUNGSVORLAGE-PRÜ-

FUNGSPROGRAMM-ZUORDNUNG eine Menge von mindestens einem oder aber

vielen Entities des Typs PRÜFUNGSVORLAGE zugeordnet.  Durch die Funktion

PRÜFUNGSPROGRAMM VORGEBEN können nun mehrere Entities vom Typ PRÜ-

FUNG zugleich angelegt werden. 

Für die Umsetzung des „Balance-Sheet-Auditing-Ansatzes“481 müssen Kon-

tenpositionen einzelnen Prüffeldern zugeordnet werden, damit auf diese Art

und Weise die im jeweiligen Prüffeld zu prüfenden Kontenpositionen festge-

481 Vgl. Gliederungspunkt 7.2.4, Seite 191.
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legt werden. Dies geschieht mittels des Beziehungstyps KONTENPOSITION-

PRÜFFELD-ZUORDNUNG. Um auch diese Beziehungen dieses Beziehungstyps

nicht einzeln bei jeder Prüfungsplanung anlegen zu müssen, kann eine sche-

matisierte Planung auf Basis des ER-Typs KONTENPOSITION-PRÜFFELD-ZU-

ORDNUNG-VORLAGE erfolgen.

Um aber die sachliche Prüfungsplanung noch weiter zu vereinfachen, wird die

Möglichkeit zur integrierten Planung aller mit der sachlichen Prüfungsplanung

in Verbindung stehenden Entity- und Beziehungstypen als sinnvoll erachtet.

Diese integrierten Planungsvorlagen werden in der vorliegenden Arbeit als

sachliche Prüfungsplanvorlage bezeichnet (Entitytyp: SACHLICHER PRÜFUNGS-

PLANVORLAGE). Dieser Entitytyp steht über entsprechende Beziehungstypen

mit folgenden Entitytypen bzw. ER-Typen in Relation:

• PRÜFUNGSPROGRAMM

• PRÜFFELDVORLAGE

• PRÜFFELDSTRUKTURVORLAGE

• PRÜFUNGS-PRÜFFELD-ZUORDNUNGSVORLAGE

• KONTENPOSITION-PRÜFFELD-ZUORDNUNGSVORLAGE

Somit können über die integrierte Prüfungsplanung auf Vorlage eines sachli-

chen Prüfungsplanes sämtliche der angegebenen Vorlagen zur Anlage der

entsprechenden Datenstrukturen des Moduls „Prüfungsplanung i.e.S.“ ge-

nutzt werden. Zumindest sollte ein sachlicher Prüfungsplan die Vorgabe eines

Prüffeldes ermöglichen, deshalb wurde ein entsprechender Komplexitätsgrad

modelliert.

Die folgende Abbildung zeigt die Steuerungssicht zur Stammdatenverwal-

tung der Prüfungsplanung i.e.S.: 
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Abbildung 56 : Steuerungssicht - Prüfungsplanung i.e.S. (Stammdaten-
verwaltung)
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Funktion VORLAGEN ANWENDEN  (PRÜFUNGSPLANUNG I.E.S.) bzw. deren Unter-

funktionen auf. Als zusätzliche Inputdaten zur Ausführung der Funktion INTE-

GRIERT PLANEN AUF BASIS EINER VORLAGE EINES SACHLICHEN

PRÜFUNGSPLANES sind die Entities und Beziehungen der folgenden Typen er-

forderlich:

• SACHLICHER PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE

• PRÜFUNGSPROGRAMM-SACHL. PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE-ZUORDNUNG

• PRÜFFELDVORLAGE-SACHL. PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE-ZUORDNUNG

• KP-PF-ZOV-SACHL. PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE-ZUORDNUNG

• PRÜFFELDSTRUKTURVORLAGE-SACHL. PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE-
ZUORDNUNG

• P-PF-ZOV-SACHL. PRÜFUNGSPLAN-VORLAGE-ZUORDNUNG

Das Bearbeiten von Vorlagen nicht an das Eintreten  bestimmter Ereignisse

als Voraussetzung geknüpft.

7.2.6 Sachliche Prüfungsplanung - Integration des Risikoorientierten 
Prüfungsansatzes

7.2.6.1 Prüfungsmethodische Grundlagen

Die Berücksichtigung des Prüfungsrisikos ist bei der Planung von Art und vor

allem Umfang von Prüfungshandlungen zwingend erforderlich. Die im Rah-

men der Forschung zur Prüfungsmethodik in der Jahresabschlussprüfung

entwickelten Prüfungsrisikomodelle können als etabliert gelten.482 Gegen-

stand der folgenden Ausführungen sind Vorüberlegungen zum konkreten Ein-

satz und zur informationstechnologischen Unterstützung der

Prüfungsrisikomodelle. Voraussetzung für diese Überlegungen ist jedoch zu-

nächst eine Darstellung der wichtigsten Modelle und Methoden des risikoori-

entierten Prüfungsansatzes. Eine Weiterentwicklung der - noch zu

erläuternden - Prüfungsrisikomodelle erfolgt dagegen nicht.483

Die Prüfungsrisikomodelle des risikoorientierten Prüfungsansatzes haben ih-

ren Ursprung in folgender Überlegung: Die Jahresabschlussprüfung ist eine

marktgängige Dienstleistung, die im Wettbewerb zwischen den zur Ausfüh-

rung von Prüfungsleistungen berechtigten Personen und Unternehmen ange-

482 Vgl. zum Stand der Forschung, Quick, R. (1999), S. 177ff.

483 Eine kritische Bewertung statistischer Stichprobenverfahren nehmen bspw. Mandl, G./ Jung, M.  
(1997), S. 229ff. vor.
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boten wird. Für die Erbringung der Prüfungsdienstleistung ist deshalb bei

Vorgabe einer bestimmten Prüfungsqualität (Effektivität) das ökonomische

Kriterium der Effizienz zu berücksichtigen, um eine wirtschaftliche Leistungs-

erstellung zu gewährleisten.484 Für die Prüfungsdurchführung bedeutet dies,

mit einem möglichst geringen Umfang von Prüfungshandlungen ein vorgege-

benes Maß an Urteilssicherheit zu erreichen.485

Damit sind im Rahmen des Risikoorientierten Prüfungsansatzes drei Pro-

blembereiche zu betrachten:486

• Wie kann die Risikosituation des Abschlussprüfers - auch formal - 

beschrieben werden?

• Wie kann das höchstzulässige Risiko auf einzelne Prüffelder alloziiert 

werden?

• Wie kann der notwendige Umfang von Prüfungshandlungen zur 

Gewährleistung einer bestimmten Urteilssicherheit ermittelt werden?

Die Beantwortung dieser Fragestellungen ist Gegenstand der folgenden Aus-

führungen.

7.2.6.1.1. Grundlegende Risikomodelle

Das Prüfungsrisiko ist als die Wahrscheinlichkeit definiert, dass der Ab-

schlussprüfer ein Prüfungsobjekt akzeptiert, obwohl es fehlerhaft ist.487 Beim

Prüfungsobjekt kann es sich um den gesamten Jahresabschluss oder ledig-

lich um ein bestimmtes Prüffeld handeln. Das Prüfungsrisiko ergibt sich dabei

als Produkt des inhärenten Risikos (IR), des Kontrollrisikos (CR) und des Ent-

deckungsrisikos (DR):

Das inhärente Risiko gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein wesentlicher

Fehler im Prüfungsobjekt enthalten ist, unter der Annahme, dass es keine in-

ternen Kontrollen im Unternehmen zur Aufdeckung bzw. Verhinderung des

484 Vgl. Wiedmann, H. (1993), S.14.

485 Dies entspricht dem ökonomischen Minimalprinzip. Vgl. Wöhe, G. (1990), S. 1.

486 Vgl. Ibert, W. (1998), S. 998 ff.

487 Vgl. AICPA (2000), AU §312.27; IdW, HFA 1/1988; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 
142.

AR IR CR DR⋅ ⋅=
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Fehlers gibt. Das Kontrollrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein

wesentlicher Fehler durch das interne Kontrollsystem nicht entdeckt und da-

mit auch nicht verhindert wird. Somit verbleibt das Entdeckungsrisiko als die

vom Abschlussprüfer zu kontrollierende Variable488, die der Wahrscheinlich-

keit entspricht, dass der Abschlussprüfer einen wesentlichen Fehler im Prü-

fungsobjekt nicht entdeckt.489

Bei Schätzung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos für ein be-

stimmtes Prüfungsobjekt kann bei Vorgabe eines höchstzulässigen Prüfungs-

risikos der Betrag des höchstzulässigen Entdeckungsrisikos ermittelt werden:

Das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko sind Größen, die nicht genau,

sondern nur durch Schätzungen und auf Basis von Erfahrungswerten aus an-

deren Abschlussprüfungen ermittelt werden können.490 Es wird empfohlen,

das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko auf Basis von Fragebögen oder

Checklisten sowie aus der Analyse und dem Verständnis des internen Kon-

trollsystems heraus im Rahmen der Prüfungsdurchführung zu ermitteln.491 Ei-

nen modernen Ansatz zur Bestimmung der Risikokomponenten,

insbesondere des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos, entwickelt

Zaeh .492 Zaeh ermittelt die Teilrisiken durch Erfassung mehrerer Kriterien, die

Einfluss auf die Höhe des entsprechenden Teilrisikos haben. Diese Kriterien

werden durch einen Fuzzy-Inferenzprozess verarbeitet. Im Ergebnis stehen

die Teilrisiken quantitativ bestimmt zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.493

Die Besonderheit dieses Modells besteht darin, dass aufgrund der Anwen-

dung von Fuzzy-Logik eine Dateneingabe der Kriterien, die die Bestimmungs-

488 Vgl. AICPA (2000), AU §312.32.

489 Vgl. bpsw. AICPA (2000), AU §312.27; Quick, R. (1998), S. 244f.; Wiedmann, H. (1993), S. 17ff.; 
Quick, R. (1999), S. 185.

490 Vgl. Quick, R. (1999), S. 185f.

491 Vgl. AICPA (2000), AU §312.31.

492 Vgl. Zaeh, P.E. (1998). 

493 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 484.

DR AR
IR CR⋅
-------------------=



212

faktoren für die Bemessung der Teilrisiken bilden, in unscharfer, qualitativ-

verbaler Form möglich ist. Durch die Fuzzy-Technologie können derartige un-

scharfe Daten trotzdem verarbeitet werden.

Die bisher betrachtete einfache multiplikative Verknüpfung der Teilrisiken zum

Prüfungsrisiko ist nur auf Basis der Prämisse der Unabhängigkeit der Teilrisi-

ken möglich.494 Das Prüfungsrisiko wird dabei „a-priori“, d.h. noch im Pla-

nungsstadium betrachtet.495 Dieses Prüfungsrisikomodell wird auch als

„Joint-Risiko-Modell“ bezeichnet.496

Die oben dargestellte Form des „Joint-Risiko-Modells“ kann auch in verschie-

denen Formen modifiziert werden. So ist die Zerlegung des Entdeckungsrisi-

kos (DR) in die Komponenten Stichprobenrisiko (DRS) und

Nichtstichprobenrisiko (DRN) möglich.497 Das Nichtstichprobenrisiko entfällt

dabei auf den Fehler des Abschlussprüfers, ein fehlerhaftes Prüfungsobjekt

auf Basis der Erkenntnisse aus analytischen Prüfungshandlungen nicht abzu-

lehnen.

Eine andere Form der Modifikation des „Joint-Risiko-Modells“ besteht in der

Variante mit Berücksichtigung unterschiedlicher Gewichte für die Teilrisikova-

riablen.498 Das Prüfungsrisiko ergibt sich danach wie folgt:

Die Variablen x,y und z sind dabei die Gewichte, die bestimmen, inwieweit

das jeweilige Teilrisiko in das Prüfungsrisiko eingeht.

Neben der Gruppe der „Joint-Risiko-Modelle“ existieren auch sogenannte

„Posterior-Risikomodelle“. Im Unterschied zu den „a-priori-Risikomodellen“

wird dabei das Prüfungsrisiko als die Wahrscheinlichkeit definiert, dass nach

Durchführung der Prüfungshandlungen ein Prüfungsobjekt fehlerhaft ist, ob-

wohl es als ordnungsmäßig angenommen wurde.499

494 Die in der Praxis nicht vorhandene Unabhängigkeit der Teilrisiken stellt einen wesentlichen Kritik-
punkt am „Joint-Risiko-Modell“ der AICPA dar. Zu den weiteren Kritikpunkten vergleiche:  Marten, 
K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 146ff.

495 Vgl. Quick, R. (1999), S. 187; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 149.

496 Vgl. Quick, R. (1999), S. 187; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001)], S. 148.

497 Vgl. AICPA (2000), AU §350.48.; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 148.

498 Vgl. Quick, R. (1998) S. 247f.; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 149.

AR IRx CRy DRz⋅ ⋅=
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Das Prüfungsrisiko ergibt sich danach wie folgt500:

Das „Posterior-Risikomodell“ basiert auf dem Bayes-Theorem über bedingte

Wahrscheinlichkeiten.501 Der Nenner  des oben ste-

henden Ausdrucks ist in jedem Falle kleiner als 1, da CR, DR und IR nur

Werte im Intervall [0;1] annehmen können. Somit ergibt sich im Unterschied

zum Prüfungsrisiko nach dem „Joint-Risiko-Modell“ bei identisch angenom-

menen Teilrisiken (IR, CR und DR) ein höheres Prüfungsrisiko (AR). Fordert

man nun, dass bei gegeben inhärenten Risiko und Kontrollrisiko ein vorgege-

benes Prüfungsrisiko (AR) sowohl bei „Joint-Risiko-Modell“ als auch beim „A-

Posterior-Risikomodell“ nicht überschritten werden soll, dann ist beim „A-Po-

sterior-Risikomodell“ ein geringeres Entdeckungsrisiko zulässig. Das „Joint-

Risiko-Modell ist somit das weniger restriktive Modell unter den beiden vorge-

stellten Risikomodellgruppen.502 

Unabhängig von der wissenschaftlichen Beurteilung der Vor- und Nachteile

der vorgestellten Risikomodelle muss ein prüfungsunterstützendes Anwen-

dungssystem die Zugrundelegung verschiedener Risikomodelltypen ermögli-

chen, je nach individueller Präferenz des Systemnutzers.

7.2.6.1.2. Bestimmung von höchstzulässigen Fehlern und 
Risikoallokation

Die Notwendigkeit zur Festlegung eines höchstzulässigen, d.h. gerade noch

tolerablen Fehlers ergibt sich aus dem Grundsatz der Wesentlichkeit (Mate-

riality). Nicht die Feststellung eines jeden Fehlers im zu prüfenden Jahresab-

schluss, sondern die ökonomisch sinnvolle Aufdeckung der relevanten Fehler

ist Gegenstand und Zweck des Prüfungsprozesses.503

499 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 308.

500 Vgl. CICA (1980); Quick, R. (1998), S. 248.

501 Zur ausführlichen Herleitung des „Posterior-Risikomodells“ vergleiche: Zaeh, P.E. (1998), S.303ff.

502 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 308ff.; Quick, R. (1999), S. 187

AR IR CR DR⋅ ⋅
IR CR DR 1 IR–( )+⋅ ⋅
-----------------------------------------------------------=

Joint Risiko–
Joint Risiko+ inhärente Sicherheit–
----------------------------------------------------------------------------------------=

IR CR DR 1 IR–( )+⋅ ⋅
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Der höchstzulässige Fehler kann nur unternehmensindividuell bestimmt wer-

den. Bei der Bestimmung des höchstzulässigen Fehlers ist dieser zunächst

auf Ebene des gesamten Jahresabschlusses zu ermitteln, um danach auf die

Prüffelder aufgeteilt werden zu können. Es wird vorgeschlagen, Unterneh-

menskennzahlen als Bezugsgrößen zu verwenden und die Materiality-Grenze

als Prozentsatz dieser Kennzahlenwerte zu ermitteln.504 Unter den deutschen

Abschlussprüfern dient in der Praxis häufig die Größe von 5% des Buchwer-

tes bzw. der Bilanzsumme als Richtmaß.505 Als Bezugsgrößen werden in der

Literatur bpsw. Jahresüberschuss vor Steuern, Rohertrag, Eigenkapital, Bi-

lanzsumme und Einnahmen genannt.506 Wiedmann507 weist darauf hin, dass

nach einer amerikanischen empirischen Untersuchung auch die direkte

Schätzung der Materiality-Grenze verbreitet ist. Aus der amerikanischen Lite-

ratur wird die Materiality-Grenze zum Teil nach folgender Formel hergelei-

tet508:

Als Konkretisierung dieses Ansatzes - abgeleitet aus einer empirischen Unter-

suchung von Pany/Wheeler wird vorgeschlagen509:

Die so ermittelte Materiality-Grenze wird auch als“Audit-Gauge“ bezeich-

net.510 Durch die Annahme des Exponent mit dem Wert 2/3 ergibt sich, dass

die Materiality-Grenze mit Zunahme der Bezugsgröße nur unterproportional

steigt.511 Die relative Materiality-Grenze sinkt also bei zunehmender Unter-

nehmensgröße. Zu beachten ist, dass die Wesentlichkeit oder Nicht-Wesent-

503 Vgl. IdW, PS 200, Tz. 24f.; AICPA (2000), AU 312.16.

504 Vgl. IdW (2000), Buchst. R Tz 62ff.; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 154ff.

505 Vgl. IdW (2000), Buchst. R Tz. 66.

506 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 154f.

507 Vgl. Wiedmann, H. (1993), S. 20.

508 Eine Übersicht über denkbare Methoden geben Pany, K./Wheeler, St. (1989), S. 71ff.

509 Vgl. Pany, K./ Wheeler, St. (1989), S. 73.

510 Vgl. Pany, K./ Wheeler, St. (1989), S. 73; Zaeh, P.E. (1998), S. 279.

511 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 280.

Materiality Faktor BezugsgrößeExponent×=

Materiality 1 6 max Bilanzsumme, Umsatzerlöse( )2 3⁄×,=
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lichkeit eines Fehlers nicht ausschließlich nach den oben genannten

quantitativen Kriterien beurteilt werden darf. Vielmehr sind auch qualitative

Aspekte, die beispielsweise in der besonderen Geschäftstätigkeit eines Un-

ternehmens oder anderen unternehmensindividuellen Eigenarten liegen kön-

nen, zu berücksichtigen.512

Wenn die Grenze für einen höchstzulässigen Fehler auf Jahresabschluss-

ebene ermittelt ist, dann stellt sich die Frage, wie diese Materiality-Grenze auf

die einzelnen Prüffelder aufzuteilen ist. Nach herrschender Meinung ist die

Materiality-Grenze nach folgender Formel auf die Prüffelder zu alloziieren:

mit:

M .........Materiality-Grenze auf Jahresabschlussebene
n ..........Anzahl der Prüffelder
BW j .....Buchwert des Prüffeldesj
Mj ........Materiality-Grenze für das Prüffeld j

Dieses Verfahren der Zuteilung des höchstzulässigen Fehlers auf die Prüffel-

der wird als „Wurzel-Allokation“ bezeichnet.513 Beispiele für die formale An-

wendung dieser Methode finden sich unter anderem bei Ibert514 oder Marten/

Quick/Ruhnke515. Zu beachten ist dabei, dass die Summe der höchstzulässi-

gen Fehler aller Prüffelder den Betrag des höchstzulässigen Fehlers auf Jah-

resabschlussebene übersteigen kann und darf. Die inhaltliche Begründung für

diesen Zusammenhang besteht zum einen darin, dass in bestimmten Prüffel-

dern möglicherweise das Potenzial an zulässigen Fehlern nicht ausgeschöpft

wird, und zum anderen die Möglichkeit besteht, dass sich Fehler zwischen

verschiedenen Prüffeldern auf Ebene des Jahresabschlusses kompensie-

ren.516

512 Vgl. IdW (2000), Buchst. R, Tz. 66; AICPA (2000), AU 312.10.

513 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 159ff.; Ibert, W. (1998), S. 998. 

514 Vgl. Ibert, W. (1998), S. 1000.

515 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 159f.

516 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 283f.

Mj M
BWj

BWj
j 1=

n
∑
---------------------------×=
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7.2.6.1.3. Schätz- und Testverfahren

Schätzverfahren gehören methodisch zur induktiven Statistik.517 Die induktive

Statistik versucht, ohne eine vollständige Erhebung der Grundgesamtheit

durchzuführen, durch Stichproben Schlüsse über bestimmte Parameter oder

Eigenschaften der Grundgesamtheit zu ziehen. Bezogen auf die Thematik der

Jahresabschlussprüfung bedeutet dies Folgendes: Bei der unbekannten

Grundgesamtheit handelt es sich um die Sollwerte der Prüffelder bzw. Jah-

resabschlusspositionen. Bekannt sind lediglich die entsprechenden Istwerte,

welche in den zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss Eingang gefunden

haben. Im Rahmen der Erhebung einer Stichprobe können die Sollwerte in

Bezug auf diese Stichprobe ermittelt werden. Schätzverfahren ermöglichen,

aus diesen Sollwerten der Stichprobe Aussagen über den Sollwert des Prüf-

feldes mit einem bestimmten Sicherheitsgrad zu gewinnen.

a) Mittelwertschätzung

Ziel der Mittelwertschätzung ist die Bestimmung eines Intervalls für einen un-

bekannten Parameter, innerhalb dessen der zu schätzende Parameter mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von nur  nicht liegt.518 Anwendungsfälle für derartige

Schätzverfahren sind zum einen die Schätzung des Mittelwertes und zum an-

deren die Schätzung des durchschnittlichen Fehlers in einem Prüffeld.  Den

im Folgenden verwendeten Variablen liegen die angegebenen Definitionen zu

Grunde: 

X..........Gesamtwert des Prüffeldes:  
N..........Anzahl der Elemente: 

.........Werte der Elemente des Prüffeldes i, mit 

n ..........Anzahl der Stichprobenelemente: 
.........Werte der Stichprobenelemente, mit j=1..n

..........arithmetisches Mittel der Stichprobenwerte, mit 

517 Vgl. Bamberg, G./ Baur, F. (1993), S. 133ff.

518 Vgl. Zimmermann, H.-J. (1985), S. 878ff.; Zaeh, P.E. (1998), S. 233ff; Marten, K.-U./ Quick, R./ 
Ruhnke, K. (2001), S. 229ff.

α

xi X xi
i 1=

N
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yj
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n

∑
n

--------------------=
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 ...  - Fraktil der Standardnormalverteilung

.........Standardabweichung der Stichprobenelemente: 

Als Schätzer für X kann somit  dienen. Nimmt man für die Grundge-

samtheit Normalverteilung an, so kann für X ein Konfidenzintervall ermittelt

werden, dessen Grenzen durch:519

bestimmt sind. Die Breite des Konfidenzintervalls hängt sowohl von Stichpro-

benumfang n als auch vom zugrundegelegten Sicherheitsgrad  ab. Bei

vorgegebenen  lässt sich somit der erforderliche Stichprobenumfang n wie

folgt berechnen:

Dabei ist e die mit Hilfe des „Wurzel-Allokationsverfahrens“ zugeteilte maximal

zulässige Materiality-Grenze, die der halben Breite des Konfidenzintervalls

mit  entspricht.520 Das Konfidenzintervall - sowie daraus abge-

leitet der erforderliche Stichprobenumfang - können nur dann nach den oben

angegebenen Gleichungen berechnet werden, wenn die Standardabwei-

chung der Elemente der Grundgesamtheit bekannt ist. Da aber die Sollwerte

der Elemente der Grundgesamtheit unbekannt sind 521, ist auch die Standard-

abweichung dieser Elemente der Grundgesamtheit unbekannt. Deshalb wird

die Standardabweichung der Grundgesamtheit durch die Standardabwei-

chung  der Stichprobe geschätzt.522 Alternativ könnte die Standardabwei-

519 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 234.

520 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S. 235.

521 Zur Ermittlung dieser Sollwerte wäre ja die aus Effizienzgründen nicht vorgenommene Vollprüfung 
erforderlich.

522 Vgl. Zimmermann, H.-J. (1985), S. 879.
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chung der Stichprobenelemente auch durch die Standardabweichung der

schon bei Prüfungsbeginn bekannten Buchwerte des Prüffeldes oder aus den

geprüften Vorjahreswerten geschätzt werden.523

b) Testverfahren

Testverfahren basieren allgemein auf der Definition einer Hypothese und ei-

ner Gegenhypothese (auch als Null- bzw. Gegenhypothese bezeichnet).524

Speziell für das betriebswirtschaftliche Prüfungswesen kann bspw. folgendes

Hypothesenpaar definiert werden: 

• „H0: Der durchschnittliche Sollwert des Prüffeldes  beläuft sich auf  

EUR;

•  H1: Der durchschnittliche Sollwert des Prüffeldes  beläuft sich auf  

EUR“525

Bei dem angegebenen Hypothesenpaar wird anhand einer Stichprobe gete-

stet, ob der tatsächliche durchschnittliche Sollwert des Prüffeldes  bzw. 

EUR entspricht. Die Werte für  und  müssen vom Abschlussprüfer vor-

gegeben werden,  ist dabei so zu bemessen, dass, falls das Prüffeld tat-

sächlich den Wert  aufweist, eine Ablehnung dieses Prüffeldes durch den

Abschlussprüfer als nicht ordnungsmäßig erfolgen würde.526

523 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 230f.

524 Vgl. Zaeh, P.E. (1998), S 236f.; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 233f.

525 Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 233.

526 Vgl. von Wysocki, K. (1988), S. 206.
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µ0 µ1

µ0 µ1

µ1
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In Bezug auf das Ergebnis des Abschlussprüfers nach Durchführung des Hy-

pothesentests sowie die tatsächliche Ordnungsmäßigkeit bzw. Nichtord-

nungsmäßigkeit des Prüffeldes sind die in der folgenden Übersicht

dargestellten Konstellationen möglich:527

Unter der Annahme der Normalverteilung der Elemente der Grundgesamtheit

und der oben angegebenen Variablendefinitionen ergibt sich beim Test der

Nullhypothese die Annahmegrenze der Nullhypothese dabei mit:528

Dabei ist  das -Fraktil der Standardnormalverteilung. Die Variable 

ist abhängig vom zulässigen -Fehler, d.h. der Wahrscheinlichkeit der irrtüm-

lichen Ablehnung der Nullhypothese. Analog ergibt sich die Annahmegrenze

der Gegenhypothese mit:529

Analog zu den Parametern der Gleichung zur Bestimmung der Annahme-

grenze für die Nullhypothese ist  das -Fraktil der Standardnormalver-

teilung. Die Variable  ist dementsprechend abhängig vom zulässigen -

Fehler, d.h. der Wahrscheinlichkeit der irrtümlichen Ablehnung der Gegenhy-

pothese. Die Werte für  und  sind ebenfalls durch den Abschlussprüfer

vorzugeben.

Prüffeld ist tätsächlich
ordnungsmäßig nicht ordnungsmäßig

Urteil des 
Abschluss-

prüfers 
nach Test

Nullhypothese 
wird

 angenommen

richtiges Urteil des 
Abschlussprüfers

falsches Urteil des 
Abschlussprüfers

Prüffeld wird zu Unrecht 
angenommen

Gegenhypothese
 wird

 angenommen

falsches Urteil des 
Abschlussprüfers

Prüffeld wird zu Unrecht 
abgelehnt

richtiges Urteil des 
Abschlussprüfers

527 Vgl. von Wysocki, K. (1988), S. 206; Schildbach, Th. (1985), S. 899.

528 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 233.

529 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 233.
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Setzt man nun die Annahmegrenzen gleich, da an den Annahmebereich der

Nullhypothese der Annahmebereich der Gegenhypothese unmittelbar an-

grenzen soll, so ergibt sich:

Unter Vernachlässigung des Korrekturfaktors für geringe Sichprobenum-

fänge ergibt sich:

Dieser Ausdruck wird üblicherweise in der Form  darge-

stellt.530

c) Dollar Unit Sampling531

Das sogenannte „Dollar Unit Sampling“532 verbindet Fehleranteils- und Feh-

lerbetragsschätzung miteinander. Betrachtet werden bei diesem Verfahren

die einzelnen Geldeinheiten der Positionen, aus denen sich das jeweilige

Prüffeld zusammensetzt. Damit wird die Ordnungsmäßigkeit einer jeden

530 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K.  (2001), S. 234.

531 Unter dem Begriff „Dollar Unit Sampling“ wird einerseits das im Folgenden beschriebene Verfahren 
der Fehlerbetragsschätzung verstanden. Andererseits wird dieser Begriff auch lediglich im Sinne 
des Verfahrens der „wertproportionalen Zufallsauswahl“ verwendet. Diese, u.a. von v. Wysocki, K. 
(1988), S. 185f., gebrauchte Definition wird der vorliegenden Arbeit nicht zugrunde gelegt.

532 Das Verfahren wird teilweise auch als „Monetary Unit Sampling“ bezeichnet.
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Geldeinheit unabhängig beurteilt. Dem Verfahren liegt dabei die Annahme zu

Grunde, dass die nicht-ordnungsmäßigen Geldeinheiten Poisson-verteilt

sind.533 

Zunächst wird beim Dollar Unit Sampling die obere Grenze für den Fehleran-

teil der Grundgesamtheit aufgrund des aus der Stichprobe ermittelten Fehler-

anteils für die Stichprobe ermittelt. Die in der Stichprobe festgestellten

fehlerhaften Geldeinheiten werden mit x bezeichnet. Die obere Grenze des

Fehleranteils ist abhängig von der zugrundeliegenden Aussagesicherheit, die

mit  bezeichnet wird. 

In einem zweiten Schritt wird die Obergrenze für den Gesamtfehlerbetrag un-

ter Berücksichtigung des ermittelten Gesamtfehleranteils errechnet.534

Das Dollar-Unit-Sampling-Verfahren basiert auf der folgenden Gleichung:535:

P(x) bezeichnet den gesuchten oberen Fehleranteil in der Grundgesamtheit.

Der Ausdruck  wird als obere Fehlerintensität bezeichnet. Da das Auf-

lösen der angegebenen Gleichung nach P(x) schwierig ist, liegen die Fehlerin-

tensitäten   in Abhängigkeit der Parameter x und  vertafelt vor536.

Bei der praktischen Anwendung des Dollar Unit Sampling geht man in folgen-

den Schritten vor:537 

1. Entnahme einer Stichprobe mit n Elementen und Auswertung dieser
Stichprobe. Als Ergebnis der Stichprobe werden x mit fehler-
hafte Geldeinheiten festgestellt.

2. Ermittlung der oberen Fehlerintensität  bei zugrundegelegtem
Sicherheitsgrad .

533 Vgl. Buchner, G. (1991), S. 366ff.; Buchner, G. (1991), S. 385ff.; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, 
K. (2001), S. 235.

534 Vgl. Buchner, G. (1991), S. 386.

535 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 236.; Buchner, G. (1991), S. 386.

536 Vgl. Bamberg, G./ Baur, F. (1993), S. 103; Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 236; 
Buchner, G. (1991), S. 386

537 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 237ff.

1 α–

W Maximal x Fehler im Prüffeld( ) n P x( )⋅( )i

i!
------------------------- e n P x( )⋅( )– α=⋅

i 0=

x
∑=

n P x( )⋅

n P x( )⋅ α

x 0 n ];[∈

n P x( )⋅
1 α–



222

3. Ermittlung der Fehlerwahrscheinlichkeit P(x) durch Division der oberen
Fehlerintensität durch den Stichprobenumfang n.

4. Der Fehleranteil der Stichprobe entspricht dem Fehleranteil der Grund-
gesamtheit, durch Multiplikation des Buchwertes des Prüffeldes mit der
Fehlerwahrscheinlichkeit P(x) ergibt sich der maximal zu erwartende
Fehler des Prüffeldes mit538: 

Dieser Methode der Fehlerbetragsermittlung liegt die Annahme
zugrunde, dass alle Geldeinheiten, die zu einer fehlerhaften Position
gehören, vollständig falsch bilanziert sind. Dementsprechend wird diese
Methode auch als Maximalfehlermethode bezeichnet.539 Im Unterschied
zur Maximalfehlermethode wird der Fehlerbetrag des Prüffeldes bei der
Durchschnittsfehlermethode durch Multiplikation der durchschnittlichen
relativen Abweichung von Soll- und Ist-Werten bezogen auf den Sollwert
der in der Stichprobe enthaltenen Positionen (die sog. Fehlerrate) ermit-
telt.540 Eine dritte Möglichkeit zur Fehlerbetragsermittlung stellt die Feh-
lerreihungsmethode dar. Bei dieser Methode wird zunächst der
Fehlerhöchstbetrag für ein Stichprobenergebnis von x=0 fehlerhaften
Positionen nach der Maximalfehlermethode ermittelt. Durch jede tat-
sächlich in der Stichprobe enthaltene fehlerhafte Geldeinheit steigt nun
der Fehleranteil P(k) mit k = 1, ..., x. Zum  Fehlerhöchstbetrag für x=0 wird
nun ein mit  gewichteter Fehlerbetragsanstieg nach folgender Glei-
chung hinzugerechnet:541

Die Variable bezeichnet dabei die Fehlerrate der fehlerbehafteten
Position für den k-ten Fehler in der Stichprobe. Für die Ermittlung des
aus den in der Stichprobe entdeckten fehlerhaften Positionen resultie-
renden Anstieg des Fehlerbetrags für das zu untersuchende Prüffeld
werden die Fehlerraten  absteigend geordnet, um das Ergebnis die-
ser Methode nicht von der Reihenfolge der fehlerhaften Positionen in der

538 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 237; Buchner, G. (1991), S. 387

539 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 239f.; Buchner, G. (1991), S. 387

540 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 240; Buchner, G. (1991), S. 387f.

541 Vgl. Buchner, G. (1991), S. 388.

Maximaler Fehlerbetrag im Prüffeld j BWj P⋅ x( )=

dk
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Stichprobe abhängig zu machen.542

Setzt man den maximal zu erwartenden Fehler des Prüffeldes gleich
dem Materiality-Grenzwert für dieses Prüffeld, so kann der mindestens
erforderliche Stichprobenumfang bestimmt werden543

Da jedoch in der Regel nur die oberen Fehlerintensitäten   verta-
felt vorliegen, kann für die praktische Anwendung folgende Gleichung
zugrundegelegt werden:

Der notwendige Stichprobenumfang steigt mit der Anzahl der höchstzu-
lässigen Fehler x in der Stichprobe.

7.2.6.1.4. Benford´s Law

Benford´s Law liegt die empirische Gesetzmäßigkeit zugrunde, dass die Häu-

figkeit des Auftretens von Ziffern der ersten Stelle einer Zahl bei umfangrei-

chen Datensätzen einem bestimmten Schema folgt. Die Wahrscheinlichkeit

für die Häufigkeit einer bestimmten Ziffer bei einstelligen Zahlen ergibt sich

nach der folgenden Gleichung:544

 bezeichnet dabei die k-te Ziffer einer Zahl - in der oben stehenden Glei-

chung also die erste Ziffer einer beliebigen Zahl. 

Für zweistellige Zahlen gilt:545

542 Vgl. Hömberg, R. (1999), S. 254ff.

543 Vgl. Marten, K.-U./ Quick, R./ Ruhnke, K. (2001), S. 237f.

544 Vgl. Quick, R. (1999), S. 218.

545 Vgl. Quick, R. (1999), S. 218.
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Benford´s Law ist für die Abschlussprüfung nutzbar, da bewußt verfälschte

Rechnungswesendaten der angegebenen Gesetzmäßigkeit nicht folgen. Die

Ziffern ordnungsmäßiger Daten treten dagegen in der postulierten Häufigkeit

auf.546

Die Aussagekraft des Benford-Tests in Bezug auf die Häufigkeit des Auftre-

tens von bestimmten Ziffern ist jedoch als gering zu beurteilen. Weder darf ein

Prüffeld als nicht ordnungsmäßig abgelehnt werden, wenn die beobachtete

Häufigkeitsverteilung der Ziffern Benford´s Law nicht genügt - noch kann Ord-

nungsmäßigkeit angenommen werden, wenn die beoabachtete Ziffernhäufig-

keit der durch Benford postulierten Häufigkeit entspricht. Vielmehr ist das

Ergebnis der Benford-Analyse als Indiz für den festzulegenden Umfang  zu-

sätzlicher Prüfungshandlungen zu verstehen.547

7.2.6.2 Risikoorientierter Prüfungsansatz - Fachkonzeptuelles Modell

Ausgangspunkt der risikoorientierten Prüfungsplanung muss die Festlegung

eines Prüfungsrisikomodells sein. Diese Modelle definieren das Prüfungsri-

siko oder Teilrisiken des Prüfungsrisikos in Abhängigkeit von verschiedenen

Parametern. Diese Parameter werden im Folgenden als Risikovariable be-

zeichnet. Über das Festlegen der Risikovariablen wird das Prüfungsrisikomo-

dell determiniert.

Die Festlegung des Prüfungsrisikomodells für ein bestimmtes Prüffeld erfolgt

somit mittels der Funktion RISIKOVARIABLEN VORGEBEN  ODER DEFINIEREN . Die

Bezeichnung dieser Funktion lautet deshalb „vorgeben“ oder „definieren“, da

zum einen Risikovariablen manuell erfasst werden können („vorgeben“) und

zum anderen Risikovariablen formelmäßig definiert werden können („definie-

ren“). Um den Wert einer formelmäßig definierten Risikovariable zu ermitteln,

muss die Definiens der Risikovariable durch das Anwendungssystem inter-

pretiert und berechnet werden. 

546 Dieser Zusammenhang wurde durch mehrere empirische Studien belegt. Eine kurze Übersicht 
gibt: Quick, R. (1999), S. 219.

547 Vgl. Quick, R. (1999), S. 220f.
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In der Regel wird lediglich ein bestimmtes Prüfungsrisikomodell für ein Prüf-

feld sowie die diesem Prüffeld untergeordneten Prüffelder zugrunde gelegt

werden. Deshalb kann mittels der Funktion RISIKOVARIABLEN AUF UNTERGE-

ORDNETE PRÜFFELDER KOPIEREN eine effiziente Vorgabe des Prüfungsrisiko-

modelles für alle Prüffelder erfolgen. Es ist mit dieser Funktion nicht mehr

erforderlich, die Funktion RISIKOVARIABLEN VORGEBEN  ODER DEFINIEREN für je-

des Prüffeld, für das ein Prüfungsrisikomodell definiert werden soll, auszufüh-

ren. Die Planung von Stichprobenprüfungen wird durch die Funktion

STICHPROBE BEARBEITEN  ermöglicht. Die folgende Abbildung zeigt die Funkti-

onssicht des Moduls „Risikoorientierte Prüfungsplanung“:

Abbildung 57 : Funktionssicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung

Das im Folgenden dargestellte und erläuterte Datenmodell des Moduls „Risi-

koorientierte Prüfungsplanung“ erweitert lediglich das in Abbildung 49, Seite

196, dargestellte Datenmodell des Moduls „Prüfungsplanung i.e.S.“:
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Abbildung 58 : Datensicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung

Zur Abbildung der Risikomodellvariablen, wie z.B. dem inhärenten Risiko oder

dem Kontrollrisiko548 dient der Entitytyp RISIKOVARIABLE. Durch die Abbildung

als eigenständigen Entitytypen ist die Erfassung beliebig vieler derartiger Risi-

kovariablen möglich. Somit können durch das hier dargestellte Datenmodell

flexibel verschiedene Prüfungsrisikomodelle abgebildet werden, ohne dass es

548 Vgl. Gliederungspunkt 7.2.6.1.1., Seite 210.
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erforderlich wird, das Datenmodell dafür anzupassen. Auch mehrstufig defi-

nierte Prüfungsrisikomodelle lassen sich damit abbilden, wie im folgenden

Beispiel gezeigt werden kann:

Die Ermittlung des „Inhärenten Risikos“ (IR) kann auf einer ersten 
Stufe in Abhängigkeit von Variablen, wie z.B. „Fluktuation der 
Mitarbeiter“ (FM), „Anzahl der durch die interne Revision endeckten 
Fehler pro Jahr“ (FIR) sowie „Vertrauenswürdigkeit des Managements“ 
(VM) ermittelt werden:

In einer zweiten Stufe kann dann das zulässige Entdeckungsrisiko 
nach dem Ansatz

ermittelt werden.
Bei den Risikovariablen FM, FIR, VM, AR und CR handelt es sich um 
vorzugebende Variablen, deren Werte vom Benutzer eingegeben 
werden müssen. Hingegen sind IR und DR definierte Variablen, deren 
Werte durch das Anwendungssystem berechnet werden. 

Neben einem Primärschlüssel besitzt der Entitytyp RISIKOVARIABLE ein Attri-

but Bezeichnung zur Kennzeichnung der Bedeutung eines bestimmten Enti-

ties. Zu beachten ist, dass jede Risikovariable nur einmal, und nicht für jedes

Prüffeld, angelegt werden muss. Der Entitytyp RISIKOVARIABLE dient aus-

schließlich der Definition von derartigen Variablen. Die Werte, die die Risiko-

variablen für ein bestimmtes Prüffeld annehmen, werden als Attribut Wert des

Beziehungstyps PRÜFFELD-RISIKOVARIABLE-ZUORDNUNG gespeichert.

Das Attribut Risikovariablentyp dient zur Unterscheidung, ob es sich bei einer

bestimmten Risikovariable um eine manuell einzugebende Variable, oder um

ein nach einer bestimmten Berechnungsvorschrift zu berechnende Risikova-

riable handelt. Dieses Attribut kann deshalb nur die Ausprägung „eingeben“

(für manuell einzugebende Risikovariablen) oder „berechnen“ (für automa-

tisch zu berechnende Risikovariablen) annehmen. Die Berechnungsvorschrift

ist im Attibut Risikovariablenberechnungsvorschrift abgebildet. Die Berech-

nungsvorschrift muss einer bestimmten Syntax entsprechend formuliert sein.

Zum einen muss diese Syntax für den Anwender leicht verständlich sein -

bspw. empfiehlt sich eine Orientierung an gängigen Tabellenkalkulationspro-

grammen - und zum anderen muss diese Syntax aus informationstechnischer

IR FM FIR⋅
VM

-----------------------=

DR AR
IR CR⋅
-------------------=
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Sicht durch einen Formelinterpreter des Anwendungssystems leicht interpre-

tiert werden können, damit die jeweiligen Werte, die die Risikovariablen für

ein bestimmtes Prüffeld annehmen, auch berechnet werden können.  In wel-

cher Reihenfolge die Risikovariablen zu berechnen sind, wird durch das Attri-

but Berechnungsrangplatz festgelegt. Dieses Attribut hat somit nur

Bedeutung für Risikovariablen, deren Wert nicht manuell eingegeben, son-

dern durch das Anwendungssystem berechnet wird. Der Wert der Risikovaria-

blen mit einem hohen Berechnungsrangplatz wird zuerst berechnet. Für das

oben angegeben Beispiel bedeutet dies, dass der Berechnungsrangplatz von

IR bspw. mit 2 und der Berechnungsrangplatz von DR mit 1. Die Attribute Ri-

sikovariablenberechnungsvorschrift und Berechnungsrangplatz bleiben für Ri-

sikovariablen vom Typ „eingeben“ ungenutzt.

Mit der Funktion STICHPROBE BEARBEITEN kann der Benutzer ein Entity vom

Typ STICHPROBE anlegen, ändern oder löschen. Das Attribut Stichprobenver-

fahren legt fest, welches der in Gliederungspunkt 7.2.6.1.3., Seite 216ff., dar-

gestellten Stichprobenverfahren zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der

Stichprobe angewendet werden soll. Als Merkmalsausprägungen dieses Attri-

butes kommen nur die im Anwendungssystem fest einprogrammierten Al-

gorhytmen für Stichprobenverfahren in Betracht. Das Attribut

Stichprobenprüfungsergebnis, welches selbstverständlich im Rahmen der

Prüfungsplanung noch keine Bedeutung hat, dient der Erfassung des Ergeb-

nisses der Stichprobenprüfung. Das Anwendungssystem muss in Abhängig-

keit vom Stichprobenverfahren durch Auswertung der bei der

Prüfungsdurchführung erfassten Stichprobenelemente den Wert des Attribu-

tes Stichprobenprüfungsergebnis ermitteln können. Außerdem wird der Enti-

tytyp STICHPROBE noch durch die Attribute Parameter I und II beschrieben.

Die Attribute Parameter I und II dienen der Abbildung zweier beliebiger Varia-

blen des gewählten Stichprobenverfahrens; dabei kann es sich z.B. um die

linke und rechte Konfidenzintervallgrenze bei einer Intervallschätzung oder

um den geschätzten Mittelwert bei einer Punktschätzung handeln - in letztem

Falle ist nur ein Parameterattribut für dieses Stichprobenverfahren in Benut-

zung. Mehr als zwei Parameter sind für die oben dargestellten549 Stichpro-

benverfahren nicht erforderlich. 
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Eine flexible Definition eigener Stichprobenverfahren durch den Anwender

wird aus folgenden Gründen für nicht erforderlich erachtet: Zum einen ist die

Forschung zu Stichprobenverfahren und deren Anwendung in der Ab-

schlussprüfung in einem gewissen Reifestadium angelangt. Eine Vielzahl von

Stichprobenverfahren ist bekannt, die Anwendbarkeit in der Prüfungspraxis ist

möglich. Somit ist nicht mit der schnellen Entwicklung weiterer Stichproben-

verfahren zu rechnen. Zum anderen basierte in der Vergangenheit die Einfüh-

rung neuer Stichprobenverfahren auf der Anwendung anderer bzw. neuer

Verteilungsfunktionen. Dies würde es erforderlich machen, eine Möglichkeit

zur Modellierung eigener bzw. neuer Verteilungsfunktionen im Anwendungs-

system vorzusehen. Dies wird aufgrund des damit verbundenen Aufwandes

für den Anwender und der sich damit ergebenden Komplexitätserhöhung des

Anwendungssystems für nicht sinnvoll erachtet.  

Die folgenden Abbildungen zeigen die Steuerungssicht des Moduls „Risikoori-

entierte Prüfungsplanung“:

Abbildung 59 : Steuerungssicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung: Ri-
sikovariablen erfassen und kopieren

549 Vgl. Gliederungspunkt 7.2.6.1.3., Seite 216ff.
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Die Risikoorientierte Prüfungsplanung kann nur nach der sachlichen Prü-

fungsplanung erfolgen, da die Definition von Prüffeldern und der Prüffeld-

struktur Voraussetzung für die Definition von Risikovariablen und deren

Zuordnung zu bestimmten Prüffeldern ist. Ebenso setzt die Funktion RISIKO-

VARIABLEN AUF UNTERGEORDNETE PRÜFFELDER  KOPIEREN  voraus, dass Bezie-

hungen des Beziehungstyps PRÜFFELDSTRUKTUR angelegt wurden. 

Abbildung 60 : Steuerungssicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung: 
Stichproben bearbeiten

Die Funktion STICHPROBE BEARBEITEN kann unabhängig von den anderen

Funktionen der „Risikoorientierten Prüfungsplanung“ ausgeführt werden. Vor-

aussetzung ist auch hier der Abschluss der sachlichen Prüfungsplanung, da

Stichproben genau einem Entity des Typs PRÜFFELD zugeordnet werden

müssen.

7.2.7 Risikoorientierte Prüfungsplanung (Stammdatenverwaltung)

Auch bei der Risikoorientierten Prüfungsplanung ist eine Vereinfachung der

Planung durch den Einsatz von Vorlagen denkbar. Allerdings kommt hier nur

das Anlegen von Entities des Typs RISIKOVARIABLE auf Basis einer entspre-

chenden Vorlage in Frage. Für auf Basis von Vorlagen definierte Risikovaria-

blen müssen wichtige Attribute, wie Risikovariablenberechnungsvorschrift

und Berechnungsrangplatz nicht manuell eingegeben werden. Für Risikova-

riablen, deren Wert durch das Anwendungssystem berechnet werden soll,

entfällt damit die fehleranfällige Eingabe möglicherweise komplizierter Be-

rechnungsvorschriften.

Die folgende Abbildung zeigt die Funktionssicht:
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Abbildung 61 : Funktionssicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung 
(Stammdatenverwaltung)

Auch dieser Funktionsbaum orientiert sich in seinem Aufbau mit Funktionen

zum Anwenden von Vorlagen (RISIKOMODELL VORGEBEN) und Funktionen zum

bearbeiten dieser Vorlagen (RISIKOMODELLVORLAGE BEARBEITEN) am Aufbau

der übrigen Funktionsbäume anderer Module zur Stammdatenverwaltung.550

Mehrere Risikovariablen werden zu einem Risikomodell zusammengefasst.

Somit lassen sich gleichzeitig mehrere Risikovariablen vorgeben. Diese Zu-

ordnung von Risikovariablen zu einem oder mehreren Risikomodellen ist

auch im folgenden eERM dargestellt:

Abbildung 62 : Datensicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung (Stamm-
datenverwaltung)

550 Vgl. dazu bspw. Abbildung 54, Seite 204.
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Der Entitytyp RISIKOVARIABLEVORLAGE besitzt Attribute der selben Bedeutung,

wie der Entitytyp RISIKOVARIABLE. Für den Entitytyp RISIKOMODELL wurden

hier nur ein Primärschlüsselattribut und ein Attribut zur Bezeichnung model-

liert.

Abbildung 63 : Steuerungssicht - Risikoorientierte Prüfungsplanung 
(Stammdatenverwaltung)

Da die Definition von Risikovariablen nicht vom Abschluss vorhergehender

Planungsphasen abhängig ist, kann die vorlagenbasierte Vorgabe von Risiko-

variablen bereits nach Erfassung des Prüfungsauftrages erfolgen. Als Input-

daten sind die in Abbildung 62, Seite 231, modellierten Entity- und

Beziehungstypen erforderlich. Die Funktion RISIKOMODELL VORGEBEN erzeugt

Entities vom Typ RISIKOVARIABLE. Diese Entities können dann mit der Funk-

tion RISIKOVARIABLE VORGEBEN ODER DEFINIEREN551 individuell angepasst und

einem bestimmten Prüffeld zugeordnet werden. 

Da die  Vorgabe eines Risikomodells wesentliche Auswirkungen auf die Kal-

kulation der Teilrisiken durch den Abschlussprüfer hat, wird die Funktion RISI-

KOMODELL VORGEBEN hier dem Prüfungsleiter zugeordnet.

551 Vgl. Abbildung 57, Seite 225.
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7.2.8 Überprüfung der Prüfungsplanung

Die Prüfungsplanung ist bei der Jahresabschlussprüfung dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Planungsprozess während der Prüfungsdurchführung

ständig wiederholt und verfeinert wird. Aufgrund der Komplexität der Jahres-

abschlussprüfung und aufgrund der Abhängigkeit weiterer eventuell zu pla-

nender Prüfungshandlungen von den Ergebnissen bereits durchgeführter

Prüfungshandlungen kann die Prüfungsplanung nicht zu einem bestimmten

Zeitpunkt beendet werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Prüfungs-

durchführung bereits zu einem Zeitpunkt beginnt, zu dem noch nicht alle Infor-

mationen verfügbar sind, die notwendig für die Ermittlung der erforderlichen

zeitlichen und personellen Kapazitäten sind.

Dies bedeutet, dass die Prüfungsplanung während der Prüfungsdurchführung

unvollständig sein kann. Diese Unvollständigkeit kann bpsw. beruhen auf: 

• Unvollständigkeit von Prüfungen, Prüffeldern oder 
Stichprobenprüfungen, d.h. Unvollständigkeit in der sachlichen bzw. 
risikoorientierten Prüfungsplanung

• Unvollständigkeit in der Zuordnung von Prüffeldern zu Mitarbeitern, 
d.h. Unvollständigkeit in der personellen Prüfungsplanung

• Unvollständigkeit durch fehlende Terminierung, d.h. Unvollständigkeit 
in der zeitlichen Prüfungsplanung

Es sei an dieser Stelle noch einmal deutlich betont, dass hier nur eine for-

male, nicht aber die inhaltliche Unvollständigkeit betrachtet wird. Ob die sach-

liche Prüfungsplanung inhaltlich geeignet ist, die Ordnungsmäßigkeit des zu

prüfenden Jahresabschlusses festzustellen, ist an dieser Stelle nicht Gegen-

stand der Ausführungen.

Die exemplarisch beschriebenen Lücken in der Prüfungsplanung können

durch Abfrage der Datenbasis des Anwendungssystems aufgedeckt werden.

Die bisher auf konzeptueller Ebene dargestellten Datenstrukturen werden auf

Ebene des DV-Konzeptes552 in Datenbanksysteme, bspw. SQL-Datenban-

ken, umgesetzt. Diese Datenbanken können mittels SQL-Abfragen nahezu

beliebig ausgewertet werden. Durch die entsprechenden Anweisungen einer

Datenbankabfragesprache können bspw. Prüffelder, die noch keinem Mitar-

552 Vgl. Gliederungspunkt 6.1, Seite 144ff.
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beiter zugeordnet wurden, selektiert und in Form eines Reports ausgegeben

werden. Diese Reports bilden dann die Ausgangsbasis für die weitere Verfei-

nerung der Prüfungsplanung. 

Die folgende Abbildung zeigt den Funktionsbaum des Moduls „Überprüfung

der Prüfungsplanung“:

Abbildung 64 : Funktionssicht - Überprüfung der Prüfungsplanung

Mit den dargestellten Funktionen können Prüfreports bearbeitet bzw. abgeru-

fen werden. Dazu ist es erforderlich, einen Entitytyp PRÜFREPORT zu definie-

ren. Die Entities dieses Typs bilden jeweils ein Kriterium oder mehrere

Kriterien zur Abfrage der Datenbasis ab. Die Ergebnisse des Abrufes eines

Prüfreports gehören als Dokumente zu den Arbeitspapieren des Ab-

schlussprüfers und sind zu archivieren. Die Definition der Entitytypen PRÜFRE-

PORT und DOKUMENT wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 65 : Definition der Entitytypen PRÜFREPORT und DOKUMENT

Im Attribut Prüfreportdefinition werden die jeweiligen Anweisungen zur Ab-

frage der Datenbasis hinsichtlich verschiedener Kriterien gespeichert. 
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Auf die Darstellung der Steuerungssicht wird für dieses Modul verzichtet. Mit

der Funktion PRÜFREPORT BEARBEITEN werden die Entities dieses Entitytyps

angelegt, verändert oder gelöscht.  Im Ergebnis der Funktion PRÜFREPORT

ABRUFEN entsteht ein Entity vom Typ DOKUMENT. Außerdem wird durch die

Funktion PRÜFREPORT ABRUFEN eine Beziehung des Beziehungstyps DOKU-

MENT-PRÜFREPORT-ZUORDNUNG erzeugt, damit bei wiederholtem Abrufen ein

und desselben Prüfreports das bereits vorhandene, aber veraltete Dokument

überschrieben werden kann. 

Die Ausführungen an dieser Stelle werden im Gliederungspunkt 7.4, Seite

264ff. weiter vertieft. Die Ausführungen dieses Kapitels zur Dokumentation

und Berichterstattung stehen in einem engen Zusammenhang mit den hier

problematisierten Aspekten der Überprüfung der Prüfungsplanung. 

7.3 Prüfungsdurchführung

Die Prüfungsdurchführung beinhaltet im Wesentlichen den Vollzug des ge-

planten Soll-Ist-Vergleiches.553 Dazu ist es zum einen erforderlich, die Ist-

Werte verfügbar zu machen. Dies ist jedoch schon durch die Bereitstellung

der Daten aus der Buchhaltung mittels der Module der „Prüfungsplanung und

-vorbereitung“ erfolgt. Zum anderen sind die Soll-Werte durch den Ab-

schlussprüfer zu erheben. Da die Feststellung von Soll-Werten i.d.R. auf einer

Inaugenscheinnahme von Vermögenswerten (z.B. Inventurbeobachtung), der

Durchsicht von Unterlagen sowie auf der Analyse von Strukturen und Verfah-

ren im Unternehmen beruht, können diese Aspekte durch das Anwendungs-

system nicht unmittelbar unterstützt werden. Vielmehr ist nur eine

Unterstützung bei der Erfassung und Dokumentation der Prüfungshandlun-

gen und Prüfungsfeststellungen möglich. 

Eine Ausnahme davon bildet die Unterstützung auf dem Gebiet der analyti-

schen Prüfungshandlungen. Hier muss das Anwendungssystem eine Prü-

fungsunterstützung durch Bereitstellung diverser Funktionen zur

Datenanalyse  (bspw. Kennzahlenanalyse) bieten.

Die folgende Abbildung zeigt den entsprechenden Funktionsbaum:

553 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Gliederungspunkt 4.3.3, Seite 94ff.
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Abbildung 66 : Funktionssicht - Unterstützung der Prüfungsdurchfüh-
rung

7.3.1 Erfassung von Prüfungshandlungen und Prüfungsfeststellungen

Die Funktion PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN  ERFASSEN  dient primär - wie es auch

der Bezeichnung der Funktion entspricht - der Erfassung der Feststellungen

des Abschlussprüfers oder seiner Mitarbeiter bezüglich der Annahme oder

des Verwerfens der zu prüfenden Fehlerhypothese. Die zu prüfende Fehler-

hypothese wird im Rahmen der Prüfungsplanung als Attribut des Entitytyps

PRÜFUNG erfasst (Vgl.: Abbildung 49, Seite 196). Außerdem können mit die-

ser Funktion auch alle anderen Attribute des Entitytyps PRÜFUNG modifiziert

werden, die zur Beschreibung der Prüfungshandlung dienen. 

Die eigentliche Prüfungsfeststellung wird im Attribut Prüfungsfeststellung er-

fasst. Hier empfielt es sich, nur bestimmte Merkmalsausprägungen für dieses

Attribut zuzulassen. Denkbar wäre bspw. folgende Domäne:

• ordnungsmäßig
• ordnungsmäßig nach zugesicherter Korrektur durch Rechnungswesen
• ordnungsmäßig, verstärkte Prüfungstiefe bei Folgeprüfungen induziert
• nicht ordnungsmäßig mit Erläuterungspflicht im Prüfungsbericht
• nicht ordnungsmäßig mit Erläuterungspflicht im Bestätigungsbericht

Bei uneingeschränkter Ordnungsmäßigkeit wird die Attributausprägung „ord-

nungsmäßig“ erfasst. Stellt der Abschlussprüfer wesentliche Abweichungen

fest, die Verantwortlichen im Rechnungswesen des zu prüfenden Unterneh-

mens sichern aber eine vollständige Korrektur im Sinne des Abschlussprüfers

zu, dann wird die Attributausprägung „ordnungsmäßig nach zugesicherter

Korrektur durch Rechnungswesen“ erfasst. Die verbliebenen drei Attributaus-

prägungen beschreiben Prüfungsfeststellungen, bei denen die Ordnungsmä-

ßigkeit nicht bestätigt werden kann. Ist die Schwere des Verstoßes gering,

dann besteht keine Notwendigkeit, auf diesen Verstoß im Prüfungs- oder Be-
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stätigungsbericht hinzuweisen. Derartige Verstöße können aber Ausgangs-

punkt für eine vertiefte Prüfungsplanung in Folgeprüfungsperioden sein.  Alle

schwerwiegenden Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit werden durch die

Attributausprägung „nicht ordnungsmäßig mit Erläuterungspflicht im Prü-

fungsbericht“ gekennzeichnet. 

Da in dem Moment, in dem beurteilt wird, ob ein schwerwiegender Verstoß

gegen Rechnungslegungsnormen vorliegt, der jeweilige Sachverhalt gedank-

lich durchdrungen ist und dem Prüfer die Prüfungssituation gegenwärtig ist,

bietet es sich an, zu diesem Zeitpunkt einen Vorschlag für die Erläuterung der

Prüfungsfeststellung zu erfassen. Dieser Vorschlag wird zur Unterstützung

der späteren endgültigen Berichterstellung im Attribut Erläuterungsvorschlag

erfasst.

Das Attribut Ist-Zeit dient der Erfassung der tatsächlich benötigten Zeit für die

Prüfung der jeweiligen Fehlerhypothese und für die Beschaffung eventuell er-

forderlicher Prüfungsnachweise. Dieses Attribut ist erforderlich für die Ermitt-

lung der tatsächlichen Kosten für die Bearbeitung eines Prüffeldes durch den

Abschlussprüfer und seine Mitarbeiter im Sinne eines sehr einfachen Prü-

fungscontrolling. Außerdem können diese Daten zur Verbesserung der Prü-

fungsplanung in den Folgeprüfungsperioden genutzt werden. 

Die folgende Abbildung zeigt das eERM zum Modul „Erfassung von Prüfungs-

handlungen und Prüfungsfeststellungen“. In Erweiterung des in Abbildung 49,

Seite 196, dargestellten Datenmodells werden zusätzlich die hier beschriebe-

nen Attribute des Entitytyps PRÜFUNG dargestellt.
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Abbildung 67 : Datensicht - Erfassung von Prüfungshandlungen und 
Prüfungsfeststellungen

Der Entitytyp PRÜFUNGSNACHWEIS dient zur Abbildung der während der Prü-

fungsdurchführung gesammelten Prüfungsnachweise. Der Begriff „Prüfungs-

nachweis“ wird hier so verstanden, dass es sich dabei um ein Dokument

handelt, welches eine in der Rechnungslegung beinhaltete Aussage bestätigt.

Im Unterschied dazu definiert das IdW den Begriff Prüfungsnachweis als alle

Informationen, die zur Bestätigung der Angaben, die in der Rechnungslegung

beinhaltet sind, dienen.554 Auf die Dokumentation kommt es dabei - im Unter-

schied zur hier verwendeten Definition -  nicht an. Auch die us-amerikani-

schen Prüfungsstandards definieren den Begriff „Prüfungsnachweis“ in einem

umfassenderen informationsbezogenem Sinne.555 

Zwischen den Entitytypen PRÜFUNG und PRÜFUNGSNACHWEIS besteht eine

Beziehung, die eine Zuordnung von keinem bis zu mehreren Prüfungsnach-

weisen zu einem Entity des Typs PRÜFUNG zulässt. Lautet die Fehlerhypo-

these einer Prüfung bspw. „Die Angabe des Teils des Bilanzgewinnes, der auf

554 Vgl. IdW, PS 300, Tz. 6.

555 Vgl. AICPA (2000), AU 326.15.
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einen Gewinnvortrag entfällt, wurde sowohl in der Bilanz als auch im Anhang

unterlassen.556“, so kann das Eintreffen dieser Hypothese durch den Ab-

schlussprüfer unmittelbar, d.h. ohne einen dokumentierten Prüfungsnach-

weis, beurteilt werden, da die durch die Rechnungslegungsnorm geforderte

Angabe unmittelbar aus Bilanz oder Anhang ersichtlich sein muss. Zu einem

Entity vom Typ PRÜFUNGSNACHWEIS müssen aber zwingend mindestens ein

oder aber mehrere Entities vom Typ PRÜFUNG zugeordnet sein, da einerseits

ein Prüfungsnachweis Bedeutung für verschiedene Prüfungen, mglw. in ver-

schiedenen Prüffeldern haben kann557, und andererseits die Speicherung

von Prüfungsnachweisen ohne Bedeutung für eine bestimmte Prüfung nutz-

los ist.

Das Dokument, welches als Prüfungsnachweis anzusehen ist, wird im vorlie-

genden Konzept nicht vom Anwendungssystem selbst, sondern von einem

Dokumentenmanagementsystem verwaltet.558 Deswegen wird das Attribut

Dokumentenmanagementsystemschlüssel modelliert, das zur eindeutigen

Identifikation des Dokuments im Dokumentenmanagementsystem dient.

Fraglich ist, ob die Funktion PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ERFASSEN  auch die

Modifikation der Attribute Prüfungs-Bezeichnung und Fehler-Hypothese er-

möglichen soll. Mit der Modifikation der Attribute Prüfungs-Bezeichnung und

Fehler-Hypothese kann während der Prüfungsdurchführung vom geplanten

Prüfungsprogramm abgewichen werden und somit auf  mandantenspezifi-

sche Besonderheiten, die bei der Prüfungsdurchführung festgestellt werden,

reagiert werden. Falls den mit der Prüfungsdurchführung befassten Mitarbei-

tern das dazu erforderliche Vertrauen von Seiten des Prüfungsleiters nicht

entgegengebracht wird, und die Durchführung der geplanten Prüfungshand-

lungen in der ursprünglich geplanten Form im Nachhinein kontrolliert werden

können soll, so muss die Funktion so implementiert werden, dass die entspre-

chenden Attribute des Entitytyps PRÜFUNG nicht verändert werden können.

556 Vgl. § 268 Abs. 1 HGB.

557 Dies ist bspw. bei umfangreichen Vertragsunterlagen des Mandanten denkbar.

558 Zu Dokumentenmanagementsystemen vergleiche Buchstabe c) in Gliederungspunkt 4.2, Seite 
75ff.
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Abbildung 68 zeigt das VKD des Moduls „Erfassung von Prüfungshandlungen

und Prüfungsfeststellungen.“ Prüfungshandlungen und Prüfungsfeststellun-

gen können erst erfasst werden, nachdem die personelle Prüfungsplanung

abgeschlossen wurde, da sonst nicht bekannt ist, welcher Mitarbeiter die je-

weiligen Fehlerhypothesen prüfen soll.

Abbildung 68 : Steuerungssicht - Erfassung von Prüfungshandlungen 
und Prüfungsfeststellungen

Der Entitytyp PRÜFUNG wird für die Funktion PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ER-

FASSEN einerseits als Input benötigt, damit dem Mitarbeiter, der im Dialogbe-

trieb Prüfungsfestellungen erfasst, angezeigt werden kann, welche

Fehlerhypothese zu prüfen ist. Andererseits wird durch die Funktion PRÜ-

FUNGSFESTSTELLUNGEN  ERFASSEN ein Attribut der Entities des Typ PRÜFUNG

geändert. Die Prüffeldstruktur muss ausgewertet werden, um dem Mitarbeiter

nacheinander die noch nicht bearbeiteten Entities des Typs PRÜFUNG eines

Prüffeldes zur Erfassung des Prüfungsurteiles anzuzeigen

7.3.2 Unterstützung analytischer Prüfungshandlungen

Der Analyse der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung eines Unternehmens

kommt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung eine immer größer werdende

Bedeutung zu. Wie bereits weiter oben dargestellt,559 ergibt sich für den Ab-

559 Vgl. Gliederungspunkte 3.3.1.4, Seite 43ff. und 3.3.2.5, Seite 63ff.
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schlussprüfer im Rahmen Berufsausübung nach Gesetzen, Verlautbarungen

und allgemein anerkannten aktuellen Berufsgrundsätzen eine Verpflichtung

zur Analyse vielfältiger Daten.560 

Grundsätzlich können, wie bereits beschrieben,561 zur Unternehmens- bzw.

Umfeldanalyse quantitative und qualitative Informationen herangezogen wer-

den. Als qualitative Informationen kommen insbesondere Erläuterungen zur

wirtschaftlichen Lage oder Entwicklung des Unternehmens in Betracht. Quan-

titative Informationen können in Form von Kennzahlen oder Massendaten aus

der operativen Datenbasis des Mandanten vorliegen. Das klassische Instru-

ment zur Darstellung bzw. zur Verdeutlichung der wirtschaftlichen Lage ist die

Berichterstattung über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Im Hauptteil

eines Prüfungsberichtes werden üblicherweise die Vermögenslage und die

Ertragslage dargestellt. Die Darstellung der Vermögens- bzw. der Ertragslage

entspricht strukturell der einer Bilanz bzw. der einer GuV. Im Unterschied zu

herkömmlichen Bilanzen oder GuV, die den Gliederungsvorschriften der je-

weiligen Rechnungslegungssysteme entsprechen müssen, werden in der

Vermögens- bzw. der Ertragslage die Konten nach wirtschaftlichen Gesichts-

punkten zu Positionen zusammengefasst. Ein Bsp. für die unterschiedliche

Zuordnung eines Kontos bei der Bilanzgliederung bzw. bei der Gliederung der

Vermögenslage ist die Berücksichtigung eines passiven Bilanzkontos der

Jahresabschlussposition „Sonderposten mit Rücklageanteil“. Dieses Konto

wird im Gliederungsschema der Bilanz einer eigenständigen Position „Son-

derposten mit Rücklageanteil“562 zugeordnet. In der Vermögenslage rechnet

dieses Konto jedoch hälftig auch zur Position des „wirtschaftlichen Eigenkapi-

tals“.

Die folgende Abbildung zeigt den Funktionsbaum des Moduls zur Unterstüt-

zung analytischer Prüfungshandlungen:

560 Vgl. Abbildung 6 “: Dimensionen des Informationsbedarfs” , Seite 70.

561 Vgl. Buchstabe b) in Gliederungspunkt 4.3.3, Seite 94ff.

562 Vgl. § 273 HGB.
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Abbildung 69 : Funktionssicht - Unterstützung analytischer Prüfungs-
handlungen 

Um die notwendigen Analysen zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung

durchführen zu können, ist es erforderlich, zunächst die dafür erforderlichen

Daten zu erfassen. Die diesbezüglichen Funktionen wurden im Ast

DATENBASIS_BEREITSTELLEN zusammengefasst. 

Für eine Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen der Untersu-

chung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, ist eine Erfassung von Da-

ten, die nicht in der Finanzbuchhaltung enthalten sind, nicht notwendig.563

Wie bereits beschrieben, erfordert diese Form der Analyse der wirtschaftli-

chen Verhältnisse lediglich eine andere Zusammenfassung der Konten der Fi-

nanzbuchhaltung zu den Auswertungspositionen der VFE-Lage. Die

563 Diese Aussage ist jedenfalls dann zutreffend, wenn die Finanzlage durch eine Bewegungsbilanz 
dargestellt wird. Falls die Finanzlage durch die Darstellung einer Kapitalflussrechnung analysiert 
werden soll, dann ist die Erfassung von Daten, die nicht in den Salden der Finanzbuchhaltungskon-
ten enthalten sind, erforderlich. Vgl. dazu die folgenden Ausführungen zur Kapitalflussrechnung. 

KPI
bereitstellen

Datenbasis
bereitstellen

Auswertung
durchführen

KPI Report
ausführen

VFE-Lage und
KFR Reports

ausführen

VFE-Lage
und KFR
bearbeiten

KPI
erfassen

Relationale
Datenstrukturen

bereitstellen

Relationale
Datenbasis
auswerten

VFE-Lage-
Position

bearbeiten

KFR-
Position

bearbeiten

Kontenposition
KFR-Position
Zuordnung
bearbeiten

Kontenposition
VFE-Lage-Position

Zuordnung
bearbeiten

Tabelle
bearbeiten

Quelle
bearbeiten

Abfrage
bearbeiten

Abfrage-
Prüffeld-ZO
bearbeiten

KPI-
Prüffeld-

Zuordnung
bearbeiten

Analytische
Prüfungs-

handlungen
unterstützen



243

Kontensalden werden mit dem Modul „Erfassung und Strukturierung der

Buchhaltungsdaten“, vgl. Gliederungspunkt 7.2.2, Seite 165, in das Anwen-

dungssystem des Abschlussprüfers importiert.

In Bezug auf die Erstellung einer Kapitalflussrechnung als Analyseinstrument

gestalten sich die Verhältnisse komplizierter. Dies soll im Folgenden kurz er-

läutert werden. Eine Kapitalflussrechnung kann nach der direkten Methode

oder nach der indirekten Methode ermittelt werden.564 Bei der direkten Me-

thode wird der Cashflow565 direkt aus Einzahlungen und Auszahlungen ermit-

telt. Im Unterschied dazu dient bei der indirekten Methode das

Periodenergebnis, welches um zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendun-

gen korrigiert wird, als Ausgangsbasis für die Cashflowermittlung.566 Nur für

die Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist die indirekte

Methode anwendbar. Dies bedeutet, dass eine Kapitalflussrechnung nicht

ausschließlich auf Basis der Kontensalden aus der Summen- und Saldenliste

ermittelt werden kann. Die Daten der Summen- und Saldenliste beinhalten

ausschließlich Bestandswerte (Bilanzkonten) und Aufwendungen und Er-

träge. Eine Größe, wie z.B. der Betrag der Einzahlungen aus Abgängen von

Gegenständen des Sachanlagevermögens, der für die Ermittlung des Cash-

flows aus Investitionstätigkeit erforderlich ist, kann aus den Salden der Fi-

nanzbuchhaltungskonten nicht ermittelt werden. Zusätzlich sind deshalb

zahlungsbezogene Daten zu erfassen, damit die Teile der Kapitalflussrech-

nung, die nach der direkten Methode ermittelt werden sollen567 oder müssen,

berechnet werden können. 

Diese zahlungsbezogenen Daten können als statistische Konten, die nicht in

Bilanz und GuV einfließen, erfasst werden. Dazu ist eine Modifikation des

Entitytyps KONTO erforderlich. (Vgl. dazu das eERM, Abbildung 40, Seite 168)

Es bietet sich an, statistische Konten von Jahresabschlusskonten durch ein

564 Vgl. für die deutsche Rechnungslegung: DRSC, DRS 2, Tz. 24.

565 Nach der vom DRSC geforderten Mindestgliederung sind der „Cashflow aus laufender Geschäfts-
tätigkeit“, der „Cashflow aus Finanzierungstätigkeit“ und der „Cashflow aus Investitionstätigkeit“ 
getrennt zu ermitteln. Vgl. DRSC, DRS 2.

566 Vgl. DRSC, DRS 2, Tz. 24 b).

567 Ein Wahlrecht zwischen direkter und indirekter Methode besteht nur für die Ermittlung des Cash-
flows aus laufender Geschäftstätigkeit. Vgl. Scheffler, E. (2002), S. 298f.
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zusätzliches Attribut Kontotyp zu unterscheiden. Die Domäne dieses Attribu-

tes lautet damit  „statistisch“ bzw. „abschlussbezogen“. Alternativ können

auch die Subentitytypen ABSCHLUSSKONTO und STATISTIKKONTO über eine

Spezialisierung des Entitytyps KONTO definiert werden. Außerdem ist zu be-

achten, dass ein Entity des Typs KONTENPOSITION  nicht mehr zu genau einem

Entity des Typs ABSCHLUSSPOSITION ((1,1)-Kardinalität) zugeordnet wird, son-

dern dass eine ((0,1)-Kardinalität zu modellieren ist. Statistische Konten, und

damit auch die entsprechenden Kontenpositionen, dürfen keiner Abschluss-

position zugeordnet werden.

Die Möglichkeit der Erfassung statistischer Konten lässt es zu, aus diesen

Kontendaten eine Kapitalflussrechnung zu ermitteln. Dazu ist es erforderlich,

eine Zuordnung von Konten zu Positionen der Kapitalflussrechnung vorzu-

nehmen. 

Die oben erläuterten Zusammenhänge werden in der folgenden Abbildung

dargestellt:

Abbildung 70 : Datensicht - Unterstützung analytischer Prüfungshand-
lungen (Teil I)
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Als Entitytypen werden VFE-LAGE-POSITION  und KFR-POSITION modelliert.

Zur Ermittlung der Werte dieser Positionen wird eine Zuordnung der Konten-

positionen zu diesen Entitytypen vorgenommen. Ein Entity des Typs Konten-

position kann dabei keiner oder maximal einem Entity des Typs VFE-LAGE-

POSITION  bzw. KFR-POSITION zugeordnet werden. Bspw. werden Kontenposi-

tionen, die statistische Konten beinhalten, niemals einer Position in der VFE-

Lage zugeordnet. Damit das automatische Anlegen der Entities der Typen

VFE-LAGE-POSITION und KFR-POSITION und eine automatisierte Zuordnung

auf Basis von Zuordnungsschemen zu Entities des Typs KONTENPOSISTION

erfolgen kann, ist die Definition der „Vorlage“-Entitytypen KFR-POSITIONSVOR-

LAGE und VFE-LAGE-POSITIONSVORLAGE notwendig. Die Bedeutung dieser

Entitytypen wird näher im Gliederungspunkt 7.3.3, Seite 259ff., erläutert. Bei

der Zuordnung von Kontenpositionen zu VFE-Lagepositionen und KFR-Posi-

tionen ist jedoch nicht nur festzulegen, ob eine bestimmte Kontenposition zu-

zuordnen ist, sondern es ist auch festzulegen, mittels welcher Operation der

Saldo einer Kontenposition zur Berechnung des Betrages der KFR-Position

oder der VFE-Lageposition zu verknüpfen ist. Denkbar sind folgende Opera-

tionen:568

• Addition des Saldos
• Subtraktion des Saldos
• Addition der Bestandsveränderung
• Subtraktion der Bestandsveränderung

Die Kontenpositionen, die einer VFE-Lage-Position zugeordnet sind, werden

grundsätzlich durch die Addition ihrer Salden zur Berechnung des Betrages

einer VFE-Lageposition der Vermögens- oder Ertragslage zusammenge-

fasst. Falls eine Saldierung von Aufwands- und Ertragskonten in einer VFE-

Lageposition gewollt ist, so kann auch der Saldo einer Kontenposition von der

zu berechnenden VFE-Lageposition subtrahiert werden.

Für die Ermittlung einer Kapitalflussrechnung oder einer Bewegungsbilanz ist

dagegen auch die Bezugnahme auf Bestandsveränderungen, also nicht den

Saldo selbst, einer Kontenposition erforderlich. So wird bspw. bei der Ermitt-

lung des Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zum Periodenergeb-

568 Dementsprechend muss auch die Domäne des Attributes Operation definiert werden.
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nis die Zunahme der Rückstellungen addiert. Die Zunahme der

Rückstellungen ergibt sich aus der Veränderung der Salden der entsprechen-

den Kontenpositionen.

Da sich die Entitytypen VFE-LAGE-POSITION und KFR-POSITION ähneln, könn-

ten diese Entitytypen alternativ auch als Subtypen eines Entitytyps, wie bspw.

ANALYSEPOSITION, modelliert werden.

Analytische Prüfungshandlungen können aber auch nicht in der Finanzbuch-

haltung enthaltene Daten zum Gegenstand der Analyse haben. Diese Infor-

mationen werden als Key Performance Indikatoren (KPI) bezeichnet.

Key-Performance-Indikatoren (kurz: KPI) sind quantitative Größen, die wich-

tige leistungsbezogene Unternehmensparameter erfassen.569 KPI können

Wert- oder Mengengrößen sein. Als Beispiele für wertmäßige KPI sollen hier

nur beispielhaft angegeben werden:

• Auftragsbestand zu einem bestimmen Stichtag
• Weiterbildungskosten je Mitarbeiter
• Börsenkapitalisierung des Unternehmens ...

Diese KPI zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie Größen bein-

halten, die im externen Rechnungswesen (welches Untersuchungsgegen-

stand der Abschlussprüfung im engeren Sinne ist) nicht erfasst werden. 

Als mengenbezogene KPI kommen beispielweise in Betracht:

• Anzahl der stornierten Kundenbestellungen je Periode
• Häufigkeit der EDV-Ausfälle pro Periode
• Produktionskapazität in Stück je Artikel ...

Derartige KPI eignen sich, um im Vergleich zu Vorperioden, zu KPI anderer

Unternehmen oder einem Branchendurchschnitt sowie im Verhältnis zu ande-

ren wert- oder mengenbezogenen Größen betrachtet zu werden. Es ist unmit-

telbar verständlich, dass eine Zunahme der EDV-Ausfälle u.U. ein

unternehmenskritisches Risiko darstellt. Die Nutzung von KPI zur Erfassung

kritischer Unternehmensgrößen unterstützt in der hier modellierten Form den

Abschlussprüfer zwar nicht bei der Erhebung der jeweiligen Informationen,

sondern bei der strukturierten und prüffeldbezogenen Verarbeitung dieser

Größen.

569 Vgl. Wiedmann, H. (1999a), S. 101.
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Die Funktion KPI BEREITSTELLEN und die dazu untergeordneten Funktionen-

dienen der Erfassung und Veränderung von KPI (vgl. Abbildung 69, Seite

242). Für eine arbeitsteilige Jahresabschlussprüfung, bei der verschiedene

Prüffelder von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden, ist es erforder-

lich, die entsprechenden KPI jeweils einem oder mehreren Prüffeldern zuzu-

ordnen. Um Veränderungen der erfassten quantitativen Daten im Zeitablauf

nachvollziehen zu können, ist außerdem eine Zuordnung dieser Daten zum

Entitytyp ZEITRAUM erforderlich. 

KPI beschreiben allerdings lediglich Einzelgrößen. Die Erfassung von struktu-

rierten Daten, wie z.B. Kundendatenbanken, die Angaben über Art, Menge

und Wert der gelieferten Produkte und den Kunden selbst beinhalten, ist über

die Erfassung von KPI nicht praktikabel. Dazu müssten soviele KPI angelegt

werden, wie Kunden und die diese Kunden beschreibende Kennzahlen (hier

also: Art, Menge, Wert) vorhanden sind. Die daraus resultierenden Daten-

strukturen wären nicht mehr zu überblicken. Derartige Daten werden in den

Unternehmen regelmäßig in Datenbanken gespeichert. Unternehmensex-

terne Daten, wie z.B. Statistiken über volkswirtschaftliche Daten, sind eben-

falls als Datenbanken verfügbar. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der

Wirtschaftsprüfer selbst Datenbanken aufbaut und pflegt. Alle diese Daten-

quellen müssen durch den Abschlussprüfer flexibel ausgewertet werden kön-

nen. Diese Auswertung muss zwingend durch das prüfungsunterstützende

Anwendungssystem erleichtert werden, da derart umfangreiches Datenmate-

rial nur durch DV-Einsatz in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand verdichtet

und ausgewertet werden kann. Um ein fachkonzeptionelles Modell für ein prü-

fungsunterstützendes Anwendungssystem, mit dem derartige Datenanalysen

für den Abschlussprüfer erleichtert bzw. erst ermöglicht werden, entwickeln zu

können, muss zunächst geklärt werden, wie die Rohdaten, die den Ausgangs-

punkt für eine deratige Analyse bilden, in das prüfungsunterstützende Anwen-

dungssystem integriert werden können. 
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Operative Anwendungen in Unternehmen basieren in der Regel auf relationa-

len Datenbanksystemen.570 Wegen der hohen Verbreitung dieser Systeme

werden im Folgenden nur relationale Datenbanken betrachtet. In einem rela-

tionalem Datenbanksystem werden die Entities einer Klasse in Form einer Ta-

belle dargestellt.571 Ein Entity wird dabei in einer Tabellenzeile beschrieben.

Die Reihenfolge der Tabellenzeilen spielt keine Rolle. Ein Attribut (Merkmal)

einer Klasse von Entities wird in einer Spalte der Tabelle beschrieben. Die

Merkmalsausprägungen eines Entities werden auch als Tupel bezeichnet.

Zur Abbildung der Datenstrukturen der auszuwertenden Datentabelle wird der

Entitytyp TABELLE modelliert. (Vgl. Abbildung 71, Seite 253) Dieser Entitytyp

besitzt die Attribute Tabellen_ID als Primärschlüssel, Tabellenbezeichnung

und Strukturbeschreibung.  Das Attribut Strukturbeschreibung dient der Erfas-

sung einer Zeichenkette zur Beschreibung der Tabellenstruktur. Die Ausprä-

gungen dieses Attributs dürfen nur in einer bestimmten Syntax zugelassen

werden, damit dieses Attribut durch das Anwendungssystem auswertbar ist.

Die Syntax könnte bspw. in Anlehnung an den CREATE TABLE SQL-Befehl

definiert werden.572 Entscheidend ist, dass der logische Name der Tabelle,

die Reihenfolge und das Format der Tabellenattribute durch das Attribut

Strukturbeschreibung beschrieben werden. 

Der Entitytyp QUELLE dient der Beschreibung der Schnittstelle, über die die

Tabellendaten tatsächlich gelesen werden können. Dabei kann es sich bspw.

um Dateien, die SQL-Datenbanken beinhalten oder um Schnittstellen zu

SQL-Servern, auf die der Abschlussprüfer mit seiner eigenen EDV zugreifen

kann, handeln. Das Format, in dem auf die Daten zugegriffen werden kann,

wird mit dem Attribut Quellenformat beschrieben. Dabei sind nur solche Attri-

butausprägungen zulässig, die Quellen bezeichnen, deren Formate auch

durch das prüfungsunterstützende Anwendungssystem gelesen werden kön-

nen. 

570 Vgl. Ferstl, O.K./ Sinz, E.-J. (1998), S. 365; Linssen, O./ Lange, Th. (1999), S. 3.

571 Vgl. Schwinn, H. (1992), S. 11ff.; Steiner, R. (1999), S. 11ff., Neumann; G. (1994), S. 15f.

572 Beispielhaft für Einführungsliteratur zu relationalen Datenbanken und zu SQL seien hier nur Schä-
fer, G. (1989), S. 52f.; Steiner, R. (1999), S. 122f.; Schwinn, H. (1992), S. 112f. angegeben.



249

Der Entitytyp ABFRAGE definiert eine Operation zur Auswertung der durch die

Entities des Typs Tabelle repräsentierten Daten. Die Operation, die zur Aus-

wertung der Daten ausgeführt werden soll, wird mittels des Attributes Abfra-

gedefinition beschrieben. Damit diese Operation durch das prüfungs-

unterstützende Anwendungssystem ausgeführt werden kann, muss bei der

Beschreibung der Operation ebenfalls eine festzulegende Syntax beachtet

werden. Hier bietet sich wiederum eine Orientierung an SQL, und zwar an der

SELECT-Anweisung an.573 Dabei muss es zumindest möglich sein, Abfragen

mit folgenden Eigenschaften zu definieren:

• Selektion von Datensätzen durch Abfrage von Bedingungen, die die 
Attributausprägungen dieser Datensätze erfüllen müssen.574

• Zählen von Datensätzen, deren Attributausprägungen bestimmte 
Bedingungen erfüllen.575

• Sortieren von Datensätzen.576

• Berechnung von Summen-, Durchschnitts-, Maximal-, bzw. 
Minimalwerten für eine Gruppe von selektierten Datensätzen.577

• Verschachtelte Abfragen müssen zulässig sein.
• Verknüpfte Auswertungen mehrerer Tabellen müssen zulässig sein.578

Verschachtelte Abfragen zeichnen sich dadurch aus, dass das Argument für

die Selektion von Datensätzen bereits das Ergebnis einer vorausgegangenen

Selektion ist. Mittels der Verknüpfung von Abfragen von mehreren Tabellen

können Auswertungen realisiert werden, die Attribute der Tupel aus mehreren

Tabellen verknüpfen. Um Bezüge zwischen verschiedenen Tabellen herstel-

len zu können, ist es erforderlich, dass Primär- und Fremdschlüsselattribute

vorhanden sind. Ein Fremdschlüsselattribut stellt somit einen Bezug auf ein

Tupel in einer anderen Tabelle dar. 

573 Vgl. dazu Steiner, R. (1999), S. 130ff.; Schwinn, H. (1992), S. 98ff.

574 Analog dem WHERE-Bedingungsteil einer SELECT-Anweisung.

575 Analog der SELECT COUNT-SQL-Anweisung.

576 Analog der SELECT ORDER BY-SQL-Anweisung.

577 Analog den MIN, MAX, AVG und SUM-Funktionen in SQL.

578 Analog dem „Joining“ von Tabellen, das in SQL auch über die Angabe eines entsprechenden 
WHERE-Bedingungsausdruckes realisiert werden kann.
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Einem Entity vom Typ TABELLE ist immer genau ein Entity vom Typ QUELLE

zugeordnet.  Umgekehrt kann eine Quelle aber mehrere Tabellen bereitstel-

len. Ein Entity vom Typ ABFRAGE muss sich mindestens auf eine, oder aber

auf mehrere Entities vom Typ TABELLE beziehen.

Zur besseren Verdeutlichung sollen diese Zusammenhänge in einem Beispiel

kurz erläutert werden: Der Abschlussprüfer möchte zur Prüfung von Marktrisi-

ken, die möglicherweise für den Mandanten bestehen, eine Analyse über die

länderspezifische Umsatzaufteilung anstellen. Der Mandant kann den Länder-

bezogenen Umsatz über eine SQL-Abfrage seiner eigenen Datenbasis ermit-

teln und dem Abschlussprüfer Zugriff auf diese Daten gewähren. Die

Datenquelle „SQL-Datenbank des Mandanten“ wird durch ein Entity des Typs

QUELLE repräsentiert. Im Attribut Quellenformat ist zu hinterlegen, wie auf

diese SQL-Datenbank zugrgriffen werden kann. Dazu gehört bspw. die An-

gabe des SQL-Server-Namens, die Angabe des Benutzerkontos, mit dem

dem Wirtschaftsprüfer Zugriff eingeräumt wird, sowie die Angabe des eigentli-

chen Formates, in dem die Daten abgerufen werden können.

Zur Durchführung der beabsichtigten Analyse ist es erforderlich, dass Daten

über die voraussichtliche Marktentwicklung in den verschiedenen Ländern

verfügbar sind. Bspw. könnte das Marktvolumen in den einzelnen Ländern für

die Branche des Mandanten als Massstab für die Beurteilung möglicher

Marktrisiken dienen. Derartige volkswirtschaftliche Daten können durch den

Abschlussprüfer von kommerziellen Anbietern erworben werden. Wenn der

Abschlussprüfer diese Daten in einer Datenbank auf einem eigenem SQL-

Server speichert, dann ist auch dieser Server als Entity des Typs QUELLE mit

den entsprechenden Attributausprägungen anzulegen.

Die Daten, auf die mit den Entities des Typs TABELLE Bezug genommen wird,

sind im Folgenden dargestellt.

Tabelle 8: Beispieldaten - Umsatzstruktur nach Ländern

Land Umsatz 2001 (Mio. EUR)
Deutschland 195
Frankreich 165
USA 156
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Tabelle 9: Beispieldaten - Marktvolumensprognose nach Ländern 
(indexierte Werte in Prozent bezogen auf Basisjahr 2001)

Die Entities des Typs TABELLE müssen somit wie folgt definiert werden:

Tabelle 10: Beispieldaten - Entitytyp TABELLE579

Das Attribut Tabellenbezeichnung dient der Benennung der jeweiligen Ta-

belle aus Anwendersicht. Diese Attribut hat keine Bedeutung für den Zugriff

auf die jeweilige Datenquelle. Im Attribut Strukturbeschreibung wird zuerst die

technische Bezeichnung der Tabelle genannt, damit die jeweilige Tabelle bei

der zugeordneten Datenquelle identifiziert werden kann. Im Beispiel wurde

der Name AP_UMSATZSTRUKTUR verwendet, um deutlich zu machen,

dass sich der Name, mit dem auf eine Tabelle zugegriffen werden kann, von

der Ausprägung des Attributes Tabellenbezeichnung unterscheiden kann. Der

Name AP_UMSATZSTRUKTUR soll hier deutlich machen, dass der Mandant

speziell für den Abschlussprüfer eine Tabelle mit den entsprechenden länder-

bezogenen Umsatzwerten generiert hat. 

Attribut 2001 2002 2003 2004
USA 100 96,2 99,8 103,0
Deutschland 100 91,2 98,3 115,2
Frankreich 100 103,5 96,2 88,4

Tabelle_ID Tabellen-
bezeichnung

Strukturbeschreibung

1 Umsatz-
struktur

TABLE AP_UMSATZSTRUKTUR
(

Land, Character(40),
Umsatz,Numeric(12)

)
2 Markt-

volumens-
prognose

TABLE MARKTVOLUMENSPROGNOSE
(

Land, Character(40),
Index2001,Real,
Index2002,Real,
Index2003,Real,
Index2004,Real,

)

579 Auf die Problematik der Definition einer optimalen Syntax für das Attribut Strukturbeschreibung 
wird hier nicht eingegangen, da Gegenstand dieser Arbeit die konzeptuelle Ebene und nicht die dv-
technische Ebene ist. Es wird darauf hingewiesen, dass hier lediglich eine Orientierung an der Syn-
tax des CREATE TABLE SQL-Befehls erfolgt. 
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Danach folgt in Listenform eine durch Kommata getrennte Aufzählung der At-

tribute der jeweiligen Tabelle sowie die Angabe des Datentyps für das jeweils

vorstehende Attribut. Character(x) steht dabei für eine Zeichenkette mit einer

Länge von bis zu x Zeichen. Real steht für eine Gleitkommazahl.

Um die gewünschte Auswertung durchführen zu können, muss ein Entity des

Typs ABFRAGE angelegt werden. Das Attribut Abfragedefinition beinhaltet da-

bei die formale Definition der Operationen zur Abfrage der Tabellen. Bei einer

Orientierung am SQL-Befehl SELECT FROM kommt folgende Attibutausprä-

gung in Betracht:580

SELECT AP_UMSATZSTRUKTUR.Land, Umsatz*Index2002/100, 
Umsatz*Index2003/100,

Umsatz*2004/100
FROM AP_UMSATZSTRUKTUR, MARKTVOLUMENSPROGNOSE
WHERE 

AP_UMSATZSTRUKTUR.Land = 
MARKTVOLUMENPROGNOSE.Land

Zur Angabe der prognostizierten Umsatzsummen wäre folgende Definition

des Attributes Abfragedefinition denkbar:

SELECT AP_UMSATZSTRUKTUR.Land, SUM(Umsatz*Index2002/100), 
SUM(Umsatz*Index2003/100),SUM(Umsatz*2004/100)

FROM AP_UMSATZSTRUKTUR, MARKTVOLUMENSPROGNOSE
WHERE 

AP_UMSATZSTRUKTUR.Land = 
MARKTVOLUMENPROGNOSE.Land

Auf Basis dieser Auswertung kann nun der prognostizierte Umsatz in Abhän-

gigkeit von der Ist-Umsatzstruktur ermittelt werden. Diese Auswertung kann

erste Anhaltspunkte bieten, um zu beurteilen, ob eine zu hohe Abhängigkeit

von den Lieferungen in ein bestimmtes Land besteht. 

Die folgende Abbildung zeigt das eERM zur Realisierung der beschriebenen

Datenstrukturen:

580 Auch hier soll die Problematik der Definition der geeigneten Syntax nicht vertieft werden. Es ist 
nicht beabsichtigt, im Beispiel eine existierende SQL-Syntaxdefinition nachzuvollziehen. 
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Abbildung 71 : Datensicht - Unterstützung analytischer Prüfungshand-
lungen (Teil II)

Grundsätzlich wäre denkbar, auf die eigenständige Modellierung des Entity-

typs QUELLE zu verzichten, und das Attribut Quellenformat dem Entitytypen

TABELLE zuzuordnen. Dies würde aber bedeuten, dass für jedes Entity des

Typs TABELLE das jeweilige Quellenformat einzugeben ist. Dies ist besonders
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räumt und zum anderen der Abschlussprüfer seine Datenbasis ebenfalls in

einem eigenen SQL-Server abgelegt hat. Bei dieser Konstellation sind nur

zwei Entities des Typs QUELLE anzulegen, für beliebig viele Entities des Typs

TABELLE kann mittels des Beziehungstyps TABELLE-QUELLE-ZUORDNUNG Be-

zug darauf genommen werden.

Sowohl bei den Daten der Finanzbuchhaltung als auch bei den sog. KPI han-

delt es sich um eindimensionale Datenstrukturen. Dies bedeutet, dass diese

Daten untereinander nur hinsichtlich einer Auswertungsdimension abgefragt

werden können. Kontensalden können ausschließlich zu Jahresabschlusspo-

sitionen zusammengefasst werden, d.h. die als Attribut des Entitytyps KONTO

erfassten Salden können nur hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Jahresabschlussposition verdichtet werden. 

Multidimensionale Datenstrukturen können über das sog. „Star-Schema“ dar-

gestellt werden.581 Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches „Star-

Schema“:

Abbildung 72 : Star-Schema mit drei Dimensionen582

Die Tabelle VERTRIEB wird dabei als Faktentabelle bezeichnet, die übrigen

Tabellen werden als Dimensionentabellen bezeichnet, da sie die Ausprägun-

gen der Dimensionen, für die die in der Faktentabelle enthaltenen Fakten gel-

581 Vgl.: Gluchowski (1997), S. 62ff.

582 Gluchowski (1997), S. 62.
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ten, beschreiben. In Abbildung 72, Seite 254, wurde nur ein Fakt, nämlich die

Absatzmenge dargestellt. Mit den abgebildeten Datenstrukturen ist es leicht

möglich, die Absatzmenge bezogen auf Regionen, Artikel bzw. Perioden an-

zugeben. Dies ist deshalb so, weil in der Faktentabelle der Bezug zwischen

den relevanten Dimensionen an den betriebswirtschaftlichen Fakten herge-

stellt wird.

Die in der Faktentabelle enthaltenen Daten werden in der Regel durch Data-

Warehouse-Anwendungssysteme des Mandanten aus der operativen Daten-

basis ermittelt.583 Wenn der Mandant in der Lage ist, derartige Datenstruktu-

ren bereitzustellen, dann kann auch die Analyse multidimensionaler

Datenstrukturen in Verbindung mit der Datenbasis des Abschlussprüfers er-

folgen. Größere Unternehmen sollten aufgrund eigener Data-Warehouse-An-

wendungssysteme dazu in der Lage sein. Ein mögliches Produkt dafür ist

bspw. der IBM DB2 OLAP-Server.584

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Problematik der Bereitstel-

lung der auswertungsrelevanten Daten „an sich“ und im „richtigen Format“

hier nicht weiter thematisiert werden soll. Die Beschaffung von Daten, die als

branchentypischer Benchmark oder als Prognosehilfsmittel genutzt werden

können,585 stellt eine betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem dar,

welches unter Kosten-Nutzen-Erwägungen entschieden werden muss.  Mini-

miert werden können mit dem hier konzipierten Anwendungssystem die Ko-

sten der Auswertung dieser Daten. Insoweit wird ein Beitrag zur

Prüfungsprozessoptimierung geleistet. 

Unter „richtigem Format“ wird hier nur Folgendes verstanden: Für das oben

dargestellte Bsp. ist es von höchster Wichtigkeit, dass die Bezeichnungen der

Länder in beiden Tabellen (vgl. Tabelle 8, Seite 250 und Tabelle 9, Seite 251)

identisch sind. Ist dies nicht der Fall, so kann die beabsichtigte Auswertung

nicht erfolgen, da die WHERE-Bedingung der Attributausprägung von Abfra-

583 Vgl. Clausen, N. (1998), S. 61ff.

584 Vgl. Clausen, N. (1998), S. 98.

585 Ein Vielzahl eventuell prüfungsrelevanter Daten wird im Anhang des Standards IDW PS 230 
genannt. Auf die Problematik, wie diese Daten auszuwerten sind, wird in der angegebenen Quelle 
jedoch nicht eingegangen.
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gedefinition bspw. bei „Deutschland“ und „BRD“ nicht erfüllt ist.586 Dieses

Problem kann nur dadurch beseitigt werden, dass entweder die Bezeichnun-

gen der Länder in einer der beiden Tabellen angepasst werden oder dass

eine weitere Tabelle zur Überleitung der Länderbezeichnungen angelegt wird.

Somit ist eine Modifikation bzw. Erweiterung der relationalen Datenbasis, die

zur Auswertung herangezogen wird, erforderlich. Das hier konzipierte Anwen-

dungssystem soll kein Werkzeug für eine derartige Anpassung der relationa-

len Datenbasis sein. Dies muss vielmehr mit den Werkzeugen geschehen, die

zur Verwaltung der Daten im Unternehmen oder beim Abschlussprüfer ge-

nutzt werden. Im Regelfalle werden dies Datenbankmanagementsysteme

sein.

Die Steuerungssicht des Moduls „Unterstützung analytischer Prüfungshand-

lungen“ wird in den folgenden Abbildungen dargestellt:

586 Obwohl für den Zweck der hier beabsichtigten Auswertung eine Identität der Bedeutungen dieser 
Begriffe besteht.
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Abbildung 73 : Steuerungssicht - Unterstützung analytischer Prüfungs-
handlungen (Teil I)
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POSITION  und KFR-POSITION angelegt und danach die Beziehungen zum Enti-

tytyp KONTENPOSITION angelegt. Damit sind die Voraussetzungen für die Ana-

lyse der VFE-Lage gegeben.

Abbildung 74 : Steuerungssicht - Unterstützung analytischer Prüfungs-
handlungen (Teil II)

Zur Durchführung analytischer Prüfungshandlungen durch Auswertung von
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Entities vom Typ PRÜFFELD bereits erzeugt sind, weil hier sowohl zwischen

KPI und PRÜFFELD  als auch zwischen ABFRAGE und PRÜFFELD  Beziehungen

angelegt werden. Solange die sachliche Prüfungsplanung zwar noch nicht ab-

geschlossen ist, können bereits Entities der Typen QUELLE, TABELLE und AB-

FRAGE angelegt werden. Das Ereignis Quelle zugriffsbereit wurde modelliert,

um auszudrücken, dass die im Entitytyp QUELLE beschriebene Datenbank

oder Datei usw. der zur Auswertung heranzuziehenden Daten auch verfügbar

sein muss. Sollen beispielsweise bestimmte Analysen erst nach Abschluss

der Prüfung in der Kanzlei des Abschlussprüfers durchgeführt werden, so

kann i.d.R. nicht mehr auf einen SQL-Server des Mandanten zugegriffen wer-

den. In diesem Falle hat der Abschlussprüfer dafür Sorge zu tragen, dass die

erforderlichen Datenbanken oder die auswertungsrelevanten Teile davon

rechtzeitig auf ein Medium kopiert werden, auf welches auch noch in der

Kanzlei zugegriffen werden kann. 

Im Ergebnis der Auswertung der Datenbasis für analytische Prüfungshand-

lungen kann ein Entity vom Typ DOKUMENT gespeichert werden. (vgl. dazu

auch Abbildung 65, Seite 234)

7.3.3 Unterstützung analytischer Prüfungshandlungen (Stammdatenver-
waltung)

Auch im Modul „Unterstützung analytischer Prüfungshandlungen“ ist eine Un-

terstützung des Abschlussprüfers bei der Erstellung der Datenstrukturen für

die Analyse der VFE-Lage durch den Einsatz von Vorlagen denkbar. Hier

kommt das Anlegen von Entities des Typs KFR-POSITION UND VFE-LAGE-PO-

SITION auf Basis einer entsprechenden Vorlage in Betracht. Außerdem kön-

nen die Beziehungen zwischen den Entities dieses Typs und den Entities vom

Typ KONTENPOSITION ebenfalls auf Basis von Vorlagen angelegt werden. 

Im folgend dargestellten Funktionsbaum wird wiederum in Funktionen zur Be-

arbeitung von Vorlagen und in Funktionen zur Anwendung von Vorlagen un-

terschieden. Mit den Funktionen zur Anwendung von Vorlagen werden jeweils

mehrere Entities eines bestimmten Typs587“en bloc“ vorgegeben. 

587 Entsprechend der Bezeichnung der jeweiligen Funktion. 
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Abbildung 75 : Funktionssicht - Unterstützung analytischer Prüfungs-
handlungen (Stammdatenverwaltung)

Die zur Realisation der beschriebenen Funktionen erforderlichen Datenstruk-
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der Beziehungstypen KONTENPOSITION-VFE-LAGE-POSITION-ZUORDNUNG und

KONTENPOSITION-KFR-POSITION-ZUORDNUNG (vgl. Abbildung 70, Seite 244)

auf Basis von Vorlagen angelegt werden können, ist es erforderlich, beim An-

legen der Entities der Typen KONTENPOSITION, VFE-LAGEPOSITION und KFR-

POSITION  zu speichern, auf Basis welcher Vorlage dieses Entity erzeugt

wurde. Dies geschieht mittels der Beziehungstypen KONTENPOSITIONSVOR-

LAGE-KONTENPOSITION-ZUORDNUNG, VFE-LAGE-POSITION-VFE-LAGE-POSI-

TIONVORLAGE-ZUORDNUNG und KFR-POSITION-KFR-POSITION-VORLAGE-

ZUORDNUNG.

Die Entities der ER-Typen KPV-VFE-LAGE-POSITIONS-VORLAGE-ZUORD-

NUNGS-VORLAGE und KPV-KFR-POSITIONS-VORLAGE-ZUORDNUNGS-VORLAGE

geben die Zuordnung zwischen den Entities des Typs KONTENPOSITIONSVOR-

LAGE einerseits und den Entities der Typen VFE-LAGE-POSITION-VORLAGE so-

wie KFR-POSITION-VORLAGE andererseits vor. Somit können für alle Entities

der Typen KONTENPOSITION, VFE-LAGEPOSITION und KFR-POSITION, die auf

Basis einer Vorlage angelegt wurden, die entsprechenden Beziehungen zwi-

schen diesen Entities auf Basis von Vorlagen erzeugt werden.  

Die folgende Abbildung zeigt das zugehörige eERM:
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Abbildung 76 : Datensicht - Unterstützung analytischer Prüfungshand-
lungen (Stammdatenverwaltung)
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Durch die sich dann ergebende Darstellung der Input- bzw. Outputdaten für

die einzelnen Funktionen würde jedoch die Aussagekraft des Modells auf-

grund der Vielzahl der darzustellenden Kanten stark verlieren. 

Abbildung 77 : Steuerungssicht - Unterstützung analytischer Prüfungs-
handlungen (Stammdatenverwaltung)
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die Nummer des Stichprobenelements bezogen auf die dazugehörige Stich-

probe im Attribut Stichprobenelement_NR des Entitytyp STICHPROBENELE-

MENT erfasst (vgl. auch Abbildung 58, Seite 226).

Abbildung 78 : Entitytyp Stichprobenelement

Die Erfassung von Stichprobenelementen ist auch in der Beschreibung der

Steuerungssicht eher unkompliziert. Wie die folgende Abbildung zeigt, kann

nach Abschluss der risikoorientierten Prüfungsplanung die Erfassung der

Stichprobenelemente erfolgen:

Abbildung 79 : Steuerungssicht - Erfassung von Stichprobenelementen
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Rahmen der Prüfungsdurchführung kein besonderes Problem dar. Hierzu ist

lediglich die in den vorhergehenden Gliederungspunkten beschriebene Da-

tenbasis des prüfungsunterstützenden Anwendungssystems auszuwerten.

Bei der Berichterstellung besteht dagegen noch die Notwendigkeit, den ei-

gentlichen Text des Prüfungsberichtes im Anwendungssystem zu erfassen.

Hier ist somit noch eine Erfassung von Daten nötig. Die folgende Abbildung

zeigt den Funktionsbaum:

Abbildung 80 : Funktionssicht - Dokumentation und Berichterstattung
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Stammdatenverwaltung - betrachtet. Da es sich hier im Modul zur „Dokumen-

tation und Berichterstattung“ um nur eine einzige derartige Funktion handelt,

wird auf einen gesonderten Gliederungspunkt verzichtet.

Zur Auswertung der Datenbasis können sog. Reports definiert werden. Bspw.

kann ein Report zur Ausgabe aller geplanten und ausgeführten Prüfungs-

handlungen, geordnet nach Prüffeldern, definiert werden. Denkbar wären ex-

exemplarisch die folgend aufgezählten Reports:

Prüfungsplanung und -vorbereitung
• Angabe der Prüffelder je Mitarbeiter,
• Angabe der Mitarbeiter je Prüffeld
• Angabe der noch nicht zu Abschlusspositionen zugeordneten 

Kontenpositionen
• Angabe der Kontenpositionen je Abschlussposition
• Vorgabezeit je Prüffeld/je Mitarbeiter 

Prüfungsdurchführung
• Angabe aller Prüfungsfeststellungen je Prüffeld
• Angabe aller Prüfungsfeststellungen, bei denen nicht die vollständige 

Ordnungsmäßigkeit festgestellt wurde
• Auswertung von berechneten Risikovariablen
• Angabe der Risikovariablen, deren Werte noch manuell zu erfassen 

sind
• Angabe von Ziffernhäufigkeiten nach der Benford-Methode

Berichterstattung
• Angabe von Teilen oder des ganzen Prüfungsberichtes
• Angabe von Prüferbilanz, Vermögens- und Ertragslage sowie 

Kapitalflussrechnung
Um die Datenbasis tatsächlich entsprechend der Reportdefinition auszuwer-

ten, muss die Funktion INDIVIDUELLEN REPORT/REPORTPAKET ABRUFEN ausge-

führt werden. Möglicherweise sollen zur effizienten Auswertung der

Datenbasis des prüfungsunterstützenden Informationssystems mehrere Re-

ports „en-bloc“ abgerufen werden. Dazu können mehrere Reports mit der

Funktion REPORTPAKET BEARBEITEN  zusammengefasst werden.
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Wenn ein Report bzw. ein Reportpaket abgerufen wird, so wird ein elektroni-

sches Dokument erzeugt.588 Diese Dokumente werden mit der Funktion DO-

KUMENTE VERWALTEN , bzw. den untergeordneten Funktionen nach

bestimmten Kriterien archiviert bzw. ausgegeben (in der Regel am Bildschirm

oder Drucker) oder gelöscht.

Die erforderlichen Datenstrukturen zur Unterstützung der Erstellung des Prü-

fungsberichtes werden in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 81 : Datensicht -  Berichterstattung

Der Entitytyp BERICHTSELEMENT wurde bereits im Gliederungspunkt 7.2 Prü-

fungsplanung und -vorbereitung, Seite 163ff., definiert. Für den Entitytypen

Berichtselement werden hier zwei weitere Attribute, Layout und Text, model-
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das Attribut Text. Eine Beschreibung der Formatierung kann durch das Attri-

but Layout erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass einem Berichtselement mög-

licherweise Kontenpositionen zugeordnet sind. (vgl. Abbildung 40, Seite 168)

588 Im Falle des Abrufes eines Reportpaketes werden mehrere Dokumente erzeugt.
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Diese Zuordnung wird immer dann vorgenommen, wenn die Salden der Kon-

tenpositionen im Prüfungsbericht dargestellt werden sollen. Das Attribut Lay-

out dient somit auch zur Beschreibung des Formats, in dem die Salden der

Kontenpositionen dargestellt werden sollen. Denkbar sind dafür bspw. ver-

schiedene Tabellenformate, mit oder ohne Angabe von Zwischensummen

und viele weitere Möglichkeiten.

Für die Attributausprägungen von Layout muss eine bestimmte Syntax vorge-

geben werden. Diese Syntax muss einerseits durch den Anwender möglichst

leicht verstanden werden und andererseits durch das Anwendungssystem in-

terpretiert werden können. Diese Problematik der Festlegung der Syntax ist

verwandt mit dem bereits erörtertem Problem des Syntax für das Attribut Ab-

fragedefinition  des Entitytyps ABFRAGE. (Vgl. Abbildung 71, Seite 253) Eine

Orientierung an SQL-Anweisungen bietet sich hier aber nicht an. Da die Fest-

legung einer geeigneten Syntax ein eher dv-technisches als ein konzeptuelles

Problem ist, soll diese Thematik hier nicht weiter untersucht werden.

Die Attributausprägungen des Attributes Text müssen auch Platzhalter für Ab-

fragen der Datenbasis des Anwendungssystems zulassen. Wenn bspw. der

aktuell erfasste Wert eines KPI im Prüfungsbericht angegeben werden soll,

dann muss dafür ein Platzhalter, der die Definition der Datenbasisabfrage zur

Ermittlung des Wertes des entsprechenden KPI beinhaltet, erfasst werden

können. Die bei der Definition dieser Platzhalter zu beachtende Syntax kann

wiederum der SQL-Select-Anweisung nachempfunden werden. 

Die Attribute Erläuterungsvorschlag I - III können zur Speicherung von Mu-

sterberichtstextbausteinen verwendet werden. Der Entitytyp BERICHTELE-

MENTVORLAGE muss in allen vorhergehenden Abbildungen um die hier

zusätzlich definierten Attribute des Entitytypen BERICHTSELEMENT ergänzt

werden.

Mit den Beziehungen des Typs BERICHTSSTRUKTUR wird die Reihenfolge der

Berichtselemente durch Angabe von Vorgänger und Nachfolger festgelegt.

Um die Berichtsstruktur auf Vorlagenbasis anlegen zu können, sind die im fol-

genden eERM dargestellten Strukturen notwendig:
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Abbildung 82 : Datensicht - Vorlagenbasierte Berichtsstrukturvorgabe

In den Ausprägungen des ER-Typs BERICHTSSTRUKTURVORLAGE können Rei-

henfolgebeziehungen zwischen Entities des Typs BERICHTSELEMENTVORLAGE
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Basis einer Vorlage erstellt wurden, die Reihenfolgebeziehung festzulegen.

(vgl. auch Abbildung 44, Seite 183 und Abbildung 40, Seite 168) 

Das eERM zur Dokumentation zeigt die folgende Abbildung:
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Abbildung 83 : Datensicht -  Dokumentation

Ein Entity des Typs REPORT beschreibt die Kriterien zur Auswertung der Da-

tenbasis des prüfungsunterstützenden Anwendungssystems für einen be-

stimmten Zweck. Das Attribut Reportdefinition beinhaltet dabei die Kriterien,

anhand derer die Datenbasis ausgewertet werden soll. Hier kann uneinge-

schränkt auf die Ausführungen zu Attribut Abfragedefinition des Entitytyps

ABFRAGE (Vgl. Abbildung 71, Seite 253) verwiesen werden. 

Soweit zu berechnende Variablen, wie z.B. Teilrisiken im Rahmen des Risiko-

orientierten Prüfungsansatzes zu berechnen sind, sind im Rahmen der Re-

portausführung diese Berechnungen von Anwendungssystem vorzunehmen.

Bei dem Abruf eines Reports wird ein Entity des Typs DOKUMENT erzeugt.

Sollte schon ein Dokument bestehen, dass mit diesem Report erzeugt wurde,

so wird dieses (veraltete) Dokument durch das neu abgerufene ersetzt. Wenn

ein Dokument mittels der Funktion DOKUMENT ARCHIVIEREN  in einem Doku-

mentenmanagementsystem abgelegt wird, so kann dieses Dokument auch

als Prüfungsnachweis verwendet werden. (vgl. Abbildung 67, Seite 238)
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Die eEPK zur Berichterstattung zeigt die folgende Abbildung: 

Abbildung 84 : Steuerungssicht - Berichterstattung

Die Bearbeitung von Berichtselementen kann erfolgen, wenn überhaupt Enti-

ties des Typs BERICHTSELEMENT vorhanden sind. Dies ist nur nach Anschluss

der Datenübernahme und Datenstrukturierung der Fall. Im Ergebnis werden

durch die Funktion BERICHTSELEMENTE BEARBEITEN Attribute der Entities des

Typs BERICHTSELEMENT geändert. Die gleichen Voraussetzungen gelten für

die Funktion BERICHTSSTRUKTUR BEARBEITEN . Der Entitytyp BERICHTSELE-

MENT ist für diese Funktion nur deshalb als Input erforderlich, damit dem Be-

nutzer verschiedene Entities dieses Typs zur Festlegung der Reihenfolge im

Bericht angezeigt werden können. Ob es sich dabei um Berichtselemente

handelt, auf die die Funktion BERICHTSELEMENTE BEARBEITEN  schon ange-

wendet wurde oder nicht angewendet wurde, ist nicht von Belang. Die vorla-

genbasierte Vorgabe der Berichtsstruktur hat nur dann Sinn, wenn Entities

des Typs BERICHTSELEMENT existieren, die auf Basis einer BERICHTSELEMENT-

VORLAGE angelegt wurden. Dies ist deshalb so, weil für andere, d.h. manuell

angelegte Entities des Typs BERICHTSELEMENT eine Reihenfolge nicht vom

Anwendungssystem ermittelt werden kann.
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8 Zusammenfassung
Im vorstehenden 7. Kapitel konnte ein fachkonzeptuelles Modell eines prü-

fungsunterstützenden Anwendungssystems entwickelt werden.

Würde das beschriebene fachkonzeptuelle Modell in eine Prüfungssoftware-

lösung umgesetzt werden, so ließen sich aus inhaltlicher Sicht folgende Defi-

zite aktueller Prüfungssoftwarelösungen beseitigen:

• Das entwickelte Modell unterstützt alle Prüfungsphasen. Im Unter-

schied zu ACLTM, AudiconTM und Datev AbschlussprüfungTM  wird nicht 

nur ein bestimmter Aspekt des Prüfungsprozesses unterstützt.

• Das entwickelte Modell ist integriert. Durch ein einheitliches Datenmo-

dell und abgestimmte Funktionen und Prozesse lassen sich Schnittstel-

lenprobleme, die bei Einsatz verschiedener Prüfungssoftwarelösungen 

für Teilaufgaben der Jahresabschlussprüfung unvermeidbar wären, 

ausschließen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass gängige Prü-

fungssoftwarelösungen mit Ausnahme des Kontensaldenimports, bzw. 

des Imports von Massendaten für die Datenanalyse keine Schnittstel-

len bieten. 

• Die Integration von externen Daten bei der analytischen Jahresab-

schlussprüfung ist möglich. Durch die Einbeziehung von Key-Perfor-

mance-Indikatoren sowie relationaler Datenstrukturen können auch 

Daten, die nicht aus der Finanzbuchhaltung stammen prüffeldbezogen 

ausgewertet und somit für die Jahresabschlussprüfung nutzbar 

gemacht werden.

• Die Unstrukturiertheit und Komplexität der Prüfungsaufgabe wird nicht 

durch Entscheidungsunterstützungstechniken, wie z.B. praktisch nicht 

einsetzbare Expertensysteme, sondern durch flexible Funktionen und 

Prozesse zur Prüfungsplanung sowie Funktionen zur Überprüfung der 

Prüfungsplanung zu bewältigen versucht.

• Um den Abschlussprüfer von Routinetätigkeiten zu entlasten, wurde 

ein umfangreiches Vorlagenkonzept, besonders für den Bereich der 

Prüfungsvorbereitung und Prüfungsplanung sowie der Berichterstat-

tung entwickelt.
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Ein weiterer grundsätzlicher Erkenntnisgewinn besteht bereits in der Entwick-

lung des vorgestellten fachkonzeptuellen Modells an sich. Nach Kenntnis des

Verfassers ist diese Arbeit der erste derartige Ansatz zur Modellierung eines

fachkonzeptuellen Modells für ein prüfungsunterstützendes Informationssy-

stem. Damit besteht nun die Möglichkeit, das in dieser Arbeit entwickelte Mo-

dell, 

• zu vervollständigen,

• zu verfeinern oder

• teilweise zu verwerfen und durch alternative Ansätze zu ersetzen.

Eine inhaltliche Vervollständigung des Modells ist bspw. in folgenden Berei-

chen möglich:

• Berücksichtigung von Konsolidierungproblemen bei der Konzernab-

schlussprüfung. Wenn die Konsolidierung zur Kontrolle im Anwen-

dungssystem des Abschlussprüfers vorgenommen werden soll, dann 

besteht die Notwendigkeit, mehrere Summen-und Saldenlisten (näm-

lich von allen Unternehmen aus dem Konsolidierungskreis) in das 

Anwendungssystem zu importieren. Außerdem müssen Regeln bzw. 

Prozesse zur Durchführung der Konsolidierungsoperationen definiert 

werden.

• Unterstützung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint-Audits) durch das 

Anwendungssystem. Da bei derartigen Prüfungen die eigenen Prü-

fungshandlungen und Prüfungsfeststellungen einem Review durch den 

jeweils anderen Prüfer unterzogen werden, sind Datenstrukturen und 

Funktionen um diesbezügliche Funktionen zu erweitern.

• Die Funktionalität des hier als „Stammdatenverwaltung“ bezeichneten 

Moduls muss ebenfalls noch erweitert werden. Bspw. sind Funktionen 

zu definieren, die eine zentrale Verwaltung aller Vorlagen in einer „Vor-

lagenbibliothek“ ermöglichen. Die Extraktion von individuell im Rahmen 

einer bestimmten Jahresabschlussprüfung definierten Datenstrukturen 

als Vorlage muss ebenfalls ermöglicht werden.
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Außerdem kann die vorliegende Arbeit als Ausgangspunkt für die Entwicklung

eines DV-Konzeptes eines prüfungsunterstützenden Anwendungssystems

oder die Implementierung einer Prüfungssoftware dienen. Gerade bei der Im-

plementierung sind dann noch eine Vielzahl von technischen Problemen, wie

z.B. Betriebssystemplattform oder die Frage der Nutzung von Datenbankma-

schinen zu klären. Auch die Entwicklung einer geeigneten Benutzerschnitt-

stelle stellt ein umfangreiches Aufgabengebiet dar.

In der vorliegenden Untersuchung konnte ausgehend von einer Informations-

bedarfsanalyse und der Betrachtung bisher entwickelter Konzepte zum DV-

Einsatz zur Unterstützung der Jahresabschlussprüfung ein fachkonzeptuelles

Modell für ein prüfungsunterstützendes Anwendungssystem entwickelt wer-

den, das zumindest einen Teil der Defizite vorhandener Prüfungssoftwarelö-

sungen beseitigt. Außerdem bietet das dargestellte Modell eine Basis zur

Entwicklung weiterer Ansätze im Forschungsgebiet der prüfungsunterstützen-

den Anwendungssysteme.
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Anhang

1.   Verwenden Sie in Ihren Unternehmen EDV-Produkte als Prüfinstrumente/-hilfsmittel im Rahmen  
 der Jahresabschlußprüfung?      
         
  ja        
  nein       

         
2. In welchen Phasen/ Bereichen der Jahresabschlußprüfung ist Ihrer Meinung nach der Einsatz 
 von EDV-Programmen wünschenswert und wo setzen Sie diese bereits ein?   
         
     Einsatz wird schon    
     wünschenswert eingesetzt   
         
  Prüfungsplanung      
  Informationsbeschaffung      
  sachliche Planung      
  zeitliche Planung      
  personelle Planung      
  Budget Planung      

         
  Prüfungsdurchführung      
  Strategieanalyse      
  Prozeßanalyse      
  Systemprüfung      
  Analytische Prüfungshandlungen     
  Einzelfallprüfungen      
  Prüfung des Risikofrüh-      

  erkennungsystems      
  Prüfung des Lageberichtes      

         
  Berichterstattung      
  Arbeitspapiere      
  Prüfungsbericht      

         
         
3. Welche der folgenden EDV-gestützten Prüfungsmethoden/-hilfsmittel verwenden Sie in Ihren  
 Unternehmen für die Jahresabschlußprüfung?     
         
  branchenneutrale Software      
  - Textverarbeitungssysteme       
  - Datenbanksysteme      
  - Tabellenkalkulationssysteme      

         
  branchenspezifische Software      
  - Buchhaltungssoftware      
  - individuelle Prüfungssoftware      
    ( selbst erstellt )      
  - Standardprüfungssoftware       
    ( im Fachhandel erworben )      
  - Jahresabschlußentwicklungs-       
    und -analyseprogramme      

         
  Sonstige       
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4. Welche der folgenden Prüfungssoftware kennen Sie oder benutzen Sie in Ihren    
 Unternehmen?       
    Kenne ich Nutze ich    
         
 IDEA        
 ACL        
 REVEX       
 Audit Agent       
 Bilanza       
 DATEV Prüfsoftware      
 EDP-Auditor       
 Auditape       
 Audit Analyzer       
 Sonstige:        
 - Name: ........... .................      
 - Name: ............................      

         
5.   Wie wichtig Sind Ihnen die folgenden Bestandteile und Eigenschaften von Prüfungssoftware? 
         
    nicht wenig mittel  ziemlich sehr 
 Funktionen:  wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig 
         
 Dokumentation von Prüfungsphasen      
 Vordefinierte Prüfroutinen/ Checklisten      
 Schnittstellen zu anderen Programmen      
 Andere: .........................       
  ..........................      

         
6.    Welche allgemeinen Vorteile sehen Sie in der Verwendung von EDV bei der Jahresabschlußprüfung? 
         
    nicht wenig mittel  ziemlich sehr 
    relevant relevant relevant relevant relevant 
         
 - Zeitersparnis       
 - Kostenersparnis        
 - Erhöhung der Prüfungsqualität       
 - einzige Zugriffsmöglichkeit auf       

   Daten des Mandanten      
 - Andere: .........................      
  ............................       

         
7.    Welche allgemeinen Nachteile sehen Sie in der Verwendung von EDV bei der Jahresabschlußprüfung? 
         
    nicht wenig mittel  ziemlich sehr 
    relevant relevant relevant relevant relevant 
         
 - Notwendigkeit umfassender      

   EDV-Kenntnisse       
 - Abhängigkeit vom Mandanten      
 - Abhängigkeit von der EDV      
 - Übertragung der Verantwortung vom      

   Mensch auf dem Computer      
 - Andere: .........................      
  ......................... ...      
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8. Wie ist Ihr Unternehmen strukturell aufgebaut?     
         
 - Einzelnes unabhängiges Unternehmen     
 - Sozietät mit mehreren Partnern      
 - Niederlassung eines regional operiernden  Unternehmens    
 - Niederlassung eines bundesweit operierenden Unternehmens    
 - Niederlassung eines weltweit operierenden Unternehmens    

         
         
9. Wieviele Mitarbeiter sind in Ihren Unternehmen an Ihrem Standort und insgesamt tätig?  
         
    Ihr Standort  gesamtes Unternehmen  
         
 < 10 Mitarbeiter       
 < 30 Mitarbeiter       
 < 50 Mitarbeiter       
 < 100 Mitarbeiter        
 < 500 Mitarbeiter        
 < 1000 Mitarbeiter        
 > 1000 Mitarbeiter        

         
10. In welcher Weise stellen Ihre Mandanten die Buchhaltungsdaten , insbesondere die Summen- und Saldenliste zur  
 Verfügung? Bitte geben Sie auch die Häufigkeit  an!    
         
    nie selten  gelegentlich oft immer 
         
 Ausdruck auf Papier      
 Ausgabe auf Datenträger      
 Direkter Zugriff auf Daten      
 Datenfernübertragung zwischen      

 Mandant und Kanzlei       
 Andere: .........................      
   .........................       

         
11. Welche Form der Datenbereitstellung  durch den Mandanten bevorzugen Sie?   
         
  Ausdruck auf Papier       
  Ausgabe auf Datenträger      
  Direkter Zugriff auf Daten      
  Datenfernübertragung zwischen     

  Mandant und Kanzlei      
  Andere: ........................      

              ........................       
         
         
         
 Vielen Dank für Ihre Unterstützung !!!      
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IdW (Hrsg.) (2001): IDW Prüfungsstandards (IDW PS), IDW Stellungnahmen 
zur Rechnungslegung (IDW RS), IDW Standard (IDW S) einschließlich dazu-
gehörigen Entwürfe, IDW Prüfungs- und Rechnungslegungshinweise (IDW 
PH und IDW RH), Loseblattsammlung, Stand: 6. Ergänzungslieferung Sep-
tember 2001, Düsseldorf 2001.

KapAEG: Gesetz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Kon-
zerne an Kapitalmärkten und zur Erleichterung der Aufnahme von Gesell-
schaftsdarlehen (Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz - KapAEG) vom 
20.04.1998 (BGBl. I S. 707).

KapCoRiLiG: Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Union zur Änderung der Bilanz- und der Konzernbilanzrichtlinie hin-
sichtlich ihres Anwendungsbereichs (90/605/EWG), zur Verbesserung der 
Offenlegung von Jahresabschlüssen und zur Änderung anderer handelsrecht-
licher Bestimmungen (Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinie-Gesetz - Kap-
CoRiLiG) vom 24. Februar 2000 (BGBl. I S. 154).

KonTraG: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) vom 27. April 1998 (BGBl. I S. 786).

RechKredV vom 10. Februar 1992 (BGBl. I S. 203): Verordnung über die 
Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 
(RechKredV).

RechVersV vom 8. November 1994 (BGBl. I S. 3378): erordnung über die 
Rechnungslegung der Versicherungsunternehmen (RechVersV)
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WertpapierhandelsG: Gesetz über den Wertpapierhandel vom 26. Juli 1994 
(BGBl. 1 S. 1749) in der Neufassung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 
2708), zuletzt geändert durch Siebente Zuständigkeitsanpassungs-Verord-
nung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785).

WPO: Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer vom 24. Juli 
1961 (BGBl. I S. 1049) in der Neufassung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 
2803), zuletzt geändert durch Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom 16. Fe-
bruar 2001 (BGBl. I S. 266).
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